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Liebe B¿rgerinnen, liebe B¿rger,  
  

die Stadt Lippstadt befindet sich seit lªngerem im Prozess zur 
Neuaufstellung des Flªchennutzungsplanes. In den vergangenen Jahren 
wurden in den lokalen Arbeitskreisen rªumliche Entwicklungskonzepte 
erarbeitet und immer weiter verfeinert und den sich rasch ªndernden 
aktuellen Gegebenheiten angepasst. Diese bilden nun die Grundlage f¿r 
den neuen Flªchennutzungsplan der Stadt Lippstadt.   
 

Der Flªchennutzungsplan von 1980 war die Leitlinie f¿r das 
Verwaltungshandeln, an der sich eine Vielzahl von EinzelmaÇnahmen der 
Stadtentwicklung und der Stadterneuerung orientiert haben, Dies war nur 
mºglich, weil dem damaligen Flªchennutzungsplan ein konkretes Bild von 
der Stadt von heute zugrunde lag. Man kann ruckblickend ein positives 
Fazit ziehen und sagen, dass diese Vision weitgehend verwirklicht wurde.  

 

Das zukunftsorientierte Gesamtbild der Stadt f¿r das Jahr 2035 soll helfen die anstehenden Planungen 
ganzheitlich einzuordnen, umso eine nachhaltige, tragfªhige Siedlungsentwicklung f¿r Lippstadt zu 
erreichen. In die Entwicklung des Gesamtbildes fielen aktuelle Problemstellungen, wie die sich rapide 
ªndernden demografischen Rahmenbedingungen, die groÇen Stadterneuerungsprojekte im S¿den der 
Kernstadt - z. B. G¿terbahnhof und S¿dertor - oder die nun in der Realisierungsphase angekommene 
Stadterweiterung im Norden der Kernstadt - Baugebiet ĂAuf dem Rodeñ - sowie die abgeschlossene 7. 
 nderung des Regionalplanes f¿r einige Teilbereiche der Stadt. Weiter beschªftigen wird uns in naher 
Zukunft die stªdtebauliche Entwicklung des Uniongelªndes, die geplante Umstrukturierung des 
Stadthaus-Standortes am Ostwall, die Entwicklung von Baugebieten in den Ortsteilen und nicht zuletzt 
die noch nicht abschªtzbaren finanziellen und planerischen Auswirkungen der aktuellen Corona-
Pandemie auf die zuk¿nftige Stadtentwicklung. 
 

Der aktuelle Bedarf an Bauflªchen, kann und wird in Lippstadt aber nicht einseitig durch die 
VergrºÇerung der Siedlungsflªche nach auÇen hin erfolgen, denn die Stadt ist durch die 
naturrªumlichen Gegebenheiten im Hinblick auf ihre Ausdehnungsmºglichkeiten nahezu an ihre 
Grenzen gelangt. Dies wurde auch von den lokalen Arbeitskreisen schon zu Beginn des Prozesses so 
erkannt und bei den rªumlichen Entwicklungskonzepten entsprechend ber¿cksichtigt. Erstes Ziel war 
es daher innerhalb der bestehenden Siedlungsflªchen Potenziale insbesondere f¿r Wohnnutzungen zu 
erkennen und in die Planungen mit einzubeziehen.  
 
Ein zweites wichtiges Ziel ist die Integration umwelt- und hochwasserschutzrelevanter Aspekte bei der 
zuk¿nftigen Ausweisung von zusªtzlichen Siedlungsflªchen, um so Lippstadt weiterhin als attraktiven 
Wohn- und Gewerbestandort zu erhalten. Der ¿bergeordnete Zielgedanke der Fortschreibung unseres 
Flªchennutzungsplanes wird es deshalb sein, den bereits hohen Standard in allen Bereichen, z. B. 
hinsichtlich der Ausstattung der sozialen und technischen Infrastruktur, der Siedlungsflªchenverteilung 
oder der ¥kologie und Naherholung, auch in Zukunft zu erhalten, auszubauen und letztendlich dauerhaft 
zu sichern. Aufgabe der Flªchennutzungsplanung in Lippstadt ist also weit weniger Aufarbeitung 
konkreter Problembereiche, sondern vielmehr die Optimierung in Teilbereichen, insbesondere unter den 
immer stªrker an Gewichtung gewinnenden Aspekten ĂKlimaanpassung, Mobilitªt und Nachhaltigkeitñ.  
  
Wir setzen mit dem neuen Flªchennutzungsplan einen wichtigen Baustein f¿r die zuk¿nftige 
Entwicklung unserer Stadt. Und ich freue mich immer wieder ¿ber die Mºglichkeiten, die hier in Lippstadt 
bestehen. Die Ausgewogenheit zwischen Natur, Landschaft, Bebauung und den unterschiedlichsten 
Nutzungen in der Stadt. Dies ist glaube ich einmalig entlang der Lippe und das wird sich langfristig auch 
auszahlen.       
 

Herzlichst Ihr 
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Lippstadt auf dem Weg zu einer nachhaltigen und resilienten Stadt-

entwicklung, 
 
um dem Prinzip einer nachhaltigen Flªchennutzung auf Gesamtstadtebene gerecht zu werden, werden 
Leitlinien und Leitbilder einer zukunftsfªhigen Stadtentwicklung formuliert. Diese werden in einzelnen 
Abschnitten ausf¿hrlich dargelegt und sind in den folgenden 6 Punkten noch einmal stichpunktartig 
zusammengefasst: 
 

¶ Konzentration der Siedlungsentwicklung auf die vorhandenen Siedlungsschwerpunkte zur 
Sicherung einer ausreichenden Mantelbevºlkerung f¿r die Erhaltung und Weiterentwicklung der 
vorhandenen privaten und ºffentlichen Infrastruktur. 

¶ Vorrang der Innentwicklung und Arrondierung der Ortsteilkerne zur Gewªhrleistung mºglichst 
kurzer Verkehrswege zwischen den Nutzungsbereichen und weitgehender Vermeidung der 
Inanspruchnahme bisheriger Freirªume im AuÇenbereich. 

¶ Nachnutzung ehemals gewerblich oder anderweitig genutzter Brachen (z.B. Konversions- und 
Gewerbeflªchen) im Siedlungsgef¿ge vor Inanspruchnahme bisheriger Freirªume in 
AuÇenbereichslagen.1 

¶ Qualitativer Stadtumbau, verstanden als parallele Entwicklung einer breitenwirksamen 
qualitªtsorientierten Modernisierung des Gebªudebestandes, einer Aufwertung der Freirªume und 
qualitªtsorientierter Neubauprojekte in Ergªnzung des bestehenden Siedlungsgef¿ges. 

¶ Vorrangige Erhaltung und dauerhafte Sicherung ºkologisch besonders hochwertiger Bereiche im 
Siedlungsflªchenzusammenhang. 

¶ Gezielte R¿cknahme von Siedlungsflªchen zu Gunsten von Natur- und Landschaft 
(Hochwasserschutz)2 sowie innerstªdtischer Freiraumnutzungen (Theodor-Heuss-Park)3. 

 
Eine derartige qualitªtsorientierte Siedlungsentwicklung entspricht der Forderung des 
Baugesetzbuches (BauGB) nach einer nachhaltigen stªdtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltsch¿tzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegen¿ber k¿nftigen 
Generationen in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 
Bodenordnung gewªhrleistet. Durch eine zielgerichtete und auf den jeweiligen Fall bezogene 
bedarfsgerechte Siedlungsflªchenausweisung wird einem steigenden Freiflªchenverbrauch wirksam 
begegnet. Dar¿ber hinaus wurden bestehende Dorflagen im AuÇenbereich erstmals entsprechend ihrer 
vorwiegenden Nutzung als Wohnbauflªchen dargestellt.  
 
Im Flªchennutzungsplan neu dargestellte Siedlungsflªchen wurden hinsichtlich der Umweltwirkung 
gepr¿ft, weisen in dieser Hinsicht eher geringe Konflikte und Empfindlichkeiten auf und werden daher 
als f¿r die Bebauung grundsªtzlich geeignet bewertet. Im Falle einer baulichen Darstellung von 
eingeschrªnkt geeigneten Flªchen werden entsprechende flankierende MaÇnahmen (beispielsweise 
Darstellung von Gr¿nz¿gen)4 ber¿cksichtigt. Dem f¿r die dargestellte Siedlungsflªchenerweiterung im 
FNP erforderlichen gesamtstªdtischen Kompensationsbedarf stehen ausreichend 
Kompensationsrªume gegen¿ber.5 
 
Mit der Bereitstellung eines den jeweiligen Strukturen angepassten Eigenentwicklungsspielraumes 
werden neben der Kernstadt, insbesondere die Ortsteilzentren in ihrer Funktion als Lebensmittelpunkt 
der Bevºlkerung gestªrkt und ein auch stadtwirtschaftlich wichtiger Beitrag zur Erhaltung der privaten 
und ºffentlichen Infrastrukturen geleistet. In diesen Kontext gehºrt auch die Aufrechterhaltung eines 
weitgehenden flªchendeckenden ¥PNV-Ansatzes im Stadtgebiet. Die Arrondierung neuer 
Siedlungsflªchen mit vorrangiger Konzentration auf die bestehenden Siedlungsschwerpunkte sichert 
dazu die erforderliche Mantelbevºlkerung und entspricht dem verfolgten Ziel der Gewªhrleistung 
mºglichst kurzer Verkehrswege.6 

                                                           
1 Hierzu auch die 7. Änderung des Regionalplans der Bezirksregierung Arnsberg (Umstrukturierung der Kernstadt Ost in Lippstadt). 
2 Wohnbauflächenrücknahme im Ortsteil Cappel. 

3 Wohnbauflächenrücknahme in der Kernstadt Südwest im Bereich des Theodor-Heuss-Parks. 
4 Hierzu auch das stªdtebauliche Konzept zur Erweiterung der Kernstadt Nord; Bebauungsplan ĂGartenstadt Auf dem Rodeñ. 

5 Hierzu auch der Umweltbericht zur Begründung des Flächennutzungsplans; Teil B der Begründung. 
6 Hierzu auch die Konzepte ĂIntegriertes Mobilitªtskonzept Altstadt Lippstadtñ und ĂVerkehrsentwicklungsplan klimafreundliche Mobilitªtñ. 
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Der Darstellung der Flªchen zur Deckung der ermittelten Bedarfe f¿r Wohnungsbau, Infrastruktur, 
Gewerbe, Verkehr etc. ist eine durchgef¿hrte umfassende Bewertung aller vorhandenen 
Flªchenreserven im Bestand vorausgegangen. Beurteilungsfaktoren waren beispielsweise die Eignung 
der Potenzialflªchen aus Sicht der Umwelt sowie aus stªdtebaulichen Gr¿nden. 
Der ¿berwiegende Teil der planungsrechtlich schon in unterschiedlichen Entwicklungsstufen 
befindlichen potenziellen Siedlungsflªchen entspricht der Vorgabe einer Lage in direkter Zuordnung 
oder Arrondierung des bestehenden Siedlungsgef¿ges, dem alle Darstellungen neue Bauflªchen 
unterzogen wurden. Mit einer umfassenden qualitativen Modernisierung des ¿berwiegend im 
integrierten Innenbereich gelegenen Gebªudebestandes sinkt der Druck auf die Erforderlichkeit zur 
Ausweisung neuer Siedlungsflªchen, was im Einzelfall den Abriss einzelner Bestandsgebªude mit 
veralteter Bauweise und Ausstattungsdefiziten und eine qualitªtsvolle Neubebauung nicht ausschlieÇt. 
Die Nachnutzung brachliegender, ehemals gewerblich, militªrisch oder anderweitig genutzter Gelªnde 
unterst¿tzt diesen Ansatz, da es sich hierbei ¿berwiegend um Innenbereichslagen mit einer guten 
Infrastruktureinbindung handelt.7 
 
Insgesamt zeigt sich, dass der neue Flªchennutzungsplan der Stadt Lippstadt sowohl in quantitativer 
als auch in qualitativer Hinsicht den Gedanken der Nachhaltigkeit gerecht wird. Somit leistet der neue 
FNP einen wirksamen Beitrag f¿r die Erreichung des in der Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung festgelegten Ziels einer Begrenzung des Flªchenverbrauchs. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes (Teil B der Begr¿ndung) wurden alle potenziellen 
Siedlungsflªchen, gemªÇ der Schutzg¿ter bewertet und in ihrer Eignung bzw. auch fehlenden Eignung 
f¿r eine bauliche Nutzung intensiv gepr¿ft und bewertet. Mit der Empfehlung geeigneter Flªchen, dem 
Ausschluss einer Vielzahl ºkologisch hochwertiger Flªchen sowie den geforderten Kriterien der 
Sicherung einer menschenw¿rdigen Umwelt wird dem Schutz der nat¿rlichen Lebensgrundlagen 
Rechnung getragen. 
 
In der Sicherung der bestehenden groÇen Freiraumzonen, (der wenigen) Waldgebiete, der Flussauen 
der Lippe und anderer prªgender Gewªsser werden die wichtigen Kaltluftschneisen in Lippstadt 
freigehalten. Mit dem Angebot an Naherholungs- und Freizeitflªchen mit Stadtteilbezug (Parkanlagen 
und andere FreiRªume) werden kleinklimatisch wirksame Gebiete gesichert und der 
Verkehrswegeaufwand f¿r die Benutzer vermindert. Mit diesen Vorgaben verankert der FNP dauerhaft 
die rªumlichen Grundvoraussetzungen im Sinne der Verantwortung f¿r den allgemeinen Klimaschutz. 
Eine Umsetzung der KlimaschutzmaÇnahmen bleibt jedoch, in allen Bereichen, nachgeordneten 
Fachplanungen vorbehalten. 
 
Um die Belange des Umweltschutzes detailliert zu beleuchten wurde nach Ä 2 Abs. 4 BauGB eine 
Umweltpr¿fung durchgef¿hrt, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und 
in einem Umweltbericht gemªÇ Ä 2a BauGB beschrieben und bewertet wurden. Der Umweltbericht 
bildet als gesondertes Dokument ĂTeil Bñ der Begr¿ndung.  
 
 
Corona Pandemie ï Katalysator f¿r begonnene Prozesse oder Zeitenwende? 
wurde Mit der Corona Pandemie ist deutlich geworden, dass die nachhaltige Stadt auch robust und 
anpassungsfªhig sein muss. Wir sprechen hier von urbaner Resilienz. Diese wird zuk¿nftig als ein 
wesentlicher Teil in die integrierte Stadtentwicklung in Lippstadt implementiert.  
 
Doch was heiÇt Resilienz als Teil integrierter Stadtentwicklung? 
 
Resilienz als Paradigma der Stadtentwicklung bedeutet Stªdte widerstandsfªhiger zu machen ï etwa 
gegen¿ber extremen Wetterereignissen oder auch einer Pandemie. Die Stªdte sollen damit auch als 
Standort und Lebensraum attraktiver werden.  
 
Zuverlªssige Infrastrukturen spielen in diesem Kontext eine zentrale Rolle. Um dem Ziel stªdtischer 
Resilienz nªherzukommen, bedarf es integrierter Ansªtze, die die Akteure aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenbringen. Sie kºnnen gemeinsam dazu beitragen, dass 
Resilienz auf die Agenda gesetzt, in MaÇnahmen ¿berf¿hrt, als Wirtschaftsfaktor erkannt und als 
gesellschaftliches Interesse wahrgenommen wird. 

                                                           
7 Hierzu auch die 7. Änderung des Regionalplans der Bezirksregierung Arnsberg (Umstrukturierung der Kernstadt Ost in Lippstadt). 
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Dabei kann vor Ort oft an ge¿bte Praxis angekn¿pft und bereits bestehende Handlungsfelder kºnnen 
weiterentwickelt werden. 
 
Resilienz als Teil integrierter Stadtentwicklung bedeutet f¿r uns: 

¶ robust und anpassungsfªhig 

¶ kleinere Einheiten in grºÇeren Zusammenhªngen 

¶ Stªrkung der Daseinsvorsorge und schlieÇlich 

¶ Risiko- und Krisenmanagement  
 
Wir sehen die Corona Pandemie nicht als Zeitenwende in der Stadtentwicklung, sondern vielmehr als 
Katalysator f¿r die bisher in der Vergangenheit schon intensiv vorbereiteten und begonnenen Prozesse 
(Klimaanpassung) bzw. MaÇnahmen im Bereich der Stadtentwicklung, auf dem Weg zu einer 
innovations-, reaktions-, umsetzungs- und erholungsfªhigen Stadt Lippstadt.  
 
Lippstadt, Dezember 2022 
 
 
 

  
Heinrich Horstmann     Bjºrn B¿hlmeier 
Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Bauen   Fachdienstleiter Stadtplanung und Umweltschutz 
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Einleitung und Grundsªtzliches 

Im Zuge der kommunalen Neugliederung im Jahr 1975 wurden die Gemeinden Benninghausen, 

Bºkenfºrde, Cappel, Dedinghausen, Eickelborn, Esbeck, Garfeln, Hellinghausen, Herringhausen, 

Hºrste, Lipperode, Lippstadt mit Lipperbruch, Lohe, Overhagen, Rebbeke, Rixbeck und Bad 

Waldliesborn zur neuen Stadt Lippstadt zusammengeschlossen.  

 

Von den ehemals selbststªndigen Gemeinden verf¿gten Dedinghausen-Esbeck-Rixbeck, Lipperode 

und Lippstadt mit Lipperbruch bereits ¿ber einen genehmigten Flªchennutzungsplan (FNP). Mit der 

Neuordnung behielt jedoch lediglich der Plan der Kernstadt seine G¿ltigkeit. Da allerdings die 

Entwicklung aller ¿brigen Stadtteile durch die Blockierung der verbindlichen Bauleitplanung stagnierte, 

kam der Neuaufstellung des Flªchennutzungsplanes Ende der 1970er Jahre f¿r die Gesamtstadt eine 

besondere Bedeutung zu. 

 

Im Auftrag der Stadt erarbeitete die ĂFreie Planergruppe Berlinñ die Grundlagen und den Entwurf zum 

Flªchennutzungsplan. Im Jahre 1980 wurde dann der erste Flªchennutzungsplan f¿r die Gesamtstadt 

Lippstadt rechtswirksam. Der Plan ist im Laufe von 40 Jahren mit ca. 200  nderungen immer wieder 

aktualisiert und den Erfordernissen einer zeitgemªÇen und geordneten Stadtentwicklung angepasst 

worden. Vor diesem Hintergrund erschien es notwendig den Flªchennutzungsplan zu ¿berarbeiten.  

Im neuen FNP sollen die grundlegenden Aussagen zu den beabsichtigten stªdtebaulichen 

Entwicklungen im Hinblick auf die k¿nftige Bodennutzung des gesamten Gemeindegebietes getroffen 

werden. Dar¿ber hinaus soll der FNP als ¿bergeordnetes Steuerungsinstrument eine nachhaltige 

stªdtebauliche Entwicklung gewªhrleisten. Dies vor allem im Hinblick auf die sozialen, wirtschaftlichen 

sowie umwelt- und klimasch¿tzenden Anforderungen gegen¿ber k¿nftigen Generationen. 

 

Der Geltungsbereich des Flªchennutzungsplanes umfasst das gesamte Stadtgebiet von Lippstadt und 

ist in seinen Darstellungen behºrdenverbindlich. F¿r die B¿rger hat der Flªchennutzungsplan - im 

Gegensatz zum Bebauungsplan ï in der Regel keine unmittelbare rechtliche Wirkung. F¿r die 

Fachplanungstrªger kann der FNP eine Bindungswirkung entfalten, soweit die bei der 

Behºrdenbeteiligung diesem Plan nicht widersprochen haben. Die bindende Wirkung f¿r die Gemeinde 

bezieht sich vor allem auf das Entwicklungsgebot bei der Aufstellung von Bebauungsplªnen und beim 

Erlass weiterer Satzungen gemªÇ Baugesetzbuch (BauGB). 

 

Der Flªchennutzungsplan besteht aus einem flªchenbezogenen Plan mit den Darstellungen, den 

nachrichtlichen ¦bernahmen und sonstigen Planzeichen. In der beigef¿gten Begr¿ndung (Teil A) 

werden die im Plan getroffenen Darstellungen erlªutert sowie weitere flªchenbezogene Informationen 

in zusªtzlichen Themenkarten bereitgestellt. Der Umweltbericht (Teil B) ist ein integrierter Bestandteil 

der Begr¿ndung, in dem die voraussichtlichen erheblichen Umwelteinwirkungen beschrieben und 

bewertet werden.  

 

Mit dem Flªchennutzungsplan hat die Stadt Lippstadt ihre Zielvorstellungen in Bezug auf die k¿nftige 

Bodennutzung weitestgehend konkretisiert. Im Verfahren wurden die Zielvorstellungen mit den 

Behºrden und sonstigen Trªgern ºffentlicher Belange sowie den Nachbargemeinden und der 

¥ffentlichkeit abgestimmt und die Belange untereinander abgewogen. 

 

Dar¿ber hinaus erfolgte in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg eine intensive 

Auseinandersetzung mit der in Ziel 2-3 LEP vorgegebenen siedlungsrªumlichen Steuerung. Hierbei 

fand auch eine Begutachtung der Ausnahmetatbestªnde des Ziels 2-3 (insbesondere 

Ausnahmetatbestand 1, 2, 3 und 7) statt, in deren Rahmen bzw. unter deren Voraussetzungen die 

siedlungsrªumliche Entwicklung der Stadt Lippstadt eingehend beleuchtet wurde.  

 

Die Ziele und Grundsªtze der Raumordnung sind bei Bauleitplanverfahren zu beachten bzw. zu 
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ber¿cksichtigen. Die Ziele sind verbindliche Vorgaben zur Steuerung der rªumlichen Planung, die nicht 

der Abwªgung unterliegen, sondern zu beachten sind. 

 

Der Landesentwicklungsplan (LEP NRW) dient dazu, das Landesgebiet Nordrhein-Westfalen als 

zusammenfassender, ¿berºrtlicher und fach¿bergreifender Raumordnungsplan zu entwickeln, zu 

ordnen und zu sichern. Die aktuell geltende Fassung ist am 06.08.2019 in Kraft getreten. Die Stadt 

Lippstadt wird in der zeichnerischen Festlegungskarte als "Mittelzentrum" dargestellt. 

Das Baugesetzbuch verpflichtet die Gemeinden, ihre Bauleitplªne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen (Ä 1 Abs. 4 BauGB). F¿r die Stadt Lippstadt ist im Verfahren zur Neuaufstellung des 

Flªchennutzungsplanes insbesondere der Landesentwicklungsplan f¿r das Landesgebiet Nordrhein-

Westfalen sowie der Regionalplan der Bezirksregierung Arnsberg von Bedeutung.  

 

LEP Ziel 2-3: Siedlungsraum und Freiraum 

Als Grundlage f¿r eine nachhaltige, umweltgerechte und den siedlungsstrukturellen Erfordernissen 

Rechnung tragende Entwicklung der Raumnutzung ist das Land in Gebiete zu unterteilen, die 

vorrangigen Siedlungsfunktionen (Siedlungsraum) oder vorrangig Freiraumfunktionen (Freiraum) 

erf¿llen oder erf¿llen werden. 

Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden vollzieht sich innerhalb der regionalplanerisch festgelegten 

Siedlungsbereiche. 

In den im regionalplanerisch festgelegten Freiraum gelegenen Ortsteilen ist unber¿hrt von Satz 2 eine 

Siedlungsentwicklung gemªÇ Ziel 2-4 mºglich. 

Ausnahmsweise kºnnen im regionalplanerisch festgelegten Freiraum Bauflªchen und -gebiete 

dargestellt und festgesetzt werden, wenn  

1. diese unmittelbar an den Siedlungsraum anschlieÇen und die Festlegung des Siedlungsraums nicht 

auf einer deutlich erkennbaren Grenze beruht, 

2. es sich um angemessene Erweiterungen oder Nachfolgenutzungen vorhandener Betriebsstandorte 

oder um eine Betriebsverlagerung zwischen benachbarten Ortsteilen handelt, 

3. es sich um die angemessene Weiterentwicklung vorhandener Standorte von ¿berwiegend durch 

bauliche Anlagen geprªgten Erholungs-, Sport-, Freizeit- und Tourismuseinrichtungen 

einschlieÇlich der Ferien- und Wochenendhausgebiete f¿r diese Zwecke handelt, 

4. es sich um die angemessene Folgenutzung zulªssig errichteter, erhaltenswerter, das Bild der 

Kulturlandschaft prªgender Gebªude oder Anlagen handelt, 

5. es sich um Tierhaltungsanlagen handelt, die nicht der Privilegierung gemªÇ Ä 35 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB unterliegen, 

6. die besondere ºffentliche Zweckbestimmung f¿r bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes 

sowie der Kommunen bei der Erf¿llung ihrer Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz dies 

erfordert oder  

7. die jeweiligen baulichen Nutzungen einer zugehºrigen Freiraumnutzung deutlich untergeordnet 

sind. 

 

LEP Ziel 2-4: Entwicklung der Ortsteile im Freiraum  

In den im regionalplanerisch festgelegten Freiraum gelegenen Ortsteilen ist unter Ber¿cksichtigung der 

Erfordernisse der Landschaftsentwicklung und des Erhalts der landwirtschaftlichen Nutzungsflªche eine 

bedarfsgerechte, an die vorhandene Infrastruktur angepasste Siedlungsentwicklung mºglich. Dar¿ber 

hinaus ist die bedarfsgerechte Entwicklung eines solchen Ortsteils zu einem allgemeinen 

Siedlungsbereich mºglich, wenn ein hinreichend vielfªltiges Infrastrukturangebot zur Grundversorgung 

sichergestellt wird.  

 

Bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung bedeutet entsprechend den Erlªuterungen zum 

Landesentwicklungsplan zum einen bezogen auf den Ortsteil regelmªÇig, dass der nat¿rlichen 

Bevºlkerungsentwicklung im Ortsteil, abnehmenden Belegungsdichten von Wohnungen, steigenden 
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Wohnflªchenanspr¿chen der Einwohner oder Sanierungs- oder UmstrukturierungsmaÇnahmen im 

Baubestand durch die Ausweisung zusªtzlicher Wohnbauflªchen Rechnungen getragen werden kann.  

Hierzu sind auch Angebotsplanungen von Bauflªchen und Baugebieten f¿r einen mittel- bis langfristigen 

Planungshorizont mºglich. Durch die planungsrechtliche Vorbereitung neuer Wohnbauflªchen im 

Rahmen der Neuaufstellung des Flªchennutzungsplanes wird dem konkret nachgefragten Bedarf nach 

Wohnbaugrundst¿cken in Lippstadt Rechnung getragen und im Rahmen einer Angebotsplanung ein 

vertrªglicher Spielraum eingerªumt.  

Bedarfsgerechte Siedlungswohnung bedeutet dar¿ber hinaus, dass die im Siedlungsraum und in den 

Ortsteilen ermºglichte Siedlungsentwicklung durch den bestehenden Siedlungsflªchenbedarf (vgl. Ziel 

6.1-1) abgedeckt sein muss. Dar¿ber hinaus d¿rfen derartige Siedlungsentwicklungen in den Ortsteilen 

der grundsªtzlich angestrebten Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf den Siedlungsraum nicht 

zuwiderlaufen.  

 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flªchennutzungsplanes der Stadt Lippstadt wurden insbesondere 

das Ziel 2-3 ĂSiedlungsraum und Freiraumñ und das Ziel 2-4 ĂEntwicklung der Ortsteile im Freiraumñ 

des Landesentwicklungsplanes NRW (LEP NRW) herangezogen. Insbesondere mit den im Ziel 2-3 

genannten Ausnahmen 1 bis 3 und 7.  

 

Um dem Prinzip einer nachhaltigen Flªchennutzung auf Gesamtstadtebene gerecht zu werden, wurden 

auf der Grundlage der oben genannten Ziele Leitlinien und Leitbilder einer zukunftsfªhigen 

Stadtentwicklung f¿r Lippstadt formuliert. Diese wurden in einzelnen Abschnitten der Begr¿ndung und 

des Umweltberichtes ausf¿hrlich dargelegt und sind in den folgenden 6 Punkten stichpunktartig 

zusammengefasst: 

¶ Konzentration der Siedlungsentwicklung auf die vorhandenen Siedlungsschwerpunkte zur 

Sicherung einer ausreichenden Mantelbevºlkerung f¿r die Erhaltung und Weiterentwicklung der 

vorhandenen privaten und ºffentlichen Infrastruktur. 

¶ Vorrang der Innentwicklung und Arrondierung der Ortsteilkerne zur Gewªhrleistung mºglichst 

kurzer Verkehrswege zwischen den Nutzungsbereichen und weitgehender Vermeidung der 

Inanspruchnahme bisheriger Freirªume im AuÇenbereich. 

¶ Nachnutzung ehemals gewerblich oder anderweitig genutzter Brachen (z.B. Konversions- und 

Gewerbeflªchen) im Siedlungsgef¿ge vor Inanspruchnahme bisheriger Freirªume in 

AuÇenbereichslagen.  

¶ Qualitativer Stadtumbau, verstanden als parallele Entwicklung einer breitenwirksamen 

qualitªtsorientierten Modernisierung des Gebªudebestandes und qualitªtsorientierter 

Neubauprojekte in Ergªnzung des bestehenden Siedlungsgef¿ges. 

¶ Vorrangige Erhaltung und dauerhafte Sicherung ºkologisch besonders hochwertiger Bereiche im 

Siedlungsflªchenzusammenhang. 

¶ Gezielte R¿cknahme von Siedlungsflªchen zu Gunsten von Natur- und Landschaft 

(Hochwasserschutz) sowie innerstªdtischer Freiraumnutzungen (z. B. Theodor-Heuss-Park). 

 

Eine derartige qualitªtsorientierte Siedlungsentwicklung sichert die Forderung des Baugesetzbuches 

(BauGB) einer nachhaltigen stªdtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 

umweltsch¿tzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegen¿ber k¿nftigen Generationen in 

Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodenordnung 

gewªhrleistet. Durch eine zielgerichtete und auf den jeweiligen Fall bezogene bedarfsgerechte 

Siedlungsflªchenausweisung wird einem steigenden Freiflªchenverbrauch wirksam begegnet. Dar¿ber 

hinaus wurden bestehende Dorflagen im AuÇenbereich der Realitªt entsprechend ihrer vorwiegenden 

Nutzung als Wohnbauflªchen dargestellt.  

 

Im Flªchennutzungsplan neu dargestellte Siedlungsflªchen wurden hinsichtlich der Umweltwirkung 

gepr¿ft und aufgrund geringer Konflikte und Empfindlichkeiten als f¿r die Bebauung geeignet oder 
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zumindest eingeschrªnkt geeignet bewertet. Im Falle einer baulichen Darstellung von eingeschrªnkt 

geeigneten Flªchen wurden entsprechende flankierende MaÇnahmen (beispielsweise Darstellung von 

Gr¿nz¿gen) ber¿cksichtigt. Denn f¿r die dargestellten Siedlungsflªchenerweiterungen im FNP 

erforderlichen AusgleichsmaÇnahmen ermittelten gesamtstªdtischen Kompensationsbedarf stehen 

ausreichend Kompensationsrªume gegen¿ber.   

 

Mit der Bereitstellung eines den jeweiligen Strukturen angepassten Eigenentwicklungsspielraumes 

werden neben der Kernstadt, insbesondere die Ortsteilzentren in ihrer Funktion als Lebensmittelpunkt 

der Bevºlkerung gestªrkt und ein auch stadtwirtschaftlich wichtiger Beitrag zur Erhaltung der privaten 

und ºffentlichen Infrastrukturen geleistet. In diesen Kontext gehºrt auch die Aufrechterhaltung eines 

weitgehenden flªchendeckenden ¥PNV-Ansatzes im Stadtgebiet. Die Arrondierung neuer 

Siedlungsflªchen mit vorrangiger Konzentration auf die bestehenden Siedlungsschwerpunkte sichert 

dazu die erforderliche Mantelbevºlkerung und entspricht dem verfolgten Ziel der Gewªhrleistung 

mºglichst kurzer Verkehrswege.  

 

Der Deckung der ermittelten Bedarfe f¿r Wohnungsbau, Infrastruktur, Gewerbe, Verkehr etc. ist eine 

durchgef¿hrte umfassende Bewertung aller vorhandenen Flªchenreserven im Bestand 

vorausgegangen. Beurteilungsfaktoren waren beispielsweise. die zuk¿nftige Eignung aller 

Potenzialflªchen aus Sicht der Umwelt sowie aus stªdtebaulichen Gr¿nden. 

  

Der ¿berwiegende Teil der planungsrechtlich schon in unterschiedlichen Entwicklungsstufen 

befindlichen potenziellen Siedlungsflªchen entspricht der Vorgabe einer Lage in direkter Zuordnung 

oder Arrondierung des bestehenden Siedlungsgef¿ges, dem alle Darstellungen neue Bauflªchen 

unterzogen wurden. Mit einer umfassenden qualitativen Modernisierung des ¿berwiegend im 

integrierten Innenbereich gelegenen Gebªudebestandes sinkt der Druck auf die Erforderlichkeit zur 

Ausweisung neuer Siedlungsflªchen, was im Einzelfall den Abriss einzelner Bestandsgebªude mit 

veralteter Bauweise und Ausstattungsdefiziten und eine qualitªtsvolle Neubebauung nicht ausschlieÇt. 

Die Nachnutzung brachliegender, ehemals gewerblich, militªrisch oder anderweitig genutzter Gelªnde 

unterst¿tzt diesen Ansatz, da es sich hierbei ¿berwiegend um Innenbereichslagen mit einer guten 

Infrastruktureinbindung handelt.  

 

Insgesamt zeigt sich, dass der neue Flªchennutzungsplan der Stadt Lippstadt sowohl in quantitativer 

als auch in qualitativer Hinsicht den Gedanken der Nachhaltigkeit gerecht wird und insbesondere die 

Vorgaben des Landesentwicklungsplanes sowie des Regionalplanes in ausreichendem MaÇe 

ber¿cksichtigt. Somit leistet der neue FNP einen wirksamen Beitrag f¿r die Erreichung des in der 

Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung festgelegten Ziels einer Begrenzung des 

Flªchenverbrauchs. 

 

In der Sicherung der bestehenden groÇen Freiraumzonen, (der wenigen) Waldgebiete, Flussaue der 

Lippe und anderer prªgender Gewªsser werden die wichtigen Klimaschneisen in Lippstadt freigehalten, 

mit dem Angebot an Naherholungs- und Freizeitflªchen mit Stadtteilbezug (Parkanlagen und andere 

Freirªume), kleinklimatisch wirksame Gebiete gesichert und der Verkehrswegeaufwand f¿r die Benutzer 

vermindert. Mit diesen Vorgaben verankert der FNP dauerhaft die rªumlichen Grundvoraussetzungen 

im Sinne der Verantwortung f¿r den allgemeinen Klimaschutz und einer resilienten Stadt. Eine 

Umsetzung, insbesondere der KlimaschutzmaÇnahmen bleibt jedoch nachgeordneten Fachplanungen 

vorbehalten 
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1. Planungsanlass und Verfahren 

Die Flªchennutzungsplanung ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Planungshoheit und soll 

einer geordneten stªdtebaulichen Entwicklung dienen. Nach "oben" hin muss sich der 

Flªchennutzungsplan an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung anpassen (Ä 1 (4) BauGB). 

Nach "unten" wirkt der Flªchennutzungsplan dadurch, dass die Bebauungsplªne (verbindlicher 

Bauleitplan) aus ihm entwickelt werden, das heiÇt in der generellen Flªchenausweisung mit ihm 

¿bereinstimmen m¿ssen. Der Flªchennutzungsplan wirkt somit als Selbstbindung der Gemeinde. Die 

Aufstellung eines Flªchennutzungsplans erfolgt nach klaren, gesetzlich vorgegebenen 

Verfahrensschritten. 

 

1.01. Anlass der Neuaufstellung 

Der derzeit wirksame Flªchennutzungsplan der Stadt Lippstadt stammt aus dem Jahre 1980 und wurde 

bisher ¿ber 200 Mal geªndert. In den letzten vier Jahrzehnten haben sich sowohl die Ziele und Leitbilder 

der Stadt als auch die planerischen Rahmenbedingungen grundlegend geªndert, so dass eine 

Neuaufstellung des gesamten Planwerkes erforderlich wurde. 

Um die heutigen Bedarfe und vor allem die qualitativen Anforderungen an eine zukunftsorientierte und 

nachhaltige Stadtentwicklungs- bzw. Flªchennutzungsplanung abzustimmen und aktualisieren zu 

kºnnen - damit der Flªchennutzungsplan seine ihm zugedachte Koordinierungs-, Entwicklungs- und 

Steuerungsfunktion wahrnehmen kann - hat der damalige Planungs- und Umweltausschuss deshalb 

am 9. Dezember 2004 den Ăgrundsªtzlichenñ Aufstellungsbeschluss f¿r die Erarbeitung des neuen 

Flªchennutzungsplanes gefasst. Zur Beratung und Beschlussfassung wurde den Ausschussmitgliedern 

ein Arbeitspapier mit den ĂGrundlagen und Anforderungen an den FNPneuñ vorgelegt, welches 

prinzipiell ein dynamisches mehrstufiges Verfahren beinhaltete. Leitgedanke dieser Vorgehensweise 

war, dass mit dieser strukturellen Vorgehensweise schneller und effektiver auf sich aktuell verªndernde 

Rahmenbedingungen in der Stadtentwicklung reagiert werden kann. Der Ausschuss beschloss weiter, 

dass zu stªdtebaulichen Teilaspekten der fachliche Rat auswªrtiger B¿ros oder Sachverstªndiger 

einzuholen und f¿r die Stadtteile sowie f¿r die Kernstadt planungsbegleitende Arbeitskreise zu bilden 

sind. Diesem Beschluss folgend hat der Fachdienst Stadtplanung und Umweltschutz das weitere 

Vorgehen zur Neuaufstellung des Flªchennutzungsplanes strukturiert und jeweils den sich ªndernden 

ªuÇeren Rahmenbedingungen angepasst. 

 

1.02. Aufgabe des Flªchennutzungsplanes 

Der Flªchennutzungsplan stellt gemªÇ Ä 5 Abs. 1 BauGB f¿r das gesamte Stadtgebiet die sich aus der 

beabsichtigten stªdtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den 

voraussehbaren Bed¿rfnissen der Stadt in den Grundz¿gen dar. Aufgabe des FNP ist es, die bauliche 

und sonstige Nutzung der Flªchen einer Stadt, entsprechend den stªdtebaulichen Zielen, vorzubereiten. 

Der Flªchennutzungsplan ist Bestandteil eines Planungssystems, das sich aus vier Ebenen 

zusammensetzt. Diese Planungsebenen sind ¿ber das Gegenstromprinzip miteinander verzahnt. Die 

Stadt Lippstadt als nachgeordnete Planungsebene hat die Pflicht, den Flªchennutzungsplan an die Ziele 

der Raumordnung und Landesplanung anzupassen; diese werden im Landesentwicklungsplan und im 

entsprechenden Regionalplan dargestellt. 

Als strategischer Leitplan ist der FNP Schnittstelle zwischen kommunaler Planung und 

Fachplanungstrªgern. Der FNP ist ein vorbereitender Bauleitplan, der Strategien im Umgang mit den 

aktuellen Entwicklungstrends (insbesondere ĂDemografischer Wandelò) und Planungsaufgaben (z.B. 

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung) vor allem rªumlich vorgibt. Der FNP stellt im Rahmen der 

permanenten Verªnderungsprozesse ein Planungskonzept als grundlegende Richtlinie f¿r die 

stªdtebauliche Entwicklung der gesamten Stadt dar. 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches im Jahr 2004 ist im Hinblick auf die weitere Fºrderung der 

nachhaltigen Entwicklung die Umweltpr¿fung in die bestehenden Verfahrensschritte der Bauleitplanung 

integriert worden. Bei der Neuaufstellung des Flªchennutzungsplanes werden nun die Belange der 

Umwelt, im Hinblick auf Neudarstellungen, durch die gesonderte Umweltpr¿fung ber¿cksichtigt. Dar¿ber 
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hinaus beinhaltet die BauGB Novelle 2011, dass der Klimaschutz und die Anpassung an den 

Klimawandel ein stªrkeres Gewicht in der Bauleitplanung bekommen haben. Im Flªchennutzungsplan 

sollen Anlagen, Einrichtungen und sonstige MaÇnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel 

dienen, dargestellt werden. Nach dem neuen Ä 1 a Abs. 5 BauGB (BauGB Novelle 2011) soll bei der 

Aufstellung von Flªchennutzungs- und Bebauungsplªnen den Erfordernissen des Klimaschutzes 

sowohl durch MaÇnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der 

Anpassung an den Klimawandel dienen, im Sinne einer klimagerechten Stadtentwicklung, Rechnung 

getragen werden (Ä 5 Abs. 2 Nr. 2 b und c BauGB). Dieser Grundsatz (Klimaschutzklausel) ist bei der 

Aufstellung der Bauleitplªne in der Abwªgung zu ber¿cksichtigen. 

 

Die BauGB Novelle 2013 befasst sich mit der Thematik der Innenentwicklung und Fortentwicklung des 

Stªdtebaurechts. F¿r den Flªchennutzungsplan bedeutet dies, dass es, bevor es zur Ausweisung neuer 

Flªchen im AuÇenbereich kommt, die Mºglichkeiten der Innenentwicklung zu Grunde gelegt werden 

sollen, zu denen insbesondere Brachflªchen, Gebªudeleerstand, Baul¿cken und andere 

Nachverdichtungsmºglichkeiten zªhlen kºnnen. AuÇerdem ist die Inanspruchnahme von Flªche f¿r die 

Landwirtschaft und Flªche f¿r Wald, stªrker zu begr¿nden als bisher. Diesen gesetzlichen 

Anforderungen wurde in der Begr¿ndung zum Flªchennutzungsplan (Teil A) sowie im Umweltbericht 

(Teil B) ausreichend Rechnung getragen. 

 

1.03. Rechtliche Grundlagen und ihre Auswirkungen 

Grundlagen f¿r die FNP-Neuaufstellung sind insbesondere die ÄÄ 1-7 des BauGB, die die Funktion, den 

Inhalt und das Aufstellungsverfahren regeln. Das BauGB unterscheidet zwischen vorbereitender 

(Flªchennutzungsplan) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan). Der Flªchennutzungsplan 

als vorbereitender Bauleitplan entfaltet in der Regel noch keine unmittelbare Rechtswirkung gegen¿ber 

dem B¿rger. Dies hat zur Folge, dass der B¿rger keine Rechtsanspr¿che aus dem Flªchennutzungsplan 

ableiten kann, wie z.B. auf eine Baugenehmigung oder Entschªdigung. Dies ist erst beim verbindlichen 

Bauleitplan mºglich. Der Flªchennutzungsplan ist weder grundst¿cksbezogen noch parzellenscharf. 

Erst der Bebauungsplan setzt das vom Flªchennutzungsplan vorgegebene Bodennutzungskonzept f¿r 

einzelne Flurst¿cke in unmittelbares Recht um und bestimmt somit Inhalt und Schranken des 

Eigentums. Eine unmittelbare Bindungswirkung entfaltet der FNP jedoch gegen¿ber Behºrden und 

Trªgern ºffentlicher Belange. 

 

Er ist behºrdenverbindlich, was neben der Selbstbindung der Stadt Lippstadt bei der Aufstellung von 

Bebauungsplªnen, die Pflicht aller anderen ºffentlichen Planungstrªger und Fachbehºrden einschlieÇt, 

ihre Planungen an die Darstellungen des Flªchennutzungsplans anzupassen. Alle von der Planung 

Betroffenen sind in das Abstimmungsverfahren einzubeziehen. Die Stadt Lippstadt ist verpflichtet, die 

auftretenden unterschiedlichen ºffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 

gerecht abzuwªgen (Ä 1 Abs. 6 BauGB). Insbesondere steuert der Flªchennutzungsplan unmittelbar 

die Zulªssigkeit von Vorhaben im bauplanungsrechtlichen AuÇenbereich. 

 

Gegen¿ber den betroffenen privaten Grundeigent¿mern besteht eine Steuerungsfunktion des 

Flªchennutzungsplanes darin, dass seine Darstellungen als ºffentlicher Belang gemªÇ Ä 35 Abs. 3 Nr.1 

BauGB der Zulªssigkeit von Vorhaben entgegengehalten werden kºnnen. Dieses gilt bei Widerspruch 

eines Vorhabens zu den Darstellungen des Flªchennutzungsplans. Praktische Bedeutung hat diese 

Steuerung in erster Linie gegen¿ber sonstigen, nicht privilegierten Vorhaben im Sinne des Ä 35 Abs. 2 

BauGB. 

 

Des Weiteren kommt dem Flªchennutzungsplan eine qualifizierte Wirkung zu, wenn er durch 

Standortzuweisungen f¿r privilegierte Vorhaben nach Ä 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB Ăan anderer Stelleñ 

diese f¿r das ¿brige Stadtgebiet gemªÇ Ä 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB regelmªÇig ausschlieÇt 

(insbesondere Windkraftanlagen). Die Darstellung von sogenannten Konzentrationszonen f¿r die 
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Windenergie kann dar¿ber hinaus auch in einem separaten sachlichen und rªumlichen 

Teilflªchennutzungsplan gemªÇ Ä 5 Abs. 2b BauGB erfolgen. Der Teilflªchennutzungsplan ist ein 

rechtlich selbstªndiger Bauleitplan. Er wird in einem eigenstªndigen Verfahren der Bauleitplanung 

aufgestellt und spªter nachrichtlich in den Gesamt-Flªchennutzungsplan ¿bernommen.  

  

1.04. Sachlicher Teilflªchennutzungsplan ĂSteuerung von Windenergieanlagenñ 

Der Stadtentwicklungsausschuss er Stadt Lippstadt hat beschlossen, einen Sachlichen 

Teilfªchennutzungsplan ĂSteuerung von Windenergieanlagenñ aufzustellen. 

Mit der  nderung des Baugesetzbuches im Januar 1997 ist die Errichtung von Windenergieanlagen 

(WEA) im AuÇenbereich einer Stadt oder Gemeinde generell zulªssig, es sei denn, dem Bauvorhaben 

stehen ºffentliche Belange entgegen oder die ErschlieÇung ist nicht gesichert. Die Kommunen haben 

jedoch die Mºglichkeit, die Errichtung von Windenergieanlagen planungsrechtlich zu steuern, indem sie 

Konzentrationszonen f¿r Windenergie im Flªchennutzungsplan ausweisen.  

In diesen Zonen hat die Errichtung von Windenergieanlagen grundsªtzlich Vorrang vor anderen 

Nutzungen ï im restlichen Stadt- oder Gemeindegebiet sind WEA dann in der Regel nicht zulªssig. 

Voraussetzung ist ein schl¿ssiges gesamtrªumliches Konzept der Kommune zur positiven 

Standortzuweisung f¿r Windenergieanlagen mit dem Ziel, geeignete Standorte auszuweisen und 

gleichzeitig ungeeignete Standorte auszuschlieÇen.  

Von dieser Mºglichkeit der Steuerung hat der ¿berwiegende Teil der Kommunen im Regierungsbezirk 

Arnsberg seit Ende der 90er Jahre Gebrauch gemacht, so auch die Stadt Lippstadt mit ihrer 81. 

 nderung des Flªchennutzungsplanes. Circa seit dem Jahr 2010 beginnen jedoch viele Kommunen ihre 

Windenergieplanung neu auszurichten. Gr¿nde kºnnen Repowering-Bestrebungen, oftmals verbunden 

mit einer Aufhebung von Hºhenbeschrªnkungen sowie der allgemein verstªrkte Druck von Investoren 

sein.  

GemªÇ Ä 5 Abs. 2b BauGB kºnnen sachliche Teilflªchennutzungsplªne f¿r Darstellungen des 

Flªchennutzungsplanes mit den Rechtswirkungen des Ä 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB aufgestellt werden. 

Nach dieser Vorschrift sind die planenden Gemeinden ermªchtigt, im Flªchennutzungsplan f¿r 

privilegierte Vorhaben im AuÇenbereich, z. B. Windkraftanlagen, Konzentrationszonen auszuweisen 

und dies mit der Einschrªnkung zu verbinden, dass derartige Vorhaben in anderen Teilen des 

Gemeindegebietes unzulªssig sind. 

Durch die Darstellung entsprechender Flªchen im Teilflªchennutzungsplan als Konzentrationszonen f¿r 

die Errichtung von Windenergieanlagen kann gemªÇ Ä 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB die Entwicklung der 

Windenergie planungsrechtlich gesteuert werden. 

Mit der Aufstellung des Teilflªchennutzungsplanes ĂSteuerung der Windenergienutzungñ kºnnen 

nunmehr, bei Vorlage und Beurteilung konkreter Vorhaben zur Errichtung von Windkraftanlagen, im 

gesamten Plangebiet gemªÇ Ä 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ºffentliche Belange entgegenstehen, wenn 

hierf¿r durch Darstellungen im Flªchennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung 

an anderer Stelle, hier im Teilflªchennutzungsplan, erfolgt ist. Soweit ºffentliche Belange der Errichtung 

von Windkraftanlagen entgegenstehen, kann dies eine Zur¿ckstellung von Baugesuchen nach Ä 15 Abs. 

3 BauGB rechtfertigen.  

Der Teilflªchennutzungsplan ist ein rechtlich selbstªndiger Bauleitplan, der in einem eigenstªndigen 

Verfahren aufgestellt wird. Er kann rechtlich unabhªngig von einem gegebenenfalls vorhandenen 

Gesamtflªchennutzungsplan erstellt werden, allerdings d¿rfen die Darstellungen des 

Teilflªchennutzungsplans f¿r die Windenergie inhaltlich nicht im Widerspruch zu anderen Darstellungen 

des Gesamtflªchennutzungsplans stehen. So kann der Teilflªchennutzungsplan nicht solche Flªchen 

f¿r die Windenergie ausweisen, die nach dem Gesamtflªchennutzungsplan f¿r andere, mit der 

Windenergie unvereinbaren, baulichen Nutzungen vorgesehen sind. Entsprechendes gilt f¿r den Fall, 

dass der Gesamtflªchennutzungsplan f¿r das Nachbargebiet bauliche Nutzungen vorsieht, die mit der 

Windenergienutzung unvereinbar sind (z. B. fehlende Abstªnde f¿r den Lªrmschutz).  

Der Teilflªchennutzungsplan als eigenstªndiges Instrument zur Steuerung von Vorhaben im 

AuÇenbereich hat vor allem den Zweck, Flªchen f¿r solche Vorhaben auszuweisen, die die 
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Rechtswirkungen des Ä 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB haben. So kºnnen beispielsweise landwirtschaftliche 

Flªchen dargestellt werden, die durch die Darstellung f¿r die Windenergie ¿berlagert werden. Zudem 

ist es mºglich, weitere Voraussetzungen f¿r die Zulªssigkeit der in den ausgewiesenen Flªchen 

vorgesehenen Windenergieanlagen festzulegen, wie z.B. Hºhenbegrenzungen, Ausgleichsflªchen oder 

Bestimmungen zum R¿ckbau von Altanlagen nach Ä 249 Abs. 2 BauGB. 

Andere Darstellungen, die nicht im Zusammenhang mit der Windenergie im Sinne des Ä 35 Abs. 3 Satz 

3 BauGB stehen, kºnnen dagegen nur Gegenstand des Gesamtflªchennutzungsplans sein. 

Ziel und Zweck des Teilflªchennutzungsplans ĂSteuerung von Windenergieanlagenñ der Stadt Lippstadt 

ist es letztendlich, mit der Neudarstellung von Konzentrationszonen f¿r Windenergie die Nutzung der 

Windenergie auf eine rechtssichere Basis zu stellen, d. h. ihr mit Zonen substanziell Raum zu belassen 

und die bestehende Nutzung durch die Windenergie abzusichern. Die bisher dargestellten zwei Zonen 

im Flªchennutzungsplan sind inzwischen mit Anlagen bestanden und voll ausgenutzt. Dar¿ber hinaus 

haben sich die rechtlichen Rahmensetzungen zur Ausweisung von Konzentrationszonen gegen¿ber 

dem Jahr 1999 (Rechtswirksamwerdung der Ausweisung der beiden Konzentrationszonen) geªndert.  

Diese Neuregelungen und Verªnderungen machen eine  nderung des Flªchennutzungsplanes auf der 

Grundlage eines gemeindeweiten, schl¿ssigen Gesamtkonzeptes notwendig, das der Nutzung der 

Windenergie in Lippstadt Ăsubstanziellñ Raum belªsst. Dabei werden folgende grundsªtzliche Ziele 

verfolgt:  

 Aktualisierung der Darstellung von Konzentrationszonen f¿r die Windenergienutzung vor dem 

Hintergrund der in der Zwischenzeit eingetretenen, geªnderten rechtlichen und technischen 

Rahmenbedingungen; 

 Fortf¿hrung und Sicherung der Ausweisung von Flªchen mit Konzentrationswirkung zur 

Vermeidung einer ĂVerspargelungñ der Landschaft mit vielen einzelnen Anlagen, die verstreut im 

gesamten Stadtgebiet liegen w¿rden. 

  

Das Verfahren zur laufenden Neuaufstellung des Gesamtflªchennutzungsplans der Stadt Lippstadt 

bleibt durch die Aufstellung des Sachlichen Teilflªchennutzungsplans ĂSteuerung von 

Windenergieanlagenñ unber¿hrt. Ohne die projektierte und von Stadtentwicklungsausschuss und Rat 

beschlossene ĂAuskoppelungñ des Sachlichen Teilflªchennutzungsplans ĂSteuerung von 

Windenergieanlagenñ aus dem Gesamtprozess zur Neuaufstellung des Flªchennutzungsplans, kºnnen 

unter Umstªnden weitere zeitliche Verzºgerungen im laufenden FNP-Verfahren nicht ausgeschlossen 

werden.  

  

1.05. Geltungsbereich und Geltungsdauer 

Der Flªchennutzungsplan gilt unbefristet. Das Erfordernis zur erneuten Aufstellung des 

Flªchennutzungsplanes ist gesetzlich nicht fixiert. ¦blicherweise geht man davon aus, dass 15 Jahre 

nach seiner erstmaligen oder erneuten Aufstellung eine ¦berpr¿fung sinnvoll ist. Der Zeithorizont dieses 

Flªchennutzungsplanes reicht bis zum Jahr 2035, d.h. die dem Plan zu Grunde liegenden 

Bedarfsprognosen beziehen sich weitestgehend auf diesen Zeitrahmen. Der Geltungsbereich des 

Flªchennutzungsplanes umfasst das gesamte Stadtgebiet Lippstadts. 

 

 

1.06. Allgemeine Inhalte und Darstellungen des Flªchennutzungsplanes 

Der FNP hat als Instrument der kommunalen Bauleitplanung die Funktion, konkurrierende Anspr¿che 

an den Raum zu koordinieren und so die stªdtebauliche Entwicklung der Gemeinde zu steuern. Die 

Aussagen des FNP sind nicht als parzellenscharf anzusehen, da er die Funktion eines strategischen 

Leitplans f¿r die Stadt Lippstadt erf¿llt und die Bodennutzungen zeichnerisch wie textlich in ihren 

Grundz¿gen dargestellt werden. 

Die gesetzliche Grundlage bildet das Baugesetzbuch (BauGB). Nach Ä 5 Abs.2 BauGB in Verbindung 

mit den Regelungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Planzeichenverordnung (PlanzV) 

kºnnen im FNP Ăinsbesondereñ folgende Flªchen bzw. Gebiete dargestellt werden: 
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Ä Wohnbauflªchen, Gemischte Bauflªchen, Gewerbliche Bauflªchen, Sonderbauflªchen 

Ä Flªchen und Einrichtungen f¿r den Gemeinbedarf 

Ä Flªchen f¿r den ¿berºrtlichen Verkehr und die ºrtlichen Hauptverkehrsz¿ge 

Ä Flªchen und Hauptleitungen der Ver- und Entsorgung 

Ä Gr¿nflªchen 

Ä Wasserflªchen und Flªchen f¿r die Wasserwirtschaft 

Ä Flªchen f¿r die Landwirtschaft und Wald 

Ä Flªchen und MaÇnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft sowie  

Ä Flªchen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 

Anstelle der oben genannten Bauflªchen kºnnen auch die dementsprechenden Baugebiete dargestellt 

werden. 

 

Der Zusatz Ăinsbesondereñ erºffnet die Mºglichkeit, dar¿ber hinaus weitere Darstellungen zu treffen. 

AuÇerdem werden Bereiche gekennzeichnet, die eine Nutzung der betreffenden Flªchen in 

besonderem MaÇe einschrªnken kºnnen, wie z.B. durch Bergbau, ¦berschwemmungen oder Altlasten. 

Bestehende Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Bestimmungen getroffen wurden 

(Fachplanungen), werden in den FNP nachrichtlich ¿bernommen und Planungen werden Ăvermerktñ. 

Dies betrifft vor allem den Natur- und Denkmalschutz. 

 

Der Flªchennutzungsplan der Stadt Lippstadt setzt sich aus den Bausteinen Begr¿ndung (Teil A) mit 

Umweltbericht (Teil B) sowie der Planzeichnung zusammen. Dem Flªchennutzungsplanentwurf ist 

spªtestens bei der ºffentlichen Auslegung eine Begr¿ndung beizuf¿gen, in der entsprechend dem Stand 

des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen dargelegt werden. 

Nach Ä 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltpr¿fung f¿r den Flªchennutzungsplan durchzuf¿hren, in der die 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen neu dargestellter Bauflªchen ermittelt, beschrieben 

und bewertet werden. Im Rahmen der Umweltpr¿fung ist ein Umweltbericht zu erstellen, der die 

ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darlegt (Ä 2a BauGB). Der Umweltbericht ist 

gemªÇ Ä 5 Abs. 5 BauGB i. V. m. Ä 2 a BauGB gesonderter Bestandteil der Begr¿ndung. Das Ergebnis 

der Umweltpr¿fung ist bei der Abwªgung zu ber¿cksichtigen und Teil der zusammenfassenden 

Erklªrung gemªÇ Ä 6 Abs. 5 BauGB, die die wesentlichen Ergebnisse der Umweltpr¿fung sowie der 

¥ffentlichkeits- und Behºrdenbeteiligung f¿r jedermann verstªndlich darstellt. 

Die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchf¿hrung der Bauleitplªne eintreten, sind 

von der Stadt nach Ä 4c BauGB zu ¿berwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige 

Auswirkungen fr¿hzeitig zu ermitteln und geeignete MaÇnahmen zur Abhilfe ergreifen zu kºnnen. Die 

gewªhlte Konzeption der Umwelt¿berwachung ist als ein weiterer Baustein der Umweltpr¿fung im 

Umweltbericht zu beschreiben. 

Die zeichnerische Darstellung des Flªchennutzungsplans wird auf Grundlage der Amtlichen Basiskarte 

(ABK) entwickelt (MaÇstab 1:5.000) und ¿blicherweise im MaÇstab 1:10.000 bzw. 1:15.000 gedruckt. 

Dies gibt einen Hinweis auf die Aussagetiefe des Planwerkes. Der Flªchennutzungsplan der Stadt 

Lippstadt ist im MaÇstab 1:10.000 dargestellt. 

 

Die Planzeichnung enthªlt Darstellungen, Kennzeichnungen, nachrichtliche ¦bernahmen und 

Vermerke. Vorschriften ¿ber die Darstellungen im FNP enthªlt die Verordnung ¿ber die bauliche 

Nutzung der Grundst¿cke (Baunutzungsverordnung - BauNVO). Vorschriften ¿ber die zeichnerische 

Darstellung im FNP enthalten die Verordnung ¿ber die Ausarbeitung der Bauleitplªne und die 

Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 ï PlanzV 90). 

Ä Parzellenschªrfe: 

Der Flªchennutzungsplan basiert auf einer parzellenscharfen Flurkarte und die Flªchensignaturen 

orientieren sich in aller Regel an Grundst¿cksgrenzen, wenngleich diese Genauigkeit der 

Planaussage weder vom Gesetzgeber gefordert noch im Alltag erforderlich ist. Die Grenzziehung 
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insbesondere zwischen geplanten unterschiedlichen Nutzungen ist daher als Anhaltspunkt zu 

sehen und nicht als absolute Festlegung. 

Ä Darstellungen: 

Die Darstellungsmºglichkeiten im Flªchennutzungsplan ergeben sich aus Ä 5 Abs. 2 BauGB. Die 

wesentlichste Darstellung betrifft die Abgrenzung von Bau- und Freiflªchen, also die eigentliche 

Flªchennutzung. Der Darstellungskatalog des Ä 5 Abs. 2 BauGB ist nicht abschlieÇend, so dass 

dar¿ber hinaus weitere Darstellungen getroffen werden kºnnen, soweit sie sich in der verbindlichen 

Bauleitplanung konkretisieren lassen. 

Ä Kennzeichnungen: 

GemªÇ Ä 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB sollen Flªchen, Ăbei deren Bebauung besondere bauliche 

Vorkehrungen gegen ªuÇere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche 

SicherungsmaÇnahmen gegen Naturgewalten erforderlichñ sind, gekennzeichnet werden. Ebenso 

sollen Flªchen, unter denen der Bergbau umgeht oder die f¿r den Abbau von Mineralien bestimmt 

sind, im Flªchennutzungsplan gekennzeichnet werden (Ä 5 Abs. 3 Nr. 2 BauGB). Ebenfalls 

gekennzeichnet werden Bauflªchen, f¿r die eine zentrale Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen 

ist (Ä 5 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 BauGB). 

Ä Nachrichtliche ¦bernahmen: 

GemªÇ Ä 5 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 4a Satz 1 BauGB werden Planungen bzw. Nutzungsregelungen, 

die nach fachgesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind, wie z.B. festgesetzte Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete oder ¦berschwemmungsgebiete nachrichtlich 

¿bernommen. 

Ä Vermerke: 

Soweit Fachplanungen noch nicht verbindlich sind, werden sie im Flªchennutzungsplan vorsorglich 

vermerkt (Ä 5 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 4a Satz 2 BauGB). 

 

 

1.07. Gesetzliche Grundlagen8 

&  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017, das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 geªndert worden ist. 

&  Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November, die durch Artikel 

2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 geªndert worden ist. 

&  Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990, die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 

Juni 2021 geªndert worden ist. 

&  Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 

2021 geªndert worden ist. 

&  Wassergesetz f¿r das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 25. Juni 1995, neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016, in 

Kraft getreten am 16. Juli 2016; zuletzt geªndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 

2021, in Kraft getreten am 29. Dezember 2021. 

&  Bundesnaturschutzgesetz (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009, das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 geªndert worden ist. 

&  Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz ï LNatSchG 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.Juli 2000. 

&  Bundeswaldgesetz vom 2. Mai 1975, das zuletzt durch Artikel 112 des Gesetzes vom 10. August 

2021 geªndert worden ist. 

&  Gesetz ¿ber die Umweltvertrªglichkeitspr¿fung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mªrz 

2021, das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 geªndert worden ist. 

&  Gesetz zum Schutz vor schªdlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerªusche, 

Ersch¿tterungen und ªhnliche Vorgªnge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der 

                                                           
8 Stand: 16.05.2022  
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Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. 

September 2021 geªndert worden ist. 

&  Zwºlfte Verordnung zur Durchf¿hrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Stºrfall-Verordnung 

- 12. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mªrz 2017, zuletzt geªndert durch 

Artikel 107 der Verordnung vom 19. Juni 2020. 

&  Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008, das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 3. Dezember 2020 geªndert worden ist. 

&  Verordnung ¿ber die Raumordnung im Bund f¿r einen lªnder¿bergreifenden Hochwasserschutz 

(BRPHV) vom 19. August 2021. Auf Grund des Ä 17 Absatz 2 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes 

vom 22. Dezember 2008, der zuletzt durch Artikel 159 der Verordnung vom 19. Juni 2020 geªndert 

worden ist 

&  Anlage zur Verordnung ¿ber die Raumordnung im Bund f¿r einen lªnder¿bergreifenden 

Hochwasserschutz vom 19. August 2021 (Raumordnungsplan - BRPH) 

&  Einzelhandelserlass NRW - Erlass f¿r die Raumordnung, Bauleitplanung und Genehmigung von 

Einzelhandelsbetrieben und Hinweise f¿r die Zielsetzung und Anwendung (Einzelhandelserlass 

Nordrhein-Westfalen). Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums f¿r Heimat, Kommunales, Bau 

und Gleichstellung und des Ministeriums f¿r Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 

14. Dezember 2021. 

&  Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmªler im Lande Nordrhein-Westfalen 

(Denkmalschutzgesetz - DSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mªrz 1980, zuletzt 

geªndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. November 2016, in Kraft getreten am 25. November 

2016. 

 

1.08. Hinweise 

Ä Bergbau und Energie  

Auf Grund der GrºÇe des Plangebietes sind Aussagen zu den bergbaulichen Verhªltnissen und 

Bergschadensgefªhrdung im Detail nicht mºglich. Bei k¿nftigen kleinrªumigeren Bauleitverfahren 

ist das Dezernat 65 der Abteilung Bergbau und Energie in NRW der Bezirksregierung Arnsberg, 

GoebenstraÇe 25 in 44135 Dortmund zu beteiligen. Dann kann eine entsprechende detaillierte 

Auskunft zu den bergbaulichen Verhªltnissen und Bergschadensgefªhrdung erfolgen. 

Ä Deutsche Bahn AG 

Die Bahnanlagen sowie auch die Bahnstromleitung BL 478 Abzw. Ehringhausen ï Oelde sind im 

Flªchennutzungsplan dargestellt. Die Deutsche Bahn AG behªlt sich vor, zu den Bebauungsplªnen, 

die sich aus diesem Flªchennutzungsplan entwickeln werden, Bedenken und Anregungen 

vorzubringen. Diese kºnnen auch grundsªtzlicher Art sein, sofern Unternehmensziele oder 

Interessen der Deutschen Bahn AG dies erfordern. 

F¿r die weiteren Planungen ist Folgendes zu ber¿cksichtigen: 

¶ Durch das Vorhaben d¿rfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf 

der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefªhrdet oder gestºrt werden. Auswirkungen auf 

Bahndurchlªsse sowie Sichtbehinderungen der Triebfahrzeugf¿hrer durch Blendungen, 

Reflexionen oder Staubentwicklungen sind zu vermeiden. AuÇerdem ist zu beachten, dass 

Bahn¿bergªnge, z.B. durch erhºhtes Verkehrsaufkommen oder den Einsatz schwer 

beladener Baufahrzeuge, nicht beeintrªchtigt werden d¿rfen. 

¶ Wird aufgrund des Vorhabens eine Kreuzung der vorhandenen Bahnstrecken mit Kanªlen, 

Wasserleitungen o.ª. erforderlich, so sind hierf¿r entsprechende Kreuzungs- bzw. 

Gestattungsantrªge zu stellen.  

¶ Zuk¿nftige Aus- und UmbaumaÇnahmen im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb sind 

der Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschrªnkungen im ºffentlichen 

Interesse zu gewªhren. 

¶ Die Herausgabe von Verkehrsdaten in Bezug auf Lªrm (zur Berechnung von 

Schallemissionen, -immissionen, Erstellung schalltechnischer Untersuchungen und Planung 
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von SchallschutzmaÇnahmen) erfolgt zentral durch Deutsche Bahn AG, Umwelt (CU), 

Projekte Lªrmschutz, Caroline-Michaelis-StraÇe 5-11, 10115 Berlin. 

¶ Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 

(insbesondere Luft- und Kºrperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstªube, 

elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an 

benachbarter Bebauung f¿hren kºnnen. Entschªdigungsanspr¿che oder Anspr¿che auf 

Schutz- oder ErsatzmaÇnahmen kºnnen gegen die DB AG nicht geltend gemacht werden. 

¶ Aufgrund der eingetragenen Dienstbarkeiten zugunsten der DB Energie GmbH sind bauliche 

Nutzungen im Bereich des Schutzstreifens begrenzt und bed¿rfen der Abstimmung mit bzw. 

der Zustimmung durch die DB Energie GmbH. Bei BaumaÇnahmen im Schutzstreifenbereich 

ist die Deutsche Bahn AG entsprechend zu beteiligen. Die DB Energie GmbH ist 

grundsªtzlich dazu bereit, Bebauungen im Bereich des Schutzstreifens der oben genannten 

Bahnstromleitung zuzustimmen, sofern die gemªÇ EN 50341/VDE 0210 geforderten 

Sicherheitsabstªnde eine solche Zustimmung zulassen. 

¶ Spªtere Antrªge auf Baugenehmigung in der Nªhe von Bahn-/Gleisanlagen sind der 

Deutschen Bahn AG ebenfalls erneut zur Stellungnahme vorzulegen.  

 

Ä Hochspannungsleitungen 

Bei weiteren Planungen ist Folgendes zu ber¿cksichtigen: 

¶ Die bestehenden Hochspannungsleitungen sind durch beschrªnkt persºnliche Dienstbarkeiten 

grundbuchlich gesichert. 

¶ In den Dienstbarkeiten ist vereinbart, dass die entsprechenden Grundst¿cke f¿r den Bau, den 

Betrieb und die Unterhaltung von Hochspannungsleitungen mit dazugehºrigen Masten und 

ihrem Zubehºr einschlieÇlich Fernmeldeluftkabel in Anspruch genommen und betreten werden 

d¿rfen. Im Schutzstreifen ist die Errichtung von Bauwerken unstatthaft. 

¶ Bªume und Strªucher d¿rfen die Leitungen nicht gefªhrden, auch Montage- und Unterhaltungs-

arbeiten sowie Arbeitsfahrzeuge nicht behindern. Entfernung und Kurzhaltung der die Leitungen 

gefªhrdenden Bªume und Strªucher ist zulªssig, auch soweit sie in die Schutzstreifen 

hineinragen. Die Aus¿bung dieses Rechts kann einem Dritten ¿bertragen werden. 

Leitungsgefªhrdende Verrichtungen ober- und unterirdisch m¿ssen unterbleiben. Sollten hºher 

wachsende Bªume nachtrªglich in den Randbereichen der Schutzstreifen bzw. auÇerhalb der 

Schutzstreifen angepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch einen eventuellen 

Baumumbruch v. g. Hochspannungsfreileitungen beschªdigt werden. Es kºnnen demzufolge in 

solchen Fªllen nur Bªume und Strªucher angepflanzt werden, die in den Endwuchshºhen 

gestaffelt sind. 

¶ F¿r die Bereiche des Flªchennutzungsplanes besteht Bestandsschutz. 

¶ Alle PlanungsmaÇnahmen im Bereich der Hochspannungsleitungen sind rechtzeitig mit dem 

Trªger abzustimmen. Insbesondere sind die in den DIN VDE-Bestimmungen festgelegten 

Mindestabstªnde einzuhalten. 

 

Ä Gasversorgung und Gasfernleitungen 

Im Flªchennutzungsplan (Kartenblatt Mitte) sind die Trassen der Gasversorgung graphisch 

¿bernommen worden (nachrichtliche Darstellung). Die Darstellung der Trassen ist nur zur groben 

¦bersicht geeignet. Innerhalb der Kartenblªtter West und Ost verlaufen keine KSR-Anlagen der 

GasLINE GmbH. 

im Bereich der Stadt Lippstadt verlaufen diverse Gasfernleitungen. Die Lage der Gasfernleitungen 

ist in generalisierter Form dargestellt. Abweichungen gegen¿ber der tatsªchlichen Lage sind somit 

mºglich. Die Gasfernleitungen liegen innerhalb eines Schutzstreifens, in dem aufgrund technischer 

Vorschriften bestimmte Nutzungen und Tªtigkeiten untersagt sind. 

Eine ¦berbauung des Schutzstreifens ist nicht mºglich, da das Errichten von geschlossenen 

Bauwerken und sonstigen baulichen Anlagen jeglicher Art innerhalb des Schutzstreifens gemªÇ 



Flªchennutzungsplan ăLippstadt 2035ò  

25 
 

den f¿r diese Leitung g¿ltigen Regeln Arbeitsblatt des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und 

Wasserfaches e. V.) nicht gestattet ist. Dar¿ber hinaus d¿rfen keine sonstigen Einwirkungen 

vorgenommen werden, die den Bestand oder den Betrieb der Gasfernleitungen beeintrªchtigten 

oder gefªhrden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass alle MaÇnahmen, auch auÇerhalb des Schutzstreifens, die 

Auswirkungen auf den Bestand und den Betrieb der Versorgungsanlagen haben kºnnten, fr¿hzeitig 

unter Vorlage detaillierter Projektplªne (Lageplªne, Lªngenschnitte, Querprofile, etc.) anzuzeigen 

sind, damit gepr¿ft werden kann, ob die jeweils angezeigte MaÇnahme in der geplanten Form 

durchgef¿hrt werden kann oder Sicherungs- und AnpassungsmaÇnahmen an der jeweiligen 

Versorgungsanlage erforderlich werden. 

Diese Unterlagen m¿ssen entsprechend fr¿hzeitig zur Verf¿gung gestellt werden, damit dem 

Unternehmen ein ausreichender Zeitraum zur Pr¿fung und abschlieÇenden Stellungnahme 

verbleibt. Dem ¦berfahren der Gasfernleitung mit Baufahrzeugen bei unbefestigter Oberflªche in 

Lªngs- bzw. Querrichtung kann nur nach erfolgten druckverteilenden MaÇnahmen - wie Auslegen 

von Baggermatratzen oder dergleichen ï zugestimmt werden. Eventuell geplante neue 

Baumstandorte sind gemªÇ DVGW Merkblatt GW 125 (M) sowie des Merkblattes der 

Forschungsgesellschaft f¿r StraÇen- und Verkehrswesen e.V. FGSV Nr. 939 mit Blick auf die 

weitere Entwicklung des Stammdurchmessers zu wªhlen. Um die Gasfernleitungen vor 

Beeintrªchtigungen durch Wurzelwuchs zu sch¿tzen und eine gefªhrdungsfreie Lebensdauer der 

Bªume zu gewªhrleisten, sollte der Abstand von 5,0 m zwischen LeitungsauÇenkante und 

Stammachse nicht unterschritten werden. 

 

Ä Fernwasserleitung (Wasserverband Aabach-Talsperre) 

Im Flªchennutzungsplan ist die Trassen der Fernwasserleitung graphisch ¿bernommen worden 

(nachrichtliche Darstellung). Die Darstellung der Trasse ist nur zur groben ¦bersicht geeignet. 

Aufgrund der Bedeutung dieses Versorgungssystems ist der Bestand im Grundbuch durch 

Eintragung einer beschrªnkt persºnlichen Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) zugunsten des 

Wasserverbandes Aabach-Talsperre gesichert. Danach d¿rfen auf einem 10 m breiten 

Schutzstreifen (jeweils 5,00 m beidseitig der Rohrachse) f¿r die Dauer des Bestehens der 

Wasserleitung keine Bauwerke errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den 

Bestand oder die Betriebssicherheit der Leitung beeintrªchtigen oder gefªhrden. Hierzu zªhlen 

auch Abgrabungen, wesentliche Aufsch¿ttungen sowie das Anpflanzen von tiefwurzelnden oder 

groÇw¿chsigen Bªumen und geschlossenen Hecken.  

Des Weiteren haben auch MaÇnahmen, von denen bestandsgefªhrdende sekundªre Wirkungen 

ausgehen kºnnen, zu unterbleiben. Hierzu zªhlen z.B. Lockerungssprengungen zur Erleichterung 

des Bodenaushubs im Nahbereich der Leitung, tiefe und standsicherheitsgefªhrdende 

Abgrabungen neben dem Schutzstreifen und dergleichen. 

Die Wasserleitung ist im Mittel mit einer Erd¿berdeckung von 1,20 m verlegt. Das Fernwirkkabel 

innerhalb des Schutzstreifens ist seitlich von der Hauptleitung abgesetzt und weist in der Regel eine 

Erd¿berdeckung von 0,80 m auf. 

Weitere Informationen: https://www.aabachtalsperre.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aabachtalsperre.de/


Flªchennutzungsplan ăLippstadt 2035ò  

26 
 

2. Grundlagen der Raumordnung und Landesplanung 

 

GemªÇ Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW) handelt es sich bei der Stadt Lippstadt um eines 

von f¿nf Mittelzentren im Kreis Soest. Die Akademie f¿r Raumforschung und Landesplanung (ARL) 

definiert den Begriff ĂMittelzentrumñ wie folgt: ĂMittelzentren sind zentrale Orte zur Deckung des 

gehobenen periodischen Bedarfs der Bevºlkerung im Mittelbereich (zum Abitur f¿hrende Schulen, 

Krankenhªuser, vielseitige Einkaufsmºglichkeiten, etc.) und werden durch die Landesplanung 

ausgewiesen. 

 

Abb.: 001 Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan NRW 

 

Sie sind zugleich Arbeitsmarktzentrum f¿r ihren Verflechtungsbereich. 

Hinsichtlich der Zuordnung der einzelnen Gemeinden in das Zentrale-Orte-

System durch die Anlage 1 des LEP ist anzumerken, dass die Zuordnung 

jeweils f¿r die gesamte Gemeinde in ihrer jeweiligen Verwaltungsgrenze 

getroffen wird. Eine differenzierte Betrachtung erfolgt im Weiteren erst auf 

Regionalplanebene, hier wird das Gemeindegebiet auch intern gegliedert, 

indem im vorliegenden Regionalplan sogenannte Siedlungsschwerpunkte 

ausgewiesen werden. Auf diese Siedlungsschwerpunkte hat sich gemªÇ Ziel 2 

Abs. 1 des Regionalplanes die Siedlungsentwicklung zu konzentrieren. 

Wie bereits angemerkt, handelt es sich bei der Stadt Lippstadt um ein 

Mittelzentrum entsprechend Anlage 1 des LEP. Die Stadt Lippstadt erf¿llt dabei 

die in der Definition der ARL aufgef¿hrte Merkmale eines Mittelzentrums: Die 

Stadt verf¿gt sowohl ¿ber die Ausstattung zur Deckung des gehobenen 

periodischen Bedarfes und ist zugleich Arbeitsmarktzentrum. Innerhalb des Mittelzentrums Lippstadt 

erfolgt eine bewusste Konzentration der Siedlungsentwicklung auf zwei besonders tragfªhige 

regionalplanerische Siedlungsbereiche: die Kernstadt sowie den Stadtteil Bad Waldliesborn. Dabei soll 
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allein in der Kernstadt zuk¿nftig der ĂGIB-Schwerpunktñ9 der Stadt Lippstadt ausgebildet werden. Auf 

die Kernstadt und Bad Waldliesborn verteilt sich die zuk¿nftige ASB-Entwicklung10 fast gleichmªÇig 

(hierzu auch die im Jahr 2019 durchgef¿hrte 7.  nderung des Regionalplans). Hier ist anzumerken, 

dass es aufgrund der gegebenen naturrªumlichen Restriktionen nicht mºglich ist, die 

Siedlungsentwicklung allein auf die Kernstadt, den gemªÇ Regionalplan festgelegten 

Siedlungsschwerpunkt, auszurichten. Begrenzt wird die Erweiterung der Kernstadt insbesondere durch 

¦berschwemmungsbereiche oder das Vogelschutzgebiet. Eine alleinige Ausrichtung aller 

Siedlungstªtigkeit auf die Kernstadt ist allerdings auch nicht gewollt, da in den Ortsteilen ausreichend 

Raum f¿r die Eigenentwicklung geschaffen werden soll. Um ein bedarfsgerechtes Angebot an 

Bauflªchen vorhalten zu kºnnen, sind auch (Wohnbau)-Flªchenpotentiale auÇerhalb der Kernstadt ¿ber 

die aus den Ortsteilen selbst entstehende Nachfrage hinaus zu aktivieren. Im Rahmen der 7.  nderung 

wurde daher die Erweiterung des ASB ĂBad Waldliesbornñ vorgesehen. Beide Stadtteile ï Kernstadt 

und Bad Waldliesborn ï verf¿gen nachweislich ¿ber ein vielfªltiges Angebot an ºffentlichen und privaten 

Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen. 

 

Die Vielfalt der Kulturlandschaften und des raumbedeutsamen kulturellen Erbes ist im besiedelten und 

unbesiedelten Raum zu erhalten und im Zusammenhang mit anderen rªumlichen Nutzungen und 

raumbedeutsamen MaÇnahmen zu gestalten (Ziel 3-1 LEP i.V.m. Grundsatz 3-3 LEP i.V.m. Ziel 4 

Regionalplan i. V. m. Grundsatz 8 Abs. 2 Regionalplan Ziel 3-1 LEP 32 Kulturlandschaften).11 Bei der 

weiteren Siedlungsentwicklung sollen Struktur und Erscheinungsbild historischer Stadt- und Ortskerne 

gewahrt werden. Denkmªler und Denkmalbereiche einschlieÇlich ihrer Umgebung und der 

kulturlandschaftlichen Raumbez¿ge sowie kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile, 

Landschaftselemente, Orts- und Landschaftsbilder sollen bei raumbedeutsamen Planungen und 

MaÇnahmen im Sinne der erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung ber¿cksichtigt werden. Dabei 

sollen angemessene Nutzungen ermºglicht werden.  

 

Das Gebiet der Stadt Lippstadt wird in zwei Kulturlandschaften unterteilt. Im Norden des Stadtgebietes 

verlaufen die s¿dlichen Auslªufer der Kulturlandschaft ĂPaderborn ï Delbr¿cker Landñ (u.a. Stadtteil 

Bad Waldliesborn), der S¿den der Stadt Lippstadt liegt - mit dem GroÇteil des Kreises Soest - in der 

Kulturlandschaft ĂHellwegbºrdenñ. Diese Einteilung in die beiden genannten Kulturlandschaften (Grenze 

zwischen beiden Kulturlandschaften bildet der Fluss Lippe) wird im Regionalplan aufgegriffen. Hier 

werden neben der Abgrenzung der Kulturlandschaften, der Kulturlandschaftscharakter, f¿r die 

Kulturlandschaft besonders bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche und -elemente sowie Leitbilder und 

Ziele f¿r die einzelnen Kulturlandschaften aufgef¿hrt. Ein besonders bedeutsames Element der 

Kulturlandschaft ĂHellwegbºrdenñ stellt dabei die Kernstadt Lippstadts als kulturlandschaftlich 

bedeutsamer Stadtkern dar. Dies ist im Rahmen der nachfolgenden Bauleitplanung insbesondere bei 

der weiteren Entwicklung aufgrund der rªumlichen Lage zur Kernstadt zu beachten.  

Den weiteren Leitbildern und Zielen, die im Regionalplan f¿r die Kulturlandschaften ĂHellwegbºrdeñ und 

ĂPaderborn - Delbr¿cker Landñ vorgesehen sind, wurde im Rahmen der 7.  nderung des Regionalplans 

Rechnung getragen, u.a. durch die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf bereits vorhandene 

Siedlungsbereiche und den damit einhergehenden Erhalt des offenen Landschaftscharakters. 

 

Die Raumentwicklung soll zum Ressourcenschutz, zur effizienten Nutzung von Ressourcen und 

Energie, zur Energieeinsparung und zum Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen (Grundsatz 4-1 

LEP i. V. m. Grundsatz 4-2 LEP i. V. m. Grundsatz 5 Regionalplan Grundsatz 4-1 LEP ĂKlimaschutzóñ), 

                                                           
9 GIB = Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich im Regionalplan 
10 ASB = Allgemeiner Siedlungsbereich im Regionalplan 
11 Im Rahmen des Gutachtens der Landschaftsverbände zur Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen (LEP NW) 

wurden im Jahr 2007 für das Land NRW 139 Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche abgegrenzt und beschrieben. Aus Sicht einer Erhaltenden 
Kulturlandschaftsentwicklung bilden diese 139 Bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche einen erweiterten Pool an Flächen für einen nachhaltigen 
planerischen Umgang mit der Historischen Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen und sollten in der Landesplanung einen Vorbehaltscharakter 
erhalten. Die wertbestimmenden Merkmale der Bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche werden für die Maßstabsebene der Landesplanung kurz 
zusammengefasst und charakterisiert. Neben einer kulturlandschaftlichen Gliederung des Landes Nordrhein-Westfalen in 32 Kulturlandschaften und 
den 139 Bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen wurden 29 Landesbedeutsame Kulturlandschaftsbereiche definiert. 

https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-217574
https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-222534
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um den AusstoÇ von Treibhausgasen soweit wie mºglich zu reduzieren. Dem dienen insbesondere  

¶ die raumplanerische Vorsorge f¿r eine klimavertrªgliche Energieversorgung, insbesondere f¿r 

Standorte zur Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien sowie f¿r Trassen f¿r zusªtzliche 

Energieleitungen;  

¶ die Nutzung der Potenziale der Kraft-Wªrme-Kopplung und der industriellen Abwªrme;  

¶ eine energiesparende Siedlungs- und Verkehrsentwicklung im Sinne einer 

¶ Verminderung der Siedlungsflªchenentwicklung und einer verkehrsreduzierenden Abstimmung von 

Siedlungsentwicklung und Verkehrsinfrastruktur;  

¶ die Sicherung und Vermehrung sowie nachhaltige Bewirtschaftung von Wªldern und die Sicherung 

von weiteren CO2-Senken wie z. B. Mooren und Gr¿nland. 

 

2.01. Grundsatz 4-2 LEP: ĂAnpassung an den Klimawandel (Klimaanpassung)ñ 

Bei der Entwicklung des Raumes sollen vorsorgend die zu erwartenden Klimaªnderungen und deren 

Auswirkungen ber¿cksichtigt werden. Hierzu sollen insbesondere beitragen 

¶ die Sicherung und R¿ckgewinnung von ¦berschwemmungsbereichen, 

¶ die Risikovorsorge in potenziellen ¦berflutungsbereichen, 

¶ die Milderung von Hitzefolgen in Siedlungsbereichen durch Erhaltung von Kaltluftbahnen sowie 

innerstªdtischen Gr¿nflªchen, Wªldern und Wasserflªchen, 

¶ die langfristige Sicherung von Wasserressourcen sowie 

¶ die Sicherung eines Biotopverbundsystems als Voraussetzung f¿r die Erhaltung der Artenvielfalt bei 

sich rªumlich verschiebenden Verbreitungsgebieten von klimasensiblen Pflanzen- und Tierarten. 

 

2.02. Grundsatz 5 Regionalplan: ĂKlimaschutzñ 

(1) Die rªumliche Entwicklung im Plangebiet soll auch den raumbedeutsamen Aspekten des 

prognostizierten Klimawandels Rechnung tragen. Dazu sind insbesondere durch die kommunale 

Bauleitplanung, aber auch bei allen anderen raumrelevanten Planungen sowohl MaÇnahmen, die dem 

Klimawandel entgegenwirken, als auch MaÇnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

zu entwickeln und umzusetzen. 

(2) Im Interesse des globalen und regionalen Klimaschutzes sollen die Potenziale Erneuerbarer 

Energien genutzt werden. Insbesondere die in der Region verf¿gbaren Erneuerbaren Energien 

Windkraft, Solarenergie, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie sollen nach dem Stand der Technik 

eingesetzt werden. Raumrelevante Anlagen, vor allem Windkraftanlagen, sollen an geeigneten und 

raumvertrªglichen Standorten konzentriert werden. 

Der Klimawandel und seine Folgen sind ein Thema, mit dem sich die Planung heute intensiv 

auseinandersetzen muss. Die Regionalplanung kann hier aufgrund ihrer Aufgabe, das Land in 

Siedlungsraum und Freiraum einzuteilen (Ziel 2-3 Satz 1 LEP) einen grundlegenden Beitrag leisten. So 

kann die Regionalplanung bei der Einteilung in Siedlungsraum und Freiraum etwa bewusst sensible 

Rªume, wie Frischluftschneisen oder ¦berschwemmungsgebiete als regionalplanerischen 

Freiraum sichern bzw. ï wenn mºglich ï zur¿ck in Freiraum ¿berf¿hren, um sie auf regionalplanerischer 

Ebene vor einer raumbedeutsamen Inanspruchnahme zu sch¿tzen. Auch im Rahmen der 7.  nderung 

erfolgt eine Verªnderung der Abgrenzungen von Siedlungsraum und Freiraum (wenn auch im Vergleich 

zum gesamten Planungsgebiet nur punktuell im Bereich der Stadt Lippstadt). Bei den angestrebten 

geªnderten Festlegungen (Standortwahl und Abgrenzung) fanden auch Belange des Klimaschutzes 

Ber¿cksichtigung. 

Einerseits wird im Rahmen der  nderung sichergestellt, dass die weitere Siedlungsentwicklung 

bedarfsgerecht und flªchensparend erfolgt. Dabei werden neue Siedlungsbereiche an bestehende 

Siedlungsansªtze angeschlossen, die bereits ¿ber eine tragfªhige Infrastruktur verf¿gen. Eine (weitere) 

disperse Siedlungsentwicklung wird unterbunden, da die Siedlungsentwicklung rªumlich konzentriert 

erfolgt und an vorhandene Verkehrsinfrastruktur anschlieÇt (verkehrsreduzierte Abstimmung von 

Siedlungsentwicklung und Verkehrsinfrastruktur, wie in Grundsatz 4-1 LEP vorgesehen). Auch 

raumbedeutsame Aspekte des prognostizierten Klimawandels finden im Rahmen der 7.  nderung 
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Ber¿cksichtigung: Im Rahmen der Pr¿fung anderweitiger in Betracht kommender 

Planungsmºglichkeiten, hat die Regionalplanungsbehºrde bewusst Flªchen ausgeschieden, die 

potentielle ¦berflutungsbereiche darstellen oder als Naherholungsflªche und damit als innerstªdtischer 

Gr¿nzug dienen (Alternative ĂWeihewinkelñ). Hiermit wird vorsorgend den zu erwartenden 

Klimaªnderungen sowie deren Auswirkungen Rechnung getragen (Grundsatz 4-2 LEP, Grundsatz 5 

Regionalplan). 

¦ber weitergehende Mºglichkeiten, dem Klimawandel und seinen Folgen, Rechnung zu tragen, verf¿gt 

hingegen die Bauleitplanung. Dass die Bauleitplanung dabei dem Belang des ĂKlimaschutzesñ auch 

umfassend Rechnung tragen muss, wird nicht allein durch landes- und regionalplanerische (textliche) 

Festlegungen in Raumordnungsplªnen sichergestellt, sondern auch im BauGB. Es sieht etwa in 

folgenden Paragraphen eine Ber¿cksichtigung des Klimaschutzes vor: 

¶ Ä 1 Abs. 5 S. 2 BauGB: Klimaanpassung als Planungsgrundsatz in der Bauleitplanung und somit in 

der Abwªgung gemªÇ Ä 1 Abs. 7 BauGB zu ber¿cksichtigen; 

¶ Ä 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB: Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhªltnisse, worunter u.a. 

auch die Anpassung urbaner Rªume an ¦berhitzung zu fassen ist; 

¶ Ä 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB: Anpassung an Hochwasserereignisse. 

 

2.03. Grundsatz 4-3 LEP: ĂKlimaschutzkonzepteñ 

Vorliegende Klimaschutzkonzepte und den Klimaschutz betreffende Fachbeitrªge sind in der 

Regionalplanung zu ber¿cksichtigen. Klimaschutzkonzepte oder den Klimaschutz betreffende 

Fachbeitrªge liegen auf Ebene der Landesplanung noch nicht vor.   

 

2.04. Grundsatz 7.1-4 LEP: ĂBodenschutzñ 

Bei allen raumbedeutsamen Planungen und MaÇnahmen sind die Leistungsfªhigkeit, Empfindlichkeit 

und Schutzw¿rdigkeit der Bºden zu ber¿cksichtigen. Geschªdigte Bºden, insbesondere versiegelte, 

verunreinigte oder erosionsgeschªdigte Flªchen sollen auch im Freiraum saniert und angemessenen 

Nutzungen und Freiraumfunktionen zugef¿hrt werden. Bei der Festlegung von neuen 

Siedlungsgebieten in erosionsgefªhrdeten Gebieten soll ausreichende Vorsorge zur Vermeidung von 

erosionsbedingten Schªden getroffen werden. 

Wie im Grundsatz 7.1-4 LEP dargelegt, soll der ĂBodenschutzñ bei allen raumbedeutsamen Planungen 

und MaÇnahmen Ber¿cksichtigung finden. Hier ist zunªchst anzumerken, dass insbesondere eine 

sparsame und am Bedarf orientierte Inanspruchnahme von Freiraum zur Erhaltung der Bºden beitrªgt. 

Dem wurde insbesondere im Rahmen der 7.  nderung des Regionalplans umfassend Rechnung 

getragen.  

 

2.05 Grundsatz 7.4-1 LEP: ĂLeistungs- und Funktionsfªhigkeit der Gewªsserñ 

Raumbedeutsame Planungen und MaÇnahmen sollen dazu beitragen, die Gewªsser mit ihren 

vielfªltigen Leistungen und Funktionen als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des 

Menschen, als Lebensraum f¿r Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut nachhaltig zu sichern und 

zu entwickeln. 

Auch Grundsatz 7.4-1 LEP war f¿r alle der im Rahmen der 7.  nderung angestrebten 

 nderungsabsichten relevant, da der Grundsatz ï ebenso wie etwa Grundsatz 7.1-4 LEPï einen 

Bezug zu allen raumbedeutsamen Planungen und MaÇnahmen herstellt. Die Erlªuterungen des 

Grundsatzes geben dabei weiter Auskunft, was unter der gewªhlten Begrifflichkeit ĂGewªsserñ zu 

verstehen ist. Hierunter werden gemªÇ Ä 3 Wasserhaushaltsgesetz die oberirdischen Gewªsser 

(Oberflªchengewªsser) und das Grundwasser subsummiert. Die Gewªsser sollen nachhaltig gesichert 

bzw. entwickelt werden. Dies wird erst im Rahmen einer zuk¿nftigen Neuaufstellung des 

Regionalplanes ï Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis seitens der 

Regionalplanungsbehºrde zu pr¿fen sein, ein gesamtrªumlicher Ansatz wªre hierf¿r zielf¿hrend.  

 

2.06. Grundsatz 9.1-1 LEP: ĂStandortgebundenheit von Rohstoffvorkommenñ 
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Bei allen rªumlichen Planungen soll ber¿cksichtigt werden, dass Vorkommen energetischer und 

nichtenergetischer Rohstoffe (Bodenschªtze) standortgebunden, begrenzt und nicht regenerierbar sind. 

Ebenso sollen Qualitªt und Quantitªt sowie die Seltenheit eines Rohstoffvorkommens Ber¿cksichtigung 

finden. 

2.07. Grundsatz 1 Regionalplan: ĂBewªltigung des demografischen Wandelsñ 

Bei allen Planungen und MaÇnahmen im Plangebiet sind die Ursachen und Folgen des demografischen 

Wandels zu ber¿cksichtigen. Dabei sollen sektoral ¿bergreifend und vernetzt Chancen und Risiken 

untersucht, bewertet und im Sinne einer proaktiven Bewªltigung des demografischen Wandels im 

Handeln ber¿cksichtigt werden. 

Unter dem ĂDemographischen Wandelñ wird eine Vielzahl von Verªnderung der Bevºlkerungsstruktur 

verstanden (u.a. Verªnderung der Altersstruktur, Entwicklung der Sterbe- und Geburtenzahlen). Als ein 

wesentliches Merkmal des demographischen Wandels wird hªufig der R¿ckgang der Bevºlkerungszahl 

genannt ï unabhªngig davon, ob dieser R¿ckgang durch ein negatives Verhªltnis von Geburtenzahlen 

zu Sterbezahlen und/oder durch Wanderungsbewegungen hervorgerufen bzw. verstªrkt wird. Ein 

R¿ckgang der Bevºlkerung hat 

u.a. Einfluss auf den zu erwartenden zuk¿nftig benºtigten Wohnraum. Bereits im Rahmen der 

Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg ï Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 

f¿hrte dies zu deutlich niedrigeren Bedarfszahlen f¿r Wohn- und Mischbauflªchen im Vergleich zu dem 

vorangegangenen Zeitraum. 

Dem prognostizierten Bevºlkerungsr¿ckgang kann u.a. dadurch begegnet werden, dass die weitere 

Siedlungsentwicklung rªumlich konzentriert wird ï auf Bereiche, die bereits ¿ber eine tragfªhige 

Infrastruktur verf¿gen und deren 

Fortbestand damit gesichert werden kann. 

Der anzustrebenden rªumlichen 

Konzentration der Siedlungsentwicklung 

wird im Rahmen der 7.  nderung 

umfassend Rechnung getragen (vgl. etwa 

Ausf¿hrungen unter Kapitel 4.1 zu Ziel 2-1 

LEP i. V. m. Grundsatz 6.1-3 LEP sowie 

Ziel 2 Abs. 1 Regionalplan). Anzumerken 

ist diesbez¿glich noch, dass die Stadt 

Lippstadt auch derzeit eine positive 

Bevºlkerungsentwicklung erfªhrt und 

damit nicht zu den Gemeinden zªhlt, die in 

diesem Aspekt bereits stark vom 

demographischen Wandel betroffen sind. 

 

2.08. Vorgaben des Regionalplans 

Lippstadt ist ein Mittelzentrum im 

Regierungsbezirk Arnsberg. Die Stadt liegt 

am nördlichen Rand des Kreises Soest 

und grenzt direkt an die Kreise Warendorf, 

Gütersloh und Paderborn. Über die B55 ist 

Lippstadt sowohl an die Bundesautobahn 

2 (Oberhausen - Hannover) im Norden wie 

auch an die Bundesautobahn 44 (Aachen 

- Kassel) im Süden angebunden. 

 

Abb.: 002 Ausschnitt Regionalplan / alte Fassung 

Mit dem Zug sind die Oberzentren Dortmund und Paderborn ca. 55 bzw. 25 Minuten zu erreichen. Das 

Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 11.360 ha. Im Vergleich mit anderen Gemeinden des Kreises 

Soest weist Lippstadt eine urbane Prägung auf, wie die höheren Anteile von Gebäude- und 
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Verkehrsfläche verdeutlichen. Lediglich Soest erreicht im Kreis einen ähnlich hohen Anteil an 

Wohnungen im Geschosswohnungsbau. Trotzdem ist der Großteil der Stadtfläche landwirtschaftlich 

genutzt. 

 

Die vorgenannten Ziele und Grundsªtze der Landes- und Regionalplanungen wurden bei der 

Bearbeitung des Flªchennutzungsplanes der Stadt Lippstadt ber¿cksichtigt und finden ihren 

Niederschlag insbesondere in den moderaten und bedarfsgerechten neuen Siedlungsflªchen in den 

einzelnen Ortsteilen.  

    

2.09.  nderungen im Rahmen der 7.  nderung des Regionalplans 

Im Rahmen der 7.  nderung des Regionalplans Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und 

Hochsauerlandkreis wurden folgende  nderungen vorgenommen: 

¶ Festlegung eines Bereiches f¿r gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) ĂAm Wasserturm IIñ, 

¶ Umwandlung eines Teilbereiches des bestehenden GIB ĂSeilerweg Bad Waldliesbornñ in 

Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich (AFAB), 

¶ Erweiterung und R¿cknahme des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) ĂBad Waldliesbornñ, 

¶ Umplanung zweier Teilbereiche des bestehenden GIB ĂKernstadt Ostñ in ASB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 003 Ausschnitt 

der 7.  nderung des 

Regionalplans / aktuelle 

Fassung des Regional-

plans 

 

 

2.10. ¦berschwemmungsgebiete ï Hochwassergefªhrdung und Bundesraumordnungsplan 

Hochwasserschutz 
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Das Wetter und das Abflussverhalten im Einzugsgebiet eines Gewªssers bestimmen das AusmaÇ eines 

Hochwassers. Verhindern lªsst sich Hochwasser nicht, aber dessen Gefahren und Schªden lassen sich 

durch eine gesamtheitlich ausgerichtete Hochwasservorsorge vermindern, um Menschen und 

Sachg¿tern den bestmºglichen Schutz zu bieten. 

 

Zum nachhaltigen Hochwasserschutz gehºren in Nordrhein-Westfalen die Umsetzung der EG-

Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EG-HWRM-RL) mit Erstellung von Hochwasserrisikokarten 

und Hochwasserrisikomanagementplªnen, die einen informativen Charakter haben, sowie die 

Ermittlung und Ausweisung von ¦berschwemmungsgebieten, die per Rechtsverordnung festgesetzt 

werden. 

 

Grundlage f¿r das Hochwasserrisikomanagement ist die EG-Richtlinie ¿ber die Bewertung und das 

Management von Hochwasserrisiken (EG-HWRM-RL), die am 26. November 2007 in Kraft getreten ist. 

Die Zielsetzung der Richtlinie wurde von der Bundesregierung in einer Novelle des 

Wasserhaushaltsgesetzes (ÄÄ 73 bis 75) ¿bernommen. 

 

Zur Umsetzung der Novelle des WHGs waren folgende Schritte erforderlich: 

 

Bis Dezember 2011:  

Vorlªufige Bewertung und Festlegung der Gebiete, in denen Hochwasser eine erhebliche 

Gefahr f¿r menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe, wirtschaftliche Tªtigkeiten oder 

Sachwerte darstellen kºnnen (sogenannte Risikogebiete). 

 

Bis Dezember 2013:  

Erstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten (vgl. Abb. 000) f¿r diese Gebiete. 

 

Bis Dezember 2015: 

Erstellung von Hochwassermanagementplªnen f¿r diese Gebiete. 

 

Hochwasserrisikokarten  

werden auf der Grundlage der Hochwassergefahrenkarten f¿r die gleichen 

Hochwasserszenarien erstellt. In ihnen sind ¿ber die Hochwassergefahren 

(¦berschwemmungsausdehnung) hinaus die hochwasserbedingten nachteiligen Auswirkungen 

z.B. Anzahl der betroffenen Einwohner und Art der wirtschaftlichen Tªtigkeiten dargestellt 

werden. Es wird zwischen 3 Szenarien: 20-jªhriges. 100-jªhriges u. extremes Hochwasser 

unterschieden. 

 

Hochwasserrisikomanagementplªne  

sollen alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements ber¿cksichtigen, wobei der 

Schwerpunkt der Plªne auf Vermeidung, Schutz und Vorsorge, einschlieÇlich 

Hochwasservorhersage und Fr¿hwarnung, und, sofern angebracht, auf nichtbaulichen 

MaÇnahmen der Hochwasservorsorge und/oder einer Verminderung der 

Hochwasserwahrscheinlichkeit liegen soll. 

 

Im Zeitraum von 2016 bis 2021 wurden bzw. werden die vorliegenden Hochwassergefahrenkarten 

(HWGK) und Hochwasserrisikokarten (HWRK) in einem 2. Zyklus gepr¿ft und aktualisiert. 
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Abb.: 004 Ausschnitt aus der HQ 100 Hochwasserrisikokarte f¿r Lippstadt (2019) 

 

Unabhªngig von den Vorgaben der EU-HWRML werden in NRW durch die Bezirksregierungen seit 

vielen Jahren die ¦berschwemmungsgebiete von hochwassergefªhrdeten Gewªssern rechnerisch 

ermittelt und durch ordnungsbehºrdliche Verordnung festgesetzt bzw. vorlªufig gesichert. 

Berechnungsgrundlage ist dabei bundeseinheitlich ein Hochwasserereignis, wie es statistisch einmal in 

100 Jahren zu erwarten ist. 

 

Gesetzliche Grundlage f¿r die Festlegung von ¦berschwemmungsgebieten ist Ä 76 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit Ä 83 Landeswassergesetz (LWG). Die Grenzen von 

¦berflutungsbereichen sind maÇgebende Grundlagen f¿r diverse Planungen, insbesondere auch f¿r die 

Bauleitplanung. Festgesetzte ¦berschwemmungsgebiete im Sinne des Ä 76 Abs. 2 des WHG sollen 

gem. Ä 5 Abs. 4a BauGB im Flªchennutzungsplan nachrichtlich ¿bernommen werden. So untersagt Ä 

78 Abs. 1. in Verbindung mit Ä 84 Abs.1 (LWG) die Ausweisung von Bauflªchen in 

¦berschwemmungsgebieten. Ä 77 WHG fordert, ¦berschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als 

nat¿rliche R¿ckhalteflªchen zu erhalten und r¿ckgewinnbare ¦berschwemmungsflªchen mºglichst 

wiederherzustellen. 

 

Die Ausweisung von ¦berschwemmungsgebieten erfolgt durch die Umweltverwaltung der 

Bezirksregierung. Bis zu ihrer Festsetzung sind nach Ä 76 Abs. 2 und Ä 83 Abs. 3 LWG auch Gebiete 

planungsrelevant, die bei einem Hochwasserereignis, mit dem statistisch einmal in hundert Jahren zu 

rechnen ist, ¿berschwemmt werden, soweit diese Gebiete schon in Arbeitskarten der zustªndigen 

Behºrde dargestellt sind. Die neu ermittelten ¦berschwemmungsgebiete ersetzen die aus dem Anfang 

des 20. Jahrhunderts stammenden Abgrenzungen der ¦berschwemmungsgebiete. Folgende 

Fachbegriffe sind bei der Darstellung von hochwassergefªhrdeten Gebieten zu unterscheiden (vgl. Abb. 

000): 

 

¦berschwemmungsgebiet:  

Gebiet, das bei Hochwasser ¿berschwemmt oder durchflossen oder das f¿r 

Hochwasserentlastung oder R¿ckhaltung beansprucht wird. Dieser Bereich wird durch die 

Bezirksregierung als ¦berschwemmungsgebiet festgesetzt und unterliegt strengen 

Restriktionen. 

 

Risikogebiet:  

Gebiet, das bei einem Extremhochwasser ¿berflutet wird. 
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¦berschwemmungsbereich:  

Gebiet, das beim Versagen von Hochwasserschutzeinrichtungen ¿berflutet wird (ermittelt f¿r 

HQ100). 

 

Potentieller ¦berflutungsbereich:  

Bebautes Gebiet, das beim Versagen von Hochwasserschutzeinrichtungen ¿berflutet wird 

(ermittelt f¿r HQ100). 

 

R¿ckgewinnbarer ¦berschwemmungsbereich:  

Flªche, die nach Pr¿fung im Einzelfall geeignet ist, wieder zum ¦berschwemmungsgebiet zu 

werden (ermittelt f¿r HQ100). 

 

 
Abb.: 005 Einteilung von hochwassergefªhrdeten Gebieten bzw. Bereichen (Quelle: 

Bezirksregierung Arnsberg 2015) 

 

 

Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz 

Am 01.09.2021 ist die Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen übergreifenden 

Hochwasserschutz vom 19.08.2021 in Kraft getreten. Die Bundesverordnung beinhaltet, einen 

länderübergreifenden Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz. Dieser Raumordnungsplan hat 

auch Auswirkungen auf die kommunale Bauleitplanung. So ist z. B. Ziffer B Nr. 2 die Prüfung 

vorgesehen, ob die in einem Flächennutzungsplan für die Bebauung dargestellten Flächen in 

festgesetzten Überschwemmungsgebieten (§ 76 WHG) zurückgenommen werden können, wenn für sie 

noch kein Bebauungsplan oder keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB 

aufgestellt worden ist (Stichwort: keine Bebauung mehr). Gleichzeitig ist aber auch eine Ausnahme 

vorgesehen, wenn es keine Standortalternativen gibt oder die Rücknahme von Flächen eine 

wirtschaftlich unzumutbare Belastung für die Gemeinde darstellen würde. In diesen Fällen ist dann aber 

für die Bauvorhaben in jedem Fall bezogen auf den jeweiligen Standort für den Überflutungsfall eine 

hochwasserangepasste Bauausführung vorzusehen. 
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Ziel des länderübergreifenden Raumordnungsplanes für den Hochwasserschutz ist es unter anderem, 

dass unbebaute Flächen in festgesetzten Überschwemmungsgebieten (§ 76 WHG) nicht mehr weiter 

zugebaut werden, weil dieses auch für die Grundstückseigentümer/-innen (Stichwort: keine 

Wohngebäudeversicherung mit integrierter Elementarschadensversicherung abschließbar) im 

Hochwasser- und Überflutungsfall den wirtschaftlichen Ruin bedeuten kann. 

 

Außerdem ist der Hochwasserschutz auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 

(BGH) zur Amtshaftung der Gemeinde (§ 839 BGB, Art. 34 GG) in Planung, Anordnung und 

Durchführung eine hoheitliche Aufgabe der kommunalen Grundversorgung (BGH, Urteil vom 

13.06.1996).  

 

Es besteht für die Gemeinde die Pflicht, erkennbar gebotene, durchführbare und wirtschaftlich 

zumutbare Maßnahmen zum Hochwasser- und Überflutungsschutz durchzuführen (vgl. BGH, Urteil vom 

13.06.1996). Die wirtschaftliche Zumutbarkeit einer Maßnahme zum Hochwasser- und 

Überflutungsschutz für die Gemeinde ist dabei im jeweiligen Einzelfall zu bestimmen. Zuletzt hat das  

OLG Düsseldorf in einem Urteil vom 20.12.2017 eine Haftung der Gemeinde aus Amtshaftung (§ 839 

BGB, Art. 34 GG) angenommen, wenn diese im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung den 

Gesichtspunkt des Hochwasser- und Überflutungsschutzes nicht hinreichend beachtet hat. Die 

Entscheidung des OLG Düsseldorf ist rechtskräftig, weil der Bundesgerichtshof (BGH) mit Beschluss 

vom 20.12.2018 die beantragte Revision gegen das Urteil nicht angenommen hat. 

 

Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Lippstadt wurde der neue 

Bundesraumordnungsplan zum Hochwasserschutz berücksichtigt. So wurden zum Beispiel aufgrund 

des Hochwasserschutzes im Ortsteil Cappel einige Wohnbauflächen nicht mehr im aktuellen 

Flächennutzungsplan dargestellt. 

  

 

2.11. Einzelhandelserlass NRW 

Dem Einzelhandel kommt eine zentrale Bedeutung für die Attraktivität der Innenstädte und Zentren zu. 

Dem Handel mit Lebensmitteln obliegt darüber hinaus die Nahversorgungsfunktion. Auch für die 

Entwicklung des Verkehrs, die Gestaltung der Städte sowie die soziale Integration der Bevölkerung vor 

Ort ist er wesentlich.  

Seit Anfang der 1970er Jahre vollzieht sich im Einzelhandel ein Strukturwandel. Der Anteil kleinerer 

inhabergeführter Geschäfte nimmt ab, während der Anteil filialisierter Unternehmen zunimmt, welche 

über größenbedingte, beschaffungsseitige und logistische Vorteile verfügen. Die Zahl der Geschäfte 

insgesamt ist rückläufig. Standorte mit vorwiegend inhabergeführten Handelsbetrieben geraten 

zunehmend unter Druck. Auch das Netz an Lebensmittelmärkten wird durch fortschreitende 

Konzentrationstendenzen grobmaschiger. Hinzu kommt, dass der Online-Handel weiter an Bedeutung 

gewinnen wird, wenngleich er sich im Bereich des gerade für kleinere Zentren besonders wichtigen 

Lebensmitteleinzelhandels aktuell noch auf niedrigem Niveau bewegt. Allerdings haben die Jahre 2020 

und 2021 mit ihren Beschränkungen für den stationären Handel die Bedeutung des Online-Handels in 

allen Sortimenten sprunghaft ansteigen lassen, insbesondere auch im Bereich Lebensmittel. 

 

Die Städte und Gemeinden verfolgen mit der Steuerung des Einzelhandels und insbesondere der 

Ansiedlung von Lebensmittelmärkten weiterhin das Ziel, die Zentren zu stärken sowie eine 

flächendeckende Nahversorgung zu sichern. Die Aspekte des Zentrenschutzes und der 

Versorgungssicherheit ï insbesondere im ländlichen Raum ï werden in Zukunft vor dem Hintergrund 

der genannten Entwicklungen noch an Bedeutung zunehmen.  

Ziel der Ansiedlung von Einzelhandelsnutzungen ist es, Standorte zu identifizieren, die gleichermaßen 

für den Handel im Hinblick auf die Erreichbarkeit attraktiv sind, und für die Städte als wichtige 

Frequenzbringer ihrer Zentren fungieren.  
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Für kleinere Zentren kommt gerade dem Lebensmitteleinzelhandel eine zentrale Bedeutung zu. Dies ist 

auch aus Kundenperspektive vor dem Hintergrund angestrebter Einkaufskopplungen mit anderen 

Einkaufsanlässen des täglichen Bedarfs (insbes. Lebensmittel, Bäcker, Fleischer, Drogeriemarkt) und 

weiteren Kopplungen (Bank / Sparkasse, Post / Paketstationen, Gastronomie, Dienstleistungen, 

Handwerk oder auch medizinischen Anlässen) anzustreben.  

Der Einzelhandel ist neben Kultur, Begegnung, Arbeiten und Gastronomie ein wesentlicher Bestandteil 

des städtischen Lebens und der Zentren in den Städten. Er bestimmt in seinen vielfältigen Facetten in 

hohem Maße die Lebendigkeit und die Attraktivität der urbanen Zentren. Er hat somit insbesondere 

Bedeutung für 

¶ die Versorgung der Bevºlkerung, insbesondere auch f¿r Personen mit einer geringeren 

Mobilitªt,  

¶ die Stadtbildung (Belebung der Innenstªdte und Nebenzentren sowie der Ortszentren),  

¶ den Verkehr (motorisierter Einkaufsverkehr, FuÇ- und Radverkehr, ºffentlicher 

Personennahverkehr (¥PNV), Wirtschaftsverkehr),  

¶ die Stadtgestalt (Denkmalschutz, MaÇstªblichkeit) und  

¶ die soziale Integration (Nahversorgung, ºffentlicher Raum, Kommunikation).  

 

Es ist eine gleichwertige Versorgung der Bevölkerung in allen Teilräumen anzustreben. Um 

funktionsfähige lokale und regionale Versorgungsstrukturen zu erhalten und zu schaffen, ist ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen  

¶ den Einzelhandelsstandorten (Innenstadt / Nebenzentren, wohnortbezogene und dezentrale 

Lagen), 

¶ den einzelnen Handelsbetriebsformen (Branchenmischung, Betriebsformenmischung) und  

¶ den Angebotsstrukturen zwischen der Stadt und dem Umland von hoher Bedeutung.  

 

Die im neuen Einzelhandelserlass NRW gegebenen Hinweise, Empfehlungen und Weisungen dienen 

der landeseinheitlichen Planung und bauordnungsrechtlichen Beurteilung von großflächigen 

Einzelhandelsbetrieben. Sie gehen vom geltenden Recht aus und berücksichtigen die einschlägige 

Rechtsprechung. Sie sind ausschließlich auf städtebauliche und raumordnerische Ziele, insbesondere 

auf die Sicherung einer ausreichenden und ausgewogenen Versorgung mit Gütern aller Bedarfsstufen 

im Sinne der Daseinsvorsorge, ausgerichtet. Sie verfolgen nicht das Ziel, auf den Wettbewerb der 

unterschiedlichen Unternehmen und Betriebsformen des Handels Einfluss zu nehmen.  

Der Erlass dient somit insbesondere auch einer Stärkung der kommunalen Planungshoheit, die durch 

die Hinweise und Empfehlungen unterstützt werden soll. Denn es ist vor allem Aufgabe der Kommunen, 

die Einzelhandelsentwicklung vor Ort zu steuern, um sowohl die Zentren zu stärken als auch die 

Nahversorgung zu sichern. 

Der Erlass dient den Trägern der Regionalplanung, den Bezirksregierungen, den Gemeinden als 

Trägern der Bauleitplanung und den Bauaufsichtsbehörden als Grundlage für die Beurteilung von 

Einzelhandelsbetrieben, insb. Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen 

großflächigen Handelsbetrieben im Sinne von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

 

Der Erlass richtet sich an die unterschiedlichen Planungsebenen, insbesondere bei  

¶ der Regionalplanung,  

¶ der Bauleitplanung oder  

¶ regionalen und kommunalen Einzelhandelskonzepten.  

 

Darüber hinaus ist er anzuwenden bei der Zulassung von  

¶ groÇflªchigen Einzelhandelsbetrieben:  

¶ Errichtung und Erweiterung von Einkaufszentren,  

¶ von groÇflªchigen Einzelhandelsbetrieben und  

¶ von sonstigen groÇflªchigen Handelsbetrieben im Sinne von Ä 11 Abs. 3 BauNVO,  
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¶ Erweiterung bestehender Einzelhandelsbetriebe zu groÇflªchigen Einzelhandelsbetrieben,  

¶ Umwandlung eines GroÇhandelsbetriebs ganz oder teilweise zu einem groÇflªchigen 

Einzelhandelsbetrieb,  

¶  nderung einer in der Baugenehmigung festgeschriebenen Branche oder eines 

festgeschriebenen Warensortiments,  

¶ Nutzungsªnderungen von vorhandenen Gebªuden zu groÇflªchigen Einzelhandelsbetrieben 

und  

¶ Errichtung von mehreren jeweils nicht groÇflªchigen Einzelhandelsbetrieben in rªumlicher Nªhe 

und zeitlichem Zusammenhang. 
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3. Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag des LWL zum Regionalplan 

Regierungsbezirk Arnsberg Teilabschnitt Oberbereich Dortmund ð ºstlicher 

Teil ð (Kreis Soest und Hochsauerlandkreis) 

In den diversen Abstimmungsgesprªchen mit der Bezirksregierung 

Arnsberg wurde seitens der Bezirksregierung Arnsberg wiederholt die 

Bedeutung und notwendige inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 

ĂKulturlandschaftlichen Fachbeitragñ des LWL zum Regionalplan bei der 

Erarbeitung des neuen Flªchennutzungsplanes hervorgehoben. 

Um dieser Bedeutung gerecht werden zu kºnnen, wurden nachfolgend die 

wichtigsten Inhalte f¿r Lippstadt und die Ortsteile kurz und prªgnant 

zusammengefasst und sofern notwendig bei der weiteren Ausarbeitung 

des FNP ber¿cksichtigt.  Dar¿ber hinaus fand bei der Konzeption der 

siedlungsstrukturellen Erweiterung der Ortsteile Overhagen, 

Herringhausen und Hellinghausen zusªtzlich eine intensivere 

Auseinandersetzung mit der Thematik statt. Auf die dort dargelegten 

Merkpunkte ist insbesondere bei den anschlieÇenden verbindlichen 

Bauleitplanungen (Bebauungsplªne) gezielt und detailliert einzugehen. 

 

Der Kulturlandschaftliche Fachbeitrag zum Regionalplan Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt 

Oberbereich Dortmund ï ºstlicher Teil ï SO und HSK bezieht sich auf den Belang ĂKulturlandschaftñ, 

der aufgrund unten aufgef¿hrter Fakten in dem Regionalplan behandelt wird. Das Ministerium f¿r 

Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen hat den LWL 2009 mit diesem 

Modellprojekt beauftragt. 

Das Raumordnungsgesetz (Ä 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG) hat im Jahr 2008 den Grundsatz aufgestellt: 

ĂKulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln. Historisch geprªgte und gewachsene 

Kulturlandschaften sind in ihren prªgenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmªlern zu 

erhalten.ñ  

Entsprechend der bundesgesetzlichen Vorgabe sollen die Belange der Landeskultur und des Kulturellen 

Erbes in Nordrhein-Westfalen zunªchst auf der Ebene der Landesplanung verankert werden. Dieser 

Grundsatz soll mit dem k¿nftigen Landesentwicklungsplan (LEP) differenziert und erstmals mit 

landesplanerischen Zielen operationell umgesetzt werden. 

 

3.01. Wert, Leitbild und Grundsªtze  

Der Lipperaum ist ein wichtiger kultureller Austausch- und Siedlungsraum der Eisenzeit und Rºmischen 

Kaiserzeit sowie des Mittelalters in Westfalen. Generell muss bei Bodeneingriffen in diesem Raum 

immer mit der Entdeckung bisher unbekannter Siedlungsstellen der Ur- und Fr¿hgeschichte gerechnet 

werden. Diese sollten soweit wie mºglich minimiert bzw. zielgerichtet geplant werden, um eine 

archªologische Begleitung sicher zu stellen. 

 

3.02. Das Lippe Tal 

Das Lippe Tal ist ein wichtiger Siedlungs- und Freiraum im s¿dlichen Westfalen. Nicht nur einer der 

wichtigsten rºmischen VorstºÇe um Christi Geburt nach Germanien hinein f¿hrte die Lippe entlang, 

auch zuvor und danach haben sich hier kulturelle Strºmungen und Waren ausgetauscht. Daher sind 

entlang der Lippe zahlreiche Siedlungs- und Bestattungsstellen von der vorrºmischen Eisenzeit bis in 

das Mittelalter hinein vorhanden, die durch Sandgruben und Begradigungen der Lippe mitunter stark 

gelitten haben.  

Die Lippe Aue zwischen Lippstadt und Uentrop zeigt, wie der Mensch mit einer Flusslandschaft 

umgegangen ist. Die direkte Nutzung der Lippe als Verkehrsweg war schon zu Rºmerzeiten bei einer 

mºglichen Schiffbarkeit naheliegend. Das sumpfige Land wurde schon vor Erstellung der PreuÇischen 

Uraufnahme kultiviert. Auf dieser sind schon einige Kanªle, aber noch deutlich Flussschleifen zu 

erkennen. Eine extensive Wiesen- und Weidenwirtschaft wurde damals betrieben. Vor allem nach dem 
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2. Weltkrieg erfolgte eine Intensivierung der Bewirtschaftung: Ausbau des Flusses und Abschneiden 

der Flussschlingen, Verf¿llen von Hohlformen, groÇflªchige Entwªsserungen, verstªrkte D¿ngung und 

teilweise Umbruch in Ackerland.  

Ende des letzten Jahrtausends folgte eine Wende: ein R¿ckbau des alten Flussbettes, Anhebung des 

Grundwasserspiegels, eine Renaturierung in Naturschutzgebieten, die nicht die extensive ehemalige 

Bewirtschaftung wiederaufnimmt, sondern sogar den Urzustand imitiert mit weidenden GroÇtieren 

(Auerochsen ªhnliche Rinder und halbwilde Pferde). Beispiele sind die Naturschutzgebiete 

ĂHellinghauser Merschñ und ĂDisselmerschñ.  

Die Flusslandschaft spiegelt nicht nur die wechselnden Nutzungen, sondern auch wechselnde 

Einstellungen zur Landschaft wider, die ihre Auswirkungen auf Wasserbau und Naturschutz haben.  

Die Schlºsser Hovestadt, Herringhausen und Overhagen sind Orte mit funktionaler Raumwirksamkeit. 

Ihre reprªsentativen Gebªude, z.T. Parkanlagen und Grªften, prªgen das Landschaftsbild auf 

unverwechselbare Weise. Schloss Hovestadt geht auf eine Burg zur¿ck, die die Lippe Querung 

gesch¿tzt hat. Auffallend ist bei Schloss Overhagen das Waldst¿ck ĂGroÇes Holzñ (ĂIm groÇen Holzeñ 

auf der PreuÇischen Uraufnahme), dessen Bezeichnung seinen Charakter selbstsprechend ausdr¿ckt. 

Die Lippe Aue zwischen Esbecker Heide nordºstlich von Lippstadt und dem Ort Garfeln zeigt in 

typischer Weise die anthropogene Fluss- und Auengeschichte auf: Die GrºÇe des Flusses lªsst seine 

Bedeutung als schiffbaren Verkehrsweg schon der Rºmer erahnen. Der Merschgraben im Norden und 

die Lake im S¿den sowie viele weitere kleine Grªben sind Entwªsserungsgrªben des sumpfigen 

Talraumes und Beweise f¿r dessen Melioration.  

Selbst die rºtlich-bunte Fªrbung des Wassers in den Grªben ist Anzeichen f¿r eine Nutzbarkeit des 

Raumes, nªmlich das ehemalige ï allerdings nur kurze Zeit im 19. Jahrhundert ausge¿bte ï 

oberirdische Abbauen des Raseneisenerzes und dessen Verschiffung auf der Lippe.  

Die Hºfe Schultenhof und Schulte Stratmann sind bereits auf der PreuÇischen Uraufnahme in ihrer 

Anlage erkenntlich. Obstwiesen sind tradierte Biotoptypen. Der Unterlauf des Geseker Baches ist mit 

der historischen Brandenbaumer M¿hle in den bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich eingeschlossen. 

Mit der teilweisen Rekonstruktion ist die Burg Lipperode deutlich sichtbar und vermittelt den Eindruck 

ihrer ehemaligen GrºÇe und der strategischen Bedeutung des Raumes. 

 

3.03. Der Raum Lipperbruch 

Der Raum westlich der Ortschaft Lipperbruch verdankt sein Aussehen dem wirtschaftenden Menschen. 

Das 32 km lange Kulturdenkmal Boker-Heide-Kanal zeichnet mit seiner streckenweisen Lage auf 

k¿nstlichen Dªmmen, seinen technischen Anlagen (Schleusen, Wehre) und seinen begleitenden 

Baumreihen die Landschaft aus. Er ist als Bewªsserungs- und Kultivierungsinstrument f¿r die trockene 

und somit unfruchtbare Boker Heide Ădas Armenhaus Westfalensñ, konzipiert worden. Er wurde 1853 in 

Betrieb genommen. Das Naturschutzgebiet ĂZachariasseeñ und die Badeseen Albers- und 

Margaretensee sind als Folgen des Kies- und Sandabbaues anthropogene Gewªsser.  

 

3.04. Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche  

Der Kulturlandschaftsbereich lªsst in groÇer zeitlicher Tiefe charakteristische Elemente menschlicher 

Siedlungs- und Bautªtigkeit sowie der sich wandelnden Bedeutung des Flusses erkennen. 

Konstituierende Merkmale aus dem Bestand an Baudenkmªlern:  

¶ Historischer Stadtkern Lippstadt mit Plangrundriss aus dem spªten 12., Sakralbauten seit dem 13. 

und mit b¿rgerlicher Bebauung ¿berwiegend seit dem 17. Jahrhundert sowie mit bedeutenden 

Wasserbauwerken;  

¶ bªuerliche Streu- und Dorfsiedlung (Lippstadt-Herringhausen, Lippetal-Herzfeld) ¿ber hoch-

wasserfreien Terrassen;  

¶ Wasserschlºsser der Lippe Renaissance (Lippetal-Hovestadt, Lippstadt-Overhagen) in ihrer 

Solitªrlage;  

¶ Kloster Benninghausen mit den dazugehºrigen Freiflªchen;  

¶ Wasserbauten an der Lippe von den Schleusen und Schleusenwªrterhªusern der 1820er Jahre bis 
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zum ºkologischen R¿ckbau seit 1990;  

¶ Boker-Heide-Kanal, zur Bewªsserung der Boker Heide 1850 bis 1853 erbaut, 32 km lang, teilweise 

auf einem Damm verlaufend, mit 16 Wehren, einem Sohlabsturz und Wasser¿berf¿hrungen.  

Ergªnzend wurden f¿r den Regionalplan Dortmund-Ost noch folgende Orte untersucht: Hovestadt, 

Herzfeld, Overhagen, Eickelborn, Benninghausen, Heintrop, Mºnninghausen, Hºrste, Esbeck, Rixbeck, 

Bºckenfºrde, Cappel, Lippborg. 

 

3.05. Raumbedeutsame Sichtbeziehungen  

Nach dem nordrhein-westfªlischen Denkmalschutzgesetz (Ä9 Ziffer 1b) bedarf jeder einer 

denkmalrechtlichen Erlaubnis, der in der engeren Umgebung von Baudenkmªlern oder ortsfesten 

Bodendenkmªlern eine Anlage errichten, verªndern oder beseitigen will, wenn hierdurch das 

Erscheinungsbild des Denkmals beeintrªchtigt wird. Dies bedeutet, dass jedes Baudenkmal 

entsprechend seiner Charakteristik (z.B. Solitªrstellung, Achsenbezug usw.) eine Raumwirkung 

entwickeln kann, die im Einzelfall betrachtet und gepr¿ft werden muss.  

Auf der Karte des LWL-Beitrages sind die Flªchen, innerhalb derer Baudenkmªler, die historischen 

Stadt- und Ortskerne eine Raumwirkung entwickeln, dargestellt. Ziel ist es, mit der Darstellung auf den 

Belang der Raumwirkung hinzuweisen. Von besonderer Bedeutung und denkmalpflegerischem 

Interesse sind die historisch ¿berlieferten Sichtbeziehungen, die als Kontinuum seit der Mitte des 19. 

Jahrhunderts nachgewiesen werden kºnnen. Diese sind in der Karte mit einem Pfeil hervorgehoben. 

Die Kartierung erfolgte auf der Grundlage der derzeit ausgewerteten Literatur und erhebt keinen 

Anspruch auf Vollstªndigkeit. Bei grºÇeren Einzelvorhaben sind die historisch ¿berlieferten 

Sichtbeziehungen in besonderer Weise zu beachten und gegebenenfalls zu konkretisieren, dies gilt 

insbesondere f¿r die auf den FNP aufbauenden verbindlichen Bauleitplanungen.12 

 

3.06. Eickelborn 

Name: Klinikkomplex Lippstadt-Eickelborn, Badstr., EickelbornstraÇe, Grªftenweg, 

RosenstraÇe  

Lage und Abgrenzung:  

Inmitten der Ortslage von Eickelborn gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Ausgangspunkt f¿r die Errichtung der Provinzial-Pflegeanstalt Eickelborn war 1878 der 

Ankauf des Rittergutes Eickelborn von Freiherr Landsberg-Steinfurt. Das ehemalige Herrenhaus lag im 

Bereich nordºstlich des Gutshofes.1883 wurde zur Entlastung der Heilanstalten Marsberg, Lengerich 

und M¿nster auf einem Teil des 1878 in Eickelborn angekauften Gelªndes eine Irrensiechenanstalt 

eingerichtet, die unheilbare und arbeitsunfªhige ruhige Kranke aufnehmen sollte. Vorerst bezog man 

das kurz vorher f¿r Landarme erbaute Haus, bis 1887 das neu errichtete Haus Nr. 36 als Pflegehaus I 

belegt werden konnte. Das ªltere Haus wurde als Pflegeanstalt II beibehalten. Bis 1891 errichtete man 

die erforderlichen Beamtenwohnungen. 1904 kam als sichere Abteilung das Haus Nr. 44 dazu. 1908 

wurde die Erweiterung der Pflegeanstalt Eickelborn beschlossen mit der MaÇgabe, dass im Hinblick auf 

einen Gesamtausbau die Zentralgebªude planmªÇig platziert w¿rden. Neben dem Ausbau der 

Kranken- und Verwaltungsbauten spielte die Wohnungsf¿rsorge f¿r  rzte, Beamte, Angestellte und 

Pfleger eine groÇe Rolle. Die Doppel- und Einzelhªuser f¿r Pfleger wurden so eingerichtet, dass im 

Dachgeschoss eine Kammer f¿r die Unterbringung von 1 bis 2 Kranken in Familienpflege mºglich war. 

Daneben entstanden Wohnheime f¿r das unverheiratete Personal. Im Sinne der Gartenstadtbewegung 

ist die Anlage eingebettet in ein groÇz¿giges Freiraumkonzept.  

Wie der kurze historische ¦berblick zeigt, sind in der Geschichte der Anstalt zwei Entwicklungsphasen 

zu unterscheiden, die auch heute noch rªumlich und stilistisch anschaulich sind. Nºrdlich der 

EickelbornstraÇe liegen die Gebªude aus der Gr¿ndungszeit, von denen das ªlteste, das Pflegehaus II 

auf der ehemaligen Grªfteninsel, verschwunden ist. Bestehen blieb das erste speziell f¿r die 

                                                           
12 Hierzu auch die geplanten Wohnbaugebiete in Overhagen und Herringhausen 
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Krankenanstalt errichtete Gebªude, das monumentale, in neugotischen Formen gestaltete Haus Nr. 36 

von 1887, dessen r¿ckwªrtige Fl¿gel in den Jahren 1891 bis 1892 und 1897 bis 1898 angebaut wurden. 

Mit Kapelle, Schwesternhaus und Wandel-hºfen bildet es den in sich geschlossenen Komplex eines 

GroÇkrankenhauses mit klºsterlichem Charakter.  

Im Bereich zwischen Pflegehaus I und II wurden auch die ersten Wohnbauten f¿r das Personal angelegt, 

von denen das Verwalterhaus und die Dienstwohnungen am Grªftenweg trotz Umbauten ihre 

Entstehungszeit noch erkennen lassen. Spªtestes Gebªude dieser Phase ist die Tischler- und 

Malerwerkstatt in Formen der Industriegotik und mit gemauerten L¿ftungsgittern zur Holzlagerung, 

bezeichnend f¿r diese Gebªude ist die Ziegelbauweise. Zwei weitere Bauten dieser Phase, das 

Direktorenhaus und das ĂFeste Hausñ wurden spªter im Stil der j¿ngeren Anlage umgebaut.  

Zwischen Eickelborn und Benninghausen wurde eine mit Kastanien bestandene Allee angelegt, auf die 

eine niedrige, mit ornamentalen Eisengittern verzierte Br¿cke Zugang aus dem Pflegebereich gibt.  

Einen neuen und ganz anders gearteten Impuls brachte der Beschluss von 1908, die Anstalt planmªÇig 

zu einer betrªchtlichen GrºÇe auszubauen. Wie aus Plªnen und dem gebauten Bestand deutlich wird, 

entschloss man sich zu einer annªhernd halbkreisfºrmigen, symmetrisch gegliederten Anlage mit 

Waldsiedlungscharakter s¿dlich der EickelbornstraÇe, wobei Verwaltung und Festsaal die Mittelachse 

bilden, um die sich die einzelnen Krankenhªuser gruppieren. Diese entsprechen sich in freien Bez¿gen 

rechts und links der Achse, ohne dass ein Haus dem anderen genau gleicht.  

Die Bauten entstanden in den Jahren 1909 bis 1911. 1927 wurde, weit vorgeschoben, Haus Nr. 16 als 

Abschlussakzent der Mittelachse errichtet, nachdem 1925 und 1927 seitlich der Verwaltung an der 

EickelbornstraÇe die kath. und die ev. Kirche entstanden waren. 1929 kam auf dem damaligen 

Friedhofsgelªnde eine Leichenhalle dazu, auf die zwei Wegeachsen zuf¿hren.  

Den neuen Aufgaben und modernen Erkenntnissen der Krankenpflege entsprechend, sind die 

einzelnen Hªuser bedeutend kleiner als das Pflegehaus I von 1887 und im  uÇeren eher dem Wohnbau 

angeglichen, was der Anlage einen freundlichen Charakter gibt, zumal es sich um hell gehaltene 

Putzbauten handelt. Der entwerfende Architekt bediente sich eines Baustils der Tendenzen und Formen 

der Jugendstil- bzw. Reformarchitektur verarbeitete und f¿r seine Zwecke nutzbar machte. Zu nennen 

sind die immer wieder auftretenden groÇen segmentbogig geschlossenen Fenster, rhythmisch 

gestaffelte Fenstergruppen etwa in den Treppenhªusern, Loggien etc. Zusammen mit der individuellen 

Umrissbildung eines jeden Hauses ï Winkelbauten, Risalit Bildungen, Verspr¿ngen in den Traufhºhen 

ï geht die Formvielfalt der Dªcher, die phantasievoll verschiedene Dachformen kombiniert, wobei 

Mansarddach- und Kr¿ppelwalmformen das Bild stark bestimmen. Die hier beschriebenen immer 

wiederkehrenden Elemente lassen die Anlage als ein Ganzes erscheinen, sind aber so variiert, dass 

jedes Gebªude als ein Individuum wiedererkennbar ist. Nicht unterschªtzbar f¿r den Gesamteindruck 

des Bereichs ist die Durchgr¿nung mit Rasenflªchen, Rabatten und vor allem ¿ppigem Baumbestand, 

der immer wieder neue, reizvolle Durchblicke zu den einzelnen Hªuser Hªusern freigibt. Die beiden 

Kirchen an der EickelbornstraÇe und die Leichenhalle sind ihrer Funktion entsprechend als roh 

behauene Naturstein-Quaderbauten hervorgehoben und geschickt im Typus unterschieden. Die 

grºÇere, kath. Kirche orientiert sich in einzelnen Elementen am romanischen Kirchenbau, wogegen die 

kleinere, ev. Kirche eher den Eindruck einer klassizistischen protestantischen Predigtkirche erweckt. Im 

Inneren ist sie weitgehend umgestaltet wªhrend die kath. Kirche mit gemaltem Kreuzweg, Beichtst¿hlen 

und einem Liborius-Glasfenster im Vorraum noch einen Eindruck von der Urausstattung gibt. F¿r die 

wohl gemeinsam benutzte Leichenhalle wªhlte man zeitgenºssische, schwere spªtexpressionistische 

Formen. Hand in Hand mit dem planmªÇigen Ausbau der Krankenanstalt ging der Wohnungsbau f¿r 

das Pflegepersonal, der bewusst darauf abzielte, die einmal gewonnenen Bediensteten an den 

Arbeitsplatz zu binden. Dementsprechend wªhlte man speziell auf die Bed¿rfnisse zugeschnittene 

Wohnformen. Gleichzeitig schuf man eine grºÇere Zahl Pflegeplªtze innerhalb der Familien, die in das 

Heil- und Pflegeprogramm der Anstalt eingeplant waren. Die als Doppelhªuser und nur zu kleinem Teil 

als Einzelhªuser erstellten Gebªude lehnen sich im Charakter an den Gedanken der Gartensiedlungen 

an, wobei wiederum, dass die Hªuser groÇflªchig umgebende Gr¿n eine wichtige Rolle spielt, 

besonders in der Gestaltung durch Hecken und Bªume. Die Hªuser selbst zeigen in Dªchern, Giebeln 
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und Loggien ªhnliche Motive wie die Anstaltsbauten, womit die Zusammengehºrigkeit beider Bereiche 

augenfªllig ist. Betont wird der Garten- bzw. der Landsiedlungscharakter zusªtzlich durch 

Fachwerkelemente, Giebelverbretterungen, Gartensitzplªtze und nat¿rlich die Stallteile. Die 

Entwicklung und der Wandel der Krankenanstalten vom spªten 19. Jh. bis in die 1920er Jahre lassen 

sich deutlich ablesen. Die Kastanienallee zwischen Eickelborn und Benninghausen macht noch heute 

die ehemalige enge Zusammengehºrigkeit der beiden Provinzialanstalten sinnfªllig.  

Leitbilder und Ziele:  

Der Klinikkomplex prªgt das Ortsbild Eickelborns. Die Strukturen sind zu erhalten. Eine evtl. Bebauung 

auf dem Klinikgelªnde und in der Ortslage sollte nur unter Wahrung der Proportionen erfolgen, zudem 

gilt es die Sichtbeziehungen innerhalb der Ortslage wahren. Die charakteristischen Merkmale der 

Anlage sind zu erhalten. Die Kastanienallee von Eickelborn nach Benninghausen zeichnet sich heute 

noch deutlich in der Landschaft ab. Diese ist zu erhalten. Des Weiteren ist der Erhalt der Garten- und 

Freiflªchen sicherzustellen.         

 

3.07. Benninghausen 

Name: Westfªlische Klinik f¿r Psychiatrie, Lippstadt-Benninghausen, Im Hofholz 6 / 

Dorfstr. 35  

Lage und Abgrenzung:  

Im nºrdlichen Teil der Ortslage gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Der heutige Klinikkomplex geht auf ein im 13. Jh. gestiftetes Zisterzienserinnenkloster 

zur¿ck. Dieses nahm seit dem 17. Jh. den Charakter eines adligen Damenstifts an. Ab 1721 entstand 

ein Neubau des Klosters, das 1804 vom GroÇherzogtum Hessen-Darmstadt aufgehoben wurde.1821 

richtete die preuÇische Provinz Westfalen ein Landarmen- und Arbeitshaus ein. Diese Einrichtungen 

sollten Privatpersonen aufnehmen, die nicht von Kommunen versorgt werden konnten, sowie Bettler, 

Prostituierte und Diebe, an denen eine Zwangsarbeitsstrafe vollstreckt wurde. 1933 bestand hier ein 

Ăwildesñ KZ der SA. Nach 1945 wurde die Einrichtung Landeskrankenhaus und ist heute Westfªlisches 

Pflege- und Fºrderzentrum.  

Das Hauptgebªude liegt im Westen der Klosterkirche. Es handelt sich um einen Vierfl¿gelbau unter 

Walmdach, ein sogenanntes Quadrum. Die vier Fl¿gel umschlieÇen einen Kreuzganghof. Im S¿dwesten 

befindet sich der Anbau eines Nebengebªudes im gleichen Baustil. Kirche, Quadrum und Anbau sind 

als bauliche Einheit anzusehen. Das Quadrum wurde 1721 auf Veranlassung der  btissin Sophia 

Elisabeth von Oheim errichtet, der Anbau wurde von der Nachfolgerin Theodora von Kleinsorgen 1726 

angef¿gt. Das Haus 05, ein ehemaliges Werkstªtten Gebªude, wurde laut Unterlagen des 

Landeskrankenhauses 1854 erbaut. Da sªmtliche Stilformen des Hauses auch in den 70er und 80er 

Jahren des 19. Jahrhunderts erscheinen, ist diese Datierung vom Bau her selbst nicht belegbar, wird 

aber durch die Eintragung in der Katasterkarte von 1868 wahrscheinlich gemacht. Der hochrªumige, 

eingeschossige Fachwerkbau mit flach geneigtem Satteldach und vorkragendem Drempel Geschoss 

auf reich profilierten Knaggen zeigt in Bautechnik und Architektur die typischen Merkmale der 

dekorativen Fachwerkbauweise der 2. Hªlfte des 19. Jahrhunderts.  

Leitbilder und Ziele:  

Die im Norden an der Anlage entlangf¿hrende Allee ist bereits im Urkataster von 1790 eingezeichnet. 

Hier ist eine Wiederanpflanzung von Baumbestand anzuregen. Die Kastanienallee von Eickelborn nach 

Benninghausen zeichnet sich heute noch deutlich in der Landschaft ab. Diese ist zu erhalten. Die 

Freiflªchen im S¿den des Haupthauses sind bereits 1790 im Urkataster eingetragen, diese sind als 

solche zu erhalten.  

 

Name: Kath. Pfarrkirche St. Martin, Lippstadt-Benninghausen, Dorfstr.  

Lage und Abgrenzung:  

In der Ortslage Benninghausen gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  
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Die urspr¿ngliche Eigenkirche der Ritter von Erwitte wurde dem 1240 gegr¿ndeten Kloster ¿bergeben. 

An den niedrigen romanischen Westturm des 12. Jahrhunderts schlieÇt ein gewºlbter spªtgotischer 

Saalbau von vier Jochen und 5/8-Schluss an. Die ehemalige Nordsakristei wurde in die querschiffartige 

Erweiterung von 1892 einbezogen. Die Anlage prªgt die Ortslage Benninghausen. Durch moderne 

Erweiterungen ist sie auch am westlichen Ortsrand prªsent.  

Leitbilder und Ziele:  

Als innerºrtliche Kirche hat St. Martin eine raumbildende und ortsbildprªgende Bedeutung. Eine evtl. 

Bebauung ist nur unter Wahrung der Proportionen und Erhalt der Sichtbeziehungen zuzulassen.  

 

3.08. Herringhausen 

Name: Schloss Herringhausen, Lippstadt-Herringhausen, Herringhauser Allee 1  

Lage und Abgrenzung:  

Nºrdlich der Ortslage von Herringhausen gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die Wasseranlage besteht aus einem stattlichen zweigeschossigen Herrenhaus mit 

Mansarddach, ¿bergiebeltem Mittelrisaliten und Freitreppe. Justus Wehmer aus 

Hildesheim erbaute die Anlage um 1720 bis 1730. Zum Haupthaus symmetrisch angeordnet sind 

Nebengebªude, die ebenfalls mit Mansarddªchern versehen sind, jedoch zum Teil im 1. Viertel des 19. 

Jahrhunderts verªndert wurden. Im Osten befindet sich das Torhaus. Im S¿den sind der Anlage zwei 

kleine Pavillons vorgelagert, die ebenfalls im 1. Viertel des 19. Jahrhunderts errichtet wurden. Der groÇe 

Schlosshof wird von einem weitlªufigen Grªftensystem abgeschlossen. Zudem sind noch Reste der 

Gartenanlage vorhanden. Im Norden gliedern sich direkt an das Herrenhaus Freiflªchen an. 

Insbesondere dadurch ergeben sich auf dieses Gebªude von Norden Sichtbeziehungen. 

Leitbilder und Ziele:  

Die f¿r den Gebªudetypus charakteristische Solitªrlage ist zu erhalten. Eine Reaktivierung der alten 

Garten-gestaltung ist anzuregen. Wesentliche Strukturen, die bereits auf dem Urkataster von 1828 

angelegt sind, sind noch heute in der Landschaft ablesbar. Im Einzelnen sind dies die Grªftenanlage 

und die Allee zur Schlossanlage (heute Schorlemerallee). Diese Strukturen sind zu erhalten.  

 

3.09. Hellinghausen 

Name: Haus Niederhellinghausen (ehemalig Schloss Hellinghausen), Lippstadt-Hellinghausen, Zum 

Junkernplatz 1  

Lage und Abgrenzung:  

Im S¿den auÇerhalb der Ortslage gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die angeblich im 16. Jh. angelegte Anlage besteht aus einer nahezu rechteckigen 

Grªftenanlage. Die Zufahrt von Norden erfolgt ¿ber eine an dem Torhaus endende Allee. 

Das Torhaus war urspr¿nglich der nºrdliche Fl¿gel der dreifl¿geligen Vorburg, die sich 

zum Herrenhaus hin ºffnete. Das Herrenhaus wurde 1848 abgebrochen. Das Torhaus ist der einzige 

noch erhaltene Bauteil der Anlage. Es ist ein lang gezogener Fachwerkbau des 18. Jahrhunderts, der 

auf einem Bruchsteinsockel und mit recht flach geneigtem Satteldach errichtet wurde. Im 19. Jh. wurde 

dieser verputzt. Durch die Lage abseits Hellinghausen ergeben sich nach S¿den hin weitlªufige 

Sichtbeziehungen. Die Anlage ist bedingt durch die sie umgebenden Freiflªchen raumwirksam.  

Leitbilder und Ziele:  

Durch die Lage abseits Hellinghausen im S¿den ist ein Charakteristikum der Anlage ihre Solitªrstellung, 

diese ist zu erhalten. Wesentliche Strukturen, die bereits auf dem Urkataster von 1828 angelegt sind, 

sind noch heute in der Landschaft ablesbar. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um den ehemaligen 

K¿chengarten, die Grªftenanlage (wobei der westliche Teil eine spªtere Ergªnzung ist), eine weitere 

bogenfºrmige Zufahrt im Westen zu der Grªfteninsel, alte Grenzverlªufe und die auf die Anlage 

zuf¿hrende Allee (heute Zum Junkerplatz). Eine weitere bereits im Urkataster angelegte Struktur ist die 

Allee zur Schlossanlage Herringhausen (heute Schorlemerallee). Diese Strukturen sind zu erhalten.  
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Name: Kath.Pfarrkirche St. Clemens, Lippstadt-Hellinghausen, Am Kirchplatz  

Lage und Abgrenzung:  

Abseits der Ortslage Hellinghausen im Norden gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die verputzte dreijochige Saalkirche von 1780/81 mit romanischem Westturm ist mit einem polygonalen 

Chorschluss und einer Ostsakristei versehen. Dem Schieferdach ist ein Dachreiter aufgesetzt. Die 

Kirche ist von einem baumbestandenen Kirchplatz umgeben und bildet einen eigenstªndigen Bereich 

im Norden der Ortslage Hellinghausen.  

Nºrdlich ist direkt ein kleiner von einer Grªfte umgebener Bereich angegliedert. Im Urkataster von 1826 

ist eine Bebauung eingezeichnet, die allerdings heute nicht mehr besteht. Ein direkter Zugang ¿ber eine 

Br¿cke zur Kirche besteht noch heute.  

Leitbilder und Ziele:  

Die Kirche und der sie umgebende Kirchplatz bilden einen geschlossenen Komplex, diese Struktur ist 

zu erhalten. Die charakteristische solitªre Lage dieses Komplexes ist zu erhalten.  

 

3.10. Overhagen 

Name: Schloss Overhagen, Lippstadt-Overhagen, Schlossgraben 17-19  

Lage und Abgrenzung:  

Am westlichen Ortsrand von Overhagen gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die Wasseranlage auf zwei Inseln wird von einem Hausteich umgeben. Das Herrenhaus 

wurde 1619 am Westrand der Insel errichtet, davor befindet sich ein Vorplatz, der auf 

einen kleinen, landschaftlich gestalteten Garten ausgerichtet ist. Das Haupthaus ist zweigeschossig mit 

zwei diagonal angeordneten, wuchtigen Eckt¿rmen, die mit hohen, gestuften Barockhauben 

abschlieÇen. Der verputzte Bruchsteinbau ist mit einer Schieferdeckung versehen. Die Hoffassade ist 

mit einem plastischen Gliederungssystem aus geometrischen Mustern in Nachfolge der sog. Horster 

Bauschule versehen. Der Mittelrisalit wurde 1735 barockisiert. Das Giebeldreieck wurde durch eine 

Aufhºhung der Traufen um 1850 dem Bau des 17. Jahrhunderts wieder angeglichen. Die ¿brigen 

Fassaden sind eher schlicht. Der Hauptinsel ist westlich die Wirtschaftsinsel vorgelagert. Sie wird 

seitlich von jeweils einem Gebªude mit gestuftem Grundriss eingefasst. Der s¿dliche Torfl¿gel wurde 

im 19. Jh. entfernt. Die schlichten Gebªude des 18. Jahrhunderts sind mit Walmdªchern und 

Ziegeldeckung versehen. AuÇerhalb des Hausteiches ist ehemals eine grºÇere Gartenanlage seit dem 

18. Jh. nachweisbar, diese ist jedoch weitgehend ¿berbaut. Der nordºstliche Grªftenarm entspricht 

einer Wasserf¿hrung des 19. Jahrhunderts. In der Schlossanlage ist heute eine Schulnutzung 

untergebracht.  

Durch die Lage am Ortsrand ist die Schlossanlage besonders nach S¿dwesten hin raumwirksam und 

ortsbildprªgend. Des Weiteren ergeben sich auch nach S¿den und Osten hin Sichtbeziehungen.  

Leitbilder und Ziele:  

Die Freiflªchen im S¿dwesten der Schlossanlage sind als solche zu erhalten und von Bebauung 

freizuhalten. Die Sichtbeziehungen m¿ssen erhalten bleiben, sodass von einer weiteren Bebauung im 

S¿den entlang der LandesstraÇe L636 und der sie umgebenden Freiflªchen abgesehen werden muss. 

Des Weiteren ist eine RestaurierungsmaÇnahme dringend anzuraten. Ein MaÇnahmenplan sollte f¿r 

die Gesamtanlage erarbeitet werden.  

 

3.11. Cappel 

Name: Ehemalige Stiftskirche St. Maria und Andreas, Lippstadt-Cappel, Cappeler 

Stiftsallee  

Lage und Abgrenzung:  

Am westlichen Ortsrand der Ortslage gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die ehemalige Stiftskirche war urspr¿nglich eine kreuzfºrmige romanische 
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Pfeilerbasilika des mittleren 12.Jahrhunderts, welche im gebundenen System mit zweit¿rmigem 

Westbau und ohne Krypta errichtet wurde. Die Seitenschiffe, Haupt- und Nebenapsiden wurden 

vermutlich um 1700 abgebrochen, die Arkaden vermauert und der FuÇboden hºher gelegt. In den 

Jahren 1886 und 1951 wurden RestaurierungsmaÇnahmen durchgef¿hrt. Die Kirche besitzt einen 

bedeutenden Westbau, welcher folgende Bauglieder aufweist: die zweit¿rmige Westfassade, zwischen 

der sich in der Breite des Mittelschiffs eine reich gegliederte dreischiffige Vorhalle von f¿nf Jochen mit 

dar¿ber liegender Nonnenempore nach Osten erstreckt. In der Mitte ist noch ein sechstes Joch auf zwei 

Sªulen als Trªger einer Altarb¿hne f¿r die Empore vorgelagert. Der Westbau ist schmaler als das 

Langhaus und vermutlich fr¿her entstanden. Das Langhaus wurde um 1150 von Osten her an den 

Westbau angef¿gt. Beim Zusammenschluss beider Bauteile zeigen sich groÇe UnregelmªÇigkeiten. Die 

quadratischen Joche der Basilika waren von vornherein mit flachkuppeligen Gratgewºlben ¿berdeckt, 

dies ist wohl das fr¿heste erhaltene Mittelschiffgewºlbe in Westfalen.  

Von Westen her prªgt die Doppelturmfassade die Ansicht der kleinen Ortslage Cappel und kennzeichnet 

den hohen Belang des ehemaligen Stiftsbereiches.  

Leitbilder und Ziele:  

Charakteristisch f¿r die Kirche ist ihre Lage am Ufer- und Ortsrand und ihre solitªre Lage.  

 

Name: Stift Cappel, Lippstadt-Cappel, Cappeler Stiftsallee  

Lage und Abgrenzung:  

Am westlichen Ortsrand der Ortslage gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Das Stift Cappel war urspr¿nglich ein Prªmonstratenserinnen Kloster, welches 1139 zuerst erwªhnt und 

um 1140 vom Konvent bezogen wurde. Seit 1588 war es weltliches Damenstift und wurde Mitte des 17. 

Jahrhunderts reformiert. 1951 wurde im alten Kloster ein Mªdcheninternat eingerichtet. Heute nutzt die 

Berufsfachschule f¿r Sozial- und Gesundheitswesen der Evangelischen Kirchengemeinde Lippstadt die 

Gebªude. Die ehemaligen Klostergebªude liegen s¿dwestlich der Kirche. An den Kirchenbau schlieÇt 

das Kapitelhaus an, welches um 1522 errichtet wurde. Rechtwinklig dazu steht die sog. Abtei, ein 

stattlicher zweigeschossiger Bau, der um 1522 bezeugt ist.  

Auf der Nordseite befindet sich ein Kreuzgangfl¿gel mit groÇen MaÇwerkfenstern, zudem sind im 

Obergeschoss zahlreiche Zellenfenster erhalten. Des Weiteren sind zwei Fachwerkhªuser f¿r 

Dechanten und Stiftsdamen erhalten, die in der zweiten Hªlfte des 18. Jahrhunderts errichtet wurden. 

Alte Gartenstrukturen sind noch in Teilen erhalten.  

Leitbilder und Ziele:  

Die im Urkataster von 1880 eingetragenen Gªrten sind nur noch in ¦berresten erhalten. Die wenigen 

noch erkennbaren Strukturen sind zu erhalten. Die Lage am Uferrand der Lippe und am Ortsrand ist 

charakteristisch f¿r den Stiftskomplex und ist zu erhalten. Eine evtl. Bebauung darf nur unter Wahrung 

der Proportionen und Erhalt der Sichtbeziehungen erfolgen.  

 

3.12. Lippstadt Kernstadt (Altstadt) 

Name: Boker-Heide-Kanal  

Lage und Abgrenzung:  

Nºrdlich der Ortslage von Lippstadt gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Der Boker-Heide-Kanal oder kurz Boker Kanal wurde 1850 bis 1853 zur Bewªsserung 

der Boker Heide erbaut. Der Kanal verlªuft zwischen Paderborn und Lippstadt teilweise 

auf einem k¿nstlichen Damm. Auf einer Lªnge von 32 km passiert der Kanal insgesamt 16 Wehre, einen 

Sohlabsturz und drei Wasser¿berf¿hrungen. Viele urspr¿ngliche Bauelemente, wie Unterleitungen und 

R¿ckleitungsschleusen existieren heute nicht mehr. Der Boker-Heide-Kanal hat durch seine 

Schleusenanlagen und den langen begleitenden Baumreihen landschaftsprªgende Bedeutung.  

Leitbilder und Ziele:  

Die landschaftsprªgenden Strukturen des Boker-Heide-Kanals sind zu erhalten, da diese weiterhin in 
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der Landschaft ablesbar sein sollen.  

 

Name: Ehemalige Stiftskirche St. Marien, Lippstadt, Im Stift / Stiftsstr. / Stiftsfreiheit  

Lage und Abgrenzung:  

Im nordwestlichen Bereich der Altstadt gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die sogenannte Kleine Marienkirche ist die Kirche des 1185 gegr¿ndeten Augustinerinnenklosters, 

welches seit der Mitte des 16. Jahrhunderts freiweltliches adliges Damenstift ist. Seit 1819 ist die 

Stiftskirche nur noch als Ruine erhalten. Jedoch ist der bestehende Bau noch stets eine der reichsten 

fr¿hgotischen Kirchen Westfalens mit groÇer k¿nstlerischer Aussagekraft. Mit dem Bau der Kirche 

wurde gegen Mitte des 13. Jahrhunderts im Westen begonnen. Der Grundriss zeigt ein lªngs gerichtetes 

Rechteck von der Breite des Mittelschiffs.  

Leitbilder und Ziele:  

Als innerºrtliche Kirche ist die Ruine des Kirchenbaus ortsbildprªgend. Eine Bebauung darf nur unter 

Wahrung der Proportionen und der Sichtbeziehungen erfolgen. Die Ruine ist als solche zu erhalten.  

 

Name: Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus, Lippstadt, Klosterstr.  

Lage und Abgrenzung:  

Im s¿dwestlichen Bereich der Altstadt gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die ªlteste Kirche der Stadt Lippstadt ist vor der eigentlichen Stadtgr¿ndung entstanden. Von diesem 

Kirchenbau ist heute noch der Turm erhalten. Dieser schmucklose Westturm ist der Rest einer 

kreuzfºrmigen Basilika und stammt aus der 2. Hªlfte des 12. Jahrhunderts. Das westliche 

Mittelschiffjoch wurde in der 1. Hªlfte des 13. Jahrhunderts errichtet und stammt von einem Umbau zur 

Hallenkirche gebundener Ordnung. Das romanische Langhaus wurde 1872 abgebrochen und 1873 bis 

1875 durch einen Neubau in fr¿hgotischen Formen nach Plªnen Arnold G¿ldenpfennigs aus Paderborn 

ersetzt.  

Leitbilder und Ziele:  

Als innerºrtliche Kirche ist der Kirchenbau ortsbildprªgend. Eine Bebauung darf nur unter Wahrung der 

Proportionen und der Sichtbeziehungen erfolgen.  

 

Name: Ev. Pfarr- und Marktkirche St. Marien, Lippstadt, Lange Str. 14a  

Lage und Abgrenzung:  

Im nºrdlichen Bereich der Altstadt gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Der kreuzfºrmige Hallenbau mit Westturm und zwei Ostt¿rmen stammt aus dem 1. Drittel des 13. 

Jahrhunderts. Der spªtgotische Hallenchor, die Nordsakristei und die Kapelle an der S¿dseite wurden 

1478 bis 1506 angef¿gt. Die Welsche Haube auf dem Westturm wurde 1684 aufgesetzt. Die GroÇe 

Marienkirche ist der wichtigste Sakralbau zwischen Soest und Paderborn und ist von schulbildender 

Bedeutung.  

Die Kirche bildet sowohl nach Westen und Osten enorme Raumwirkung aus. Ihr kommt eine groÇe 

raumbildende Bedeutung zu.  

Leitbilder und Ziele:  

Als innerºrtliche Kirche ist der Kirchenbau stadtbildprªgend. Die Bebauung im historischen Stadtkern 

muss unter Wahrung der Proportionen und der Sichtbeziehungen erfolgen.  

 

Name: Ev. Jakobikirche, Lippstadt, Lange Str. 69a  

Lage und Abgrenzung:  

Im s¿dlichen Bereich der Altstadt gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die weitrªumige kleine Hallenkirche von zwei Jochen auf querrechteckigem Grundriss mit drei 
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polygonalen Chºren und Westturm wurde im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts errichtet. Die gestufte 

Barockhaube auf dem schweren Westturm wurde 1755 aufgesetzt.  

Leitbilder und Ziele:  

Als innerºrtliche Kirche ist der Kirchenbau der Evangelischen Jakobikirche stadtbildprªgend. Eine 

Bebauung darf nur unter Wahrung der Proportionen und der Sichtbeziehungen erfolgen.  

 

3.13. Bad Waldliesborn 

Name: Kath. Pfarrkirche St. Joseph, Lippstadt-Bad Waldliesborn, Parkstr. / 

Beermannweg  

Lage und Abgrenzung:  

Im westlichen Bereich der Ortslage gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die Saalkirche mit quadratischem Turm wurde 1929 bis 1930 in neubarocker Art in 

Quadermauerwerk aus Anrºchter Dolomit erbaut. Der seitliche Eingang weist eine leicht 

expressionistische Formgebung auf.  

Leitbilder und Ziele:  

Als innerºrtliche Kirche ist der Kirchenbau ortsbildprªgend. Eine Bebauung darf nur unter Wahrung der 

Proportionen und der Sichtbeziehungen erfolgen.  

 

3.14. Lipperode 

Name: Kath. Pfarrkirche St. Michael, Lippstadt-Lipperode, Bismarckstr. / Sandstr.  

Lage und Abgrenzung:  

Am s¿dlichen Rand der Ortslage gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die 1904 erbaute Kirche ist ein Spªtwerk des Paderborner Diºzesanbaumeisters Arnold 

G¿ldenpfennig. Es handelt sich um eine dreischiffige Hallenkirche in fr¿hgotischen 

Formen von drei Jochen mit eingezogenem Polygonal Chor, vorgesetztem Westturm sowie Kapellen- 

und Sakristei Anbau auf der S¿dseite. Der ansprechende Bau ist im heimischen Anrºchter Stein 

ausgef¿hrt und mit Schiefer gedeckt. Die Kirche ist, bedingt durch ihre Lage an den Lippe Auen, 

raumwirksam und zudem ortsbildprªgend.  

Leitbilder und Ziele:  

Als innerºrtliche Kirche ist der Kirchenbau ortsbildprªgend. Eine Bebauung darf nur unter Wahrung der 

Proportionen und der Sichtbeziehungen erfolgen.  

 

Name: Burgruine Lippstadt-Lipperode  

Lage und Abgrenzung:  

Am nºrdlichen Rand der Ortslage direkt in den Lippe Auen gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die Kernanlage liegt auf einer kleinen Insel und wird von einer rechteckigen, stark erneuerten Grªfte 

umgeben. Vom ehemaligen Amtshaus sind zwei Mauerreste aus Bruchsteinen aufrechtstehend (als 

Ruinen gepflegt) erhalten. Die umlaufend sternfºrmige Schanze hebt sich von der Umgebung leicht ab. 

Davor ist ºstlich, s¿dlich und s¿dwestlich in flacher Muldung der ehemalige Wassergraben erkennbar 

und teils als verlandendes Sumpfgebiet erhalten. In den nºrdlichen Richtungen bildet der Merschgraben 

die AuÇenbefestigung. Die Schanze wird am ªuÇeren Rand durch einen umlaufenden Weg mit junger 

Baumbepflanzung in sternfºrmiger F¿hrung markiert. Lipperode wurde kurz vor 1248 (erste Erwªhnung) 

als lippisch landesherrliche Burg an einem verkehrswichtigen Lippe ¦bergang errichtet. Bei der Burg 

entstand ein Burgflecken, das Dorf Lipperode.1604 bis 1608 wurde die Burg infolge des spanisch-

niederlªndischen Krieges zu einer Schanze nach Art der damals modernen niederlªndischen 

Befestigungstechnik ausgebaut. Die Plªne stammten vom niederlªndischen Festungsbaumeister 

Johann van Rijswijck. Dabei erfolgten die Verlegung und der planmªÇige Neubau des Dorfes. Die 

Schanze wurde bereits ab 1616 geschleift. Das Gebªude auf der inneren Insel wurde 1790 aufgegeben 
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und 1837 planmªÇig zur Ruine abgebrochen, jedoch erfolgte weiterer Raubbau. Heute wird die Anlage 

im Sinne einer historischen Stªtte gepflegt.  

Leitbilder und Ziele:  

Der Erhalt der Ruine ist sicherzustellen. Der regelmªÇige Freischnitt ist sicherzustellen.  

 

3.15. Esbeck 

Name: Kath. Pfarrkirche St. Severinus, Lippstadt-Esbeck  

Lage und Abgrenzung:  

Am ºstlichen Ortsrand gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die neugotische Saalkirche mit Westturm und Chor wurde 1878 bis 1879 nach Plªnen 

des Architekten Arnold G¿ldenpfennig aus Paderborn erbaut.  

Leitbilder und Ziele:  

Als innerºrtliche Kirche ist der Kirchenbau ortsbildprªgend. Eine Bebauung darf nur unter Wahrung der 

Proportionen und der Sichtbeziehungen erfolgen.  

 

3.16. Hºrste 

Name: Kath. Pfarrkirche St. Martin, Lippstadt-Hºrste  

Lage und Abgrenzung:  

Inmitten der Ortslage an der HauptdurchfahrtsstraÇe gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die romanische Gewºlbebasilika wurde in der 2. Hªlfte des 12. Jahrhunderts errichtet 

und 1889 erweitert. Lage am Nordrand eines baumbestandenen Kirchplatzes, der in 

neuerer Zeit durch Hausabbr¿che im S¿den zur StraÇe hin erweitert ist.  

Leitbilder und Ziele:  

Innerºrtliche Kirchen sind ortsbildprªgend. Eine ggf. verªnderte Umgebung / Neubebauung sollte 

diesen Charakter erhalten durch Wahrung der Proportion und Sichtbeziehungen. Hºrste ist in ein 

historisches StraÇen- und Wegenetz eingebunden. Die hierauf basierenden historischen 

Sichtbeziehungen sind von besonderem Belang und zu erhalten.  

 

3.17. Bºkenfºrde 

Name: Schloss Schwarzenraben, Lippstadt-Bºkenfºrde, Schwarzenraben 7  

Lage und Abgrenzung:  

Nordºstlich der Ortslage von Bºkenfºrde gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die Schlossanlage des 18. Jahrhunderts besteht aus dem Herrenhaus, welches 

dreiseitig im Hausteich steht und dem axial der rechteckige Wirtschaftshof und die 

Zufahrtsallee vorgelagert sind. R¿ckwªrtig liegt in gleicher Achsrichtung der Garten, welcher in 

Nutzungsabschnitte gegliedert ist. Das Herrenhaus wurde 1765 bis 1768 von Johann Matthias Kitz aus 

Arolsen mit kurzen Seitenfl¿geln und Mansarddªchern errichtet und ist mit einer sparsamen Gliederung 

durch Gesims Bªnder und Ecklisenen aus Werkstein versehen. Im Westfl¿gel befindet sich eine Kapelle 

mit reicher Ausstattung, die nach einem Brand von 1935 wiederhergestellt wurde. Auf der Vorburg 

befinden sich gut proportionierte Wirtschaftsgebªude mit Eckpavillons und Mansarddªchern von Johann 

Leonhard Mauritz Grºninger. Von S¿den f¿hrt eine Allee auf das Schloss zu. Sie besteht aus Linden 

und Bergahorn, die gepflanzt wurden, nachdem die alten Ulmen abgªngig waren.  

Westlich im Hausteich befindet sich eine Garteninsel, die den Platz des ªlteren Herrenhauses vor dem 

Neubau des 18. Jahrhunderts kennzeichnet. Die Umrisse der Insel sind seit dem 19. Jh. verschliffen. 

Nºrdlich hinter dem Herrenhaus liegt die Gartenanlage in landschaftlicher Gestaltung mit barocken 

Elementen vorwiegend baulicher Art und neubarocker ¦berformung. Der Hauptakzent im Norden des 

Gartens ist die auf einer Erdterrasse erhºht stehende zweiteilige Orangerie mit mittigem 

Verbindungsbogen, die ebenfalls von Johann Matthias Kitz zusammen mit dem Herrenhaus erbaut 
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wurde. Eine entfernte am Querweg zwischen ehemaligem Nutzgarten und ehemaligem ĂParkñ stehende 

Altkieferngruppe ist f¿r die bildhafte Rahmung von grºÇter Bedeutung. Das ehern. Nutzgartengelªnde 

jenseits der Orangerie lªsst noch die S¿d-Nordachse erkennen.  

Leitbilder und Ziele:  

Die f¿r das Objekt charakteristische solitªre Lage ist zu erhalten. Eine weitere Bebauung, wie sie bereits 

im s¿dlichen Bereich erfolgt ist, sollte vermieden werden. Die Allee im S¿den kennzeichnet die 

historische Zufahrt, wie sie auf dem Urkataster von 1829 eingetragen ist, und ist daher zu erhalten. 

Zudem ist sie als besondere Sichtbeziehung erhaltenswert.  

 

Name: Kath. Pfarrkirche St. Dionysius (Wallfahrtskirche), Lippstadt-Bºkenfºrde, R¿thener Str.  

Lage und Abgrenzung:  

Im s¿dlichen Ortsbereich Bºckenfºrdes gelegen.  

Kulturlandschaftscharakter und Beschreibung:  

Die romanische gewºlbte Pfeilerbasilika von zwei Jochen mit krªftigem Westturm wurde im letzten 

Viertel des 12. Jahrhunderts errichtet. Die ºstliche Erweiterung mit Querhaus erfolgte 1900.  

Leitbilder und Ziele:  

Die Wallfahrtskirche ist seit Jahrhunderten in ein historisches StraÇen- und Wegenetz eingebettet. Die 

Sichtbeziehungen. In fr¿herer Zeit waren die Pilger zu FuÇ unterwegs, diese alten Pilgerwege sind 

teilweise erhalten. Eine Dokumentation muss hier noch erfolgen. Der Erhalt dieser Wege ist 

sicherzustellen. 
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4. Aufstellungsverfahren 

Das Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes ist in den §§ 2-6 BauGB geregelt und wird 

durch das Landesplanungsgesetz (LPIG) NRW ergänzt. Die wesentlichen Verfahrensschritte der 

Flächennutzungsplanung in Lippstadt stellen sich wie folgt dar:  

 

Abb.: 006 Ablaufschema zur Neuaufstellung des FNP 
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4.01. ĂScoping-Terminñ 

Zum Auftakt des Verfahrens zur Aufstellung des FNP fand ein Scoping-Termin statt, der die Zielsetzung 

hatte, den Untersuchungsrahmen der begleitenden Umweltprüfung mit den beteiligten Stellen zu klären 

und Informationen inhaltlicher Art zusammenzustellen und abzugleichen. Darüber hinaus wurden in 

diesem frühen Stadium schon vereinzelte Erörterungsgespräche mit der Bezirksregierung geführt, die 

u.a. den vorbereitenden Hochwasserschutz, die Darstellung der Sondergebiete (z.B. Einzelhandel etc.) 

und insbesondere die Abstimmung der Wohnbauflächenentwicklung zum Inhalt hatten. 

 

4.02. ĂFNP-Arbeitskreiseñ in den Ortsteilen 

Eine gute und zukunftsorientierte Planung ist auf die Kenntnisse und Ideen der vor Ort lebenden 

Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Ein Miteinander privater Aktivitäten und der Sicherung öffentlicher 

Interessen schafft die Voraussetzungen für die Fortentwicklung attraktiver Stadtteile und eine breite 

Akzeptanz. Vom Planungs- und Umweltausschuss wurde deshalb ein kooperatives Planverfahren zur 

Erarbeitung des neuen Flächennutzungsplanes beschlossen. 

Dieses Verfahren - die Bildung örtlicher Arbeitskreise zum Flächennutzungsplan - ermöglichte die aktive 

Mitarbeit von Repräsentanten der Bürger vor Ort, der Ortsvorsteher, lokaler Institutionen, Vereine, 

Kirchen und Schulen. Über diese stadtteilbezogenen Arbeitskreise hatten die Bürgerinnen und Bürger 

die Möglichkeit, die Erarbeitung von Konzepten zur Stadtteilentwicklung aktiv bzw. mittelbar zu 

begleiten. Das kooperative Planungsverfahren wurde von den Arbeitskreisteilnehmern einhellig begrüßt 

und zum Teil wurden in den Ortsteilen später noch weiterführende Gespräche in Eigenregie geführt. 

¶ Wie können bestehende Freiraumqualitäten und landwirtschaftliche Nutzungen geschützt werden?  

¶ Wie viel neues Wohnbauland ist in welcher Qualität zukünftig an welcher Stelle bereitzustellen? 

¶ Wo und wie können gewerbliche Ansätze geschaffen bzw. gestärkt werden? 

¶ In welchem Umfang ist Standortvorsorge für öffentliche und private Infrastrukturen zur Versorgung 

der Bevölkerung zu betreiben?  

¶ Wie kann das alte Dorf Bild gesichert und wie können neue Gebäude in das Erscheinungsbild 

integriert werden? 

Diese Aufzählung zeigt nur einen kleinen Ausschnitt der Fragen, die im Rahmen der Arbeitskreise 

aufgeworfen wurden. Neben grundsätzlichen Fragen zur Bedeutung des neuen Flächennutzungsplans 

wurden auch alltägliche Probleme, Ziele oder Maßnahmen der Dorferneuerung und des Verkehrs 

angesprochen. Die Themen und Sachverhalte, die nicht im Zuge der Neuaufstellung des 

Flächennutzungsplanes behandelt werden konnten, wurden zeitnah an die zuständigen Fachdienste 

zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. 

 

4.03. ĂModerierte Werkstattgesprächeñ in der Kernstadt/Altstadt 

Neben den lokalen Arbeitskreisen für die 17 Stadtteile wurden für die Bereiche der Altstadt (innerhalb 

der Umfluten), der Kernstadt Nord sowie der Kernstadt Süd moderierte Foren durchgeführt. Es handelte 

sich hier um öffentliche moderierte Werkstattgespräche, die vielen Bürgern und Bürgerinnen den 

Zugang zur Information und die Möglichkeit zur Mitarbeit einräumten. Diese Veranstaltungen wurden 

aufgrund der Größenordnung von einem externen Moderatorenteam organisiert und durchgeführt.  

 

4.04. ĂSchüler-Zukunftswerkstattñ 

Weiterhin wurden vom zuständige Fachdienst rund 50 

interessierte Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13 zu einer 

ĂZukunftswerkstattñ eingeladen, um in Vorbereitung des neuen 

Flächennutzungsplanes Visionen für die zukünftige 

Stadtentwicklung zu diskutieren. Konnten in den lokalen 

Arbeitskreisen und den moderierten Kernstadtgesprächen vor 

allem ältere Bürger ihre Vorschläge der Verwaltung 

unterbreiten, waren hier die Ideen junger Leute gefragt.  

Abb.: 007 Schülerwerkstatt 
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Im Rahmen der moderierten Zukunftswerkstatt wurden vor dem Leitbild Lippstadts ĂLicht-Wasser-

Lebenñ positive Standortfaktoren und Zukunftstrends herausgearbeitet. In einem zweiten Schritt wurden 

dann die Ziele für die zukünftige Stadtentwicklung und einige Themenschwerpunkte vertieft. das 

Ergebnis der Zukunftswerkstatt wurde anschließend auf den Internetseiten der Stadt Lippstadt 

veröffentlicht und auch dem Planungsausschuss vorgestellt. 

     

4.05. ĂBegleitgremium Stadtentwicklungñ    

Ergªnzend zu den oben beschriebenen Beteiligungsformen wurde in der Ăfortgeschrittenen 

Anfangsphaseñ der Erarbeitung des Flªchennutzungsplanes zusªtzlich noch ein interfraktionell und 

interdisziplinär besetztes ĂBegleitgremium Stadtentwicklungñ 

ins Leben gerufen. Das Begleitgremium tagte insgesamt vier 

Mal und einmal kam es in einem Workshop mit den 

Ortsvorstehern zusammen. Der Hauptanlass zur Einsetzung 

dieses Gremiums war, das es die Rolle des in der Kernstadt 

nicht vorhandenen Ortsvorstehers übernehmen sollte. 

Das Begleitgremium übernahm eine Doppelrolle: Die 

Interessen der Gesamtstadt im Auge behalten und für die 

adäquate Interessensvertretung der Kernstadt sorgen.  

 

Abb.: 008 Begleitgremium Stadtentwicklung 

 

Die Zusammenarbeit im Begleitgremium Stadtentwicklung war überparteilich und äußerst konstruktiv. 

Ebenso funktionierte die Zuarbeit zum damaligen Ausschuss für Planung und Umwelt problemlos und 

recht erfolgreich. 

 

4.06. ĂBürgergesprächeñ in den Stadtteilen  

Zusätzlich wurden im Anschluss an die lokalen Arbeitskreise und die moderierten Workshops in allen 

Orts- und Stadtteilen noch formale ĂB¿rgergesprªcheñ gemªÇ den Vorgaben des Baugesetzbusches 

(BauGB) durchgeführt (frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit). Im Unterschied zur Kernstadt wurde 

in den Ortsteilen wenige Wochen vor den Bürgergesprächen jeweils eine weitere Arbeitskreissitzung 

durchgeführt.  

Die Moderation der Bürgergespräche in den Ortsteilen übernahm der Vorsitzende des Planungs- und 

Umweltausschusses. Die Beteiligung in den Bürgergesprächen ging deutlich über die in den 

Arbeitskreisen hinaus. Arbeitskreismitglieder und Ortsvorsteher hatten erfolgreich für die 

Veranstaltungen geworben. Die kommunalpolitische Diskussion wurde durch dieses kooperative 

Beteiligungsverfahren spürbar belebt. Erstmals diskutierten Bürgerinnen und Bürger und Politik 

gemeinsam über Wertvorstellungen, Rahmenbedingungen und städtebauliche Entwicklungsziele ihrer 

Stadt. Die Arbeitskreise und die anschließenden Bürgergespräche schafften so Transparenz für das 

Handeln in der Stadt. Das Vertrauen zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung konnte so weiter 

aufgebaut werden, wobei jedoch sehr deutlich wurde, dass die Bürgerschaft von ihrer Stadt (Politik und 

Verwaltung) ein integriertes Konzept, einen verbindlichen Beschluss und koordiniertes Handeln 

bezüglich einer zukünftigen Stadtentwicklung erwarteten. Auch die Resonanz in der örtlichen Presse 

war durchweg positiv. 

  

Festzuhalten bleibt, dass die Zielkonzepte der Arbeitskreise durch die Bürgergespräche bestätigt 

wurden. Die Diskussionen reagierten auf den sich abzeichnenden demografischen Wandel und 

fokussierten sich darüber hinaus stark auf aktuelle Fragen. Qualitative Veränderungen wurde der 

Vorzug gegenüber einem unkontrollierten quantitativen Wachstum gegeben, insbesondere wurde 

immer wieder eine behutsame Ergänzung der Ortsteile gew¿nscht. 
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4.07. ĂFlächennutzungsplan Flyerñ 

Unter dem Motto: ĂDer neue Flªchennutzungsplan - Machen Sie mit! Lippstadt - 

Handeln für die Zukunft!ñ wurde zu Beginn des Verfahrens ein Informations-Flyer mit 

dem Wochentip an alle Haushalte in Lippstadt verteilt. In dieser Information wurde 

die Arbeitsweise (lokale FNP-Arbeitskreise) Funktion, Entstehung sowie die Ziele 

und Schwerpunkte des zukünftigen Flächennutzungsplanes im Überblick erläutert.  

 

4.08. ĂInternet Forumñ 

Über den jeweiligen Stand der Planung, über die Ergebnisse der lokalen 

Arbeitskreise sowie über die aktuelle Terminplanung wurde regelmäßig im Internet 

informiert. Eine Resonanz bzw. Beteiligung, war jedoch nicht feststellbar. Es ist aufgrund vieler 

Gespräche anzunehmen, dass dieses Medium fast ausschließlich zur Information genutzt wurde aber 

nicht zur Diskussion von Themen. 

 

4.09. ĂZiele und Schwerpunkteñ für die weitere Plankonzeption 

Folgende Ziele und Schwerpunkte f¿r den neuen Flªchennutzungsplan hatten sich im Laufe der 

verschiedenen Beteiligungscluster herauskristallisiert: 

¶ Reserven sollen mobilisiert werden. 

¶ Substanz soll bewahrt werden. 

¶ Neub¿rger und Neub¿rgerinnen sowie Migranten und Migrantinnen sollen integriert werden. 

¶ Chancen und Wege der Stadtteilentwicklung sind aufzuzeigen. 

¶ Die Sicherung der Infrastruktur ist bedeutsames Thema. Der Wunsch wurde artikuliert, Orte mit 

bestehender Infrastruktur bei der Zuweisung von Bauland zu priorisieren. 

¶ Ziele der Agenda 21 sollen ber¿cksichtigt und die nachhaltige Entwicklung Lippstadts gesichert 

werden. 

¶ Den individuellen Charakter der Stadt- und Ortsteile gilt es zu bewahren, die dºrflichen Strukturen 

zu erhalten und dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgend weiterzuentwickeln. 

¶ In Zeiten sich verªndernder demographischer Bedingungen ist die bedarfsgerechte Ausweisung 

von Wohnbauflªchen zu beachten, unter Ber¿cksichtigung der vorhandenen Infrastruktur. 

¶ Die bedarfsgerechte Ausweisung und Weiterentwicklung der Gewerbegebiete soll mit dem 

Bestreben einer Nutzungsmischung verbunden werden, die verkehrsmindernde, flªchen- und 

energiesparende Stadtstrukturen zum Ziel hat. 

¶ Der neue Flªchennutzungsplan soll mºglichst weitrªumig die landwirtschaftlich genutzten Flªchen 

sichern. Die enge Verflechtung der Freirªume mit dem Siedlungsgef¿ge stellt die Landwirtschaft vor 

neue Aufgaben, so zum Beispiel die Unterhaltung und Entwicklung von Naherholungsrªumen und 

wertvollen Flªchen f¿r den Naturschutz. Dies soll im weiteren Verfahren beachtet werden. 

¶ Bedeutsame zusammenhªngende Freirªume und Auen (wie die Lippe und die Umfluten) bilden das 

Grundger¿st eines unverwechselbaren Freiflªchensystems in Lippstadt. Die Renaturierung der 

Lippe und anderer Gewªsser genieÇt aus der Sicht der Natur, des Hochwasserschutzes und der 

natur-orientierten Naherholung eine hohe Prioritªt. Diese wichtigen Freiraumstrukturen sollen 

gesichert und weiter aufgewertet werden. 

¶ Die Planung zur Verbesserung der Sicherheit und des Verkehrsflusses auf der B 55 und der 

LandstraÇen wird eine Anpassung der Flªchennutzungen erfordern. Zugleich sollen jedoch 

¿berholte Ăverkehrliche Zieleñ auf den Pr¿fstand gestellt werden (z.B. ĂLipperandstraÇeñ aus den 

1970er Jahren). Die Verkehrsrahmenplanung f¿r die Stadt- und Ortsteile soll allen 

Ăumweltvertrªglichen Verkehrsartenñ einen mºglichst wenig aufwªndigen Zugang zur Innenstadt 

ermºglichen (Fºrderung der Nahmobilitªt). 
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5. Allgemeine und informelle Grundlagen sowie Fachbeitrªge 

Die Stadtentwicklung in Lippstadt war bis zum Beginn des Erarbeitungsprozesses zum neuen 

Flªchennutzungsplan von Wachstum geprªgt, erlebte dann aber einen grundlegenden Wandel. Durch 

das Sinken bzw. Stagnieren der Bevºlkerungszahlen aufgrund des Demografischen Wandels gingen 

dar¿ber hinaus massive Nutzungsdefizite einher, wie z. B. Wohnungs- und Geschªftsleerstand, die die 

Stadtstrukturen und den stªdtischen Haushalt zunehmend belasteten.  

Es war feststellbar, dass fiskalische Handlungsspielrªume und Flªchenzuwªchse kleiner wurden. Dies 

bedingte zwangslªufig eine Anpassung der stªdtischen Bau-, Raum- und vor allen Dingen der 

technischen und sozialen Infrastruktur. Stadtteile mussten hinsichtlich ihrer zuk¿nftigen Entwicklung 

¿berpr¿ft werden. In diesen neuen Stadtentwicklungstrends lag aber auch die Chance, f¿r B¿rger und 

potenzielle Investoren die Stªrken der Stadt herauszuarbeiten, z. B. auch ¿ber ein intelligentes Flªchen- 

und Ressourcenmanagement sowie eine qualitativ hochwertige Weiterentwicklung der bereits bebauten 

Ortslagen intensiv nachzudenken. 

 

Diesen neuen Herausforderungen stellte sich der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Lippstadt 

seinerzeit mit dem Beschluss zur Neuaufstellung des Flªchennutzungsplanes und dem damit 

einhergehenden Ăkooperativen Beteiligungsverfahrenñ. 

Die Beteiligung an den lokalen Arbeitskreisen sowie am Begleitgremium Stadtentwicklung zur 

Erarbeitung des neuen Flªchennutzungsplanes war sehr rege. Dieses kreative Potenzial der 

Arbeitskreise hªtte bei einem herkºmmlichen Aufstellungsverfahren in diesem Umfang nicht geweckt 

werden kºnnen. B¿rgerschaft und politisches Gremium wurden intensiv eingebunden mit dem Ziel, 

Stªrken und Visionen f¿r die Entwicklung Lippstadts zu beschreiben. Es ist somit ein sehr 

dialogorientierter Prozess zustande gekommen, der kommunalpolitische Debatten ausgelºst hat. 

 

Der Flªchennutzungsplan stellt jedoch ein Instrument dar, welches nicht alle Ideen und Anregungen 

(Wohnen in der Innenstadt attraktiver machen, Freirªume vernetzen und besser anbinden etc.) 

aufgreifen und deren Umsetzung regeln kann. Er ist ein Instrument, das weniger die Qualitªten, sondern 

hauptsªchlich die Entwicklung der Nutzungen und deren GrºÇen in der Flªche regelt. Die in den lokalen 

Arbeitskreisen entwickelten Ziele gingen aber inhaltlich teilweise weit ¿ber den Flªchennutzungsplan 

hinaus. Deshalb beschloss der Planungs- und Umweltausschuss Ende des Jahres 2007 die 

grundsªtzliche Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes f¿r die Gesamtstadt, welches durch 

einen breiten Konsens getragen werden sollte. 

 

Dieses projektierte Stadtentwicklungskonzept sollte die Ebene der Gesamtgemeinde unter besonderer 

Ber¿cksichtigung der ºrtlichen Verhªltnisse sowie der regionalen Rahmenbedingungen betrachten. 

Stadtentwicklungsrelevante Informationen sind bei der Verwendung im Stadtentwicklungskonzept in 

ihrer Genauigkeit dem MaÇstab der gesamtgemeindlichen Betrachtung anzupassen, um eine 

Gesamtschau zu gewªhrleisten. Dies erforderte eine dezidierte Auseinandersetzung mit Teilrªumen der 

Gemeinde, insbesondere den Gebieten der stªdtebaulichen Erneuerung (z. B. Konversionsstandort 

Lipperbruch und insbesondere der historischen Altstadt). F¿r diese Teilrªume war eine Konkretisierung 

des Stadtentwicklungskonzeptes zu Ăteilraumbezogenen integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptenñ 

(Integriertes Handlungskonzept Altstadt und Machbarkeitsstudie Kaserne Lipperbruch) mit objekt- und 

umsetzungsbezogenen Aussagen notwendig. 

 

Schnell wurde aber deutlich, dass die Erarbeitung eines derartigen Stadtentwicklungs- bzw. Integrierten 

Handlungskonzeptes mit den notwendigen Teilraumkonkretisierungen sowie anderer Fachbeitrªge 

parallel zum alltªglichen Verwaltungsgeschehen und insbesondere zur laufenden Erarbeitung des 

Flªchennutzungsplanes, innerhalb der Stadtverwaltung Lippstadt, nicht in einem angemessenen 

Zeitraum durchgef¿hrt werden konnte. Aus diesem Grund wurden in den darauffolgenden Jahren 

diverse Fachbeitrªge von externen Planungsb¿ros erarbeitet.  
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5.01. Strategiepapier zur Stadtentwicklung Lippstadts 

Ziel der Erarbeitung des Strategiepapiers zur Stadtentwicklung Lippstadts war 

die Schaffung eines Daten- und Zielrahmens, der durch einen begleitenden 

Moderationsprozess (im Dialog mit den Verantwortlichen in Politik und 

Verwaltung) zu einem Entwicklungskonzept mit tragfªhigen Lºsungsansªtzen 

f¿hren sollte. Das Strategiepapier sollte im Wesentlichen die vier folgenden 

Aufgaben erf¿llen: 

¶ Gesamtstªdtische und stadtteilbezogene Daten im Zeitvergleich darstellen 

und auswerten, um so wesentliche Trends und Handlungsschwerpunkte 

identifizieren zu kºnnen, 

¶ einen Handlungsrahmen f¿r die Gewerbe- und Wohnungswirtschaft (qualitativer und quantitativer 

Bedarf) unter den sich verªndernden demografischen Bedingungen zu erarbeiten, 

¶ aufbauend auf einer Stªrken-Schwªchen-Analyse die wesentlichen Entwicklungsziele aller 

Fachthemen zu entwerfen und abzustimmen, 

¶ alle planungsrelevanten Fachbereiche (insbesondere innerhalb der Stadtverwaltung) in einen 

moderierten Planungsprozess einzubinden, um Querschnittsthemen wie die demografischen 

Verªnderungen oder die Infrastrukturanpassung fachgerecht (auch unter dem Gesichtspunkt der 

zuk¿nftigen fiskalischen Entwicklung) behandeln zu kºnnen. 

 

Diese Bausteine sollten die Grundlage sein, um die zuk¿nftige Entwicklung Lippstadts 

ressort¿bergreifend koordinieren und ein Handlungskonzept vorzubereiten zu kºnnen. Das 

Strategiepapier sollte eine Grundlage f¿r die Stadtplanung sowie andere Fachplanungen darstellen und 

eine Vielzahl von Einzelaspekten zusammenf¿hren und diese in einen gesamtstªdtischen Kontext 

stellen. Umfangreichere Untersuchungen zum Gewerbe- und Wohnbauflªchenbedarf sollten 

unterbleiben, da entsprechende Vorarbeiten im Flªchennutzungsplanverfahren zum Teil schon erfolgt 

und im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplanes im Grundsatz mit der Bezirksregierung 

Arnsberg abgestimmt worden waren. 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Strategiepapier zur Stadtentwicklung eigentlich der Erarbeitung 

eines neuen Flªchennutzungsplanes in der Regel vorgeschaltet sein sollte. Mit den internen Vorarbeiten 

zum neuen Flªchennutzungsplan wurde aber sehr viel fr¿her begonnen. Dennoch sollten durch die 

Erarbeitung des Strategiepapiers die wesentlichen Inhalte des weit fortgeschrittenen 

Flªchennutzungsplanes nicht grundsªtzlich in Frage gestellt werden. Gegebenenfalls neue 

Erkenntnisse sollten jedoch grundsªtzlich ber¿cksichtigt werden. 

 

Nachfolgend werden nur die f¿r den Flªchennutzungsplanprozess rªumlich relevanten 

Handlungsansªtze und Prioritªten des Strategiepapiers zur Siedlungsentwicklung wiedergegeben. Die 

Kategorisierung in Raumkategorien stellt hierbei, basierend auf einer Analyse des Status Quo, eine 

grundsªtzliche Empfehlung zur Konzentration der weiteren Entwicklung dar. F¿r die weitere 

Siedlungsentwicklung wurden vor dem Hintergrund der Ausrichtung der zuk¿nftigen Stadtentwicklung 

im Sinne eines ĂStªrken stªrkenñ verschiedene Handlungsansªtze f¿r die Raumkategorien gesehen.  

 
5.02. Grundsªtze der weiteren Siedlungsentwicklung 

Innenentwicklung vor AuÇenentwicklung, Entwicklung von Baul¿cken. Der Nachverdichtung bereits 

bebauter Bereiche ist Vorrang gegen¿ber der Entwicklung von Flªchen am Siedlungsrand einzurªumen. 

Die flªchige Neuentwicklung integrierter Lagen (beispielsweise die Reaktivierung von Brachflªchen) ist 

hier ebenso angesprochen wie die Aktivierung von Baul¿cken in bereits rechtsverbindlichen Satzungen 

oder innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile nach Ä 34 BauGB. Die Analyse der bestehenden 

Baulandpotenziale hat gezeigt, dass gerade Baul¿cken ein groÇes Potenzial in der Stadt Lippstadt 

darstellen. 

Diese integrierten Lagen sind prinzipiell grºÇeren Siedlungserweiterungen im Grundsatz vorzuziehen, 
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da die Herstellung und der Betrieb technischer Infrastruktur groÇe Kosten verursacht. Im Rahmen des 

Gutachtens Fachbeitrag Handlungskonzept Wohnen (2010) konnte dies im Zuge einer Analyse der 

Wohnbaupotenziale der Stadt Lippstadt nachgewiesen werden. 

Die Innenentwicklung bzw. die Entwicklung von Baul¿cken kºnnen zudem dazu beitragen, dem Ziel der 

nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zu entsprechen, da hiermit die Inanspruchnahme grºÇerer 

Freirªume vermieden werden kann. Dar¿ber hinaus kann auf diese Weise bestehende Infrastruktur 

genutzt und gegebenenfalls gest¿tzt werden. Nicht zuletzt entstehen so Angebote in gewachsenen 

Wohnumfeldern ï f¿r viele Nachfrager ein groÇer Vorteil und Faktor bei der Wohnstandortwahl. 

 

5.03. Aktivierung von Baul¿cken (Baul¿ckenmobilisierung Stadt Lippstadt) 

Zur Erfassung von Baul¿cken sollten der ersten Ermittlung des Umfangs und der Verortung der 

Flªchenpotenziale (im Sinne eines einfachen Katasters) weitere Schritte folgen, um ein qualifiziertes 

Kataster aufbauen zu kºnnen. Eine vertiefte Untersuchung der Flªchen in Lippstadt sollte hierbei u. a 

die baurechtliche Situation prªzisieren sowie die Potenziale hinsichtlich der Erreichbarkeit von 

Versorgungsangeboten, der stªdtebaulichen Einbindung oder mºglicher Bebauungstypologien 

bewerten. 

Eine Flªchenaktivierung setzt zuerst das Entwicklungsinteresse des Eigent¿mers voraus. Ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor zur Aktivierung liegt daher in der Ansprache und Beratung der Eigent¿mer. 

Bei diesen liegen zum Teil Unwissenheit ¿ber die gegebenen Entwicklungsmºglichkeiten gepaart mit 

Unsicherheiten bez¿glich der Marktchancen oder der Renditeerwartungen vor. ¦ber eine strukturierte, 

fragebogenbasierte Eigent¿merbefragung kºnnte die Stadt Lippstadt das Entwicklungsinteresse 

abfragen sowie einen ¦berblick ¿ber die bisher vorliegenden Hemmnisse einer Entwicklung bekommen. 

 

GemªÇ dem Grundsatz aus dem Ä 1 des Baugesetzbuches soll eine stªdtebauliche Entwicklung 

vorrangig durch MaÇnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Weiterhin heiÇt es im Ä 1a des 

Baugesetzbuches, das im Sinne des Umweltschutzes sparsam und schonend mit Grund und Boden 

umgegangen werden soll. Dabei sind zur Verringerung der zusªtzlichen Inanspruchnahme von Flªchen 

f¿r bauliche Nutzungen die Mºglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 

Wiedernutzbarmachung von Flªchen, Nachverdichtung und andere MaÇnahmen zur Innenentwicklung 

zu nutzen (Prinzip der Nachhaltigkeit). 

 

Eine dieser MaÇnahmen ist eben die Aktivierung von Baul¿cken f¿r eine Bebauung. Diese 

L¿ckenbebauung soll gegen¿ber der Inanspruchnahme von bislang unber¿hrten Flªchen im 

AuÇenbereich Vorrang gegeben werden. Vor allem die bessere Ausnutzung von vorhandenen 

Infrastruktureinrichtungen und die Vermeidung weiterer ErschlieÇungsmaÇnahmen dienen der 

Erhaltung stªdtebaulicher Funktionen in den einzelnen Ortsteilen. AuÇerdem wird mit einem auf diese 

Weise geschlossenen Ortsbild vielfach eine positivere Wahrnehmung der gebauten Umwelt verbunden. 

Das Baul¿ckenkataster liefert zudem wesentliche Grundlagen f¿r stªdtebauliche und 

siedlungspolitische Entscheidungsfindungen und dient somit als wichtige anschauliche, statistische und 

rªumliche Informationsgrundlage. Interessierten Bauwilligen sollen mit Hilfe des Baul¿ckenkatasters die 

Suche nach geeigneten Baugrundst¿cken erleichtert werden. 

Grundlage f¿r die Aufstellung eines Baul¿ckenkatasters ist Ä 200 Absatz 3 des Baugesetzbuches. Die 

Gemeinde kann demnach Flªchen oder Listen ohne personenbezogene Daten (anonym) 

verºffentlichen, in denen sofort oder in absehbarer Zeit bebaubare Flªchen verzeichnet sind, soweit der 

Grundst¿ckseigent¿mer nicht widersprochen hat. 

 

Seit der Erstellung des Fachbeitrags Wohnen durch das Dortmunder B¿ro Planersocietªt (jetzt Schulten 

Stadt- und Raumentwicklung) im Jahr 2010 wurden seitens des Gesetzgebers und der Bezirksregierung 

Arnsberg die Anforderungen an den Nachweis eines Wohnbauflªchenbedarfs deutlich gesteigert. Die 

in Lippstadt seit 1992 bestehende informelle Baul¿ckenkartierung und deren laufende Aktualisierung 

wurden seitens der Bezirksregierung Arnsberg insgesamt als positiv beurteilt, jedoch wurde in den 
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Abstimmungsgesprªchen zu mºglichen Siedlungserweiterungen immer wieder die mangelnde 

Mobilisierung der bestehenden Baul¿cken angeregt. Hierzu sollte zum Beispiel eine gezielte Ansprache 

aller ĂBaul¿ckeneigent¿merñ zur Aktivierung ihrer Flªchen erfolgen.  

In seiner Sitzung im November 2014 

hatte deshalb der 

Stadtentwicklungsausschuss der Stadt 

Lippstadt einstimmig den Beschluss zur 

ĂMobilisierungskampagne der 

Baul¿ckenñ gefasst. Im Rahmen der 

Befragung der Grundst¿ckseigent¿mer 

wurden alle Eigent¿mer von Baul¿cken 

angeschrieben und befragt, aus welchen 

Gr¿nden bisher eine Bebauung 

beziehungsweise eine 

WeiterverªuÇerung der Grundst¿cke 

nicht erfolgte und ob eine Bebauung 

beziehungsweise ein Verkauf des 

Grundst¿cks gew¿nscht ist.  

 

Abb.: 009 Auswertung der Baul¿ckenmobilisierung 

 

Insgesamt wurden f¿r 645 Baul¿cken die entsprechenden Eigent¿mer angeschrieben und um ihre 

Mithilfe ersucht. Das Ergebnis der Beteiligung blieb leider hinter den gesteckten Erwartungen zur¿ck, 

denn ¿ber 85% der R¿cklªufe sprachen sich gegen eine VerªuÇerung bzw. zeitnahe Bebauung ihres 

Grundst¿ckes aus.  

 

5.04. Bestandspflege und Unterst¿tzung der ĂMarktchancenñ von Bestandpotenzialen 

Der ĂStresstestñ des Siedlungsbestandes hatte gezeigt, dass in Zukunft eine Vielzahl von 

Einfamilienhªusern auf den Wohnungsmarkt kommen wird, die aktuell von ein bis zwei Personen 

bewohnt werden, die bereits ein hohes Alter erreicht haben, insgesamt ca. 1.450 Gebªude). Bei einer 

Abfrage der Ăªlter als 60-jªhrigenñ waren es sogar ca. 2950 Gebªude. 

Wie die Aktivierung von Baul¿cken st¿tzt auch die Wiedernutzung von frei gezogenen Potenzialen im 

Bestand die vorhandene Infrastruktur. Diese Bestªnde sind aber nicht per se attraktive Angebote am 

Markt. Eine erfolgreiche Bestandsentwicklung erfordert eine aufmerksame Beobachtung und eine 

fr¿hzeitige Reaktion auf Probleme. Die Identifizierung der Quartiere, in denen eine Vielzahl an 

Gebªuden auf Grund der demografischen Entwicklung auf den Markt gekommen ist und auch zuk¿nftig 

noch kommen wird, stellt nur einen ersten Schritt dar. Eine Risikoeinschªtzung dieser Bestªnde ¿ber 

Kriterien wie das Gebªudealter und den Gebªudezustand, das kleinrªumige Wanderungssaldo des 

Quartiers oder die Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen sind nªchste Schritte, um die Bereiche 

mit dem grºÇten Handlungsdruck herauszufiltern. 

Ein Ansatz zur Verbesserung des Bestandes von stªdtischer Seite kann in der Qualifizierung des 

Wohnumfeldes liegen (ĂBestandspflegeñ). Dies bezieht sich auf die Versorgung mit 

wohnungsbezogenen Freiflªchen ebenso wie auf die Verbesserung der Bedingungen f¿r Nahmobilitªt. 

Aufgabe der Stadt kann es zudem sein,  nderungen an alten Bebauungsplªnen vorzunehmen. So kann 

sichergestellt werden, dass Entwicklungen ermºglicht werden, die durch nicht mehr gewollte 

Bebauungsplanfestsetzungen verhindert w¿rden.     
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5.05. Integriertes energetisches Quartierskonzept Pappelallee 

Diese Grundgedanken zur Revitalisierung von Altbestªnden aufnehmend, wurde im Jahre 2015/2016 

in Kooperation mit der der Ăinfas enermetric Consulting GmbHñ das Ăintegrierte energetisches 

Quartierskonzept Pappelalleeñ erarbeitet. 

Mit dem Prozess zur Erstellung des Quartierskonzeptes hat die Stadt Lippstadt 

die Chance wahrgenommen, mit den B¿rgerinnen und B¿rger sowie lokalen 

Akteuren im Quartier eine Strategie f¿r die Steigerung der Energieeffizienz und 

die Senkung der CO2-Emissionen zu verfolgen. 

Im Rahmen der Konzepterstellung wurden energetische und stªdtebauliche 

Aspekte gemeinsam betrachtet. Als energetisch-stªdtebauliche Zielsetzungen 

von 2016 bis 2030 wurde folgende Punkte vorgeschlagen:  

¶ energetische Sanierung des Gebªudebestands und Steigerung der 

energetischen Sanierungsrate auf 2 % im Jahr Ÿ Zielszenario (Gebªudeh¿lle und technische 

Anlagen)  

¶ Erhºhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Strom- und Wªrmeversorgung  

¶ Senkung der gesamten CO2-Emissionen im Quartier um 30 % bis 2030 gegen¿ber 2014 Ÿ 

Zielszenario  

¶ Umbau des Gebªudebestands ohne Barrieren  

¶ Abbau von Barrieren im ºffentlichen Raum, Aufwertung von StraÇenrªumen und FuÇwegen  

¶ Attraktivitªtssteigerung des Theodor-Heuss-Parks und Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten 

f¿r alle Altersgruppen  

¶ Zielgruppenspezifische Anpassung der Spielplatzlandschaft  

¶ Verbesserung der Nahversorgungssituation  

¶ Ausbau der Nah- (Fuß- und Radverkehr) und Elektromobilität  

 
Um die festgelegten Quartiersziele erreichen zu kºnnen, muss der Dreiklang aus Energieeinsparung, 

Energieeffizienzsteigerung und Ausbau erneuerbarer Energien in groÇem Umfang gelingen. Die 

Umsetzung des MaÇnahmenkatalogs soll hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten. Wesentliche 

Inhalte des MaÇnahmenkatalogs wurden gemeinsam mit der Stadt Lippstadt und den B¿rgerinnen und 

B¿rgern sowie lokalen Akteuren im Rahmen von Werkstªtten und Gesprªchen erarbeitet.  

Auf Grundlage der gewonnenen Ideen sind im Nachgang solche MaÇnahmen festgelegt worden, die 

zur Erreichung der Quartiersziele beitragen und f¿r die ein hoher Realisierungsgrad erwartet wird. Der 

MaÇnahmenkatalog setzt sich aus nachstehenden Handlungsfeldern zusammen:  

¶ Fºrderung der energetischen Sanierung  

¶ Ausbau erneuerbarer Energien  

¶ Optimierung technischer Infrastruktur  

¶ Nutzungskonzept zur Aufwertung des Theodor-Heuss-Parks  

¶ Umgestaltung StraÇen, Wege, Spielplªtze  

¶ Rad- und FuÇverkehr  

¶ Optimierung ¥PNV, Elektromobilitªt, CarSharing  

¶ Aktivierung Akteure  

Die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs trägt, bei Realisierung der angenommenen 

Randbedingungen, zur Verbesserung der Energie- und CO2-Situation und des Wohnumfeldes im 

Quartier bei. Dabei hat das Konzept den Anspruch, die Bürgerinnen und Bürger sowie lokale Akteure 

im Quartier zu mobilisieren und aktiv einzubinden.  

Angesichts der weiter zunehmenden Problematik des Klimawandels - hierzu auch der Beschluss des 

Rates der Stadt Lippstadt zum ĂKlimanotstandñ im Jahr 2019 ï wurden hier seitens der politischen 

Gremien und der Verwaltung in vorausschauender Art und Weise quartiersbezogene Maßnahmen zum 

Klimaschutz in Lippstadt auf den Weg gebracht, denn eines ist sicher: Kommunen nehmen beim Thema 

Klimaschutz eine Schlüsselposition ein und die privaten Haushalte können hierzu einen spürbaren 

Beitrag leisten. 
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5.06. Konzentration der Siedlungsentwicklung auf Teilbereiche der Stadt 

Die Kernstadt sollte den zentralen Entwicklungsbereich der Siedlungsentwicklung Lippstadts darstellen. 

Weitere Entwicklungen sind in erster Linie in den kernstadtnahen Ortsteilen denkbar, kleinteilige 

Ergªnzungen des Siedlungskºrpers auch in den ĂInfrastrukturinselnñ des lªndlichen Raumes. F¿r alle 

Ortsteile wird grundsätzlich die Möglichkeit einer Entwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs angestrebt. 

Hierfür können mehrere Gründe angeführt werden. 

 

Der intensive Diskussionsprozess mit der Verwaltung hat ebenso wie die Analyse bestehender 

Gutachten und Konzepte gezeigt, dass die kompakte Stadtstruktur ein groÇes ĂPlusñ der Stadt Lippstadt 

darstellt. Die Weiterentwicklung dieser Struktur muss daher ein Ziel der künftigen Stadtentwicklung sein. 

 

Wie in den Einschätzungen der Raumkategorien erkennbar wurde, kommen in der innerstädtischen 

Lage und den durch eine gute infrastrukturelle Versorgung gekennzeichneten Stadtteilen weitere 

Vorteile zusammen. Dies trifft zum einen auf die Sicht der Kommune zu, für die Kosten der 

Siedlungsentwicklung, die Versorgungssicherheit der (alternden) Bevölkerung oder Klima- und 

Landschaftsschutzaspekte im Vordergrund stehen. Zum anderen bestehen diese Vorteile aber auch 

aus Sicht der Nachfrager, die bspw. ein gutes Infrastrukturangebot erwarten. Es ist zunehmend eine 

große Nachfrage nach innerstädtischen Wohnstandorten feststellbar.  

 

Es muss daher das Ziel der Stadtentwicklung sein, die aktuell in einigen Raumkategorien vorhandene 

Versorgungsqualität und -sicherheit für die Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Eine Konzentration der 

Siedlungsentwicklung auf diese Raumkategorien erscheint demnach sinnvoll. Dabei ist jedoch zu 

bedenken, dass vorhandene Infrastruktur in der Regel nicht nachhaltig über den Weg der 

Baulandausweisung gestützt werden kann, da hierdurch (wenn überhaupt) meist nur eine kurzzeitige 

Nachfragewelle zu erzeugen ist. Kontinuierliche Zuzüge in den Bestand erzeugen eine gleichmäßigere 

Nachfrage. 

 

Die strategische Ausrichtung der weiteren Stadtentwicklung im Sinne eines ĂStªrken stªrkenñ 

erfordert, dass ein gebündelter Mitteleinsatz und eine Schärfung des Profils erfolgen müssen. Dies ist 

auch auf die Siedlungsentwicklung übertragbar und hier anzuwenden. Gerade das Ăurbaneñ, eher 

städtisch geprägte Wohnen mit kurzen Entfernungen zu mittelzentralen Einrichtungen ist in der Region 

eine Besonderheit. Ländlich geprägte Siedlungsbereiche hingegen sind auch in umliegenden 

Kommunen vorzufinden ï und dies in der Regel zu günstigeren Baulandpreisen. 

 

Weitere Bestandteile dieses raumbezogenen und maßnahmenorientierten Entwicklungs- und 

Strukturkonzeptes bilden die Ermittlung möglicher neuer Gewerbeflächen sowie die Leitideen für ein 

Freiraumkonzept als übergeordnetes Leitbild für die Entwicklung und Verknüpfung der 

unterschiedlichen Freiräume im Stadtgebiet.  
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5.07. Räumliches Stadtentwicklungskonzept  

Parallel zu den lokalen Flächennutzungsplanarbeitskreisen sowie der Ausarbeitung des 

Strategiepapiers zur Stadtentwicklung wurde seitens des Fachdienstes Stadtplanung und Umweltschutz 

am Entwurf eines Stadtentwicklungskonzeptes (STEK) gearbeitet. Dieses Konzept beinhaltet lediglich 

räumliche Darstellungen und baut auf die in den lokalen FNP-Arbeitskreisen erarbeiteten Ergebnisse 

auf, insbesondere auf die dort entwickelten Leitlinien zur Entwicklung der Wohnbau- und 

Gewerbeflächen.  

 

Abb.: 010 Ausschnitt ĂRªumliches Stadtentwicklungskonzeptñ 

 

5.08. Fachvortrªge FNPneu 

Zur Einstimmung und Vorbereitung auf die Erarbeitung des neuen Flächennutzungsplanes wurden zwei 

Fachvortrªge initiiert, zum einen ĂDemografischen Entwicklung in Lippstadtñ und zum anderen 

ĂKommunales Einzelhandels- und Zentrenkonzept Lippstadt.ñ 
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5.09. Integriertes Mobilitªtskonzept Altstadt Lippstadt  

Mit dem integrierten Mobilitätskonzept liegt ein umfangreiches und aufeinander abgestimmtes 

Rahmenkonzept für die Lippstädter Altstadt vor, das konkrete Empfehlungen zu verkehrlichen und 

straßen-/stadtgestalterischen Maßnahmen enthält und auf dem integrierten Handlungskonzept Altstadt 

Lippstadt aufbaut. 

Die Altstadt ist ein Ort mit einer hohen Nutzungsmischung und einem Bedeutungsüberschuss 

gegenüber dem übrigen Stadtgebiet. Hier wird gewohnt, gearbeitet, eingekauft, 

gelernt und die Freizeit verbracht. Neben dieser Funktionsvielfalt ist auch 

hinsichtlich der Mobilität das gesamte Spektrum an Fortbewegungsarten 

vertreten; die Altstadt wird mit allen Verkehrsmitteln aufgesucht. Es treffen also 

unterschiedliche Interessen und Ansprüche auf einem vergleichsweisen eng 

umgrenzten Raum aufeinander, so dass gewisse Konflikte unausweichlich sind. 

Als zentrale Zielsetzungen für das Mobilitätskonzept wurden daher die 

Optimierung der Innenstadtverkehre, die Weiterentwicklung der Attraktivität der 

Altstadt, der integrierte, d.h. verkehrsmittelübergreifende Ansatz (keine 

Bevorteilung eines einzelnen Verkehrsträgers) und die Koordinierung der 

Maßnahmen im stadtplanerischen und verkehrlichen Kontext definiert. Durch ihre Funktionsvielfalt muss 

die Altstadt für alle Bevölkerungsgruppen gut und sicher erreichbar sein; dies gilt im Besonderen für die 

schwächeren Verkehrsteilnehmer. 

Um als Ergebnis ein konsensfähiges und umsetzbares Mobilitätskonzept zu erhalten, bildete 

Partizipation einen wichtigen Baustein während des Erarbeitungsprozesses. Mittels eines Online- 

Portals und einer Befragung von Autofahrern und Passanten wurden wichtige Hinweise und Ideen 

aus der Bevölkerung gesammelt, die später auch Eingang in die Maßnahmenempfehlungen gefunden 

haben. Gespräche mit wichtigen Akteuren der Stadt, die Rückkopplung von Zwischenergebnissen mit 

dem Arbeitskreis, Offene Projekt-Runde (u.a. Politik, Interessensverbände, Polizei, Regionalverkehr 

Ruhr-Lippe) sowie die Vorstellung der Maßnahmenvorschläge im Rahmen einer öffentlichen 

Präsentation und Diskussion ergänzten den partizipativen Teil. 

Besonderes Merkmal von Lippstadt ist die kompakte Stadtstruktur (60 % der Einwohner in max. 2 km 

Entfernung zum Stadtzentrum), die ein hohes Potenzial im Rad- und Fußverkehr ergibt. Es bestehen 

zwar grundsätzlich radverkehrs- und fußgängerfreundliche Rahmenbedingungen (u.a. wenig bis 

unbewegte Topografie, kurze Distanzen, Wasserläufe, Stadtpark); gerade im Radverkehr 

wurde jedoch ein erheblicher Nachholbedarf bei den infrastrukturellen Gegebenheiten festgestellt. 

So ist beispielsweise die Durchlässigkeit der Altstadt für den Radverkehr nur bedingt gegeben (vor allem 

fehlende Nord-Süd-Verbindungen). 

Die im Konzept genannten Vorschläge zur Umgestaltung der Woldemei (Wegfall einer Kfz-Fahrspur für 

den Radverkehr, bessere Querung für Fuß- und Radverkehr), die flächendeckende Einführung von 

Tempo 30sowie die weiteren Maßnahmenempfehlungen (z.B. Öffnung von Einbahnstraßen in 

Gegenrichtung, Erweiterung und Qualifizierung von Radabstellanlagen, Einrichtung von 

Fahrradstraßen) bedeuten einen erheblichen Sicherheits- und Komfortbeginn für den Radverkehr und 

konnten mit insgesamt überschaubaren Mitteln umgesetzt werden. Die Errichtung eines Parkhauses 

am Bahnhof und die Verlegung des Busbahnhofs unmittelbar an den Bahnhof dagegen erfordern hohe 

Investitionen und befinden sich noch in der Planungsphase.  

Das engmaschige Wegenetz für den Fußverkehr und das Pfadesystem sind besondere Charakteristika 

sowie wesentliche Potenziale der Altstadt und für deren Profilierung wichtig; speziell eingerichtete Sitz- 

und Spielrouten können hier zur Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten beitragen und sind u.a. vor dem 

Hintergrund einer ªlter werdenden Gesellschaft ein wichtiger Ansatz (ĂMobilität braucht auch Orte der 

Immobilitätñ). 

Beim Kfz-Verkehr wurde ein Anteil des Durchgangsverkehrs von 20 % ermittelt.  Es ist davon 

auszugehen, dass insbesondere die Reduktion des Tempos und die Umgestaltung der Woldemei hier 

Wirkung zeigen.   
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 Die flächendeckende Tempo-30-Regelung bedeutet zudem eine höhere Verkehrssicherheit, eine 

geringere Lärmbelastung sowie eine höhere Wohn- und Aufenthaltsqualität; gleichzeitig ergibt sich ein 

gleichmäßigerer Verkehrsfluss.  

Mit etwa 3.600 öffentlich zugänglichen Stellplätzen existiert ein sehr umfangreiches und (bei 

Berücksichtigung der bei einer Erhebung festgestellten maximalen Auslastung von insgesamt 60 %) 

mehr als ausreichendes Angebot, das jedoch räumliche Unterschiede aufweist. Ein Bedarf für 

zusätzlichen Parkraum besteht grundsätzlich nicht; städtebauliche Entwicklungen im Südwesten oder 

Westen sollten jedoch das Stellplatz-Thema aufgreifen. Hinsichtlich der Parkbauten gilt es, aus dem 

Bestehenden Ădas Beste herauszuholenñ und sich den aktuellen Bedürfnissen anzupassen (u.a. 

Stellplatzbreite), um insbesondere bei den Parkhäusern eine höhere Akzeptanz und damit bessere 

Auslastung zu erreichen. 

Auch beim öffentlichen Verkehr besteht ï insbesondere aufgrund des attraktiven Stadtbussystems ï 

eine gute Ausgangslage. Handlungsbedarf besteht indessen bei der Haltestellenausstattung mit einem 

Schwerpunkt am Bus Treff sowie hinsichtlich der P+R-Kapazitäten13 (wesentlich höhere Nachfrage als 

Angebot). Als Lösung werden ein Seitenwechsel zwischen Busbahnhof und P+R sowie entsprechende 

Neubauten vorgeschlagen. Neben den sich daraus ergebenden funktionalen 

Vorteilen (u.a. Erweiterung des P+R-Angebots, kürzere Umsteigezeiten zwischen Bus und Bahn, 

weniger Querungsbedarf an der Rixbecker Straße) kann eine neue und städtebaulich ansprechende 

Eingangssituation in die Altstadt aus Richtung Osten geschaffen werden. 

Das Mobilitätskonzept setzt an den vorhandenen Schwächen an und benennt konkrete Ansätze zu 

deren Behebung. Der gewählte, integrierte Ansatz spiegelt das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung 

wider und berücksichtigt relevante Zusammenhänge und Wechselwirkungen. 

Der Fokus des Mobilitätskonzepts ist auf Nahmobilität gerichtet (Radverkehr mit größtem 

Nachholbedarf, Fußgänger als Ausdruck von Urbanität), führt aber nicht zu einer Benachteiligung der 

übrigen Verkehrsträger.  

Der Arbeitskreis āOffene-Projekt-Rundeó hat die Ausrichtung des Mobilitªtskonzepts bestªrkt und die 

darin enthaltenen Vorschläge als erheblichen Mehrwert für die Altstadt bezeichnet. Hierbei wurde 

betont, dass bei der Umsetzung zukünftig vermehrt Verkehrsversuche zum Einsatz kommen 

sollten, um Machbarkeiten und Auswirkungen von Maßnahmen im Vorfeld zu testen. Auch im Rahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit fanden die Maßnahmenvorschläge breite Zustimmung. 

 

5.10. Verkehrsentwicklungsplan Ăklimafreundliche Mobilitªtñ 

Der Entwurf des Verkehrsentwicklungsplanes ĂKlimafreundliche Mobilitªtñ ist 

im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt und beschlossen worden. Bei dem 

Verkehrsentwicklungsplan ĂKlimafreundliche Mobilitªtñ handelt es sich um ein 

Konzept, das ¿ber die nationale Klimaschutzinitiative vom Bundesministerium 

f¿r Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit als ĂKlimaschutz-Teilkonzept 

Mobilitªtñ gefºrdert wurde. 

  

Zielsetzung des Konzeptes ist es, mit einem Klimaschutz-Teilkonzept 

ĂKlimafreundliche Mobilitªtñ eine strategische Planungs- und 

Entscheidungshilfe f¿r die Stadt Lippstadt zu etablieren, die aufzeigt, wie im 

Bereich Mobilitªt Treibhausgase (THG) und Energieverbrªuche nachhaltig reduziert werden kºnnen, 

wªhrend gleichzeitig die Mobilitªt aller Bevºlkerungsgruppen gesichert wird. Wesentliche Funktion des 

Konzepts ist es, die Verkehrsplanung unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes weiterzuentwickeln 

und MaÇnahmen zu initiieren, die B¿rger/innen zu einer klimafreundlichen Verkehrsmittelwahl 

motivieren.  

                                                           
13 P+R = Park and Ride 
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Der vorliegende konzeptionelle Berichtsteil baut auf den umfassenden Ergebnissen des Berichtsteils 

Bestandsanalyse zum Verkehrsentwicklungsplan ĂKlimafreundliche Mobilitªtñ f¿r die Stadt Lippstadt auf 

und enthªlt folgende Bestandteile: 

¶ Als Grundlage der Konzeption werden, abgeleitet aus der Analyse und dem umfassenden 

Beteiligungsprozess, Zielsetzungen f¿r eine klimafreundliche Entwicklung der Mobilitªt in der Stadt 

Lippstadt formuliert. 

¶ Hergeleitet aus einer Zusammenfassung der Analyse sowie den definierten Zielsetzungen zeigt 

eine zusammenfassende Potentialanalyse die Grundlage zu geeigneten Handlungsstrategien auf.  

¶ Zu den daraus entwickelten Handlungsstrategien f¿r eine klimafreundliche Mobilitªt in Lippstadt 

werden in einem MaÇnahmenkatalog zu jeweils 3x3 Handlungsstrategien mºgliche 

MaÇnahmenansªtze f¿r die Stadt Lippstadt aufgezeigt. Diese werden bez¿glich ihrer 

Umsetzungszeitrªume, des jeweiligen Aufwands und der erwarteten Wirkungsweise priorisiert.  

¶ In Form von 9 Initialprojekten werden zu den 3x3 Handlungsstrategien und MaÇnahmenansªtzen 

konkrete MaÇnahmen und Projekte aufgezeigt, mit denen die Stadt Lippstadt den 

Verkehrsentwicklungsplan in den nªchsten Jahren in die Umsetzung bringen kann.  

¶ Die Bewertung der zu erwartenden MaÇnahmenwirkung und den sich daraus ergebenden 

 nderungen im Mobilitªtsverhalten (Modal-Shift) sowie  nderungen im Verkehrsgeschehen 

(Abbildung als Umlegung im Modell) erfolgt im Anschluss an die Entwicklung des 

MaÇnahmenkatalogs.  

¶ Aus den aufgef¿hrten MaÇnahmen werden 9 Initialprojekte ausgewªhlt. Diese sind konkreter 

ausgearbeitet und sollen einen z¿gigen Einstieg in die MaÇnahmenumsetzung in mºglichst allen 

Handlungsfeldern ermºglichen.  

¶ Die zu erwartenden Wirkungen auf das Verkehrsgeschehen in Lippstadt sowie die Klimawirkungen, 

die sich aus den angestrebten Handlungsstrategien und vor allem den Initialprojekten ergeben, 

werden in Form eines Klimaschutz-Szenarios mit Planungshorizont 2030 aufgezeigt.  

¶ Dar¿ber hinaus wird zum Verkehrsentwicklungsplan ein Controlling- bzw. Monitoring-Konzept 

beschrieben, mit welchem die Stadt Lippstadt eine Orientierungshilfe zur Umsetzung und Wirkung 

des Verkehrsentwicklungsplans erhªlt sowie Ansªtze zur ggf. notwendigen Anpassung der 

Klimaschutz-MaÇnahmen.  

¶ Konzeptionelle Ansªtze zur (zuk¿nftigen) begleitenden ¥ffentlichkeitsarbeit f¿r die Umsetzung des 

Verkehrsentwicklungsplans ĂKlimafreundliche Mobilitªtñ runden die Empfehlungen des Konzepts 

ab.  

Eine mit der Erstellung des Konzepts direkt beauftragte MaÇnahme stellte die Erarbeitung eines 

Verkehrsmodells f¿r den Kfz-Verkehr in der Stadt Lippstadt dar, dessen Modellierungs-Ergebnisse 

sowohl die Bestandsanalyse, die Prognose als auch die Bewertung der vorliegenden MaÇnahmen-

Konzeption und damit das Klimaschutzszenario weiter qualifizierte. Auch zuk¿nftige Verkehrs-Projekte 

kºnnen mit dem nun vorliegenden Verkehrsmodell der Stadt Lippstadt planerisch unterst¿tzt werden. 

 

Der vorliegende Verkehrsentwicklungsplan ĂKlimafreundliche Mobilitªtñ bildet eine geeignete Grundlage 

den StraÇenverkehr in Lippstadt attraktiver und sicherer zu machen. Da ein besonderer Schwerpunkt 

auf Verbesserungen f¿r klimafreundliche Verkehrsmittel gelegt wird, kann im Zuge der Umsetzung der 

dargestellten MaÇnahmen und Projekte ein erheblicher Beitrag auch zum Klimaschutz geleistet werden.  

  

5.11. Planungsleitlinien / Handlungsstrategien Verkehr 

¶ Vermeidung von Verkehr  

¶ Verkehrssparsame Siedlungsentwicklung durch Nachverdichtung / Stärkung der 

Nutzungsmischung  

¶ Wertewandel / Bewusstseinsbildung / Verhaltensänderungen unterstützen  

¶ Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Unterstützung der Verkehrsvermeidung  

¶ Verlagerung des Kfz-Verkehrs auf andere Verkehrsmittel  

¶ Modal-Split der Lippstädter Bevölkerung ändern zugunsten des Umweltverbundes  

¶ Binnenwege verlagern durch Verbesserung des Fuß-, Rad- ÖPNV-Angebotes  
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¶ Quell-Zielwege verlagern durch Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes, Förderung des 

Radverkehrs und Förderung der Multimodalität  

¶ Verträgliche Abwicklung des Kfz-Verkehrs  

¶ Klimafreundliche Antriebsarten wie E-Mobilität und CNG unterstützen  

¶ Kfz-Verkehr stadtverträglich abwickeln, Kfz-Infrastrukturen zielorientiert aus- und umbauen und 

organisieren  

¶ Güterverkehr effizienter organisieren  

 

Mit der zum Flªchennutzungsplan parallelen Erarbeitung des ĂIntegrierten Mobilitªtskonzeptes Altstadt 

Lippstadtñ sowie des ĂVerkehrsentwicklungsplans klimafreundliche Mobilitªt in Lippstadtñ wurde dem 

Grundsatz 8.1-1 des Landesentwicklungsplans in Verbindung mit dem Ziel 35 des Regionalplans einer 

Ăintegrierten Siedlungs- und Verkehrsplanungñ Rechnung getragen. 

Auch der letzte Punkt der oben aufgeführten Planungsleitlinien (Güterverkehr effizienter zu 

berücksichtigen), greift eine Forderung der Bezirksregierung Arnsberg auf, den Grundsatz 28 (2) des 

Regionalplans zum Thema Güterverkehr zu berücksichtigen.14 

 

5.12. ĂLicht ï Wasser ï Lebenñ, DAS Leitbild f¿r Lippstadt 

Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde das bis heute verwendete ĂLeitbildñ f¿r Lippstadt 

kreiert und beinhaltet die f¿r diese Stadt prªgnanten Schlagworte ĂLicht ï Wasser ï Lebenñ, welche im 

Rahmen der Stadtentwicklungsplanung immer wieder ber¿cksichtigt und auch rªumlich fixiert wurden.  

Licht  
steht f¿r Technologie, Innovation und Wachstum, aber auch f¿r ausgelassene 

Lebensfreude, Szene und strahlenden Glanz vieler Feste. 

Wasser  
weist auf unser nat¿rliches Umfeld als Jahrhunderte alte Hansestadt an der 

Lippe hin, auf ºkologisches Gleichgewicht, auf Vitalitªt, Bewegung und die 

vielen Mºglichkeiten des mit Wasser verbundenen Sports. 

Leben  
zeigt auf, dass Lippstadt eine Stadt mit historischem Kern ist, lebens- und 

familienfreundlich, traditions- und selbstbewusst, gleichzeitig Standort f¿r 

lebendiges Einkaufen und vielfªltiges Kulturerlebnis. Leben bedeutet aber 

auch Gestalten und sich dem Wandel anpassen. 

 

5.13. ĂNaturtalent Lippeñ, DAS Leitbild f¿r die Regionale 202515 

Die Stadt Lippstadt und die Gemeinde Lippetal verbindet die Nachbarschaft an der Lippe. Schon in der 

Vergangenheit ergab sich daraus die Herausforderung, die einzigartige Auenlandschaft, die durch eine 

umfangreiche und noch andauernde Renaturierung der Lippe entstand und sich ausweitet, unter den 

Einheimischen und Touristen bekannter zu machen. Eng damit verbunden ist der Wunsch nach einer 

Sensibilisierung für die Auenbereiche, um ihren Schutz auch nachhaltig gewährleisten zu können. In 

enger Zusammenarbeit mit der ABU und der oberen Wasserbehörde der Bez.-Reg. Arnsberg haben 

sich Lippetal und Lippstadt immer schon für dieses Projekt engagiert.  

Eine Herausforderung des Projektes ist es, die vorhandenen Informationen und versteckten 

Besonderheiten, die die Region von Lippstadt bis nach Lippetal mit sich bringt, für jeden Interessierten 

ï Anwohner wie Tourist, Sportler wie Tierbeobachter ï zu bündeln, aufzubereiten und möglichst 

                                                           
14 Siehe Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 30.08.2019 zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung gem. § 34 

Abs. 1 LPlG NRW 
15 Die REGIONALE ist ein Strukturprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Ziel ist es, Entwicklungspotenziale und Lösungen für Probleme 

der Zukunft zu finden und zu präsentieren. Die REGIONALE wird in einem vom Land NRW festgelegten Zeitraum durchgeführt. Sie endet mit dem 
sogenannten Präsentationsjahr, in dem die Region zeigt, welche beispielhaften Ideen und Lösungen entwickelt worden sind. Für Südwestfalen ist 
es das Präsentationsjahr 2025. 
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barrierefrei zugänglich zu machen. Dazu ist die Umsetzung verschiedener Bausteine notwendig, die 

sich beim genauen Kennenlernen der Lippe zusammenfügen.  

Abb.: 011 Regionale Leitbild Altstadt Lippstadt 

Das Projekt will den Facettenreichtum der Lippe in ihrem Verlauf von Lippetal bis Lippstadt zeigen, wo 

sich Naturräume mit urbanen Räumen verbinden. Um eine Identifikation mit dem Fluss und das 

Verständnis für ihn herzustellen, ist es wichtig, an den Fluss heran zu kommen. Diese Zugänglichkeiten 

sind im gesamten Projektraum rar. In Lippstadt umfließt die Lippe einen Teilbereich der Innenstadt und 

bildet so die Lippe-Insel aus. Um gerade hier die Identifikation mit dem Fluss zu erhöhen, soll der 

Bereich am Vorplatz des Stadttheaters neugestaltet und mit einer baulich anspruchsvollen 

Zugangsmöglichkeit zur Lippe versehen werden. Von dort kann der Fluss in der Stadt mit seinen 

zahlreichen Kunstobjekten der Lichtpromenade gut eingesehen werden. Um Veränderungen im Verlauf 

der Lippe beobachten zu können, sollen im Verlauf der Lippe am West-End der Lippe-Insel weitere 

Zugänge möglich werden. Das West-End soll zum Verweilen und Beobachten der Natur in der Stadt 

einladen, aber auch das Zuschauen an der Kanustrecke und stehenden Welle ermöglichen. Beide 

Sport- und Freizeitnutzungsmöglichkeiten an der Lippe haben einen unikalen Charakter im urbanen 

Raum. Die angepasst qualitätvolle Umgestaltung des Bereiches sowie die Ausstattung mit 

entsprechendem Mobiliar unterstreicht die Nutzung des Raumes. Weiter soll im sich öffnenden Bereich 

der Lippe zur Lippe Aue eine Badestelle entstehen. Auch im Bereich der Gemeinde Lippetal sind weitere 

naturverträgliche Zugänge zur Lippe geplant. 

Zur gebündelten Darstellung der speziellen ökologischen Informationen soll nach ersten Ideen in der 

denkmalgeschützten Orangerie des Schlosses Hovestadt ein Infozentrum entstehen. Hier kann alles 

Wissenswerte über das Ökosystem Lippe, seinen Werdegang und Zielsetzungen teils analog teils digital 

dargestellt werden. Das Infozentrum rundet das bestehende dezentrale Angebot ab und wird zu einer 

zentralen Anlaufstelle für Informationen. 

Abschließend ist ein umspannendes Marketingkonzept geplant, dass bestehende und neue Angebote 

koordiniert und weiterentwickelt. Insbesondere der naturverträgliche behutsame Tourismus soll mit 

geeigneten Angeboten angereichert werden. So soll das Projekt in der Zukunft Impulsgeber für 

Gastronomie, Direktvermarktung oder Übernachtungsmöglichkeiten im nahen Umfeld der Lippe sein. 
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Um dem behutsamen Tourismus im Einklang mit dem Umfeld und auch der Entschleunigung bereits 

zum Projektstart einen Raum zu geben, ist die Einrichtung eines Meditationspfades oder 

Meditationsgartens geplant. Eine elektronikfreie Entschleunigungszone, die im Gegensatz zur 

schnelllebigen digitalen Welt steht. 

Um die Besucherströme entlang der Lippe aus den empfindlichen Auebereichen heraus und auf dafür 

angelegt Pfade leiten zu können ist verbindend der Bau einer Lippequerung /Brücke erforderlich. Auch 

hier wird gestalterisch großer Wert auf die Verträglichkeit mit der Umgebung gelegt ï optisch und in der 

Ausf¿hrung (verbindendes Element mit dem Projekt der ĂGr¿nen Infrastrukturñ im S¿dwesten der 

Kernstadt). 

Abb.: 012 Regionale Leitbild Naturraum Lippe 

Das Projekt trägt dazu bei, dass der Naturraum Lippe neu wahrgenommen wird. Die umliegende 

Bevölkerung kann sich durch die Erfahrungen an der Lippe und das Wissen über die Besonderheiten 

im Umfeld der Lippe besser mit dem Fluss identifizieren. Es dient dazu, diesen als wichtigen Teil der 

Heimat wahrzunehmen. Außerdem stärkt das Projekt die Attraktivität der Region als Ausflugs- und 

Urlaubsregion. Neue Glanzlichter bieten dank digitaler Unterstützung lehrreiche Anziehungspunkte. 

Die unterschiedlichen Bausteine greifen ¿ber ihren Ăblauen Fadenñ Lippe ineinander. Die Lippe wird im 

Raum Lippstadt in seiner urbanen Umgebung anders sichtbar und wahrnehmbar als im angrenzenden 

Naturraum, der sich bis nach Lippetal zieht. Während die Lippe in Lippstadt die Stadt durchschneidet 

und teilweise umfließt, sucht sie sich ihren Weg in Lippetal zwischen den Ortschaften hindurch. In allen 

drei Räumen erfährt der Fluss eine andere Bedeutung. Diese Vielfalt soll am Fluss vermittelt und gefühlt 

werden.  

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes werden die notwendigen 

Flächendarstellungen (Grün- und Freiraumbereiche etc.) für die Umsetzung der oben genannten Ziele 

zur ĂAufwertungñ des Lippe Raums entsprechend berücksichtigt. 

 

5.14. Stadtentwicklung und sportpolitisches Leitbild der Stadt Lippstadt 

Die Koordinierungsstelle Sport hat sich in den vergangenen Jahren im Rahmen eines 

Sportentwicklungsprozesses regelmäßig mit den unterschiedlichsten Akteuren des Lippstädter Sports 

über verschiedene Themen ausgetauscht. Die hieraus resultierenden Ergebnisse und Empfehlungen 

mündeten in dem sportpolitischen Leitbild der Stadt Lippstadt, welches der Rat in seiner Sitzung am 

05.11.2018 einstimmig beschlossen hat. Dieses Konzept beinhaltet grundsätzliche Ausrichtungen für 

den Umgang der Verwaltung und auch Politik mit dem Lippstädter Sport und hat auch direkte und 

indirekte Auswirkungen auf die Stadtentwicklung der Stadt Lippstadt.  

 

ĂSport steht f¿r ein Lebensgef¿hl und ist ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens in Lippstadt. Sport in Lippstadt ist f¿r jede und jeden erreichbar und aktiviert viele 

B¿rgerinnen und B¿rger. Sport in Lippstadt umfasst Bewegung, Spiel, Leistung, Erholung, Gesundheit 

und Gemeinschaft. Sport in Lippstadt ist cool, modern, traditionell und macht SpaÇ. 
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Die Stªrke des Sports in Lippstadt liegt in der Vielfalt der Sportanbieter und der Breite des 

Sportangebots. Er reicht vom organisierten Sport in den Vereinen ¿ber den Schul- und Betriebssport, 

den kommerziellen Sport, den von vielen Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern betriebenen 

informellen Sport bis zum sportlich orientierten Tourismus. Sport in Lippstadt schafft Orte der 

Begegnung und ist f¿r alle da, unabhªngig vom Geschlecht, vom Alter, von der Ethnie, der Religion 

oder der Herkunft.ñ16 

 

Beschlossen wurde unter anderem, dass dem Sport in allen Belangen der Stadtentwicklung Beachtung 

geschenkt wird. Politik und Verwaltung sowie Sportvereine und Sportverbªnde sollen Partner auf allen 

Ebenen und in allen Bereichen sein. Es wird weiter der Ausbau vielfªltiger Sportgelegenheiten 

angestrebt, angefangen bei den normierten Sportstªtten ¿ber frei zugªngliche Sport- und 

Freizeitanlagen bis hin zu Freiflªchen und Parkanlagen. Die Besonderheiten des Lippstªdter Sports 

sind seine groÇen und zentrumsnahen gr¿nen Freirªume, diese gilt es zu sichern und wenn mºglich 

auszubauen bzw. zu attraktivieren. Weiterhin stellt die Stadt Lippstadt bedarfsgerecht Rªume und 

Flªchen f¿r sportliche Aktivitªten zur Verf¿gung und ber¿cksichtigt sportliche Interessen bei 

stªdtebaulichen MaÇnahmen. Der Sport ist ein zentrales Handlungsfeld f¿r die Entwicklung Lippstadts: 

Die Stadt Lippstadt erkennt den Stellenwert des Sports als Ausdruck kulturellen Lebens f¿r die 

Stadtentwicklung und das Leben in der Stadt an, weshalb sportliche Belange bei allen politischen 

Prozessen der Stadtentwicklung und Stadtgestaltung ber¿cksichtigt werden und eine entsprechende 

Dokumentation erfolgen soll.17 

 

5.15. Fachbeitrªge und Abstimmungsprozesse FNPneu 

Zur Gewährleistung einer hohen Aktualität wurden daher im Zuge der Neuaufstellung zahlreiche 

Konzepte mit stadtplanerischem Bezug neu erstellt oder aktualisiert. Der Flächennutzungsplanentwurf 

greift insbesondere auf folgende Fachbeiträge bzw. Grundlagenerarbeitungen und 

Abstimmungsprozesse zurück: 

&  Wohnungsmarktbericht (laufendes Berichtswesen) 

&  Regionales Einzelhandelskonzept S¿dwestfalen  

&  Einzelhandelskonzept f¿r die Stadt Lippstadt 2016 (zurzeit abgeschlossen) 

&  Umweltbericht zum Flªchennutzungsplan  

&  Vorabstimmung mit verschiedenen Fachbehºrden (z. B. Forstbehºrde bez¿glich der Darstellung 

Wald etc.)  

&  Diverse detaillierte Standortuntersuchungen und Erarbeitung von ĂTeilrahmenkonzeptenñ 

(Abstimmung mit ausgesuchten Trªgern) auf der Basis des FNP Entwurfes zur mºglichen 

Ausweisung von Siedlungsflªchen  

&  ab 2011 umfangreiche Ausarbeitung zur Anpassung von Wohnbauflªchen nach Ä 34 

Landesplanungsgesetz (LPlG) zur Vorlage bei der Bezirksregierung, ein GroÇteil der Flªchen wurde 

aufgrund des Bedarfes schon vorgezogen und umgesetzt.  

&  Demografie Check Lippstadt  

&  Fachbeitrag Handlungskonzept Wohnen  

&  Strategiepapier zur Stadtentwicklung Lippstadts  

&  Integriertes Handlungskonzept Altstadt  

&  Mobilitªtskonzept f¿r die Altstadt  

&  Verkehrsentwicklungsplan ĂKlimafreundliche Mobilitªtñ Lippstadt 

&  Konzeption Baulandbedarf 2015  

¦berf¿hrung in die Wohnbauflªchenbedarfsberechnung SSR 

&  Erarbeitung der ĂWohnbauflªchenbedarfsberechnungñ durch das Dortmunder B¿ro SSR. Das 

zentrale Ziel der Untersuchung durch das B¿ro SSR liegt in der Quantifizierung des k¿nftigen 

Wohnbaulandbedarfs sowie der Aktivierung bestehender Baulandpotenziale bis zum Jahr 2030  

&  Durchf¿hrung der Eigent¿merbefragung zur Aktivierung der Baul¿cken (Vorgabe der 

                                                           
16 Auszug aus der Präambel des Sportpolitischen Leitbildes der Stadt Lippstadt 
17 Vgl.: Sportpolitisches Leitbild der Stadt Lippstadt 
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Bezirksregierung Arnsberg)  

&  Erarbeitung verschiedener Standortuntersuchungen zur Gewerbeflªchenentwicklung  

&  ĂGewerbeflªchenbedarfsabschªtzungñ durch den zustªndigen Fachdienst in Abstimmung mit der 

Wirtschaftsfºrderung und der Bezirksregierung Arnsberg  

&  Abstimmungsgesprªch mit der Bezirksregierung Arnsberg zur Ber¿cksichtigung der Windenergie 

bei der FNP-Neuaufstellung (Teilflªchennutzungsplan Windenergie) 

&  Wohnen und Leben rund um die Pappelallee ï Integriertes energetisches Quartierskonzept  

&  Integriertes Handlungskonzept der Stadt Lippstadt zum Aufruf ĂGr¿ne Infrastrukturñ des Landes 

NRW 
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6. Entwicklung der Stadt  

6.01. Historie der Stadt Lippstadt18 

Die Gründung der Stadt Lippstadt erfolgte um das Jahr 1185. Aus Überlieferungen ist bekannt, dass 

bereits vor der Stadtgründung eine Kaufmannssiedlung im Bereich der Nicolaikirche bestand. Der 

Stadtgründer Bernhard II, Edelherr zur Lippe besaß Kenntnisse über die stadtplanerischen Konzepte 

aus Braunschweig und Hildesheim. 

Er legte den Grundstein für eine planmäßige Errichtung der Stadt Lippstadt und eine orthogonale 

Stadtstruktur. Diese Keimzelle der Stadt liegt südlich der Lippe im Bereich der Marienkirche. Eine erste 

Stadterweiterung erfuhr die Stadt um 1220 in südliche wie auch in westliche Richtung. Die orthogonale 

Stadtstruktur wurde bei der Erweiterung konsequent weitergeführt. Zu dem Zeitpunkt war der Stadtkern 

mit Gräben, Wällen und Palisaden leicht befestigt. Innerhalb der Befestigung erlaubte ein Pfadesystem 

den Bürgern zügig von Norden nach Süden zu gelangen. 

In den folgenden Jahrhunderten wurden die Befestigungsanlagen der Stadt zunehmend ausgebaut. 

Zwischen 1633 und 1678 galt Lippstadt als stärkste Festung zwischen Rhein und Weser. Fünf Stadttore 

erlaubten einen Zugang in die Stadt. Noch bis ins 19. Jahrhundert konnte die Grundfläche innerhalb der 

Festungsanlagen einer wachsenden Bevölkerung Siedlungsfläche bieten. 

 

Abb.: 013 Stadtgrundriss 1757  

 

Die Niederlegung bzw. die Schleifung der Festungsanlagen erfolgte im Jahr 1763. Dabei wurde es 

versäumt, die ehemaligen Festungsflächen als städtische Freiflächen zu sichern. Die Gräben wurden 

aufgefüllt und an Privatpersonen versteigert. Der eigentliche Altstadtkern gewann dadurch an Fläche. 

                                                           
18 Vgl.: Dr. Hagemann, Gunter, (1985), Die Festung Lippstadt Ihre Baugeschichte u. ihr Einfluss auf d. Stadtentwicklung, Verlag: Bonn / Dr. Rudolf 

Habelt 
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Über die Jahrhunderte ereigneten sich insgesamt 6 teils verheerende Brände, die große Teile der 

historischen Bausubstanz vernichteten. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt trotz einiger ansässiger 

Rüstungsbetriebe von Zerstörung weitgehend verschont. Ein einziger schwerer Bombenangriff erfolgte 

im Jahr 1945 und zerstörte die Stadt im südlichen Bereich. In den Nachkriegsjahrzehnten wandelte sich 

die Stadt Lippstadt rasant. Ein rapider Bevölkerungszuwachs und eine expansive Gewerbeentwicklung 

führten zu den tiefgreifendsten Änderungen des Lippstädter Stadtbildes der letzten Jahrhunderte. 

Eine Erweiterung des Stadtgebietes erfolgte mit der Gebietsreform 1975 im Rahmen der kommunalen 

Neuordnung. Insgesamt 16 Nachbargemeinden trugen zu einer Vergrößerung des Stadtgebietes bei. 

Ab 1974 brachten Sanierungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz grundlegende 

Änderungen der Stadtstruktur. Dazu zählen eine Verbesserung der Erreichbarkeit für den motorisierten 

Individualverkehr, die Erweiterung des Flächenangebotes für Einzelhandel und Dienstleistungen und 

der Ausbau der Lange Straße zur Fußgängerzone. 

 

Abb.: 014 Stadtgrundriss 1945 

 

Im Großen und Ganzen konnte die historische Stadtstruktur über die Jahrhunderte bewahrt werden. 

Noch heute dominieren die drei historischen Sakralbauten (Marienkirche, Jacobikirche, Nicolaikirche) 

das Bild der Altstadt. Historische Bausubstanz ist in vielen Bereichen der Altstadt erlebbar. 

In einigen Bereichen ist die Stadtstruktur durch die rasante Stadtentwicklung der letzten Jahrzehnte 

unwiederbringlich verloren gegangen. Nicht in allen Fällen ist es gelungen, neue Stadtbausteine und 

Baukörper harmonisch in die historisch kleinteilige Stadtstruktur einzufügen. Mit der nördlichen und 

südlichen Umflut, sowie mit dem Pfadesystem wurde kein behutsamer Umgang gepflegt, wodurch die 

Wahrnehmbarkeit dieser Elemente erheblich beeinträchtigt ist. 

Lippstadt besteht aus 17 Stadtteilen und der Kernstadt. Das bedeutendste Charakteristikum der 

Stadtstruktur Lippstadts ist der sehr kompakte Siedlungskern. Folgende Zahlen verdeutlichen dies: 60% 

der Einwohner Lippstadts leben in einer maximalen Entfernung von zwei Kilometern zum Stadtzentrum 

bzw. sogar 90% der Einwohner in einer maximalen Entfernung von fünf Kilometern Luftlinie. 
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Dieser kompakte Kernbereich besteht in erster Linie aus der Altstadt und den diese umgebenden 

weiteren Bereiche der Kernstadt (Nord-West, Nord-Ost, Süd-West und Süd-Ost). Hinzu kommen 

Ortsteile mit kurzen Entfernungen zum Stadtzentrum (u. a. Cappel, Lipperode oder Esbeck). Andere 

Ortsteile wie Hörste, Benninghausen oder Bökenförde sind hingegen ländlich geprägt und liegen als 

eher autarke Siedlungskörper vor. 

Die Altstadt ist für die gesamte Stadt der Identitäts- und Imageträger, gewissermaÇen das ĂGesichtñ der 

Stadt. Sie stellt nicht nur den historischen Kern Lippstadts dar, sondern ist auch heute der Ort zum 

Ausgehen und Einkaufen, f¿r Feste und kulturelle Aktivitªten. Sie stellt den ĂKern der Stadtñ dar ï 

geografisch, aber auch bezogen auf das gesellschaftliche Leben. Darüber hinaus ist sie (touristisches) 

Ziel und der Ankunftsort für Besucher, die nach Lippstadt kommen. 

        

6.02. Lage im Raum  

Als kreisangehörige Stadt liegt Lippstadt im nordöstlichen Bereich des Kreises Soest. Der Kreis Soest 

liegt im Übergangsgebiet der in den Eiszeiten entstandenen norddeutschen Tiefebene zum hügeligen 

Mittelgebirgsteil Deutschlands und enthält den südlichen Abschluss des Münsterlandes mit der Lippe. 

Die Lippe durchfließt das nördliche Kreisgebiet und bildet die ungefähre Grenze zum Kreis Warendorf. 

Im Süden bildet das Möhnetal grob die Abgrenzung zum Hochsauerlandkreis. Die höchste Erhebung 

liegt im Warsteiner Stadtwald mit 581,3 m ü. NN, der tiefste Punkt ist die Lippeniederung mit 62,0 m ü. 

NN. 

 

Abb.: 015 Gemeindegrenzen Kreis Soest 

 

 

 

 



Flªchennutzungsplan ăLippstadt 2035ò  

72 
 

Der Kreis Soest liegt in der östlichen Mitte von Nordrhein-Westfalen im Regierungsbezirk Arnsberg. Er 

entstand am 1. Januar 1975 aus dem damaligen Kreis Soest und dem ehemaligen Kreis Lippstadt sowie 

dem ehemaligen Amt Warstein und dem ehemaligen Kreis Arnsberg sowie einzelnen Gemeinden aus 

anderen Kreisen. Der Kreis Soest gliedert sich heute in 14 Gemeinden, von denen 7 Städte sind. 

 

 

Abb.: 016 Einwohner Kreis Soest19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Quelle: IT NRW, Wohnbevölkerung der Städte und Gemeinden im Kreis Soest am 31.12.2020 (Amtliche Bevölkerungszahl auf Basis des Zensus 2011) 

Städte Gemeinden 

Erwitte, Kreisangehörige Stadt                             
16.117 EW 

Anröchte                                                  
10.225 EW 

Geseke, Kreisangehörige Stadt                             
21.422 EW 

Bad Sassendorf                 
12.052 EW 

Lippstadt, Große kreisangehörige Stadt               
67.793 EW 

Ense                                                        
12.256 EW 

Rüthen, Kreisangehörige Stadt                             
10.565 EW 

Lippetal         
11.949 EW 

Soest, Mittlere kreisangehörige Stadt                   
47.206 EW 

Möhnesee                                           
11.698 EW  

Warstein, Mittlere kreisangehörige Stadt              
24.520 EW 

Welver                                            
11.829 EW 

Werl, Mittlere kreisangehörige Stadt                     
30.702 EW 

Wickede (Ruhr)                      
12.682 EW 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_Arnsberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Altkreis_Soest
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Lippstadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Warstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Arnsberg
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7. Verkehrsanbindung  

7.01. StraÇenverkehr 

Lippstadt ist angebunden an die Autobahnen A2 und A44, die zu den wichtigsten Ost-West-

Verbindungen des Landes gehºren. Die groÇz¿gig ausgebaute BundesstraÇe 55 verkn¿pft Lippstadt 

mit den beiden Autobahnen und stellt in ihrer s¿dlichen Fortsetzung den direkten Weg ins Sauerland 

her. 

Die wichtigste Verkehrsanbindung erhält Lippstadt durch die Bundesstraße 55, die die Stadt in 

nordsüdlicher Richtung durchzieht. Sie verbindet Lippstadt im Norden mit Rheda-Wiedenbrück und der 

Autobahn 2 (DortmundïHannover) und im Süden bei Erwitte mit der Bundesstraße 1 und der Autobahn 

44 (DortmundïKassel). 

 

Abb.: 017 Überregionale Straßenverkehrsanbindung 

 

Im Lippstädter Stadtgebiet ist die Straße vierspurig und teilweise 

kreuzungsfrei ausgebaut. Anstelle von Ampelkreuzungen 

wurden autobahnähnliche Auf- und Abfahrten zur Verbesserung 

des Verkehrsflusses errichtet. Mehrere Landesstraßen 

durchziehen die Stadt. Nördlich Lippstadts beginnt die 

Bundesstraße 58, südlich der Stadt verläuft die Bundesstraße 1. 

 

7.02. Busverkehr 

Die Stadt verfügt über ein Stadtbusnetz mit mehreren Linien, die 

vom Bustreff am Bahnhof werktäglich tagsüber im 30-Minuten-

Takt verkehren, einige Stadtteile sind jedoch nicht an das Stadtbusnetz angeschlossen. Daneben gibt 

es eine Reihe von Regiobussen mit sehr unterschiedlichen Taktfolgen und Verkehrstagen, die 

umliegende Orte (teilweise auch außerhalb des Kreisgebietes) mit Lippstadt verbinden, beispielsweise 
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Beckum, Rheda-Wiedenbrück und Rietberg. Außerdem verkehrt stündlich ein Schnellbus über Erwitte 

nach Warstein. Abends und am Wochenende fahren einige Nachtbusse und Anrufsammeltaxis.  

7.03. Schienenverkehr 

Der Bahnhof Lippstadt liegt an der Bahnstrecke HammïWarburg, er wird von der DB Station & Service 

in der Bahnhofskategorie 4 geführt. Im Fernverkehr ist Lippstadt durch durchschnittlich sechs ICE-/IC-

Verbindungen pro Tag umsteigefrei u. a. mit Kassel, Dresden, München und Düsseldorf verbunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 018 Schienenverkehrsnetz 

 

7.04. Luftverkehr 

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt, eigene Marketing-Bezeichnung: 

Paderborn-Lippstadt Airport, ist ein regionaler Verkehrsflughafen im 

Kreis Paderborn in Nordrhein-Westfalen (Deutschland). Der Flughafen 

Paderborn/Lippstadt liegt auf dem Gebiet der Stadt Büren (im Bereich 

der Gemarkung Ahden) rund 15 km südwestlich von Paderborn und 

etwa 20 km ost-südöstlich von Lippstadt. Unweit südlich des 

Flughafens verläuft die Bundesautobahn 44 mit der Anschlussstelle 

Büren, über die der Flughafen direkt zu erreichen ist.  

Der Flughafen war vor der Corona Pandemie nach Flugbewegungen der zwölftgrößte Flughafen 

Deutschlands, nach Passagierzahlen jedoch der kleinste der sechs nordrhein-westfälischen 

Verkehrsflughäfen mit kommerziellem Flugbetrieb. Der Flughafen Paderborn/Lippstadt bindet die 

Region Ostwestfalen-Lippe an den internationalen Luftverkehr an. Als regionaler Schwerpunkt für die 

allgemeine Luftfahrt ist er Station für den regionalen Linienluftverkehr und für den sonstigen 

gewerblichen Luftverkehr, also insbesondere für den Flugtouristikverkehr und auch für den 

Werksflugverkehr mit Geschäftsreiseflugzeugen. 

 

Während der COVID-19-Pandemie wurde der Passagierverkehr am Flughafen zwischenzeitlich 

komplett eingestellt. Auch das im Umfeld des Flughafens liegende Hotel sowie die Geschäfte und 

Restaurants blieben zeitweise geschlossen. Dadurch kam der Flughafen in finanzielle Schwierigkeiten 

und benötigte finanzielle Unterstützung. Die schon länger bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
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haben die Geschäftsleitung zu einem Sanierungskonzept veranlasst. Im September 2020 stellte der 

Flughafen beim Amtsgericht Paderborn den Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung, dem das Gericht 

stattgab.  

 

Die Belegschaft wir voraussichtlich von vormals 170 auf rund 65 Beschäftigte schrumpfen, wovon 45 

auf die Feuerwehr entfallen. Das verbleibende Personal soll ausreichen, um anstelle von zuletzt 700.000 

Fluggästen (vor der Corona Pandemie) zukünftig bis zu 300.000 Fluggäste im Jahr zu bewältigen. 

Dieser Ansatz folgt der erwarteten Marktentwicklung bei Flugreisen.  
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8. Bevºlkerungsentwicklung und -prognose 

8.01. Demografische Rahmenbedingungen 

Zu den Zielen der Flªchennutzungsplanung gehºrt die bedarfsgerechte Schaffung von Wohnraum 

sowie ºffentlicher Infrastruktur f¿r die im Planungszeitraum erwartete Bevºlkerungsentwicklung unter 

Ber¿cksichtigung der sich verªndernden Altersstruktur. Die Verªnderungen in der Vergangenheit, die 

prognostizierte Bevºlkerungsentwicklung sowie die sich ªndernden Wohnraumanspr¿che sind die 

Grundlage f¿r die Berechnung des k¿nftigen Wohnbauflªchenbedarfs. Daraus lassen sich die 

notwendigen planungspolitischen Konsequenzen ableiten. Im Folgenden wird die vergangene und 

k¿nftige Einwohnerentwicklung f¿r Lippstadt dargestellt. Im Rahmen der Bearbeitung des 

Flªchennutzungsplanes wurden diverse Bevºlkerungserhebungen und -prognosen von den 

zustªndigen Fachªmtern sowie externer Planungsb¿ros erstellt. Nachfolgend sind ausschnitthaft nur 

die wichtigsten Gutachten und Fachbeitrªge dargestellt. 

 

8.02. Einwohnerentwicklung bis 2020 

Die Stadt Lippstadt liegt im nördlichen Kreis Soest und ist mit 67.793 Einwohnern (Stand 01.01.2021; 

Quelle: IT.NRW) die größte Stadt des Kreises. Lippstadt zählt somit nach einer Einteilung des 

Bundesamtes f¿r Bauwesen und Raumordnung zum Stadttypus der ĂGroÇen Mittelstadtñ (Stªdte mit 

mehr als 50.000 Einwohnern, vgl. BBSR 2009). 

 

 

Abb.: 019 Bevºlkerungsentwicklung Lippstadt 2000 bis 2021 

 

Die Einwohnerzahl der Stadt Lippstadt hat sich laut Daten des IT.NRW seit Mitte der 1970er-Jahre von 

ca. 63.000 um etwa 4.800 Personen auf den heutigen Wert von 67.793 Einwohnern erhöht. Im Zeitraum 

zwischen 1987 bis Mitte der 1990er-Jahre war ein deutlicher Anstieg der Bevölkerungszahl zu 

verzeichnen. Bis 2005 wuchs die Bevölkerungszahl danach jedoch nur noch leicht an, bevor bis 2009 

sogar ein leichter Rückgang festzustellen war. In 2012 ist es dann aufgrund der neuen Fortschreibung 

nach den Ergebnissen des Mikrozensus 2011 zu einem abrupten Rückgang um 1.000 Einwohner 
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gekommen.20 Von 2011 bis 2017 erhöhte sich die Einwohnerzahl deutlich, seit 2015 auch mitverursacht 

durch Flüchtlingszuweisungen. Seitdem ist die Einwohnerzahl fast konstant. 

8.03. Demografie Check Lippstadt 201021 

In Lippstadt lebten bei der Erarbeitung des Demografie Checks 67.000 

Einwohner (Quelle: IT.NRW 2010, Stand 31.12.2009). Seit Mitte der 

1990er Jahre war die Bevºlkerungszahl ï abgesehen von 

geringf¿gigen Schwankungen ï in etwa konstant. GemªÇ der 

Bevºlkerungsvorausberechnung der Planersocietªt aus Dortmund 

konnte f¿r die Jahre bis 2025 von einem moderaten 

Bevºlkerungsr¿ckgang ausgegangen werden, der insbesondere auf 

einer negativen nat¿rlichen Bevºlkerungsentwicklung beruhte. Damit 

verbunden waren deutliche Altersverschiebungen hin zu ªlteren 

Altersklassen und ein deutlicher R¿ckgang der Zahl der Kinder und 

Jugendlichen.  

 

8.04. Ausblick auf die Bevºlkerungsentwicklung der Stadt Lippstadt im Rahmen der 

Wohnbauflªchenbedarfsanalyse22 

Auch im Rahmen der Berechnung zum Wohnbauflªchenbedarf in 

Lippstadt wird eine eingehende Betrachtung der bisherigen und 

zuk¿nftigen Bevºlkerungsentwicklung durchgef¿hrt. 

 

Die Analyse der demographischen Entwicklung f¿r die Gesamtstadt 

st¿tzt sich auf anonymisierte adressscharfe Meldedatenausz¿ge der 

Stadt Lippstadt als Bestands- und Bewegungsdaten. Die 

Auswertungen bezieht sich auf die Daten zur gemeldeten 

Hauptwohnsitzbevºlkerung.  

 

Die Daten der Bevölkerungsfortschreibung nach Landesstatistik 

liegen unter den Werten der Meldedaten. Die jährlichen Salden der 

Bewegungen stimmen zwar in der Tendenz überein, ergeben jedoch 

für den gesamten Zeitraum rund 150 Personen weniger. Als wesentlicher Grund hierfür lassen sich 

Registerbereinigungen im Zuge der Zensuserhebung 2011 und deren Fortschreibung vermuten.  

 

¶ Auch zwischen den Bestands- und Bewegungsdaten der Stadt Lippstadt besteht keine vollständige 

Übereinstimmung. Abweichungen zwischen der Bestands- und Bewegungsdatenhaltung des 

kommunalen Meldewesens treten typischerweise auf und sind vor allem auf abweichende zeitliche 

Zuordnungen bzw. nachträgliche Korrekturen der Datenbestände zurückzuführen. Während die 

Daten der Geburten und Sterbefälle in der Regel eine hohe Meldegenauigkeit aufweisen, ergeben 

sich Abweichungen vor allem bei den Wanderungsdaten.  

¶ Insgesamt liegen die Abweichungen der kommunalen Meldedaten in einem typischen Bereich und 

weisen nicht auf nennenswerte Datenlücken und Datenunplausibilitäten hin. Damit bieten die 

kommunalen Bestandsdaten eine schlüssige Grundlage für eine Bevölkerungsfortschreibung. Die 

kommunalen Bewegungsdaten können so uneingeschränkt für die Ableitung von 

Prognoseparametern innerhalb der Vorausberechnung bis 2030 verwendet werden.  

¶ Geringerer Sterbeüberschuss durch Zunahme an Geburten und Abnahme an Sterbefällen: Der 

nahezu ausgeglichene natürliche Bevölkerungssaldo ist sowohl auf eine Zunahme von Geburten 

also auch auf eine Abnahme von Sterbefällen zurückzuführen. Es ist davon auszugehen, dass die 

                                                           
20 Hinweis: IT.NRW legt den Algorithmus, mit dem er die Einwohnerzahlen seit dem Mikrozensus 2011 berechnet, aus Datenschutzgr¿nden nicht 

offen. Aus kommunaler Sicht sind die Berechnungen daher intransparent und kºnnen nicht verifiziert werden. Im Ergebnis hat sich die L¿cke 
zwischen eigener Fortschreibung der Bevºlkerungszahl und der von IT.NRW um rd. 1.000 Einwohner vergrºÇert. 
21 Vgl.: Planersocietät Dortmund, 2010, Demografiecheck Lippstadt 
22 Vgl.: Schulten Stadt- und Raumplanung, 2016, Wohnbauflächenbedarf in Lippstadt 
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Wanderungsgewinne der letzten Jahre auch die Anzahl der Geburten in Lippstadt positiv 

beeinflussen und somit auch für die kommenden Jahre leicht erhöhte Geburtenzahlen erwartet 

werden können.  

¶ Spürbarer Anstieg der Zuzüge nach Lippstadt.  

¶ Auch Steigerung bei Fortzügen aus Lippstadt: Die dynamische Entwicklung bei den Zuzügen wird 

jedoch durch Steigerungen bei den Fortzügen teilweise kompensiert. Diese werden ebenfalls 

spürbar steigen. Per Saldo bleiben die erhöhten Wanderungsgewinne sichtbar. 

¶ Rückgänge bei Umzügen zwischen den Teilräumen: Die Anzahl der zwischen den gebildeten 10 

Teilräumen Lippstadts umgezogenen Personen hat sich erkennbar verringert.  

 

Das Gesamtbild der Einzelströme stützt das Fazit des Wohnungsmarktprofils: Nach einer Phase 

stagnierender Bevölkerungsentwicklung vollzieht sich der Übergang in ein leichtes Wachstum woraus 

in der Folge eine zunehmende Anspannung des Wohnungsmarktes resultiert. Die Nachfrage nach 

Wohnraum erhöht sich durch arbeitsplatzbedingt zuziehende Personen. Es entstehen Konkurrenzen 

auch mit der bereits ansässigen Bevölkerung. Die Zunahme bei Fortzügen und der Rückgang bei 

Umzügen sind typische Merkmale einer Wohnungsmarktanspannung. Umzugswillige ortsansässige 

Haushalte weichen auf noch akzeptable (Distanz zum Arbeitsplatz) Alternativen aus. Die Bestandsdaten 

des kommunalen Meldewesens werden den gebildeten zehn Teilräumen in Lippstadt zugeordnet. 

Starke Bevölkerungszunahmen verzeichnen vor allem die Kernstadtteile Süd-West, Nord-West / Cappel 

sowie Ost / Süd-Ost. Auch die Altstadt kann Bevölkerungsverluste z. T. kompensieren. Demgegenüber 

steht ein kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang in den äußeren Ortschaften, allen voran in der westlich 

gelegenen Zone mit Benninghausen, Eickelborn, Hellinghausen, Herringhausen und Overhagen, meist 

zurückzuführen auf ein nicht ausreichendes Angebot an verfügbaren Baugrundstücken.  

 

Während die Abweichung zwischen Bestands- und Bewegungsdaten für Lippstadt insgesamt im 

üblichen Bereich liegen, ergeben sich für einzelne Teilräume deutlich stärkere Datendifferenzen. 

Besonders auffällig ist dies bei der Altstadt, der Kernstadt Nord-Ost, Lipperbruch und Bad Waldliesborn. 

Gerade Bad Waldliesborn entwickelt sich nach den Bewegungsdaten deutlich positiver als es die 

Bestandsdaten wiedergeben. Nach Prüfung der Bewegungsdaten entsteht der Eindruck, dass vor allem 

die verzögerte bzw. unterbliebene Übernahme von innerstädtischen Umzugsfällen in die Bestandsdaten 

hierfür ausschlaggebend ist. Die Ableitung von Prognosegrundlagen zu Wanderungen erfolgt unter 

Verwendung der Bewegungsdaten. So ist gewährleistet, dass die tatsächliche Dynamik der 

Bevölkerungsbewegung Eingang in die Vorausberechnung der künftig zu erwartenden 

Bevölkerungsentwicklung erhält. 

 

Die adressscharfe Auswertung der Bevölkerungsbewegungen erlaubt es, kleinräumige 

Wanderungsmuster abzubilden. Für die Analyse von Wanderungsströmen ist es von besonderem 

Interesse, wo die Ziele von Wanderungen liegen. Die Verteilung der Zuzugsadressen bestätigt, dass 

vor allem die Kernstadtteilräume, gerade aber auch die Altstadt, Schwerpunkte des Zuzugsgeschehens 

bilden.  

 

Die Betrachtung der großräumigen Wanderungsverflechtungen der Stadt Lippstadt innerhalb Nordrhein-

Westfalens erfolgt auf Ebene der Kreise (einschließlich restlicher Kreis Soest) und der kreisfreien 

Städte. Deutlich über die Hälfte des Wanderungsüberschusses entfällt auf das Wanderungsgeschehen 

mit dem restlichen Kreis Soest.  

 

Die Auswertung der Bevölkerungsbewegungen bildet die Grundlage zum Aufbau des Prognosemodells 

BMkom® für die Vorausberechnung von Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung der privaten 

Haushalte. Dabei erfolgt eine Vorausberechnung für die zehn gebildeten Teilräume entsprechend der 

unterschiedlichen nat¿rlichen und Wanderungsdynamiken. Berechnet werden die ĂPrognosevariante 

Trendñ sowie die ĂPrognosevariante Dynamikñ. 
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Prognosevariante Trend:  

Die Variante basiert auf der durchschnittlichen Entwicklung aller erhobenen 

Prognoseparameter. Als jährliche Zuzüge werden 3.060 Personen angenommen. Für einen Teil 

dieser jährlichen Zuwanderung werden gedämpfte Fortzugswahrscheinlichkeiten angelegt. 

Damit wird abgebildet, dass durch aktuelle Effekte ausgelöste arbeitsplatzbedingte 

Zuwanderungen (Beschäftigungszuwachs und Aufbau Fachhochschulstandort) eine deutlich 

geringere Fortzugsneigung aufweisen.  

 

Prognosevariante Dynamik:  

In dieser Variante erfolgt als Modifikation der Variante Trend lediglich eine Veränderung der 

jährlichen Zuwanderungszahlen. Dabei wird ein jährlicher Zuzug von 3.200 Personen für die 

nächsten acht Jahre angenommen, danach sinkt der jährliche Zuzug wieder ab und bewegt sich 

auf dem Niveau der Variante Trend. Mit dieser Variante wird unterstellt, dass sich die 

anziehende Zuwanderungsdynamik weiter fortsetzt und es für einen Zeitraum von acht Jahren 

zu überdurchschnittlichen Zuwanderungen kommt.  

Bestand nach Meldedaten:23 

Der Vergleich der Prognoseergebnisse macht deutlich, dass die Annahme des 

durchschnittlichen Trends der letzten Jahre zu einem stetigen aber nachlassenden 

Bevölkerungswachstum führt (2030: 69.570 Personen). Der seinerzeit von der Landesstatistik 

vorausberechnete ab 2025 einsetzende Bevölkerungsrückgang wird nicht sichtbar. Die 

Annahme eines höher liegenden jährlichen Zuzugs führt im Prognosejahr 2030 zu einer 

Gesamtbevºlkerung von 70.233 Personen (+ 663 Personen im Vergleich zur Prognosevariante 

Trend). 

 

8.05 Bevºlkerungsentwicklung und Bevºlkerungsprognose im Wohnungsmarktbericht 202024 

Laut dem Wohnungsmarktbericht 2021 geht die Bevölkerungszahl im Jahr 

2020 um knapp 160 Personen auf 67.793 Personen (amtliche 

Fortschreibung ï IT.NRW) zurück. Der Rückgang stimmt von der 

Größenordnung her mit dem Wanderungssaldo und Geburtensaldo der 

Stadt Lippstadt überein, dessen Differenz beträgt -152 Personen beträgt 

(Abb. 18). Laut jüngster Prognose von IT.NRW (2018) wird die 

Bevölkerungszahl in Lippstadt bis 2035 auf 69.600 Personen ansteigen, 

bevor sie dann wieder, allerdings nur sehr geringfügig, sinken soll (Abb. 

19). 

 

Zu Prognosen ist allgemein anzumerken, dass sich ihre Trends aus 

Annahmen und Stützzeiträumen errechnen und dementsprechend 

unterschiedlich ausfallen. Ihre Ergebnisse sind daher nicht in Stein gemeißelt, sondern Erwartungen 

über die Entwicklung von Variablen, wie Zu- und Abwanderungen sowie Geburten und Sterbefälle. Die 

in den letzten Jahren bezüglich der Bevºlkerungsentwicklung dominierende Variabel ĂZuweisung von 

Fl¿chtlingenñ wurde bei den Prognosen bisher ¿berhaupt nicht ber¿cksichtigt. 

 

 

 

                                                           
23 Jährlicher Stand der kommunalen Meldedaten (Bevölkerungsbestand Hauptwohnsitze) jeweils zum 31.12. 

24 Stadt Lippstadt, 2020, Wohnungsmarktbericht 2021 
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Abb.: 020 Bevölkerungsentwicklung ï Ursachen (2010 ï 2020)  

 

 

 

 

 

Abb.: 021 Bevölkerungsprognose (2020 ï 2040) 
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Die Kommunen sind den Bevölkerungsprognosen also nicht hilflos ausgeliefert, sondern können 

Strategien entwickeln, um den Megatrend des durch den Geburtenrückgang verursachten allgemeinen 

Bevölkerungsrückgangs abzufedern. Die Zuwanderungsgewinne, die das negative Geburtensaldo 

derzeit in Lippstadt ï auch wenn man die Flüchtlingszuweisungen herausrechnet ï mehr als 

ausgleichen, können z. B. als Indiz gedeutet werden, dass die Stadt Lippstadt in der Region für 

Zuwanderer überdurchschnittlich attraktiv ist. 

 

Der Altersaufbau der Bevölkerung der Stadt Lippstadt hat sich im Vergleich der Altersdaten der 

Prognose für 2040 gegenüber 2020 erheblich verändert. Verglichen werden in der Abb. 20 jeweils 

typische Lebensabschnitte, wie Kita, Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, 

Ausbildung/Studium, Berufsleben, Rente etc. In den Altersklassen von 0 ï 6 Jahren ist laut Prognose 

mit Rückgängen von bis zu 600 Personen zu rechnen. In den darauffolgenden Altersklassen von 6 - 25 

Jahren bleiben die Bevölkerungszahlen weitgehend stabil. Starke Veränderungen sind in 

Bevölkerungsklassen von 25 - 65 zu verzeichnen, hier kommt es zu einem Bevölkerungsrückgang von 

knapp 4.000 Personen. Entsprechend kommt es bei den Altersklassen der über 65-Jährigen zu einer 

Zunahme von 5.300 Personen bei einem Bestand von 14.400 Personen in 2020. Die Abbildung zeigt 

damit, dass die Überalterung der Gesellschaft in den nächsten 20 Jahren noch zunehmen wird. In Abb. 

21 ist die Bevölkerungsentwicklung nochmal anschaulich als Bevölkerungspyramide dargestellt. 

 

 

Abb.: 022 Altersaufbau der Bevölkerung im Vergleich ï 2020 u. 2040 / Prognose25 

                                                           
25 Quelle: IT.NRW, Datenreihen auf Grundlage des Mikrozensus 2011 
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Abb.: 023 Alterspyramide 31.12.2020 und Hochrechnung für 204026  

 

 
 

                                                           
26 Quelle: IT.NRW, Datenreihen auf Grundlage des Mikrozensus 2011 
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9. Wirtschaftsstruktur und Beschªftigungssituation 

Eine positive Entwicklung der Wirtschaft einer Kommune sorgt f¿r wichtige Impulse in vielen anderen 

Bereichen der Stadtentwicklung oder steht mit diesen in einer engen Wechselwirkung. Ein Bedarf an 

zusªtzlichen, hªufig hoch qualifizierten Mitarbeitern wird in aller Regel eine weitere Nachfrage auf dem 

Wohnungs- und Grundst¿cksmarkt erzeugen und sich auch belebend auf die Nutzung kultureller 

Angebote und der heimischen Gastronomie auswirken. Andererseits kºnnen die kulturellen Angebote, 

die vorhandene Gastronomie sowie die Verf¿gbarkeit von attraktiven Wohnungen und Baugrundst¿cken 

auch ausschlaggebend f¿r auswªrtige Arbeitskrªfte sein, sich f¿r eine angebotene Stelle eines 

bestimmten Arbeitgebers zu entscheiden. Auch auÇerhalb rein finanzieller Gesichtspunkte wie den 

Gewerbesteuereinahmen sind Kommunen daher an einer positiven Entwicklung der heimischen 

Wirtschaft interessiert 

 

9.01. Regionale Einstufung des Wirtschaftsstandorts Lippstadt 

Die Wahrnehmung von Wirtschaftsstandorten erfolgt in der heutigen Zeit der Kompetenzfeld-, Cluster- 

und Netzwerkstrategien in der Regel nicht mehr isoliert auf der kommunalen Ebene. Insbesondere in 

der Standortwerbung, ist eine regionale Ausrichtung und eine entsprechend abgestimmte 

Vorgehensweise erforderlich. Lippstadt, als grºÇte Stadt des Kreises Soest und wichtiger 

Wirtschaftsstandort ist seit einigen Jahren intensiv im 

forcierten Prozess der Bildung und Positionierung der 

Region S¿dwestfalen eingebunden.  

Durch die Gr¿ndung verschiedener s¿dwestfªlischer 

Netzwerke wie z. B. Automotive, Maschinenbau oder 

Gesundheitswirtschaft sowie durch die gemeinsame 

AuÇendarstellung etwa bei der 

Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in M¿nchen 

profitiert der Wirtschaftsstandort Lippstadt von der 

Etablierung der Marke S¿dwestfalen. Demgegen¿ber 

muss aber auch die besondere Lage Lippstadts mit der 

Nªhe zu den Regionen Ostwestfalen und M¿nsterland 

ber¿cksichtigt werden.  

 

Abb.: 024 Region S¿dwestfalen 

 

Auch diese Regionen verf¿gen ¿ber vergleichbar ausgebildete Strukturen bei Netzwerken und bei 

gemeinsamen, zielgerichteten Aktivitªten. Durch die rªumliche Nªhe und bereits bestehende 

Verkn¿pfungen in diese Regionen kann der Wirtschaftsstandort Lippstadt auch hiervon vielfªltig 

profitieren. Wichtige Ziele f¿r die wirtschaftliche Entwicklung bestehen deshalb darin, einerseits an den 

aktuellen und zuk¿nftigen Aktivitªten der jungen Region S¿dwestfalen mitzuwirken und andererseits 

auch die Chancen einer Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren der umliegenden Regionen 

nicht aus den Augen zu verlieren. Das gilt insbesondere auch f¿r Kooperationen mit Partnern aus dem 

Raum Hamm, die durch den gemeinsamen Erfolg bei der Errichtung der Hochschule Hamm-Lippstadt 

nun ¿ber eine ganz neue Grundlage verf¿gen. 

 

9.02. Wirtschaftszweige und Unternehmensstruktur 

Zielvorstellungen f¿r die wirtschaftliche Entwicklung in Lippstadt m¿ssen zwangslªufig die 

Besonderheiten in den einzelnen Wirtschaftszweigen und in der Unternehmensstruktur ber¿cksichtigen. 

Das beinhaltet zum einen den hohen Stellenwert des produzierenden Gewerbes mit einem Anteil von 

¿ber 40 %, zum anderen die Bedeutung der Firma Hella als grºÇtem Arbeitgeber der Stadt mit etwa 20 

% aller sozialversicherungspflichtig Beschªftigen. Weitere Unternehmen mit einer vierstelligen 

Mitarbeiterzahl in Lippstadt sind die Firmen Rothe Erde und BHTC. Neben einigen Niederlassungen 
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weltweit operierender Unternehmen weist die Wirtschaft in Lippstadt dar¿ber hinaus eine typisch 

mittelstªndische Unternehmensstruktur auf. 

 

Den Branchenschwerpunkt bildet die Automobilzulieferindustrie, deren Stªrke vor Ort den Vergleich mit 

anderen Regionen nicht zu scheuen braucht. Mehrere ansªssige Hersteller bilden in Verbindung mit 

dem fachlich auf die Automobilzulieferindustrie ausgerichteten Lippstªdter Technologiezentrum 

CARTEC ein Netzwerk, das eine gute Basis f¿r weitere Ansiedlungen aus diesem Branchenumfeld 

darstellt.  

 

 

Abb.: 025 Sozialversicherungspflichtig Beschªftigte Lippstadt (Dezember 2020)27 

 

Gerade bei den Dienstleistungen d¿rften am Wirtschaftsstandort Lippstadt noch erhebliche 

Wachstumschancen schlummern. Im Vergleich zu anderen Regionen ist die Entwicklung dieses 

Bereichs in Lippstadt wie auch in ganz S¿dwestfalen noch etwas unterdurchschnittlich. Auch die 

Tendenz zur Auslagerung von Tªtigkeiten, die in der Vergangenheit durch Hersteller selbst erbracht 

wurden, bietet Chancen f¿r Anbieter unternehmensnaher Dienstleistungen. Diese stellen damit eine 

Zielgruppe dar, die in Zukunft noch stªrker beachtet werden sollte. 

 

9.03. Handel 

Im Handel besitzt Lippstadt eine mittelzentrale Versorgungsfunktion und entfaltet als Einkaufsstadt 

traditionell eine hohe Ausstrahlungskraft auf das Umland, insbesondere im Einzugsgebiet des Altkreises 

Lippstadt sowie im nºrdlichen Sauerland und im s¿dlichen Kreis G¿tersloh. Trotz verschiedener 

konkurrierender Entwicklungen in den benachbarten Mittelzentren, die Anziehungskraft der 

umliegenden Oberzentren Paderborn, Bielefeld und Dortmund sowie durch die Bereitschaft der Kunden, 

gezielt auch weiter entfernte Einzelhandelsstandorte aufzusuchen, wurde die Position der Einkaufsstadt 

Lippstadt nicht grundlegend in Frage gestellt. 

Trotz der allgemeinen Tendenz in der Verschiebung der Bedeutungen der einzelnen Wirtschaftszweige 

bleibt die Erhaltung und Stªrkung Lippstadts als Produktionsstandort ein wichtiges Ziel. 

                                                           
27 Quelle: Berechnungen des IT.NRW auf der Basis der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit ï vorläufige Ergebnisse, 30.06.2020,  

Wichtiger Hinweis: Die Summe aus ĂLand- und Forstwirtschaft, Fischereiñ, ĂProduzierendes Gewerbeñ, ĂHandel, Gastgewerbe, Verkehrñ uns 
ĂSonstige Dienstleistungenñ ergibt nicht immer die Spalte ĂInsgesamtñ, sondern kann geringf¿gig kleiner sein. 
Aktueller Hinweis von IT.NRW: Die Statistik der Bundesagentur wird laufend weiterentwickelt, hierzu gehört auch die Anpassung der 
Geheimhaltungsvorschriften an einen einheitlichen Standard, der zu einer Erweiterung der bisherigen Regeln führt. Bei der Umsetzung dieser 
Geheimhaltungsvorschriften ist es daher möglich, dass bisher zur Veröffentlichung freigegebene Daten ab sofort geheim gehalten werden müssen. 
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Innovationsfªhigkeit, Forschung und Entwicklung sowie die Verf¿gbarkeit hoch qualifizierter Mitarbeiter 

sind die Faktoren, die Nachteile wie z. B. hºhere Personalkosten im Vergleich zu Produktionsstandorten 

in Osteuropa oder Asien auffangen kºnnen. Vor allem der Fachkrªftebedarf d¿rfte in diesem 

Zusammenhang zur zentralen Herausforderung f¿r die zuk¿nftige Entwicklung werden. 

Der hohe Stellenwert von Forschung und Entwicklung f¿r die dauerhafte Sicherung der eigenen 

Wettbewerbsfªhigkeit ist den Lippstªdter Unternehmen bewusst. Innovationen benºtigen 

¿berdurchschnittlich qualifizierte Mitarbeiter. Im Vergleich der Stªdte in NRW mit mehr als 60.000 

Einwohnern weist Lippstadt eine der hºchsten Ingenieurquoten auf. Trotz dieser Verhªltnisse besteht 

bei den Lippstªdter Unternehmen weiterhin Fachkrªftebedarf, der sich in den kommenden Jahren und 

Jahrzehnten noch verschªrfen d¿rfte, wenn sich die Auswirkungen des demographischen Wandels 

weiter verstªrken. Neben dem Bedarf an zusªtzlichen Fachkrªften m¿ssen dann auch immer mehr 

altersbedingt ausscheidende Fachkrªfte ersetzt werden. 

 

9.04. Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) 

F¿r die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Lippstadt war es 

deshalb von immenser Bedeutung, dass im Jahr 2008 

gemeinsam mit Hamm der Wettbewerb des Landes 

Nordrhein-Westfalen zur Gr¿ndung neuer Fachhochschulen 

gewonnen wurde.  

Seit 2009 kºnnen Interessierte in Lippstadt an der Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) ein Studium in 

technischen Fachrichtungen aufnehmen. Im 2014 erºffneten Campusneubau studierten zum 

Sommersemester 2020 gut 2.800 Studierende in Bachelor- und Masterprogrammen mit Fokus auf 

Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Informatik und Wirtschaft, unterst¿tzt von mehr als 60 

Professoren. 

Am Standort Lippstadt wurden 15.910 Quadratmeter Nutzflªche realisiert, darin 91 hochmoderne 

Labore. In der Forschung prªgen Zukunftsthemen wie Autonome Systeme, Informationstechnologie, 

Materialwissenschaften, Mensch-Maschine Interaktion, Optische Technologien, Elektromobilitªt, 

Produktion/Industrie 4.0, Wirtschaftswissenschaften sowie Computervisualistik und Design die junge 

Hochschule.  

Zur weiteren Unterst¿tzung dieser Entwicklung wurde Anfang 2009 das zdi-Zentrum STARK gegr¿ndet, 

das Sch¿lerinnen und Sch¿lern im Raum Lippstadt mit anspruchsvollen Angeboten fr¿hzeitig bei der 

Berufsorientierung unterst¿tzen und insbesondere f¿r ein Studium im MINT-Bereich begeistern will. 

Zahlreiche Schulen beteiligen sich an dieser Initiative. Dies d¿rfte in Lippstadt auch dazu f¿hren, dass 

das Interesse an technischen Ausbildungen steigt. 

 

9.05. Rahmenbedingungen zur Darstellung von Gewerblichen Bauflªchen 

Lippstadt ist ein Arbeitsort in einem durch besondere Freiraumqualitªten geprªgten stadtrªumlichen 

Umfeld. Die Stadt muss auch zuk¿nftig regional und ¿berregional wettbewerbsfªhig sein und attraktive 

Standortbedingungen f¿r Unternehmen erhalten und schaffen, um die bestehenden Arbeitsplªtze 

sichern sowie ihrer Bevºlkerung neue zukunftssichere Arbeitsplªtze bieten zu kºnnen. 

 

Ein breites und auch kurzfristig verf¿gbares Flªchenangebot ist Voraussetzung f¿r eine funktionierende 

und handlungsfªhige Wirtschaftsfºrderung. Es bedarf differenzierter Standortangebote f¿r vorhandene 

Betriebe, die heute an nicht entwicklungsfªhigen Standorten angesiedelt sind und f¿r anzusiedelnde 

Betriebe aus zukunftsorientierten Branchen. Wesentliche Qualitªtskriterien zur Auswahl und Bewertung 

k¿nftiger Gewerbeflªchen sind: 

¶ Verkehrsgünstige Lage - schneller Zugang zum überregionalen Verkehrsnetz ohne Belastung 

empfindlicher Stadtgebiete 

¶ Leistungsstarke technische Infrastruktur [inkl. Kommunikationsnetze und bedarfsgerechte 

Stromversorgung] 

¶ Nähe zu bestehenden Gewerbebetrieben zur Nutzung der Synergieeffekte 
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¶ Standorte mit geringen Emissionseinschränkungen 

¶ Hohe Flexibilität (Flächengröße, Planungsrecht, Qualität) 

¶ Schnelle Verfügbarkeit der Flächen hinsichtlich der Standortanforderungen unterschiedlicher 

Betriebsgrößen und Branchen 

¶ Standortattraktivität (u.a. Nähe zum Freiraum, Wohnen und Arbeiten, Bildungseinrichtungen und 

sonstiger Infrastruktur) 

¶ Wettbewerbsfähige Grundstückspreise 

 

Als Folge der Globalisierung kºnnen allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen selbst von 

Staaten oder Staatengemeinschaften heute nur noch in begrenztem MaÇ beeinflusst werden. Um im 

Standortwettbewerb bestehen zu kºnnen, sind im Rahmen der Stadtentwicklung dennoch bestimmte 

Voraussetzungen im lokalen und regionalen Umfeld sicherzustellen. Ein wesentlicher Aspekt ist hier die 

Verf¿gbarkeit von Gewerbeflªchen, insbesondere unbebaute Grundst¿cke zur Industrie- und 

Gewerbeansiedlung. Das Gewerbegebiet ĂAm Wasserturmñ ist durch seinen Erweiterungsbereich ĂAuf 

der Schanzeñ derzeit das einzige (und ¿berregional bedeutende) Gewerbegebiet in Lippstadt, in dem 

unbebaute Grundst¿cke direkt von der Stadt und damit unabhªngig von den Interessen privater 

Eigent¿mer erworben werden kºnnen.  

 

Der Erhalt und Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur ist eine weitere Voraussetzung f¿r eine 

positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Lippstadt. Im Bereich des StraÇenverkehrs sind hier 

insbesondere die Realisierung der westlichen Ortsumgehung um Erwitte und damit die verbesserte 

Anbindung Lippstadts an die A 44 zu nennen. In der Bahnanbindung muss einer weiteren Ausd¿nnung 

der Mitte-Deutschland-Verbindung entgegengewirkt und damit die Gefahr der Abkopplung Lippstadts 

vom Fernverkehr entgegengewirkt werden. Auch im Flugverkehr geht es mit dem Erhalt direkter 

Verkn¿pfungen vom Flughafen Paderborn/Lippstadt zu Drehkreuzen wie z. B. Frankfurt oder M¿nchen 

um die Sicherung bisheriger Angebote.  

 

Defizite bestehen in Lippstadt insbesondere in der Telekommunikationsinfrastruktur im Hinblick auf die 

Breitbandversorgung in bestimmten Gebieten der Stadt. Die Verf¿gbarkeit von Breitband-Internet im 

gesamten Lippstªdter Stadtgebiet ist f¿r Gewerbetreibende jedoch ein wichtiger Standortfaktor und trªgt 

in der privaten Nutzung zur Wohn- und Lebensqualitªt der Bevºlkerung bei.  

 

9.06. Zielvorstellungen f¿r den Wirtschaftsstandort Lippstadt  

¶ Einbindung in die Region Südwestfalen und regionale Kooperationen intensivieren 

¶ Chancen der Nähe zu den Regionen Ostwestfalen und Münsterland nutzen 

¶ Weitere Kooperation mit Hamm als Folge der gemeinsamen Fachhochschule 

¶ Branchenschwerpunkt Automobilzulieferindustrie als Standortvorteil verwenden 

¶ Ansiedlung unternehmensnaher Dienstleister durch Verdeutlichung deren Chancen 

¶ Voraussetzungen für zeitgemäße innerstädtische Einzelhandelsangebote schaffen 

¶ Erhaltung und Stärkung des Produktionsstandorts Lippstadt 

¶ Aufbau der neuen Fachhochschule zusammen mit den Unternehmen fördern 

¶ Verfügbarkeit von Gewerbeflächen sicherstellen 

¶ Vorzüge der wirtschaftsnahen Infrastruktur erhalten und Defizite im Straßenverkehr und in der 

Telekommunikation beheben 

¶ Bildung und Entwicklung von Netzwerken unterstützen 

¶ Steigerung der Energieeffizienz, Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen und Vorsorge 

gegenüber klimatisch bedingten Risiken. 

 

9.07. Leitbild Wirtschaftsstandort Lippstadt 

Letztlich sollten jedoch alle Einzelziele auf eine konkrete Zielvorstellung, eine Vision bzw. ein Leitbild 

ausgerichtet sein. Durch die bestehenden Besonderheiten in der Lippstªdter Wirtschaftsstruktur, 
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die aufgrund der zuk¿nftigen Entwicklungen zu erwartenden Anforderungen und die u. a. mit der 

Gr¿ndung der Fachhochschule bereits erreichten Ergebnisse ergibt sich das folgende 

Ăwirtschaftliche Leitbildñ f¿r Lippstadt:  

Weiterentwicklung 

zu einem bedeutenden Technologie- u. Innovationsstandort. 
 

Dementsprechend nimmt die Forschung und Entwicklung in der zuk¿nftigen Struktur des 

Wirtschaftsstandorts Lippstadt eine zentrale Position ein, sichert den Erhalt und die Stªrkung 

bestehender Produktionsbetriebe und sorgt f¿r eine deutliche Zunahme unternehmensnaher 

Dienstleistungsbetriebe.  

Im Einklang des mit dem Leitbild verbundenen steigenden Bedarfs an hoch qualifizierten 

Fachkrªften sind zur Sicherung und zum Ausbau der Attraktivitªt Lippstadts aber auch die Wohn- 

und Lebensbedingungen zu ber¿cksichtigen. Vielfªltige Angebote in den Bereichen Freizeit, 

Erholung und Gesundheit wirken sich ebenso darauf aus wie verf¿gbare Baugrundst¿cke und 

Wohnungen, die allgemeine innerstªdtische Entwicklung und dabei insbesondere das Gastronomie- 

und Einzelhandelsangebot.  
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10. Einzelhandel in Lippstadt 28 

Der Handel und seine Standorte unterliegen einem ständigen Strukturwandel. Die aktuelle Dynamik im 

Lebensmitteleinzelhandel, das weitere Flächenwachstum der Fachmärkte und Einkaufszentren sowie 

der immer stärker werdende Online-Handel sind nur die jüngsten Beispiele des 

Wandels, welche die Rahmenbedingungen der Einzelhandelsentwicklung 

jedoch nachhaltig verändern.  

 

Auch in Lippstadt sind diese Entwicklungen zu spüren. Dies wird sowohl durch 

vermehrte Anfragen nach Verkaufsflächenerweiterungen im Bereich der 

Lebensmittelmärkte deutlich als auch durch Ansiedlungswünsche von Online-

Händlern an verschiedenen Standorten in der Stadt.  

Zur Anpassung an die sich ändernden Rahmenbedingungen für das zuletzt 

2009 durch die GMA fortgeschriebene Einzelhandelskonzept der Stadt 

Lippstadt, wurde 2015 die BBE Handelsberatung GmbH beauftragt das 

Einzelhandelskonzept neu aufzustellen. Erklärtes Ziel des Konzeptes ist die 

aktive und nachhaltige Entwicklung und Mitgestaltung des Einzelhandelsstandorts Lippstadt durch 

Politik und Verwaltung. Aufgrund der oben erwähnten Dynamik im Lebensmitteleinzelhandel, wurde bei 

der Neuaufstellung des Einzelhandelskonzeptes ein vertiefender Fokus auf die Nahversorgung gelegt. 

 

Die BBE Handelsberatung hat auf Basis einer umfangreichen Vor-Ort-Untersuchung den 

Einzelhandelsstandort Lippstadt analysiert und hieraus Leitlinien für die zukünftige 

Einzelhandelsentwicklung abgeleitet und daraus schließlich ein schlüssiges und nachhaltiges Zentren- 

und Standortkonzept entwickelt. Weiterhin werden in der Ausarbeitung konzeptionelle Aussagen zur 

Nahversorgung getroffen, als auch Ansiedlungsgrundsätze und Umsetzungsempfehlungen unterbreitet. 

Darüber hinaus wurde die Lippstädter Sortimentsliste einer kritischen Prüfung unterzogen und den 

aktuellen Gegebenheiten angepasst. 

 

Das aktuelle Einzelhandelskonzept zeigt den Rahmen für die Einzelhandelsentwicklung in Lippstadt für 

die nächsten Jahre auf und soll einen Beitrag für ein attraktives, wohnortnahes Einzelhandelsangebot 

für die Bürger Lippstadts leisten.  

 

10.01. Leitziele für die Einzelhandelsentwicklung der Stadt Lippstadt  

Den Orientierungsrahmen für das kommunale Einzelhandelskonzept der Stadt Lippstadt bilden die 

einzelhandelsrelevanten Ziele der Landesplanung. Darauf aufbauend wurden für die Stadt Lippstadt die 

Leitziele für die Einzelhandelsentwicklung wie folgt konkretisiert:  

 

Erhalt und Stärkung der mittelzentralen Versorgungsfunktion und 

der zentralen Versorgungsbereiche. 

 

Der Einzelhandel der Stadt Lippstadt soll auch zukünftig die mittelzentralen Versorgungsfunktionen 

erfüllen, so dass eine nach städtebaulichen Kriterien ausgerichtete Weiterentwicklung der 

Versorgungsstrukturen erfolgen soll. Den zentralen Versorgungsbereichen wird dabei eine 

Vorrangstellung im Bereich der zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsangebote 

eingeräumt.  

 

10.02. Priorität der Innenstadtentwicklung  

Für das Hauptzentrum Innenstadt als den wichtigsten Geschäftsbereich der Stadt Lippstadt  wird eine 

quantitative und qualitative Sicherung und Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen angestrebt. 

Neuansiedlungen von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungs- und vor allem zentrenrelevanten 

                                                           
28 Vgl.: BBE Handelsberatung GmbH, Juni 2016, Einzelhandelskonzept für die Stadt Lippstadt 
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Kernsortimenten sind auf den zentralen Versorgungsbereich zu konzentrieren. In besonderem Maße 

gilt dies für großflächige Betriebe, die die Regelvermutung des § 11 Abs. 3 BauNVO erfüllen.  

Dem zentralen Versorgungsbereich Innenstadt wird damit die Funktion eines Vorrangstandortes für die 

Weiterentwicklung des (großflächigen) Einzelhandels mit zentrenrelevanten Sortimenten zugewiesen. 

Gleichzeitig soll die Innenstadt auch Nahversorgungsfunktionen für die Wohnbevölkerung im Umfeld 

übernehmen.  

 

10.03. Sicherung und Stärkung der wohnungsnahen Versorgung  

Die wohnungsnahe Versorgung stellt ein städtebauliches Schutzgut dar. Sie soll erhalten und 

marktgerecht weiterentwickelt werden. Dazu ist neben der Konzentration auf die zentralen 

Versorgungsbereiche die Weiterentwicklung der vorhandenen Nahversorgungslagen sowie ggf. die 

Realisierung von weiteren Nahversorgungsstandorten möglich.  

Dabei kann auf die in Ziel 2 des LEP ï Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel ï formulierte 

Ausnahmeregelung zur Sicherung einer flächendeckenden Nahversorgung zurückgegriffen werden. 

Großflächiger Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten kann demnach auch an 

siedlungsstrukturell integrierten Standorten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche in Betracht 

kommen, wenn  

¶ die wohnungsnahe Versorgung nicht durch einen Standort in einem zentralen Versorgungsbereich 

sichergestellt werden kann,  

¶ der Betrieb nach Standort, Sortiment und Größe der Gewährleistung der wohnungsnahen 

Versorgung in dem zugeordneten Siedlungsbereich dient und  

¶ keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu erwarten sind.  

 

10.04. Weitergehende Versorgungsstruktur in Ergänzungsstandorten 

 

Durch die Konzentration des großflächigen Einzelhandels mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten 

auf ausgewählte Standorte soll eine weitere Streuung des Einzelhandels innerhalb des Stadtgebiets 

vermieden werden. Somit wird auch für den überwiegend nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel eine 

Konzentration möglicher neuer Betriebe auf im Stadtgebiet gut erreichbare Standorte verfolgt, um 

Verbundeffekte zwischen den Nutzungen zu ermöglichen. Zudem wird durch die Konzentration des 

großflächigen Einzelhandels mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten auf ausgewählte Standorte 

der Ressourceneinsatz reduziert (Verbrauch von Flächen, Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen). 

Als Verbundstandort weist die bereits vorhandene Fachmarktachse Erwitter Straße günstige 

Rahmenbedingungen auf. Für die sonstigen, bereits entwickelten Standorte des großflächigen 

Einzelhandels (vor allem ĂAm Mondscheinñ und ĂAm Wasserturmñ) ist eine bestandssichernde 

Weiterentwicklung zu unterstützen. Die Schaffung zusätzlicher Standorte für den großflächigen 

Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten soll nur dann möglich sein, wenn die 

Fachmarktachse Erwitter Straße keine geeigneten Entwicklungsflächen aufweist.  

 

Grundsätzlich sind die Standorte für den großflächigen (nicht-zentrenrelevanten) Einzelhandel nur in 

regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen zulässig. Bei der Ansiedlung, 

Verlagerung oder Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevanten 

Kernsortimenten dürfen durch zentren- und nahversorgungsrelevante Randsortimente keine negativen 

Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sein, so dass im Rahmen einer 

Einzelfallprüfung für die Zulässigkeit die raumordnerischen und städtebaulichen Auswirkungen eines 

Vorhabens zu bewerten sind. Dabei sind die zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsortimente 

in Anlehnung an den Sachlichen Teilplan des LEP NRW auf max. 10 % der Verkaufsfläche zu 

beschränken.  

 

10.05. Zentrenhierachie in der Stadt Lippstadt  

Für das Zentrenkonzept wurde folgende Zentrenhiearchie beschlossen:  
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¶ Hauptzentrum Innenstadt  

¶ Nahversorgungszentrum Bad Waldliesborn  

¶ Nahversorgungszentrum Lipperode.  

 

Darüber hinaus übernehmen die Nahversorgungslagen wichtige Funktionen zur Bündelung der 

wohnungsnahen Versorgung, ohne dass diese Geschäftslagen die Kriterien an einen zentralen 

Versorgungsbereich erfüllen, da zumeist die Angebotsvielfalt nicht ausreicht.  

Die Ergänzungsstandorte sind als Vorrangstandorte zur Weiterentwicklung des 

Einzelhandelsangebotes durch Betriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten zu bewerten. 

 

In der Stadt Lippstadt übernehmen die vorgeschlagenen Typen zentraler Versorgungsbereiche/ 

Geschäftslagen folgende Funktionen:  

Ä Hauptzentrum Innenstadt,  

welches einen gesamtstädtischen, tlw. übergemeindlichen Einzugsbereich versorgt und in dem ein 

breites Spektrum von Waren für den lang-, mittel- und kurzfristigen Bedarf ebenso angeboten wird, 

wie ein umfassendes Dienstleistungs-, Gastronomie- und Kulturangebot.  Hinzu kommen zahlreiche 

öffentliche Einrichtungen. Das Hauptzentrum stellt den Vorrangstandort für die Weiterentwicklung 

des (großflächigen) Einzelhandels mit zentrenrelevanten Sortimenten dar und soll 

Nahversorgungsfunktionen für die Wohnbevölkerung im Umfeld übernehmen.  

Ä Nahversorgungszentren, 

deren Einzugsbereich sich auf die benachbarten Wohnsiedlungsbereiche (Stadtteile) beschränkt 

und die ein auf die Nahversorgung bezogenes und ein kleinteiliges zentrenrelevantes Angebot 

anbieten. Ziel der Weiterentwicklung ist die Sicherung und Stärkung der wohnungsnahen 

Versorgung. Daher soll in den Nahversorgungszentren die Ansiedlung von (großflächigen) 

Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten sowie ergänzenden 

kleinteiligen Angeboten mit zentrenrelevanten Sortimenten zulässig sein, wenn diese der 

Versorgung der Bevölkerung im zugeordneten Versorgungsbereich dienen.  

Ä Nahversorgungslagen,  

die einen Einzugsbereich mit nahversorgungsrelevanten Waren versorgen, der sich auf die 

benachbarten Wohnsiedlungsbereiche (Stadtteile) bezieht. Die Angebotsvielfalt im Bereich 

Einzelhandel und ergänzender Dienstleistungen ist jedoch nicht so umfangreich, dass die Kriterien 

für ein Nahversorgungszentrum erfüllt werden. Ziel ist auch hier die Sicherung und Stärkung der 

wohnungsnahen Versorgung durch Erhalt und Weiterentwicklung des bestehenden 

Nahversorgungsangebotes; dabei ist auch eine Erweiterung von Lebensmittelmärkten über die 

Grenze der Großflächigkeit möglich, wenn der (ggf. großflächige) Einzelhandelsbetrieb der 

Grundversorgung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten im zugeordneten 

Versorgungsbereich dient und damit die wohnungsnahe Versorgung in anderen 

Wohnsiedlungsbereichen / Stadtteilen nicht gefährdet.  

Ä Ergänzungsstandorte, 

die als städtebaulich nicht-integrierte Verbundstandorte des (großflächigen) Einzelhandels ein 

gesamtstädtisches und tlw. übergemeindliches Einzugsgebiet haben. Das Angebotsspektrum weist 

einen Schwerpunkt bei nicht-zentrenrelevanten Sortimenten auf. Darüber hinaus übernehmen die 

Ergänzungsstandorte faktisch Versorgungsfunktionen durch größere Lebensmittelmärkte.  

Ziel ist die Konzentration von Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten 

auf die Ergänzungsstandorte. Für den sonstigen Einzelhandel ist eine bestandsorientierte 

Weiterentwicklung zu verfolgen, soweit die zentralen Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe 

Versorgung nicht negativ beeinträchtigt sowie die landesplanerischen Vorgaben erfüllt werden.  

 

10.06. Empfehlungen  

Zusammenfassend lässt sich der Handlungsbedarf zur Weiterentwicklung des Mittelzentrums Lippstadt 

wie folgt darstellen:  
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Lippstadt ist nach wie vor die wichtigste Einkaufsstadt der Region. Zur Sicherung dieser Position besteht 

unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung. Hierbei 

ist im ĂZeitalter des Online-Einkaufsñ weniger die Schaffung von zusªtzlicher Verkaufsflªche notwendig, 

als vielmehr eine abgestimmte Strategie zur Optimierung von Cross-Channel-Angeboten, um die 

Verbindung von stationärem Einkaufen und E-Commerce für die Kunden attraktiv zu gestalten. Dabei 

kann vor allem auf die gewachsenen Strukturen und die günstigen Rahmenbedingungen der Innenstadt 

aufgebaut werden. Daneben ist auch eine Weiterentwicklung der wohnungsnahen Versorgung 

notwendig.  

 

 

Abb.: 026 Zentrenkonzept der Stadt Lippstadt 

 

Dem zentralen Versorgungsbereich Innenstadt wird die Vorrangstellung zur Ansiedlung zentren- und 

nahversorgungsrelevanter Sortimente zugewiesen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass 

grundsätzlich die Ansiedlung von großflächigen Betrieben mit zentren- und nahversorgungsrelevanten 

Kernsortimenten an außerhalb des abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiches gelegenen 

Standorten und ggf. auch von nicht-großflächigen Betrieben (je nach Sortiment/ Standort) durch 

entsprechende Bauleitplanung ausgeschlossen werden soll.  

Der nicht-zentrenrelevante Einzelhandel soll auf die bestehenden Ergänzungsstandorte Erwitter Straße 

konzentriert werden, um Verbundeffekte zwischen den Nutzungen zu ermöglichen und den 

Flächenverbrauch zu minimieren. Die Bebauungspläne sind an dieses Ziel anzupassen. Für die 

Ergänzungsstandorte Am Wasserturm, Am Mondschein und Bökenförder Straße wird eine 

bestandssichernde Weiterentwicklung empfohlen. Das Entwicklungsareal Union-Gelände könnte im 

Rahmen eines Gesamtkonzepts auch großflächigen Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten 

Kernsortimenten aufnehmen, wenn an den entwickelten Ergänzungsstandorten keine geeigneten 

Flächenpotenziale vorhanden sind.  

Die Weiterentwicklung der Nahversorgung soll sich vor allem in den zentralen Versorgungsbereichen 

sowie den Nahversorgungslagen vollziehen. Darüber hinaus können im Einzelfall Standorte mit 

Wohngebietsbezug weiterentwickelt werden, die der wohnungsnahen Versorgung dienen und keine 

städtebaulich negativen Auswirkungen auslösen. Angesichts der Vielzahl der 

nahversorgungsbezogenen Erweiterungsvorhaben sind weitere Vorhaben kritisch hinsichtlich der 

absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen zu prüfen, um die bestehenden 

Nahversorgungsstrukturen nicht zu gefährden.  
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Die Möglichkeiten des Internets werden von den örtlichen Akteuren noch nicht ausreichend genutzt. 

Dies liegt vorwiegend an der fehlenden Online-Präsenz individueller Einzelhändler und an der 

unzureichenden Verknüpfung von vorhandenem, lokalen Angebot und der Informationslandschaft des 

Internets. In dieser Hinsicht hat der Lippstäder Einzelhandel in der letzten Zeit erhebliche 

Anstrengungen unternommen.  

 

10.07. Zentrale Versorgungsbereiche 

Anstelle der bisher festgesetzten Siedlungsschwerpunkte sollen die Gemeinden auf Grundlage von 

Entwicklungskonzepten bzw. stªdtebaulichen Planungen (wie kommunale Einzelhandelskonzepte) 

ñZentrale Versorgungsbereicheñ rªumlich wie funktional festsetzen. So sind gemªÇ dem 

Planungsleitsatz des Ä 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplªnen insbesondere die 

Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche zu ber¿cksichtigen. Die Gemeinden kºnnen 

sich demnach ausdr¿cklich auf Auswirkungen auf ihre "Versorgungsbereiche" gemªÇ Ä 2 Abs. 2 BauGB 

berufen. Weiterhin sind bei Vorhaben im nicht beplanten Innenbereich schªdliche Auswirkungen auf 

ĂVersorgungsbereicheñ auch auÇerhalb der nªheren Umgebung in der Gemeinde oder in anderen 

Gemeinden zu beachten (Ä 34 Abs. 3 und 3a). 

Zur Sicherung der Zentrenfunktion und der Nahversorgung sowie der Vermeidung von rªumlichen 

Fehlentwicklungen werden im Flªchennutzungsplan ĂZentrale Versorgungsbereicheñ im Sinne des Ä 34 

BauGB definiert. Die Abgrenzung der ĂZentralen Versorgungsbereicheñ erfolgt auf Basis des 

fortgeschriebenen Einzelhandelskonzeptes der Stadt Lippstadt. 

 

10.08. Darstellung von Verkaufsflªchenobergrenzen im Flªchennutzungsplan 

Nach den Ausführungen des im Entwurf vorliegenden Einzelhandelserlasses wird bei neuen Projekten 

die Darstellung der geplanten Verkaufsflächen und Sortimente auf Ebene des Flächennutzungsplans 

bzw. der entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplans seitens der Bezirksregierung in einigen 

Fällen für erforderlich gehalten. 

Der bisherigen Vorgehensweise entspricht es in den meisten Fällen eher, dass im Rahmen der FNP-

Änderung nur das Baugebiet (i.d.R. Sondergebiet) mit entsprechender Zweckbestimmung dargestellt 

wird. Alle weiteren Inhalte zu Verkaufsflächen und Sortimenten werden im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung geregelt bzw. festgesetzt. 

Eine Darstellung auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist zudem nur möglich, soweit ein 

konkretes Projekt vorliegt. Soweit dies der Fall ist, müssen die wesentlichen Inhalte des 

Einzelhandelsvorhabens bereits sehr früh im Verfahren konkret vorliegen, um diese im Rahmen der 

landesplanerischen Anfrage abstimmen zu können. Dies ist aber bei der hier durchgeführten 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes nicht gegeben. Darüber hinaus ist im Hinblick auf den 

weiten Planungshorizont des Flächennutzungsplans eine größere Flexibilität in der Darstellung der 

Verkaufsflächenobergrenze eher sinnvoll und zielführender. Daher wird im Flächennutzungsplan auf 

eine Darstellung verzichtet und der Forderung29 der Bezirksregierung Arnsberg zur Verankerung einer 

Verkaufsflªchenobergrenze im Flªchennutzungsplan, insbesondere aus den nachfolgend aufgef¿hrten 

Argumenten30 nicht entsprochen:  

ĂDurch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.10.2019 (4 CN 8/18) sind 

baugebietsbezogene Verkaufsflªchenkontingentierungen jeglicher Art f¿r unzulªssig 

erklªrt worden. Aus Gr¿nden der Rechtssicherheit sollte daher zuk¿nftig auf die 

Darstellung von Verkaufsflªchenobergrenzen im Flªchennutzungsplan verzichtet 

werden. Der Flªchennutzungsplan steuert die Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 

Bed¿rfnissen der Gemeinde in den Grundz¿gen. Der Flªchennutzungsplan ist nicht das 

geeignete Steuerungsinstrument f¿r eine effektive Einzelhandelssteuerung. Diese kann nur auf 

der Grundlage eines stªdtischen Einzelhandelskonzeptes und durch die Umsetzung durch 

                                                           
29 Siehe Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 30.08.2019 zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung gem. § 34 

Abs. 1 LPlG NRW 
30 Eventuell notwendige Ausnahmeregelungen bleiben hiervon unberührt. 
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Bebauungsplªne erfolgen. 

Durch die Entscheidung des Europªischen Gerichtshofes vom 30.01.2018 (Visser Vastgoed 

Beleggingen ï C 31/16, s.o.) wurde festgestellt, dass die Steuerung von Einzelhandel durch 

gemeindliche Bauleitplanung mit der europªischen Dienstleistungsrichtlinie und der im 

Unionsrecht verankerten Niederlassungsfreiheit in Konflikt geraten kann. Eine Beschrªnkung 

der Niederlassungsfreiheit auf Ebene der Flªchennutzungsplanung durch die Festlegung 

groÇflªchiger Einzelhandelsbetriebe auf bestimmte Standorte bedarf einer stªdtebaulichen 

Begr¿ndung mit gesamtstªdtischer Perspektive. Eine gesamtstªdtische Kontingentierung von 

Verkaufsflªchen bestimmter Sortimente sollte im Hinblick auf die j¿ngsten Entscheidungen des 

Europªischen Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichts unterbleiben. 

Die Auswirkungsanalyse erfolgt entweder auf B-Plan-Ebene oder bei Vorhabenbeantragung 

(Ä34 BauGB). Erst auf dieser Ebene kann eine sachgerechte Abwªgung erfolgen. Die 

Abwªgung ist grundsªtzlich Sache der Kommunen. Es stellt sich die Frage wann und anhand 

welcher Kriterien die Darstellung der Verkaufsflªche im Flªchennutzungsplan geboten ist? 

Grundsªtzlich erscheint eine Darstellung der Verkaufsflªchen bei einer FNP-Neuaufstellung 

nicht realistisch und zielf¿hrend. Bei anlassbezogenen FNP- nderungen (beispielsweise im 

Parallelverfahren) wªre eine Darstellung vertretbar und im Kontext der Bebauungsplanung 

sachgerecht abwªgbar. Daher wªre eine Konkretisierung f¿r die verschiedenen Fªlle hilfreich, 

z.B. in Form eines Leitfadens. 

Die im Erlassentwurf zu findenden ĂEmpfehlungen" zu Flªchennutzungsplandarstellungen von 

Sondergebieten im Einzelhandelsbereich sind nicht eindeutig (s. S. 44 und S.68 im FlieÇtext 

bzw. S. 101 und S. 152 in der Tabelle) und stemmen sich letztlich gegen das grundlegende 

Verhªltnis zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung. Dieses und die 

Anwendungspraxis in anderen Bundeslªndern werden offensichtlich mit Blick auf einzelne 

OVG-Urteile weiterhin ignoriert. 

Im BauGB heiÇt es: ĂIm Flªchennutzungsplan ist ... die ... Art der Bodennutzung nach den 

voraussehbaren Bed¿rfnissen der Gemeinde in den Grundz¿gen darzustellen." Mehr als 

ĂGrundz¿ge" ist in der Praxis auch nicht sinnvoll. Denn entweder geschieht eine Planung im 

Parallelverfahren, dann finden sich alle wirksamen Details im Bebauungsplan. Oder aber es 

wird zeitversetzt geplant. In diesem Fall jedoch ist es nicht realistisch ð im Detail 5 oder 10 

Jahre vor Bebauungsplanerstellung ð abzuschªtzen, welche Feinsteuerungen inhaltlich 

sinnvoll und rechtlich zu dem Zeitpunkt mºglich sind.ñ31 

 

10.09. Erweiterung des zentralen Versorgungsbereiches der Innenstadt32  

In der urspr¿nglichen Machbarkeitsstudie f¿r die Nachnutzung des G¿terbahnhofes wurde der Neubau 

der Stadtverwaltung in den westlichen Bereich positioniert und der Neubau des Lebensmittelmarktes im 

Osten. Diese Planung war Grundlage als das Einzelhandelskonzept der Stadt Lippstadt im Jahr 2016 

neu gefasst wurde. In Ber¿cksichtigung dieses Planungsstandes wurde der zentrale 

Versorgungsbereich Innenstadt Lippstadt abgegrenzt und der westliche Teil nicht ber¿cksichtigt.  

Im Zuge des stªdtebaulich-hochbaulichen Wettbewerbes f¿r die Entwicklung des G¿terbahnhofes sowie 

der darauffolgenden Rahmenplanung durch den Wettbewerbssieger hat sich eine umgekehrte 

Positionierung (Stadthaus im Osten, Lebensmittelmarkt im Westen) als stªdtebaulich und funktional 

sinnvoller erwiesen. Der Rahmenplan wurde zwischenzeitlich als sonstige stªdtebauliche Planung nach 

Ä 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB durch den Stadtentwicklungsausschuss beschlossen und ist Grundlage es 

Bebauungsplanes Nr. 313 ĂJakob-Koenen-StraÇeñ. Entsprechend wurden die planungsrechtlichen 

Festsetzungen insbesondere zur Art der Nutzung getroffen. Der Lebensmittelmarkt wurde als 

Kerngebiet gem. Ä7 BauNVO und die Stadtverwaltung als Gemeinbedarfsflªche festgesetzt. Der 

                                                           
31 Hinweise der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW (Stand 15.05.2020), Überarbeitung des Einzelhandelserlass NRW 

(Entwurf - Stand: 22. Januar 2020) 
32 Ergänzt gemäß der Auflage im Genehmigungserlass der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.04.2023 / siehe auch Beschluss des Rates der 

Stadt Lippstadt vom 13.02.2023  
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Bebauungsplan Nr. 313 wurde am 13.02.2023 vom Rat der Stadt Lippstadt als Satzung beschlossen. 

Hieraus ergibt sich nun, dass der neue Lebensmittelmarkt zwar direkt benachbart, aber doch auÇerhalb 

des im Einzelhandelskonzept festgelegten zentralen Versorgungsbereiches liegt. Nach Realisierung der 

beiden Stadtbausteine Stadtverwaltung (als zentrale Einrichtung der ºffentlichen Verwaltung) und 

Lebensmittelmarkt w¿rde durch die neu geschaffene stªdtebaulich-funktionale Situation auch der 

Bereich des Lebensmittelmarktes und dessen Umfeld die Kriterien zur Aufnahme in den zentralen 

Versorgungsbereich Innenstadt erf¿llen.  

Diese neue Situation ist gemªÇ stªdtebaulicher Rahmenplanung f¿r diesen Bereich, der 

¿bergeordneten Flªchennutzungsplanung (Neuaufstellung Gesamtflªchennutzungsplan) sowie den 

Planungszielen f¿r den Bebauungsplan Nr. 313 stªdtebaulich gew¿nscht und sinnvoll, insbesondere 

vor dem Hintergrund eines Nahversorgungsdefizites in der Altstadt sowie faktisch nicht vorhandenen 

anderweitigen Flªchenpotentialen f¿r eine solche Nutzung innerhalb der Altstadt.  

Insofern erfolgte in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg parallel zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes die Anpassung (Erweiterung) des zentralen Versorgungsbereiches per 

Ratsbeschluss in folgender Abgrenzung: 

 

 Abb.: 026.1 Erweiterung des zentralen Versorgungsbereiches der Innenstadt 

 

Vor diesem Hintergrund ist f¿r die festgesetzten Baugebiete keine weitere Feinsteuerung der 

Einzelhandelsnutzungen erforderlich bzw. geboten. Die Vertrªglichkeit der Ansiedlung eines 

Lebensmittelmarktes an diesem Standort wurde im Zuge der Aufstellung des Einzelhandelskonzeptes 

der Stadt Lippstadt gepr¿ft. Es sind keine negativen Auswirkungen auf den zentralen 

Versorgungsbereich Innenstadt oder andere zentrale Versorgungsbereiche zu erwarten. Auch von 

etwaigen kleinteiligen Einzelhandelsnutzungen in den urbanen Gebieten sind aufgrund Lage und 

Umfang keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Die Sicherstellung der tatsªchlichen Ansiedlung 

eines Lebensmittelmarktes erfolgt ¿ber die Stadt Lippstadt als Grundst¿ckseigent¿mer im 

nachfolgenden Vergabeverfahren sowie dem abzuschlieÇenden Grundst¿cksvertrag f¿r diese Flªche. 
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11. Klimawandel und Klimafolgeanpassungsstrategie bei der Siedlungsent-

wicklung  
11.01. Stadtklimatische Betrachtung 

Neben der Betrachtung der Grün- und Freiraumstrukturen ist der Einfluss unbebauter Bereiche auf das 

Stadtklima von Bedeutung. Gegenüber der freien Landschaft ist in einer Stadt die Energiebilanz 

verändert. Durch die Oberflächenversiegelung und dem damit verbundenen geringeren 

Grünflächenanteil ist die Verdunstung reduziert, was eine Erhöhung der Temperatur in den Städten 

bewirkt. 

Zudem liegen aufgrund der häufig hohen Verkehrsbelastung höhere Schadstoffbelastungen vor und es 

findet weniger Luftaustausch statt als in unbebauten Gebieten. Auch in der Altstadt von Lippstadt sind 

diese Effekte wahrnehmbar. Den verschiedenen hochrangigen Nutzungsansprüchen (Gewerbe, 

Einkaufen, Wohnen, Verkehr) stehen zum Teil ungünstige Belüftungsverhältnisse gegenüber. Sehr 

positiv wirken sich jedoch die vorhandenen Wasserläufe und die angrenzenden großen Grünräume 

(Lippe Auen, Grüner Winkel) aus. Gerade Flüsse sind ein wichtiges Element zum Transport kühlerer 

Luftmassen. Ihre Strömungsluft wirkt abkühlend auf die direkt angrenzenden Bereiche. Positiv sind des 

Weiteren teils strukturreiche Gärten in Blockinnenbereichen hervorzuheben. 

 

In der künftigen Planung sind deshalb die bestehenden Grün- und Freiraumbereiche zu sichern und der 

Vegetationsanteil ist zu erhöhen, wenn möglich. Darüber hinaus sollte auf eine Verringerung der 

Emissionen hingearbeitet werden, insbesondere über eine Stärkung des Umweltverbundes. Eine 

Verschlechterung der Belüftungssituation ist zu vermeiden. Im Rahmen der Neuaufstellung des 

Flächennutzungsplanes wurden diese allgemeinen Zielvorstellungen weiter konkretisiert und in den 

aktuellen Planentwurf so weit möglich eingearbeitet. Darüber hinaus wurde der Entwurf des 

Flächennutzungsplanes den aktuellen Gegebenheiten zu dem vom Rat der Stadt Lippstadt 

beschlossenen Klimanotstand angepasst (Beschluss des Rates der Stadt Lippstadt vom 03.07.2019). 

 

11.02. Klimanotstand in Lippstadt 

Der Rat der Stadt Lippstadt stellte in seiner Sitzung am 03.07.2019 fest, dass die globale Klimakrise 

auch die Stadt Lippstadt erreicht habe und erklärte für die Stadt den Klimanotstand. Die Stadt Lippstadt 

setzt damit ein deutliches Zeichen, dass die bisherige städtische Klimapolitik weiterentwickelt werden 

muss. Der Rat erkennt damit bewusst an, dass die Eindämmung des anthropogenen Klimawandels in 

der städtischen Politik eine hohe Priorität besitzt und bei allen Entscheidungen grundsätzlich zu 

beachten ist, so auch bei der Bearbeitung des Flächennutzungsplanes. Der Rat beauftragte die 

Verwaltung, regelmäßig (mindestens alle 12 Monate) über die Auswirkungen und Folgen der CO2 

Emissionen sowie über die Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu berichten 

sowie die bisherigen Klimaziele, unter Berücksichtigung der neuen Fakten, zu überarbeiten und 

entsprechend den Zielvorgaben zu handeln.  

Der Rat stellte aber auch ausdrücklich fest, dass bereits in der Vergangenheit zahlreiche Maßnahmen 

durch Rat und Verwaltung zum Klimaschutz ergriffen worden sind. Insbesondere wurde hervorgehoben, 

dass die Stadt Lippstadt erfolgreich am eea-Prozess teilgenommen hat und weiterhin teilnimmt und 

mehrfach als europäische Energie- und Klimaschutzkommune ausgezeichnet worden ist. 

 

¶ Innovatives Klimaschutzkonzept ĂStadtosphªreñ 

Der Beschluss zum Klimanotstand impliziert die Notwendigkeit, kurzfristig innovative Lösungen für 

ein zukunftsfªhiges Zusammenleben zu entwickeln. Das Verbundvorhaben ĂStadtosphªreñ der 

Stadt Lippstadt und der Hochschule Hamm/Lippstadt stellt einen wesentlichen Baustein für die 

gemeinschaftliche Entwicklung ökologisch nachhaltiger und damit zukunftsweisender Ideen dar und 

wird daher vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) im 

Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. 

Ziele des Projektes ĂStadtosphªreñ sind der Aufbau einer digitalen Innovationsplattform f¿r den 

Klimaschutz und die nachhaltige Einbeziehung der Stadtgesellschaft in den Klimaschutz vor Ort. 
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Die Plattform soll zur zentralen Innovationsumgebung des städtischen Klimabündnisses werden 

und die Mitglieder aus Bevölkerung, Unternehmen, Kommune, Politik sowie sonstigen Institutionen 

der Stadt miteinander zum Thema Klimaschutz vernetzen. 

 

Darüber hinaus ist die Stadt Lippstadt bei zwei Klimaanpassungsprojekten im Kreis Soest mit der 

Wirtschaftsförderung und dem Fachdienst 61 Stadtplanung und Umweltschutz vertreten:  

 

¶ KlimaSicher 

Im Projekt KlimaSicher untersuchen die Kreise Soest, Warendorf und Siegen-Wittgenstein 

gemeinsam mit der TU Dortmund (Lehrstuhl für Marketing) und der RWTH Aachen (Institut für 

Stadtbauwesen und Stadtverkehr), welche Risiken aus dem Klimawandel für Unternehmen in den 

Kreisen bestehen und wo diese räumlich besonders stark zu erwarten sind. Klimawandelgefahren 

gehen dabei insbesondere von Extremwetterereignissen wie Sturm, Starkregen oder Hitze aus. 

Auch unverhofft auftretende Schneemengen können ein Risiko für Betriebe darstellen. Mit 

finanzieller Unterstützung der Europäischen Union (EU) und einer Co-Finanzierung des Landes 

NRW wollen die fünf Verbundpartner bei Unternehmen für Klimawandelgefahren sensibilisieren und 

sie dabei unterstützen, sich zu schützen. Bis Anfang 2022 werden auch in Lippstadt ansässige 

Unternehmen mit Blick auf die Klimaanpassung und damit die Reduzierung von Risiken beraten 

und gemeinsam Maßnahmen entwickelt. Mitte Mai startet dazu eine Marketingkampagne mit einer 

Aktion im Kreisverkehr mitten im Gewerbegebiet Wasserturm sowie eine Postkartenaktion zur 

Ansprache der Unternehmen. 

Die im Projekt erprobten Prozesse und Kooperationen sollen langfristig etabliert und für weitere 

Regionen übertragbar gemacht werden. Die Projektpartner erarbeiten dazu einen Leitfaden. 

Die Wirtschaftsförderung Lippstadt begleitet das Projektkonsortium seit Projektbeginn und wird als 

lokaler Ansprechpartner Unternehmen akquirieren, damit diese die kostenlose Beratung 

wahrnehmen können. Der Fachdienst 61 steht dazu im engen Austausch mit der WFL, um 

gemeinsam mit dem Projekt ĂEvolving Regionsñ auch das Themenfeld ĂKlimaanpassungñ in 

Lippstadt weiter in das Blickfeld zu nehmen. 

 

¶ Evolving Regions 

Viele Regionen in NRW haben bereits Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hitzeperioden, 

Sturm und anhaltende Trockenheit erlebt, die zu massiven Schäden an Sachgütern und Personen 

geführt haben. Solche Extremereignisse sind aufgrund des Klimawandels vermehrt und verstärkt 

zu erwarten. Die Jahresdurchschnittstemperaturen in NRW sind in den letzten 100 Jahren nach 

Angaben des Landesumweltamts NRW um gut 1,2 °C gestiegen. Es ist zu erwarten, dass sich 

dieser Trend auch in den nächsten Jahren fortsetzt. Auch der Kreis Soest wird durch die Folgen 

des Klimawandels ber¿hrt. Hier setzt das Projekt ĂEvolving Regionsñ (evolving = sich entwickeln) 

der Technischen Universität Dortmund an, an dem sich der Kreis Soest und die Kommunen 

beteiligen. Den kommunalen Akteuren obliegt vor diesem Hintergrund eine Daseinsvorsorgepflicht, 

zu der das Projekt durch die Entwicklung einer passenden Umsetzungsstrategie beiträgt. 

Dementsprechend fallen die Maßnahmen in den Handlungsfeldern nicht mehr allein in den 

freiwilligen Aufgabenbereich, sondern sind in der rechtlichen Rahmensetzung wie z. B. dem BauGB 

(§ 1 Abs. 5) verankert. 

Im Rahmen von Evolving Regions werden regionsübergreifend integrierte 

Klimaanpassungsprozesse in acht Regionen durchgeführt. Ziel des Projektes ist die Verbesserung 

der Widerstandsfähigkeit der teilnehmenden Regionen gegenüber Auswirkungen des 

Klimawandels, die Integration des übergreifenden Themas Klimaanpassung in die kommunalen und 

regionalen Planungsprozesse und die Unterstützung eines Kompetenzaufbaus in den Regionen 

durch einen Vernetzungsprozess. Im Kreis Soest wurden die Handlungsfelder Stadtplanung für den 

bebauten Raum, und Land- und Forstwirtschaft für den unbebauten Raum und Tourismus 

identifiziert. Diese Themenfelder stehen somit nun auch in Evolving Regions im Mittelpunkt. 
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Durch die Erarbeitung von regionalen Handlungs- und Umsetzungsmöglichkeiten in enger 

Zusammenarbeit mit den entsprechenden Akteuren vor Ort sollen die Verantwortlichen in den 

Kommunen zur Abstimmung und Umsetzung von konkreten Klimaanpassungsmaßnahmen befähigt 

werden. Unterstützung bietet dabei unter anderem eine regionsspezifische Klimawirkungsanalyse 

auf Basis eines geografischen Informationssystems (GIS). Klimawirkungsanalysen untersuchen die 

Wirkung verschiedener Klimasignale (z.B. Hitze oder Starkregen) auf konkrete räumliche 

Gegebenheiten bzw. Empfindlichkeiten des Raums (z.B. Wohnbevölkerung, Gebäude oder 

soziale/technische Infrastrukturen) und stellen diese grafisch dar. Dabei werden neben der heutigen 

Ausprägung der Klimasignale und der Empfindlichkeiten des Raumes auch die möglichen 

zukünftigen Ausprägungen für den Planungshorizont 2040 betrachtet. 

Durch die direkte Einbindung der Regionen und ihrer Akteure in den gesamten Prozessablauf wird 

eine hohe Verbindlichkeit zur Umsetzung angestrebt. Die im Projekt weiterentwickelte Methode des 

integrierten Roadmappings (Fahrplan mit mehrphasigem Erarbeitungsprozess, um Strategien und 

Maßnahmen als strategisches Planungsinstrument zu erhalten, inklusive eines Akteurs-

Netzwerkaufbaus) fungiert als Verfahrensrahmen und ist übertragbar auf andere Regionen in NRW, 

Deutschland und Europa. 

 

11.03. Klimaanpassungsstrategie in Lippstadt  

Auch bei durchgreifendem Erfolg der weltweiten Klimaschutzanstrengungen wird sich das Klima 

verändern. Als Konsequenz ist die Gesellschaft bereits heute gefordert, neben dem Klimaschutz 

gleichzeitig auch Anpassungsstrategien an die Folgen des Klimawandels zu entwickeln, um langfristig 

gute Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die Wettbewerbsfähigkeit in den Regionen zu erhalten und 

zu sichern.  

Entsprechend § 1 Abs. 5 und § 1a Abs. 5 BauGB ist die Bauleitplanung deshalb aufgefordert, die 

Anpassung an den Klimawandel zu berücksichtigen und Maßnahmen der Anpassung an den 

Klimawandel in der Stadtentwicklung zu fördern. Insofern wird die Stadtplanung dazu veranlasst, die 

Koordinierungs- und Steuerungsfunktion der Bauleitplanung zu nutzen, um den in §1 Abs. 6 Nr. 1 

BauGB geforderten Ăallgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und der 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevºlkerungñ mithilfe integrierter zukunftsgerichteter 

Anpassungskonzepte für die Stadt- und Infrastrukturplanung gerecht zu werden.  

 

Im Rahmen von allgemein gültigen Studien, Gutachten und Forschungsprojekten zum Thema 

Klimawandel in der Region, wurden potenzielle Folgen des Klimawandels für Lippstadt herausgefiltert. 

Langfristig heißt das, dass bis Ende des Jahrhunderts der Niederschlag im Winter vermutlich deutlich 

zunehmen und im Sommer stark abnehmen wird.  

Folgende Klimafolgen können nach derzeitigem Stand der Forschung für die Lippstädter Region 

erwartet werden:  

¶ wärmere und trockenere Sommer,  

¶ wärmere und feuchtere Winter,  

¶ Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen, Hitzeextremen und Stürmen ist 

wahrscheinlich.  

 

Eine klimasensible Stadtentwicklung hat sich deshalb unter anderem im Sommerhalbjahr auf 

Hitzebelastung, Trockenperioden und mögliche lokale Gewitterereignisse einzustellen. In den 

Wintermonaten scheinen eher die Zunahme an Niederschlägen insgesamt, potenzielle 

Starkregenereignisse sowie stärkere Stürme relevanter zu werden.  

 

11.04. Berücksichtigung von Umweltzielen im Flächennutzungsplan  

Die gegenseitige Verschränkung von Flächennutzungsplan und der Fragmente des 

Stadtentwicklungskonzeptes sowie die Integration weiterer Fachplanungen betrifft insbesondere 

folgende Bereiche: 
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¶ Bestandsaufnahmen, Bewertungen, die eine wesentliche Grundlage für die Abwägung über die 

Aufnahme oder Herausnahme bestimmter Bauflächen im Flächennutzungsplan darstellen. 

So wurden zum Beispiel die Unterlagen des Landschaftsplanes sowie des Hochwasserschutzes schon 

im Vorfeld des Entwurfs für den neuen Flächennutzungsplan intensiv genutzt, um Entscheidungen zu 

treffen, ob bestimmte Bauflächen im FNP dargestellt werden sollen oder nicht. Neben der Vermeidung 

von Eingriffen in Natur und Landschaft (z. B. durch Rücknahme von Bauflächen, die bis dahin im 

Flächennutzungsplan dargestellt waren) sowie weitergehender Kriterien, wurden alle für bauliche 

Entwicklungen vorgesehenen Flächen, die noch nicht baulich genutzt waren, überprüft.  

 

11.05. Fachinformationssystem Klimaanpassung NRW33 

Das Landesumweltamt, der Deutsche Wetterdienst und die Stadt Bonn haben ein Online-Werkzeug 

entwickelt, mit dem die Kommunen bereits bei der stªdtebaulichen Planung neuer Baugebiete die 

Wirkung von KlimaanpassungsmaÇnahmen pr¿fen kºnnen. 

Laut Ministerium f¿r Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV) sind bereits heute 

knapp sieben Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen bei sommerlichen Wetterlagen von 

besonders groÇer Hitzeentwicklung belastet. Der durch den Klimawandel zu erwartende weitere 

Temperaturanstieg wird diese Belastung voraussichtlich noch weiter zunehmen lassen. Das gilt vor 

allem f¿r die dicht bebauten und stark versiegelten Innenstªdte und Ballungsrªume. 

Mit dem Werkzeug kºnnen interaktiv verschiedene AnpassungsmaÇnahmen und ihre Wirkung in einem 

frei wªhlbaren Stadtquartier gepr¿ft und so unter den jeweiligen Gegebenheiten die effektivste 

AnpassungsmaÇnahme abgeleitet werden. Im Fokus steht hierbei die Anpassung an sommerliche 

Hitzeperioden durch stªdtebauliche MaÇnahmen, wie beispielsweise die Erhºhung des 

Gr¿nflªchenanteils, der Dachbegr¿nung oder Verªnderungen der Materialeigenschaften.  

 

Abb.: 027 Ausschnitt aus dem Fachinformationssystem Klimaanpassung NRW 

 

Der Einstieg zum Werkzeug erfolgt ¿ber die Karte "Hitzeangepasste Quartiersplanung". Dort kann 

¿ber die Adresseingabe oder Klick in die Karte ein Untersuchungsgebiet ausgewªhlt werden. F¿r dieses 

wird zunªchst der Bebauungs- und Umgebungstyp angezeigt, da dieser Einfluss auf das lokale 

Stadtklima hat. Danach wird man zur Auswahl der AnpassungsmaÇnahmen automatisch zum 

                                                           
33 https://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/?feld=inkas-nrw 

https://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/?feld=inkas-nrw
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Informationsportal Klimaanpassung, kurz INKAS-NRW, beim Deutschen Wetterdienst weitergeleitet. 

Dort besteht dann die Mºglichkeit f¿r das jeweilige Untersuchungsgebiet verschiedene 

AnpassungsmaÇnahmen zu pr¿fen und die Ergebnisse zu visualisieren. 

Das Fachinformationssystem Klimaanpassung soll in Lippstadt zuk¿nftig bei der Umsetzung der im 

Flªchennutzungsplan dargestellten Wohnbauflªchen bzw. bei der Erarbeitung des jeweiligen 

stªdtebaulichen Entwurfes in der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) als unterst¿tzende 

MaÇnahme angewandt werden.   
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12. Klimaschutz und Wohnbauflªchendarstellungen im FNP 

Im Folgenden werden auf der Basis der in der planerischen Konzeption dargestellten Entwicklungsziele 

aus den informellen kommunalen Planungen die Aspekte der zuk¿nftigen 

Wohnsiedlungsflªchenentwicklung skizziert und die Darstellungen im Flªchennutzungsplan erlªutert. 

 

12.01. Bauflªchen und Baugebiete 

Die Methodik des neuen Flªchennutzungsplans soll eine vereinfachte generalisierende Darstellung zum 

Ziel haben. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass einzelne Darstellungsebenen wie Reine 

Wohngebiete und Allgemeine Wohngebiete als Wohnbauflªchen zusammengefasst dargestellt werden. 

Im neuen Flªchennutzungsplan werden gemischte Bauflªchen (M) gemªÇ Ä 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO 

dargestellt, lediglich im Falle der der Dorfgebiete wird die Darstellung gemªÇ Ä 1 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO 

auf einen Baugebietstyp konkretisiert. Ansonsten erfolgt die konkrete Festlegung von Baugebieten als 

Mischgebiet (MI), Kerngebiet (MK) oder urbanes Gebiet (MU) erst auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung.  

Im Flªchennutzungsplan werden durchgehend gewerbliche Bauflªchen (G) dargestellt. Diese werden 

erst in der verbindlichen Bauleitplanung nach Industrie- und Gewerbegebieten unterschieden, was vor 

allem den unterschiedlichen Anforderungen an den Immissionsschutz geschuldet ist.  

 

12.02. Wohnbauflªchen 

Die Neuausweisung von Wohnbauflªchen in Lippstadt hat im Hinblick auf die Attraktivitªt des 

Wohnstandortes nach wie vor seine Berechtigung. Die Zuordnung und GrºÇenordnung der Baugebiete 

erfolgt auf der Grundlage der stadtentwicklungsplanerischen Vorgaben, definiert durch das 

ĂSiedlungsverteilungsmodell Lippstadtñ. In Kombination mit den Vorgaben dieses gesamtrªumlichen 

Entwicklungsmodells finden dabei auch Faktoren wie die Infrastrukturausstattung, Lage, verkehrliche 

Anbindung und Nªhe zu den Siedlungsschwerpunkten bzw. (Ortsteil-)Zentren ihre Ber¿cksichtigung. 

Unter qualitativen Gesichtspunkten werden Flªchen im FNP dargestellt, die das Verhªltnis von Zentren 

und Ortsteilen ber¿cksichtigen und die den Anspr¿chen der Nachfrager gerecht werden (mit dem Ziel, 

Einwohner in der Stadt Lippstadt zu halten und neue Bewohner zu gewinnen).  Die Schaffung von 

Baurecht ¿ber einen Bebauungsplan und die ErschlieÇung der Flªchen (StraÇe, Kanal, Wasser, 

Telekommunikation, Gas, etc.) kann spªter bedarfsgerecht in entsprechenden Zuschnitten erfolgen. Die 

Flªchendarstellungen im FNP geben somit nur einen flexiblen Rahmen vor, der an verschiedenen 

Stellen mehr oder weniger ausgeschºpft werden kann. 

Die relativ engen Vorgaben des Siedlungsverteilungsmodells werden durch das Ziel einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung ergªnzt. Der Flªchenverbrauch, der nicht nur eine ºkologische, sondern im Hinblick 

auf k¿nftige Infrastruktur- und Unterhaltungskosten ganz besonders auch eine ºkonomische Dimension 

hat, soll sich im Rahmen der Siedlungsaktivitªten k¿nftig an die prognostizierte demografische 

Entwicklung anpassen. Dabei soll eine nachfrageorientierte und bedarfsgerechte Ausweisung und 

ErschlieÇung von Wohnbauflªchen erfolgen und damit auch ein sparsamerer Umgang mit Grund und 

Boden erreicht werden. 

 

Nicht mehr die Frage der Quantitªt, sondern der Qualitªt muss hier (wie in allen anderen Bereichen 

auch) zuk¿nftig im Vordergrund stehen. Bei der weiteren Siedlungsflªchenentwicklung muss es 

selbstverstªndlich sein, dass die Innentwicklung und damit die Erzielung von Synergien und die 

Stªrkung der Qualitªten in vorhandenen Strukturen grundsªtzlich Vorrang hat. Damit sollen eine 

effiziente ErschlieÇung, eine gute verkehrliche Anbindung und die Erreichbarkeit von Infrastrukturen auf 

kurzen Wegen erreicht werden.  

 

Gest¿tzt auf die erarbeiteten Leitlinien und rªumlichen Strukturen des Siedlungsverteilungsmodells 

sowie unter Ber¿cksichtigung der Ziele einer nachhaltigen und klimaschonenden Stadtentwicklung, 

lassen sich auch in Lippstadt die nachfolgenden vier generellen Grundsatz-Prinzipien f¿r die k¿nftige 

rªumliche Zuordnung neuer Wohnbauflªchen in der Stadt und den Ortsteilen ableiten: 
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¶ Besondere Beachtung verdienen regional bedeutsame Flªchen, also Flªchen, die in Konkurrenz zu 

Angeboten der Nachbargemeinden stehen. Solche Flªchenangebote sind grundsªtzlich geeignet, 

Lippstªdter B¿rgerinnen und B¿rger stªrker an den Wohnstandort Lippstadt zu binden. 

Selbstverstªndlich sind hier die weiteren, die Wohnzufriedenheit fºrdernden Qualitªten 

(Wohnumfeldqualitªten) bei der spªteren Entwicklung des Baugebietes zu beachten. 

¶ Das formulierte Ziel der Erhaltung und Stªrkung der Zentren soll durch eine Zuordnung von Flªchen 

gest¿tzt werden. Dies kommt im ¦brigen auch den Bewohnern der kleineren Ortsteile im Hinblick 

auf teilweise regional bedeutsame Einkaufs- und Versorgungsangebote, 

Gesundheitsdienstleistungen, Arbeitsplªtze oder Ausbildungsstandorte zugute. 

¶ Die Innenentwicklung, also die Nachverdichtung, Umnutzung oder Umwidmung von Flªchen im 

Bestand, muss Vorrang vor einer weiteren Ausdehnung des Siedlungskºrpers haben. Die 

Umweltgesichtspunkte sowie die notwendige Anpassung an dem Klimawandel liegen auf der Hand. 

Die Mitnutzung vorhandener leitungsgebundener Infrastrukturen etwa ist ein Weg, um die Schere 

zwischen weniger Geb¿hrenzahlern und steigenden Infrastrukturkosten langfristig in den Griff 

bekommen zu kºnnen. Kurze Wege (Stichwort: Nahmobilitªt fºrdern) sind dar¿ber hinaus auch ein 

wichtiger Kosten- und Zeitfaktor f¿r die Menschen in der Stadt. Letztlich geht es auch darum, 

Fehlentwicklungen, insbesondere in Form von Brachflªchen und stªdtebaulich problematischen 

Leerstªnden in den zentralen Ortslagen ï zu vermeiden und neue Anspr¿che an das Wohnen 

(Trend zur R¿ckkehr in die Kernstadt) zu fºrdern bzw. weiter zu festigen. 

¶ Die Abrundung der Ortsteile zielt auf kompakte Strukturen ab. Dort wo keine reine Innenentwicklung 

mºglich ist, ist eine "Abrundung", also ein behutsames Ankn¿pfen an den Bestand im Sinne einer 

Siedlungsarrondierung in der Regel einem ganz neuen Siedlungsansatz vorzuziehen.  

 

Weiterhin wurde die Darstellung der Wohnbauflªchen durch die R¿cknahme ungenutzter, planerisch 

nicht entwickelbarer Wohnbauflªchenreserven (meist unter dem Gesichtspunkt des Hochwasser- und 

Naturschutzes oder der Verbesserung von innerstªdtischen Freiraumqualitªten) an die aktuellen 

Anforderungen der Stadtentwicklung angepasst. 

Die neuen Wohnbauflªchen sind hinsichtlich ihrer Eignung gepr¿ft worden und auf der Grundlage 

stªdtebaulicher, ºkologischer und ºkonomischer Beurteilungskriterien herausgefiltert worden. Zum 

einen liegt eine Beurteilung auf Grundlage einer Wohnbauflªchenanalyse vor, die sªmtliche Flªchen im 

Siedlungszusammenhang hinsichtlich ihrer Eignung f¿r Wohnbauland untersucht. Eine weitergehende 

Beurteilung und engere Auswahl erfolgte im Rahmen des Bodenmanagements (Verf¿gbarkeit der 

Flªchen abklªren) der Stadt Lippstadt. Diese Flªchenvorauswahl bildete die Grundlage f¿r die 

Flªchenbewertung im Rahmen der Neuaufstellung des FNP Lippstadt. Die Flªchenbewertung erfolgte 

unter stªdtebaulichen Gesichtspunkten und Umweltaspekten im Kontext mit dem Umweltbericht.  

 

12.03. Kommunale Handlungsfelder der Flächenentwicklung 

Handlungsfelder der klimaschutz- und klimaanpassungsgerechten Flächennutzung umfassen die 

Stärkung der Innenentwicklung, die klimagerechte Zuordnung und Gestaltung neuer Bauflächen, den 

besonderen Schutz bioklimatisch empfindlicher Personengruppen, die Nutzung erneuerbarer Energien, 

die Flächenvorsorge für erneuerbare Energieanlagen, die Grün- und Freiflächensicherung und den 

vorbeugenden Hochwasserschutz sowie die Berücksichtigung der Erfordernisse der 

Regenwasserbewirtschaftung. 

Die folgende Darstellung fasst die Ziele einer klimagerechten Siedlungsentwicklung des jeweiligen 

Handlungsfelds sowie rechtliche Grundlagen und einzelne kommunale Handlungsoptionen mit positiver 

Wirkung auf den Klimaschutz zusammen: 

 

Ä Vorrangige Innenentwicklung 

Eine klimagerechte Flächennutzung bevorzugt die Innenentwicklung gegenüber der 

Außenentwicklung. Vor einer Neuausweisung von Bauflächen ist deshalb die Möglichkeit der 

Innenentwicklung zu prüfen. Diese Prüfung beinhaltet auch die Möglichkeit der Revitalisierung und 

Konversion gewerblicher und anderer Brachflächen oder leerstehender Gebäude und Anlagen.  



Flªchennutzungsplan ăLippstadt 2035ò  

102 
 

Ä Kompakte Siedlungsstrukturen 

und die Reduzierung der Stadtumlandwanderung steigern außerdem die Effektivität von 

Infrastrukturnetzen (z.B. Energie- und Verkehrsnetze): die bestehenden Leitungen, Straßen und 

ÖPNV-Linien erzielen eine höhere Auslastung. Außerdem kann in der Konsequenz auf neue 

Verkehrsflächen verzichtet werden, die dem überörtlichen Verkehr und den örtlichen 

Hauptverkehrszügen dienen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB). Durch eine geringere Inanspruchnahme von 

derzeit land- oder forstwirtschaftlich genutzten oder sonstigen Grün- und Freiflächen für Bauflächen 

wird die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts gestärkt. 

 

Ä Klimagerechte Zuordnung und Gestaltung neuer Bauflächen 

Eine klimagerechte Flächennutzung erfolgt am besten im Kontext eines integrierten 

Siedlungskonzeptes in Abstimmung mit der Landschaftsplanung und der 

Verkehrsentwicklungsplanung unter Berücksichtigung der Belange von Natur-, Landschaft- und 

Bodenschutz sowie einer klimagerechten Mobilität. Sie weist vorrangig dort neue Bauflächen aus, 

wo sowohl die Flächeninanspruchnahme als auch der Energieverbrauch der Siedlungsflächen 

geringgehalten werden kann.  

 

Ä Nutzung und Flächenvorsorge für erneuerbare (regenerative) Energieanlagen 

Eine klimagerechte Flächennutzung berücksichtigt die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 

sparsame und effiziente Nutzung der Energie. Im Rahmen der Aufstellung oder Änderung von 

Flächennutzungsplänen sowie ggf. durch die Aufstellung von Teilflächennutzungsplänen kann die 

Gewinnung erneuerbarer Energien im Gemeindegebiet vorbereitet werden. Flächennutzungspläne 

können konkrete Aussagen für die öffentliche Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wärme sowie 

die Nutzung von Windenergie und Biomasse enthalten. Um diese Ziele zu erreichen, können 

Anlagenstandorte für erneuerbare Energien gesichert werden. 

Die Darstellung dieser Anlagen kann in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Im 

Flächennutzungsplan können Versorgungsanlagen sowie Einrichtungen zur Erzeugung, Verteilung, 

Nutzung oder Speicherung erneuerbarer Energien mit dem Planzeichen ĂEEñ (Erneuerbare 

Energien) dargestellt werden. Da es sich bei EE-Anlagen um Gewerbebetriebe handelt, sind sie im 

beplanten Innenbereich in Wohnbauflächen außer in reinen Wohngebieten und in gemischten 

Bauflächen zulässig, soweit das Wohnen durch den Anlagenbetrieb nicht gestört wird. EE-Anlagen 

können auch in gewerblichen Bauflächen oder in Sonderbauflächen, die für die Erforschung, 

Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, geplant sind, 

vorgesehen werden. Im Außenbereich sind Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung mit 

Elektrizität, Gas und Wärme z.B. aus Wind- und Wasserenergieanlagen privilegiert zulässig. 

Biomasseanlagen, die dem Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz dienen, hingegen sind 

nur zulässig im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen, 

gartenbaulichen Betrieb oder einem Betrieb, der Tierhaltung betreibt. Aber auch dann nur, wenn 

diese eine Feuerungswärmeleistung von max. 2,0 Megawatt sowie eine Kapazität von max. 2,3 Mio. 

Normkubikmeter Biogas nicht überschreiten. Größere Biogaskraftwerke erfordern Bauleitplanung. 

Die genannten Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung können ebenfalls als EE-Anlage im 

Flächennutzungsplan dargestellt werden. 

 

Ä Grün- und FreiRaum-Sicherung 

Eine klimagerechte Flächennutzung sichert die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts. Grün- und Freiräume tragen zur Frisch- und Kaltluftentstehung bei und dienen als 

Luftaustauschbahnen. Diese Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete sowie Luftaustauschbahnen 

können im Flächennutzungsplan als ĂFlªche, die der Anpassung an den Klimawandel dientñ 

dargestellt werden. Grün- und Freiflächen, die zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts beitragen, sind beispielsweise: 

Ć Grünflächen wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze oder 
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Friedhöfe (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) 

Ć landwirtschaftlich genutzte Flächen und Waldflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a und b BauGB) 

Ć Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 

Ć Ausgleichsflächen (§ 5 Abs. 2a BauGB) Auch Wasserflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB) sind als 

Kaltluftgebiete relevant, denn sie reagieren langsamer auf Temperaturunterschiede als die 

umgebende Luft. Die oben genannten Grün- und Freiräume, können im Einzelfall auch die 

Funktion von Lufttauschbahnen übernehmen. Diese Funktion kann ebenfalls durch Freiräume, 

die nicht mit Natur und Landschaft assoziiert werden, erfüllt werden (z.B. Verkehrsflächen, § 5 

Abs. 2 Nr. 3 BauGB). 

 

Ä Besonderer Schutz bioklimatisch empfindlicher Personengruppen 

Personengruppen, die eine besonders hohe Empfindlichkeit gegenüber bioklimatischen 

Veränderungen aufweisen, sind Kinder, alte und kranke Menschen. Das Bioklima setzt sich aus 

lufthygienischen und klimatischen Verhältnissen zusammen, die auf den Menschen wirken. 

Insbesondere die klimatischen Verhältnisse werden sich als Folge des Klimawandels verändern 

(z.B. Hitzeperioden). Empfindliche Personengruppen halten sich häufig in Gebäuden und 

Einrichtungen sozialer und gesundheitlicher Zwecke, Schulen, Spielanlagen etc. auf. Sensible 

Nutzungsbereiche sollten deswegen als solche identifiziert werden und können mit einem 

Planzeichen im Flächennutzungsplan dargestellt werden. 

Zur Beurteilung und Bewertung der klimatischen Leistung und Funktion des Naturhaushalts ist eine 

Klimaanalyse mit Klimafunktionskarten zur Abwägung der Darstellungen als konzeptionelle 

Grundlage für nachfolgende Planverfahren hilfreich. Die empfindlichen Flächen sollten von naturnah 

gestalteten Grün- und Freiräumen mit vitaler Vegetation durchzogen oder umschlossen sein, 

beispielsweise: 

Ć Grünflächen wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze oder 

Friedhöfe (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) 

Ć landwirtschaftlich genutzte und Waldflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a und b BauGB) 

Ć Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 

Ć Ausgleichsflächen (§ 5 Abs. 2a BauGB) 

 

Ä Präventiver Schutz vor Hochwasserschäden 

Ein klimagerechtes Gemeindegebiet sichert die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts. Dazu gehört die Darstellung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten als 

ein wichtiger Baustein im vorbeugenden Hochwasserschutz. Überschwemmungsgebiete werden 

von der Unteren Wasserbehörde festgesetzt und sind im Flächennutzungsplan nachrichtlich 

darzustellen. In der Flächennutzungsplanung werden hochwasser- und erosionsgefährdete 

Bereiche bei der räumlichen Lage neuer Bauflächen gezielt von Bebauung freigehalten, damit 

Menschen und Gebäude vorbeugend vor Hochwasserschäden geschützt sind. Um dieses Ziel zu 

befördern, können auch Flächen dargestellt werden, die im Interesse des vorbeugenden 

Hochwasserschutzes und der Regelung des Wasserabflusses von Bebauung freizuhalten sind. 
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Abb.: 028 Hitzebelastung der betroffenen Bevölkerung NRW 

 

Ä Ausbau klimagerechter Mobilität 

Eine klimagerechte Flächennutzung vermeidet Verkehr und schafft die Voraussetzungen um den 

öffentlichen Personennahverkehr, Fahrrad- und Fußverkehr auszubauen. Ein klimagerechtes 

Gemeindegebiet ist so zu gliedern, dass insbesondere Kurz- bis Mittelstrecken mit dem Fahrrad 

und zu Fuß zurückgelegt werden können. Auf der Ebene der Flächenentwicklung des 

Gemeindegebiets ist der Flächennutzungsplan das planungsrechtliche Instrument zur 

vorbereitenden Steuerung der Flächennutzung und damit auch geeignet zur Umsetzung der 

Klimaschutzziele. Zusätzlich können informelle Instrumente eingesetzt werden, um mit der 

Flächenentwicklung nachhaltigen Klimaschutz zu erreichen.  

Die im Flächennutzungsplan gem. § 5 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 BauGB zulässigen Darstellungen können 

in vielfacher Hinsicht dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen. Es bieten sich viele 

Ansätze den Klimaschutz in die Flächennutzungsplanung zu integrieren. Der Darstellungskatalog 

ist nicht abschließend und kann durch weitere Darstellungen erweitert werden. Neben den 

städtebaulichen Zielen, die mit den Darstellungen verfolgt werden, können auch positive 

Auswirkungen auf Klima, Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

dargestellt werden.  

Im Rahmen der Anpassung und Neuaufstellung von Flächennutzungsplänen kann der Schwerpunkt 

der gemeindlichen Flächenentwicklung auf eine verkehrsreduzierende und ressourcenschonende 

Siedlungsstruktur ausgerichtet werden. Nach dem Grundsatz der dezentralen Konzentration ist die 

Siedlungsflächenentwicklung auf die vorhandenen Zentren der Nahversorgung und an ÖPNV 

Haltepunkten zu konzentrieren. Die Eindämmung der Flächeninanspruchnahme an peripheren 

Standorten verringert nicht nur das Verkehrsaufkommen, sondern ermöglicht auch die 

Konzentration auf die Innenentwicklung in verdichteten Bauweisen und damit insgesamt eine im 

Grundsatz geringere CO2-Bilanz der Kommunen. 
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Abb.: 029 Regionaler Vergleich des Wohnbauflªchenanteils 

 

Ä Nahversorgung 

Klimaschutz spiegelt sich auch in einer Bevorzugung der Nutzungsmischung wieder. Über den 

Flächennutzungsplan können die Nahversorgungsstandorte wohngebietsnah ausgerichtet werden. 

Die Nahversorgungsmöglichkeiten sollten im Sinne der ĂStadt der kurzen Wegeñ auf der Grundlage 

eines abgestimmten kommunalen Einzelhandelskonzeptes, dass gem. §1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB als 

Entwicklungskonzept beschlossen wird, möglichst engmaschig und flächendeckend über das 

Stadtgebiet verteilt werden. 

 

Ä Exkurs Überschwemmungsgebiete / Hochwassergefährdung 

Das Wetter und das Abflussverhalten im Einzugsgebiet eines Gewässers bestimmen das Ausmaß 

eines Hochwassers. Verhindern lässt sich Hochwasser nicht, aber dessen Gefahren und Schäden 

lassen sich durch eine gesamtheitlich ausgerichtete Hochwasservorsorge vermindern, um 

Menschen und Sachgütern den bestmöglichen Schutz zu bieten. 

Zum nachhaltigen Hochwasserschutz gehören in Nordrhein-Westfalen die Umsetzung der EG-

Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EG-HWRM-RL) mit Erstellung von 

Hochwasserrisikokarten und Hochwasserrisikomanagementplänen sowie die Ermittlung und 

Ausweisung von Überschwemmungsgebieten.  

Grundlage für das Hochwasserrisikomanagement ist die EG-Richtlinie über die Bewertung und das 

Management von Hochwasserrisiken (EG-HWRM-RL), die am 26. November 2007 in Kraft getreten 

ist. Die Zielsetzung der Richtlinie wurde von der Bundesregierung in die Novelle des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 01. März übernommen. 

 

Zur Umsetzung der Novelle des WHGs waren folgende Schritte erforderlich: 

¶ Bis Dezember 2011: Vorläufige Bewertung und Festlegung der Gebiete, in denen Hochwasser 

eine erhebliche Gefahr für menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe, wirtschaftliche 
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Tätigkeiten oder Sachwerte darstellen können (sogenannte Risikogebiete). 

¶ Bis Dezember 2013: Erstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten (vgl. Abb. 2) für 

diese Gebiete 

¶ Bis Dezember 2015: Erstellung von Hochwassermanagementpläne für diese Gebiete. 

¶ Hochwasserrisikokarten werden auf der Grundlage der Hochwassergefahrenkarten für die 

gleichen Hochwasserszenarien erstellt. In ihnen sind über die Hochwassergefahren 

(Überschwemmungsausdehnung) hinaus die hochwasserbedingten nachteiligen Auswirkungen 

z.B. Anzahl der betroffenen Einwohner und Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten dargestellt 

werden. 

¶ Hochwasserrisikomanagementpläne sollen alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements 

berücksichtigen, wobei der Schwerpunkt der Pläne auf Vermeidung, Schutz und Vorsorge, 

einschließlich Hochwasservorhersage und Frühwarnung, und, sofern angebracht, auf 

nichtbaulichen Maßnahmen der Hochwasservorsorge und/oder einer Verminderung der 

Hochwasserwahrscheinlichkeit liegen soll.  

¶ Im Zeitraum von 2016 bis 2021 wurden die Hochwassergefahrenkarten (HWGK) und 

Hochwasserrisikokarten (HWRK) in einem 2. Zyklus geprüft und aktualisiert. 

 

Unabhängig von den Vorgaben der EU-HWRML werden in NRW durch die Bezirksregierungen seit 

vielen Jahren die Überschwemmungsgebiete von hochwassergefährdeten Gewässern rechnerisch 

ermittelt und durch ordnungsbehördliche Verordnung festgesetzt bzw. vorläufig gesichert. 

Berechnungsgrundlage ist dabei bundeseinheitlich ein Hochwasserereignis, wie es statistisch 

einmal in 100 Jahren zu erwarten ist. 

Gesetzliche Grundlage für die Festlegung von Überschwemmungsgebieten ist § 76 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 112 Landeswassergesetz NW (LWG). Die Grenzen von 

Überflutungsbereichen sind maßgebende Grundlagen für diverse Planungen, insbesondere auch 

für die Bauleitplanung. So untersagt § 113 Abs. 1. Nr. 7 LWG die Ausweisung von Bauflächen in 

Überschwemmungsgebieten. § 77 WHG fordert, Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als 

natürliche Rückhalteflächen zu erhalten und rückgewinnbare Überschwemmungsflächen möglichst 

wiederherzustellen.  

Die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten erfolgt durch die Umweltverwaltung der 

Bezirksregierung. Bis zur Festsetzung nach § 112 LWG gilt § 113 Abs. 1 und 2 auch für Gebiete, 

die bei einem Hochwasserereignis, mit dem statistisch einmal in hundert Jahren zu rechnen ist, 

überschwemmt werden, soweit diese Gebiete in Arbeitskarten der zuständigen Behörde dargestellt 

sind. Die neu ermittelten Überschwemmungsgebiete ersetzen die aus dem Anfang des 20. 

Jahrhunderts stammenden Abgrenzungen der Überschwemmungsgebiete. Folgende Fachbegriffe 

sind bei der Darstellung von hochwassergefährdeten Gebieten zu unterscheiden: 

 

¶ Überschwemmungsgebiet: Gebiet, das bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder 

das für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht wird. Dieser Bereich wird durch 

die Bezirksregierung als Überschwemmungsgebiet festgesetzt und unterliegt strengen 

Restriktionen. 

¶ Überflutetes Gebiet: Gebiet, das aufgrund seiner Bebauung nicht zum 

Überschwemmungsgebiete gehört, aber überflutet wird. 

¶ Potenzielles Überflutungsgebiet: Gebiet, das beim Versagen von 

Hochwasserschutzeinrichtungen überflutet wird (ermittelt für HQ100). 

¶ Rückgewinnbare Überschwemmungsfläche: Fläche, die nach Prüfung im Einzelfall geeignet ist, 

wieder zum Überschwemmungsgebiet zu werden (ermittelt für HQ100). 

 

Weitere Ausführungen zum Hochwasserschutz finden sich im Umweltbericht zum neuen 

Flächennutzungsplan. 
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13. Methodik der Wohnbauflªchenbedarfsberechnung34 

Um belastbare Daten f¿r den zuk¿nftigen Wohnbauflªchenbedarf in Lippstadt zu bekommen, hat die 

Stadt Lippstadt das Dortmunder B¿ro ĂSchulten Stadt- und Raumentwicklungñ (SSR) beauftragt, den 

k¿nftigen Wohnbauflªchenbedarf f¿r Lippstadt zu ermitteln.  

Zielsetzung des Gutachtens ist es, den k¿nftigen Bedarf an zusªtzlichen Wohnungen und das hierf¿r 

erforderliche Bruttobauland quantitativ zu bestimmen und als Grundlagenermittlung f¿r die 

Aktualisierung der Flªchennutzungsplanung durch die Stadt Lippstadt zur Verf¿gung zu stellen. 

Die durchgef¿hrten Berechnungen zur Prognose des Wohnungsneubaubedarfes und des damit 

verbundenen Wohnbauflªchenbedarfes st¿tzen sich auf die Vorausberechnung der 

Bevºlkerungsentwicklung und der Entwicklung privater Haushalte bis 2030. Grundlage dieser 

Vorausberechnung ist die kleinrªumige Auswertung von Bevºlkerungsbestand und -bewegungen 

(Geburten, Sterbefªlle, Zu- und Fortz¿ge, Umz¿ge) in zehn Teilrªumen der Stadt Lippstadt nach 

anonymisierten Meldedaten. Der daraus abgeleitete Wohnbauflªchenbedarf bildet damit den 

demographisch bedingten quantitativen Bedarf f¿r zusªtzliche Wohnbauflªchen in Lippstadt ab.  

 

Dar¿ber hinaus nimmt das Gutachten auch eine Einordnung der Angebots- und Nachfrageentwicklung 

des Lippstªdter Wohnungsmarktes auf Basis vorhandener statistischer Daten und 

Quellenauswertungen vor (Daten der Zensusdatenbank, der Landesstatistik/IT.NRW und der 

Landesfºrderbank/NRW.BANK, der Wohnungs- und Grundst¿cksmarktberichte).  

Neben der Ermittlung des demographisch bedingten quantitativen Wohnbauflªchenbedarfes lassen sich 

so auch Aussagen zu qualitativen Wohnungsbedarfen nach Angebotssegmenten und Preisniveaus 

treffen, die die Stadt Lippstadt bei der weiteren Konzeption von Standorten f¿r Wohnungsneubau 

unterst¿tzen sollen. Insgesamt ergeben sich daraus folgende Kernfragestellungen der 

Bedarfsermittlung.  

 

Ä Dynamik der Wohnungsangebots- und -nachfrageentwicklung:  

¶ Welche aktuellen Trends sind auf der Angebots- und Nachfrageseite der lokalen 

Wohnungsmarktentwicklung zu erkennen?  

¶ Welche Hinweise ergeben sich daraus f¿r qualitative Wohnungsbedarfe?  

 

Ä Langfristige Perspektive der Bevºlkerungsentwicklung und der Entwicklung privater 

Haushalte: 

¶ Welche Ergebnisse zeigen sich bei der Projektion von Bevºlkerung und Haushalten als zentrale 

GrºÇen der Wohnungsbedarfsermittlung auf der Grundlage aktueller Trends der 

Bevºlkerungsbewegungen?  

¶ Welche Entwicklungsperspektiven ergeben sich hieraus f¿r die Gesamtstadt?  

 

Ä Entwicklungstrends und -unterschiede in Teilrªumen der Stadt Lippstadt:  

¶ Welche langfristigen Trends der Bevºlkerungsentwicklung und der Entwicklung privater 

Haushalte zeigen sich f¿r zehn Teilrªume in Lippstadt?  

¶ Welche Entwicklungsperspektive ergibt sich f¿r diese Teilrªume, wenn der Wohnungsbedarf 

der ortsansªssigen Bevºlkerung Grundlage der Prognoseberechnung ist und durch 

Wohnungsneubau ausgelºste Zuwanderungseffekte ausgeblendet werden.  

 

Ä Demographisch bedingter Wohnungsbedarf und Ber¿cksichtigung zusªtzlicher 

Nachfrageeffekte:  

¶ Welche Wohnungsbedarfe ergeben sich nach Auswertung der Prognoserechnungen?  

                                                           
34 Vgl.: Schulten Stadt- und Raumplanung SSR, Dortmund Juni 2016, Wohnbauflächenbedarf in Lippstadt ï Gutachten zu Ermittlung des 

Wohnbauflächenbedarfs für die Stadt Lippstadt 
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¶ Wie lassen sich zusªtzliche Bedarfe bei Betrachtung  

o von strukturellen Wohnungsleerstªnden und wegfallenden Wohnungen,  

o von Effekten der Neuansiedlung eines Fachhochschulstandortes in Lippstadt,  

o von Effekten einer verzºgerten Wiederbelegung von altersbedingt freiwerdenden 

Einfamilienhausbestªnden (Generationenwechsel),  

o von Wohnungsbelegungen durch Nebenwohnsitzhaushalte sowie  

o von Wohnungsbedarfen durch die dauerhafte Unterbringung von Fl¿chtlingshaushalten.  

 

Ä Wohnungsneubaubedarf und Wohnbauflªchenbedarf:  

¶ Welche GrºÇen ergeben sich aus der Zusammenf¿hrung des demographisch bedingten 

quantitativen Wohnungsbedarfes und zusªtzlicher Nachfrageeffekte?  

¶ Welches Bruttoflªchenvolumen einschlieÇlich Flªchen f¿r ErschlieÇung, ºkologischer 

Ausgleichs- und ErsatzmaÇnahmen und Wohnfolgeinfrastruktureinrichtungen lªsst sich daraus 

ableiten?  

 

Ä Folgerungen f¿r die Wohnbaulandentwicklung:  

¶ Welche zentralen Schlussfolgerungen und Empfehlungen ergeben sich aus dem Gutachten f¿r 

die Wohnbaulandentwicklung in Lippstadt?  

 

Methodik der Wohnbauflªchenbedarfsberechnung 

Die oben aufgef¿hrten Fragestellungen werden im Rahmen des Gutachtens innerhalb von vier 

methodischen Bausteinen bearbeitet: 

 
 

Abb.: 030 Methodik der Wohnbauflªchenbedarfsberechnung 
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Fazit der Wohnbaulandbedarfsberechnung 

Der ermittelte Wohnbauflªchenbedarf (brutto einschlieÇlich ErschlieÇungsflªchen) umfasst den 

quantitativ erforderlichen Wohnungsneubaubedarf auf der Grundlage des Entwicklungstrends der 

letzten Jahre. Er ist eher als Mindestbedarf zu verstehen, da qualitative Anforderungen 

(Ausstattungskomfort von Wohnungen, energetische Standards) und ein durch Angebotsausweitung 

erzielbarer preisdªmpfender Effekt nur soweit ber¿cksichtigt sind, wie sie innerhalb des Trends der 

letzten Jahre enthalten sind. Indikatoren wie die Zunahme von Fortz¿gen, R¿ckgªnge bei Umz¿gen, 

ein Beschªftigungswachstum, das stªrker ist als das Bevºlkerungswachstum bei gleichzeitiger 

Zunahme der Einpendler, sowie sp¿rbarer Abwanderungen in Nachbarkommunen gerade j¿ngerer 

Altersgruppen weisen insgesamt darauf hin, dass sich die Wohnungsmarktsituation in Lippstadt in 

Anspannung befindet. Aus Sicht des Gutachtens sollte daher folgenden Punkten bei der weiteren 

Wohnbauflªchenentwicklung Aufmerksamkeit geschenkt werden:  

 

 Kurzfristig hoher Wohnungsneubaubedarf:  

Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, den ausgeprªgten kurzfristigen 

Wohnungsneubaubedarf (gleich 1.022 Wohnungen) zu realisieren. Die zuletzt erhºhten 

Baufertigstellungen sollten daher kontinuierlich gehalten werden. Angesichts der geringen 

Mºglichkeiten der Baul¿ckenaktivierung ist es unausweichlich, grºÇere 

Wohnbauflªchenentwicklungen in Angriff zu nehmen.  

 

 Zielgruppenorientierte Wohnbauflªchenentwicklung:  

Eine weitere Herausforderung besteht darin, neben dem quantitativen Wohnungsbedarf Neubau 

gleichzeitig auf mehrere Zielgruppen auszurichten. Kernzielgruppen sind neben arbeitsplatzbedingt 

zuziehenden Haushalten ortsansªssige Familiengr¿nder und j¿ngere Familien, aber auch junge und 

ªltere Personen in kleinen Haushalten mit einem limitierten Budget und dem Bedarf an 

preisg¿nstigem Wohnraum.  

 

 Verknappung preisg¿nstigen Wohnraums:  

Zudem ist auch das Angebotssegment preisg¿nstiger Wohnungen angesichts zu beobachtender 

Mietpreissteigerungen nicht aus den Augen zu verlieren. Gerade der absehbare Verlust 

mietpreisgebundener ºffentlich gefºrderter Wohnungen deutet hier auf Ersatzbedarfe hin.  

 

 Familienorientierte Wohnformen und Geschosswohnungsbau parallel entwickeln: 

Die Wohnbauflªchenbedarfsermittlung geht bereits von einer Verschiebung des Wohnungsneubaus 

in Richtung verdichtete Gebªudetypen aus. Dies erfolgte vor dem Hintergrund der starken Zunahme 

kleinerer Haushalte. Dennoch sind auch familienorientierte Wohnformen gerade in den nªchsten 

Jahren zu ergªnzen. 

 

 Unterst¿tzung der Eigendynamik in zentralen Teilrªumen:  

Aus der Perspektive der Teilrªume lªsst sich feststellen, dass in der Trendentwicklung die Stadtteile 

Bad Waldliesborn und Kernstadt S¿d-West am stªrksten wachsen, dies jedoch ausgelºst durch 

Umz¿ge und Zuz¿ge. Legt man die Eigendynamik der Teilrªume, also die Nachfrage j¿ngeren 

Haushalte und deren wohnungsangebotsbedingtes Ausweichen in den Nahbereich zugrunde, so 

zeigt sich: Eine Wohnungsangebotsentwicklung sollte die Bevºlkerungsentwicklung vor allem in den 

Teilrªumen Altstadt, Nord-West, Ost und S¿d-Ost unterst¿tzen. 

 

Zusammenfassung  

Die Zusammenfassung des Gutachtens von SSR enthªlt zunªchst zentrale Ergebnisse der 

demographischen Analyse, insbesondere der Wanderungsbewegungen, sowie der durchgef¿hrten 

kleinrªumigen Bevºlkerungs- und Haushaltsprognose f¿r die Stadt Lippstadt. Im Anschluss daran 

zeigen ¦bersichten den daraus abgeleiteten Wohnungsbedarf und Wohnbauflªchenbedarf nach 
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differenzierten Komponenten f¿r die Gesamtstadt.  

Ä Demographische Analyse  

Nach einer stagnierenden Entwicklung bis 2011 steigt die Bevºlkerung kontinuierlich an. Motor 

hierf¿r sind deutliche Wanderungsgewinne und ein zuletzt nahezu ausgeglichener nat¿rlicher Saldo 

(Geburten/Sterbefªlle). Besonders auffªllig sind Verschiebungen zwischen den Einzelstrºmen der 

Wanderungen.  

 

Ć Zuz¿ge von auÇerhalb Lippstadts: Die Anzahl der zuziehenden Personen hat stark 

zugenommen und bewegt sich seitdem auf einem hohen Niveau.  

 

Ć Fortz¿ge aus Lippstadt: Trotz der deutlichen Wanderungsgewinne seit 2012 sind aber auch die 
Fortz¿ge gestiegen.  

 

Ć Umz¿ge innerhalb Lippstadts: Die Anzahl der zwischen den gebildeten 10 Teilrªumen 

Lippstadts umgezogenen Personen hat sich verringert. Insgesamt ergeben sich damit 

Hinweise, dass sich der Wohnungsmarkt in einem Prozess der zunehmenden Anspannung 

befindet. Zuziehende Personen drªngen auf den Wohnungsmarkt und konkurrieren mit der 

bereits ansªssigen Bevºlkerung. Diese muss teilweise durch Abwanderungen in 

Nachbargemeinden ausweichen oder reagiert wegen fehlender Wohnungsangebote abwartend 

(r¿cklªufige Umz¿ge innerhalb der Stadt Lippstadt).  

 

Ć Das Bevºlkerungswachstum der Gesamtstadt verteilt sich sehr unterschiedlich auf die zehn 
gebildeten Teilrªume Lippstadts. Starke Bevºlkerungszunahmen verzeichnen vor allem die 

Kernstadtteile S¿d-West, Nord-West / Cappel sowie Ost / S¿d-Ost. Auch die Altstadt konnte 

Bevºlkerungsverluste z. T. kompensieren. Demgegen¿ber steht ein kontinuierlicher 

Bevºlkerungsr¿ckgang in den ªuÇeren Ortschaften, allen voran in der westlich gelegenen Zone 

mit Benninghausen, Eickelborn, Hellinghausen, Herringhausen und Overhagen. 

 

Ć Der Vergleich der Altersverteilung nach einzelnen Altersjahren an zu- und fortgezogenen 

Personen unterstreicht die Belege f¿r einen sich anspannenden Wohnungsmarkt und f¿r eine 

sich vollziehende Verschiebung zwischen zuziehenden Haushalten und durch Fortz¿ge 

reagierende Haushalte:  

 

Ć Zunªchst zeigen die Zuzugsspitzen bei den 19- bis 22-Jªhrigen das typische Muster einer Stadt 

mit beruflichen Bildungsangeboten und eines sich im Aufbau befindenden 

Hochschulstandortes. Entsprechend ist eine Fortzugsspitze bei den 24- bis 26-Jªhrigen zu 

erkennen, die nach Ausbildungsabschluss Lippstadt verlassen. Gleichzeitig verlassen 21-/22-

Jªhrige das Elternhaus in Lippstadt, um in anderen Stªdten Ausbildung oder Studium 

aufzunehmen. Dies entspricht den Auswertungsergebnissen nach Wanderungsquellen und -

zielen. Danach bestehen die grºÇten Wanderungsverluste per Saldo mit den Hochschulstªdten 

M¿nster, Kºln, D¿sseldorf, Bielefeld sowie deutlich geringer mit Bonn, Dortmund, Essen, 

Bochum und Aachen.  

 

Ć Die Zuzugskurve macht zudem deutlich, dass eine hohe Anzahl von Personen im Alter von 26 

bis 32 Jahren nach Lippstadt zuzieht und Wohnraum nachfragt. Der Motor hierf¿r ist in der 

g¿nstigen Unternehmens- und Beschªftigtenentwicklung zu sehen sowie ebenfalls im 

Personalbedarf eines sich in Aufbau befindenden Hochschulstandortes.  

 

Ć Die Altersverteilung der Fortz¿ge zeigt eine nur leicht unter den Zuz¿gen liegende hohe Anzahl 
von Personen ab 27 Jahre, die die Stadt Lippstadt verlassen. Es gibt Hinweise darauf, dass 

unter den Fortz¿gen von Personen nach der Ausbildungsphase ein deutlicher Anteil j¿ngerer 
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Familien ist, die einen Wohnungswechsel (evtl. auch mit Eigentumsbildung) in Lippstadt nicht 

realisieren kºnnen.  

Ć Im Ergebnis verweist die durchgef¿hrte Wanderungs- und Wohnungsnachfrageanalyse auf ein 

sich zunehmend verknappendes Wohnungsangebot. Nachfragekonkurrenzen und 

Angebotsengpªsse bestehen bei  

¶ mittelgroÇen Geschosswohnungen in zentralen Lagen im mittleren bis gehobenen 

Preissegment (Nachfrage durch zu ziehende Berufserfahrene und junge Berufsanfªnger als 

Singles und Paare),  

¶ familienorientierten Wohnformen, v. a. Ein- und Zweifamilienhªuser (Nachfrage durch zu 

ziehende Familien mit mittlerer bis gehobener finanzieller Leistungsfªhigkeit),  

¶ Geschosswohnungen als preisg¿nstiger Wohnraum mit kleineren und mittleren 

WohnungsgrºÇen. Gerade der Neubaubedarf im Mehrfamilienhausbau ist als langfristig 

wirksam einzuordnen, ausgelºst durch eine ¦berlagerung der Nachfrage 

einkommensschwacher Haushalte bei k¿nftig wegfallenden Mietpreisbindungen im 

Wohnungsbestand, der Nachfrage durch dauerhaft in Lippstadt bleibende 

Fl¿chtlingshaushalte sowie einer kontinuierlich vorhandenen und fluktuierenden Nachfrage 

durch Fachhochschulangehºrige sowie Studentinnen und Studenten  
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14. Wohnbaulandentwicklung in der Vergangenheit  

14.01. Die Zeit zwischen 1985 und 2004 

Der Zeitraum von 1985 bis 2004 ist durch ĂgroÇflªchigeñ Wohnbaulanderweiterungen geprªgt. 

Durchschnittlich wurden pro Jahr fast 12 ha Wohnbauland entwickelt. 

 

Abb.: 031 Wohnbaulandentwicklung 1985 bis 2004  

 

 

14.02. Die Zeit zwischen 2005 und 202135 

Zwischen 2005 und 2021 wurden durchschnittlich ca. 6,12 ha Bruttowohnbauland pro Jahr dem Markt 

zur Verf¿gung gestellt. Diese Flªche entspricht ungefªhr der Hªlfte der Nordstadterweiterung 

ĂGartenstadt Auf dem 

Rodeñ (ca. 11,5 ha 

Bruttowohnbauland) 

oder ungefªhr dem 

Baugebiet ĂGr¿ner Weg / 

Sommerwegñ (ca. 5,46 

ha Bruttowohnbauland). 

Dar¿ber hinaus fand in 

dieser Zeit eine 

verstªrkte Aktivierung 

ªlterer Baul¿cken statt. 

So konnte in den letzten 

Jahren das Baul¿cken-

potential um ca. ein 

Drittel reduziert werden. 
 

Abb.: 032 Umgesetzte ĂWohnbauflªchenñ 2005 bis 2021 

                                                           
35 Quelle: Daten des FD 61, Stand: Dezember 2021 
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15. Wohnbaulandbedarf und Baulandentwicklung 

15.01. Wohnbauflªchenbedarf ĂLippstadt 2035ñ 

Der ermittelte Wohnbauflªchenbedarf in Hºhe von 71,0 ha (brutto, einschlieÇlich ErschlieÇungsflªchen) 

umfasst den quantitativ erforderlichen Wohnungsneubaubedarf auf der Grundlage des 

Entwicklungstrends der letzten Jahre. Er ist eher als Mindestbedarf zu verstehen, da qualitative 

Anforderungen, wie Ausstattungskomfort von Wohnungen und energetische Standards nur bedingt 

berechenbar sind. 

Insgesamt ist in den letzten Jahren in Lippstadt ein erheblicher Kaufpreisanstieg in allen 

Wohnungssegmenten (Einzelhaus, Doppel- u. Reihenhaus, Eigentumswohnung) festzustellen. 

Weiterhin ist ein sp¿rbarer Anstieg der Mieten in Lippstadt zu verzeichnen, die jedoch von einem 

moderaten Niveau kommen. Am stªrksten fallen die Steigerungen in der Kernstadt und in Bad 

Waldliesborn aus. 

Unter anderem diese Entwicklung hat dazu gef¿hrt, dass die Stadt Lippstadt in Bezug auf den 

preisgebundenen Wohnraum von der Mietstufe M2 (max. 4,65 ú/mĮ) auf die Stufe M3 angehoben wurde 

(max. 5,55 ú/mĮ) und somit die Errichtung von preisgebundenen Wohnungen mit Mitteln der sozialen 

Wohnraumfºrderung attraktiver geworden ist. 

Die Bevºlkerungsentwicklung befindet sich zurzeit noch in einem stabilen Aufwªrtstrend. Wie lange 

dieser Trend noch anhalten wird ist schwer vorhersagbar. Hierbei gilt es die weitere Entwicklung im 

Auge zu behalten und bei Bedarf erforderliche Anpassungen vorzunehmen. Weiterhin entwickelte sich 

die Zahl der Beschªftigten in Lippstadt in den letzten Jahren mit einer besonderen Dynamik, was nicht 

zuletzt zu steigenden Einpendlerzahlen f¿hrt. Im Ergebnis f¿hrt dies zu Nachfragekonkurrenzen im 

Wohnungsmarkt und zu einem steigenden Preisniveau, was ggf. Ausweicheffekte auf umliegende 

Wohnstandorte zur Folge haben kann. 

Aus diesen Rahmenbedingungen entsteht gemªÇ Wohnbauflªchenbedarfsprognose f¿r Lippstadt ein 

Bedarf von 2.000 Wohneinheiten, was rd. 71 ha neuem Wohnbauland entspricht. Diese Bedarfe sind 

nachfragegerecht zu decken. Es gilt hierf¿r insbesondere familienorientierte Wohnformen, kleine und 

mittelgroÇe Geschosswohnungen in zentralen Lagen sowie Geschosswohnungen als preisg¿nstigen 

Wohnraum zu schaffen.  

 

15.02. Situation im Segment der preisgebundenen Wohnungen 

Die Zahl der preisgebundenen Wohnungen hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenommen, 

da die Zahl der Wohnungen mit auslaufender Mietpreisbindung die Zahl der neu geschaffenen 

Wohnungen mit Mitteln der sozialen Wohnraumfºrderung regelmªÇig ¿berschritten hat. So ist der 

Bestand der preisgebundenen Wohnungen von ca. 1.500 Anfang der 2000er auf heute ca. 960 

Wohnungen gesunken. Aktuell (seit 2013) hªlt der Neubau mit den aus der Preisbindung fallenden 

Wohnungen Schritt, daher stagniert die Zahl der preisgebundenen Wohnungen bei dem benannten 

Wert von ca. 960.  

Demgegen¿ber steht zunªchst grundsªtzlich die Zahl der Haushalte in Lippstadt die ein Anrecht auf 

einen Wohnberechtigungsschein haben. Hierzu gehºren die Haushalte die Hartz IV, 

Grundsicherung/Sozialhilfe, Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

erhalten. Diese Gruppe kann f¿r die Stadt Lippstadt auf ca. 4.500 Haushalte beziffert werden, die ca. 

3.500 Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt nachfragen (Differenz beruht auf der speziellen Definition 

von ĂHaushaltenñ im Sozialrecht). Weiterhin sind Haushalte, welche die jeweiligen Einkommensgrenzen 

hierf¿r unterschreiten, berechtigt einen Wohnberechtigungsschein zu erhalten (Beispiel: Zwei-

Personenhaushalt:  bis 21.710 ú (netto)). Die Zahl der hierf¿r Berechtigten lªsst sich f¿r Lippstadt nicht 

abschlieÇend beziffern. 

Die Anzahl der Haushalte die theoretisch einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, 

ist jedoch nicht mit einem mºglichen Bedarf an preisgebundenen Wohnungen gleichzusetzen. In 

Lippstadt betrªgt die Mietspanne gem. Mietspiegel je nach Baujahr und Lage zwischen 4,30 ú/mĮ und 

7,50 ú/mĮ. Der ¿berwiegende Gebªudebestand in Lippstadt ist ªlter als 20 Jahre, sodass die orts¿bliche 

Vergleichsmiete hier unter 6,00 ú/mĮ betrªgt. Stellt man diesen Zahlen die mºgliche Miete bei 
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preisgebundenen Wohnungen von derzeit 5,55 ú/mĮ gegen¿ber, wird deutlich, dass sich ein GroÇteil 

der Haushalte mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein am āfreienó Wohnungsmarkt versorgen 

kann. So liegt z.B. die durchschnittliche Miete einer Wohnung der GWL bei rd. 4,42 ú/mĮ und damit 

unter dem erzielbaren Mietpreis f¿r preisgebundene Wohnungen. Der Bedarf an preisgebundenen 

Wohnungen in Lippstadt liegt somit deutlich unter der Anzahl der Haushalte mit Anspruch auf einen 

Wohnberechtigungsschein.  

In den letzten Jahren sind durchschnittlich 14 Wohnungen pro Jahr mit Mitteln der sozialen 

Wohnraumfºrderung als preisgebundene Wohnungen errichtet worden. Darunter sind Jahre, in denen 

keine Wohnung errichtet wurde, aber auch Jahre, in denen bis zu 29 Wohnungen errichtet wurden. Am 

aktivsten in der Neuerrichtung von Wohnungen mit Mitteln der sozialen Wohnraumfºrderung in 

Lippstadt ist dabei die GWL, die allein zwischen 2015 und 2018 36 neue Wohnungen errichtet hat. Auch 

die Stadt Lippstadt selbst trªgt durch die Bereitstellung von Grundst¿cken f¿r den Wohnungsbau zur 

Errichtung von Wohnungen mit Mitteln der sozialen Wohnraumfºrderung bei. Dies zeigen auch die 

aktuellen Vergaben stªdtischer Grundst¿cke f¿r den Mehrfamilienhausbau, bei denen durchaus bis zu 

50 % der Wohnungen als preisgebundene Wohnungen entstehen kºnnten. Auch in den geplanten 

Baugebieten werden vielfach die planungsrechtlichen Grundlagen zur Errichtung von 

Mehrfamilienhªusern geschaffen, welche die Errichtung von preisgebundenen Wohnungen 

ermºglichen. Weiterhin trªgt die kontinuierliche Ausweisung von Wohnbauland durch die Stadt 

Lippstadt sowie die Entwicklung und Vermarktung von Baugebieten durch die GWL zur Befriedigung 

der Nachfrage am Wohnungsmarkt und durch Sickereffekte letztlich auch zum Erhalt von preisg¿nstigen 

Wohnungen bei. 

Zusammenfassend lªsst sich sagen, dass sich ein GroÇteil der Haushalte mit Anspruch auf einen 

Wohnberechtigungsschein am Ăfreienñ Wohnungsmarkt versorgen kann. Defizite bestehen jedoch bei 

der Anzahl von kleinen Wohnungen und Appartements sowie im Segment der Nachfragegruppe mit 

einem besonderen Wohnbedarf. Weiterhin war der Umfang der Neubautªtigkeit im Bereich der 

preisgebundenen Wohnungen regelmªÇig geringer als die Anzahl der Wohnungen deren Bindung 

ausgelaufen ist. Dies ist u.a. auf das geringe Zinsniveau sowie auf die bis 2018 niedrige Einstufung 

Lippstadts bei der Mietstufe zur¿ckzuf¿hren. Um die derzeitige Anzahl an preisgebundenen Wohnungen 

zu erhalten ist eine Steigerung der Bautªtigkeit in diesem Bereich erforderlich. Aufgrund steigender 

Mietpreise auch in Lippstadt ist es w¿nschenswertes Ziel, den Bestand an preisgebundenen 

Wohnungen wieder auf 1.000 Wohnungen zu steigern und diese Anzahl dauerhaft zu halten. Es sollte 

dabei ein grºÇerer Anteil kleinerer Wohnungen entstehen. 

 

Ausblick  

Um bis 2035 ein ausreichendes Niveau von preisgebundenen Wohnungen zu erhalten, m¿ssten vor 

dem Hintergrund der in den nªchsten Jahren auslaufenden Bindungen pro Jahr durchschnittlich 22 neue 

preisgebundene Wohnungen zum Bestand hinzukommen. Das heiÇt, dass der derzeitige Wert von 14 

um zusªtzlich 8 Wohnungen (entspricht ca. einem Neubauobjekt) gesteigert werden m¿sste. Durch die 

Hºherstufung Lippstadts in die Mietpreiskategorie M3 (5,55 ú/mĮ) ist in den nªchsten Jahren durchaus 

mit einem Anstieg der Bautªtigkeit im Bereich der preisgebundenen Wohnungen ohne weitere 

ergªnzende MaÇnahmen zu rechnen. Ob diese eigenstªndige Marktentwicklung zum dauerhaften 

Erhalt von 1.000 preisgebundenen Wohnungen in Lippstadt ausreicht, lªsst sich zurzeit nicht 

abschlieÇend prognostizieren. 

 

15.03. Herausforderungen auf dem Wohnungs- und Baulandmarkt 

Es ergeben sich vor diesem Hintergrund und den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen folgende 

Herausforderungen: 

Ć Anstieg der Bauland- / Grundst¿ckskosten / -verf¿gbarkeit 

Ć Bedarfe an preisg¿nstigem Wohnraum 

Ć Steigende Infrastruktur- und Folgekosten der Baulandentwicklung 

Ć Heterogene Wachstums- und Nachfragemuster  

Ć Demographischer Wandel 
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Ć Hohe Zahl an Einpendlern/potentiell Zuzugswilligen, wirtschaftliche Entwicklung 

Ć Standortfaktor ĂWohnenñ 

Ć Internationale Zuwanderung 

Ć Flªcheninanspruchnahme/Zersiedlung 

Ć Multilokalitªt und ein sich verªnderndes Mobilitªtsverhalten 

Ć Auswirkungen des Klimawandels 

Ć Wachsende Anspr¿che an B¿rgerbeteiligung 

Insgesamt lassen sich die Herausforderungen f¿r die Zukunft zwar formulieren, jedoch muss die weitere 

Entwicklung im Bereich des Wohnbaulandbedarfes detailliert beobachtet werden, um so auf 

Verªnderungen rechtzeitig reagieren zu kºnnen. 

 

15.04. Leitlinien f¿r eine nachhaltige Baulandentwicklung 

Um auf die Herausforderungen des Wohnungs- und Baulandmarktes zu reagieren, hat der Rat der Stadt 

Lippstadt am 05.11.2018 beschlossen, dass durch die Verwaltung Leitlinien f¿r ein nachhaltiges 

Baulandmanagement entwickelt werden sollen. 

Die Leitlinien sind dabei die strategische Basis der Baulandentwicklung und bei den entsprechenden 

Bebauungsplanverfahren die Entscheidungsgrundlage zur Ausformung der jeweiligen Planungsziele 

durch den Stadtentwicklungsausschuss und/oder den Rat der Stadt Lippstadt. So kºnnen die Umstªnde 

des Einzelfalls sachgerecht ber¿cksichtigt und gleichzeitig eine positive Wirkung in den einzelnen 

Handlungsfeldern ausgelºst werden. Durch die Leitlinien werden dabei nicht insgesamt neue Standards 

entwickelt. Vielmehr geht es darum, teilweise schon seit geraumer Zeit verfolgte Ziele (Bereitstellung 

von Bauland, Bereitstellung von preisg¿nstigem Wohnraum, etc.) auf eine verlªssliche Basis zu stellen, 

welche Sicherheit und Transparenz sowie Verbindlichkeit f¿r alle beteiligten Akteure schafft. 

Insgesamt ist auch der Zeitpunkt zur Aufstellung dieser Leitlinien als ideal einzustufen. Die 

Wohnbauflªchenbedarfsprognose f¿r Lippstadt stellt einen Bedarf von rd. 2.000 Wohneinheiten dar, 

was rd. 71 ha neuem Wohnbauland entspricht. Diese Flªchen wurden im Rahmen des 

Siedlungsverteilungsmodells vor dem Hintergrund von Planungsrestriktionen, Verf¿gbarkeit und 

stªdtebaulichen Gesichtspunkten verortet und sind die Grundlage f¿r die 

Wohnbauflªchenneuausweisung im Flªchennutzungsplan der Stadt Lippstadt. Somit ist das Programm 

zur Neuausweisung von Wohnbauland in seinen Grundz¿gen festgelegt. Mit den ĂLeitlinien f¿r ein 

nachhaltiges Baulandmanagementñ ist nun der Rahmen f¿r die Umsetzung dieses Flªchenprogramms 

entwickelt worden, um auf dieser strategischen Basis die Baugebiete bedarfsgerecht unter 

Ber¿cksichtigung der benannten wohnungspolitischen Herausforderungen umzusetzen. 

 

15.05. Das Projekt ĂGutes Wohnen Lippstadt 2030ñ 

ĂGutes Wohnen 2030ñ wurde durch einen Arbeitskreis bestehend aus Vertretern der Ratsfraktionen, der 

Verwaltung sowie der GWL entwickelt. Es wurden die Herausforderungen der Baulandentwicklungen 

herausgearbeitet, um auf dieser Basis die Leitlinien f¿r die zuk¿nftige Baulandentwicklung zu definieren. 

Der Kern von ĂGutes Wohnen 2030ñ ist das Baulandmodell. In diesem werden die Rahmenbedingungen 

der Baulandentwicklung f¿r alle Akteure transparent und klar festgelegt, um so die Leitlinien adªquat 

umsetzen zu kºnnen und eine nachhaltige Baulandentwicklung zu gewªhrleisten.  

Um dieses Ger¿st tatsªchlich als institutionalisierte Basis der Baulandentwicklung anwenden zu 

kºnnen, hat der Rat der Stadt Lippstadt in seiner Sitzung am 7.September 2020 das Konzept ĂGutes 

Wohnen 2030ñ als Lippstªdter Modell f¿r eine nachhaltige Baulandentwicklung beschlossen. Durch 

diese Selbstbindung stellt nun ĂGutes Wohnen 2030ñ die Grundlage des zuk¿nftigen 

Verwaltungshandelns dar. So kºnnen einheitliche, transparente und nachhaltige Rahmenbedingungen 

f¿r die Baulandentwicklung geschaffen werden. Nachfolgend der Anwendungsbereich sowie die 

wichtigsten Umsetzungskriterien des Projektes ĂGutes Wohnen 2030ñ. 

 

15.06. Der Anwendungsbereich 

Hinsichtlich der FlªchengrºÇe sind nur Flªchen dem Baulandmodell unterworfen, die ¿ber 2.000mĮ groÇ 

sind. Als Flªche wird der Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes bzw. bei 
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Bebauungsplanªnderungen der  nderungsbereich ohne etwaige externe Ausgleichsflªchen definiert. 

Flªchenentwicklungen unter 2.000mĮ kºnnen in der Regel nicht sinnvoll nach den MaÇgaben des 

Baulandmodells entwickelt werden. Der Beitrag den solche kleinste Flªchenentwicklungen zur 

Umsetzung der Leitlinien leisten ist des Weiteren deutlich untergeordnet. Daher sollen diese 

Flªchenentwicklungen, sofern sie ¿berhaupt stattfinden, von den MaÇgaben des Baulandmodells 

ausgenommen werden. 

 

Weiterhin sind nur diese Flªchen dem Baulandmodell unterworfen, f¿r die bisher eine Wohnbebauung 

in der vorgesehenen Form ohne Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht mºglich ist. Die angestrebte 

Planung muss des Weiteren erforderlich im Sinne des Ä 1 Abs. 3 BauGB sein. Flªchen auf denen die 

angestrebte Bebauung bereits baurechtlich zulªssig ist, sind vom Baulandmodell notwendigerweise 

ausgenommen. Eine Verpflichtung des Vorhabentrªgers zur Einhaltung der unten erlªuterten 

Grundsªtze w¿rde in einem solchen Fall einen RechtsverstoÇ darstellen und ist daher unzulªssig (sog. 

Kopplungsverbot). 

Ein GroÇteil der zu entwickelnden Wohnbauflªchen des neuen Flªchennutzungsplanes fªllt unter die 

genannten Voraussetzungen zur GrºÇe und zum planungsrechtlichen Status. Weitere 

Grundvoraussetzung ist, dass die Flªche (eigentums-)rechtlich f¿r den vorgesehenen Nutzungszweck 

gesichert ist, da eine sachgerechte Baulandentwicklung, bei der die Flªchen auch tatsªchlich vermarktet 

werden, sonst nicht sichergestellt werden kann. Flªchen, welche die zuvor genannten Kriterien nicht 

erf¿llen, kºnnen nicht oder nur untergeordnet zur Umsetzung der Leitlinien beitragen. Die Aufnahme 

von Bauleitplanungen f¿r diese Flªchen zur Ausweisung von Wohngebieten sind daher im Sinne des Ä 

1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB vor dem Hintergrund begrenzter kommunaler Ressourcen nicht prioritªr. 

Hinsichtlich der Flªchen, welche die zuvor genannten Rahmenbedingungen erf¿llen, wird eine weitere 

Unterscheidung vorgenommen. Bei einer erstmaligen Entwicklung einer Flªche, die zwischen 2.000mĮ 

und 10.000mĮ groÇ ist oder bei einer Umnutzung eines Altstandortes ist in jedem Fall der Grundsatz der 

Bauverpflichtung anzuwenden, da dieser Grundsatz eine zentrale Bedeutung f¿r die Umsetzung der 

Leitlinien hat. Nur wenn die Flªchen auch tatsªchlich f¿r Wohnzwecke genutzt werden, kºnnen die 

Leitlinien umgesetzt werden. 

 

Die Anwendung der weiteren Grundsªtze ist f¿r diese Gruppe von Flªchen im Rahmen einer 

Einzelfallpr¿fung f¿r die jeweilige Flªche zu pr¿fen. Auf den benannten kleineren Flªchen sowie bei der 

Umnutzung von Altstandorten kann die pauschale Anwendung der Grundsªtze zu erheblichen 

Entwicklungshemmnissen f¿r die jeweilige Flªche f¿hren. So kann nicht jeder Grundsatz pauschal auf 

kleinere Flªchenentwicklungen ¿bertragen werden, es kann jedoch im Einzelfall durchaus sinnvoll sein, 

einzelne Grundsªtze im Sinne der Umsetzung der Leitlinien anzuwenden. Bei der Umnutzung von 

Altstandorten entstehen teilweise sehr hohe Entwicklungskosten (z.B. durch den Abriss von 

Gebªudebestand, Beseitigung von Altlasten). Eine pauschale Anwendung der Grundsªtze kann hier 

ggf. zur Unwirtschaftlichkeit der Projekte f¿hren. Um die Entwicklung solcher Flªchen und somit die 

Innenentwicklung nicht zu hemmen, ist auch hier eine Einzelfallpr¿fung f¿r die Anwendung der 

jeweiligen Grundsªtze vorzunehmen. In beiden Fªllen nimmt die Stadtverwaltung die Pr¿fung vor und 

stimmt sich mit dem Vorhabentrªger hierzu ab. Das Ergebnis legt die Stadtverwaltung dem 

Stadtentwicklungsausschuss zur Entscheidung vor. Sollte zuvor keine Einigung mit dem 

Vorhabentrªger erzielt werden, ist die Aufnahme von Bauleitplanungen f¿r die jeweilige Flªche zur 

Ausweisung von Wohngebieten im Sinne des Ä 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB vor dem Hintergrund begrenzter 

kommunaler Ressourcen nicht prioritªr. 

 

Bei Flªchen, die erstmalig entwickelt werden und grºÇer als 10.000 Quadratmeter36 sind, sind alle 

jeweiligen Grundsªtze der Baulandentwicklung anzuwenden. Eine erstmalige Entwicklung liegt vor, 

                                                           
36 Eine Umnutzung eines Altstandortes liegt vor, wenn ein Wohngebiet auf einer Fläche ausgewiesen werden soll, auf der zuvor überwiegend eine 

bauliche Nutzung stattgefunden hat (z.B. alte industrielle oder gewerbliche Standorte). 
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wenn ein Wohngebiet auf einer Flªche ausgewiesen werden soll, auf der zuvor ¿berwiegend keine 

bauliche Nutzung stattgefunden hat (z.B. Ackerland, Gr¿nland, Gartenland). Ein GroÇteil der zu 

entwickelnden Wohnbauflªchen des neuen Flªchennutzungsplanes fªllt in diese Gruppe. Diese Flªchen 

kºnnen auch unter Anwendung aller Grundsªtze wirtschaftlich entwickelt werden. Es ist nicht mit 

Entwicklungshemmnissen zu rechnen. 

Als Stichtag f¿r die Anwendung des Baulandmodells gilt das Datum des Ratsbeschlusses ¿ber das 

Baulandmodell. F¿r alle Flªchenentwicklungen f¿r die nach diesem Datum ein Aufstellungsbeschluss 

f¿r einen Bebauungsplan zur Ausweisung von Wohngebieten gefasst wird, ist das Baulandmodell unter 

Beachtung der weiteren Anwendungskriterien (s.o.) anzuwenden. 

Sollte aus rechtlichen Gr¿nden die Aufstellung eines Bebauungsplanes f¿r bestimmte Flªchen 

zwingend erforderlich werden (Planungspflicht), obwohl die Prªmissen des Baulandmodells nicht erf¿llt 

werden, so tritt des Baulandmodell hinter diese Erforderlichkeit zur¿ck. Sollte im Einzelfall die 

Anwendung einzelner oder mehrerer Grundsªtze zu einer unbeabsichtigten Hªrte f¿hren oder rechtliche 

Bedenken aufwerfen (VerhªltnismªÇigkeitsgebot, Kopplungsverbot), so kann unter entsprechender 

Begr¿ndung von den Grundsªtzen abgewichen werden. Es sollen jedoch auch in diesen Fªllen alle 

Anstrengungen unternommen werden, um die Prªmissen des Baulandmodells soweit mºglich zu 

erf¿llen. 

 

15.07. Die Umsetzung 

F¿r die Umsetzung eines Baulandmodells stehen zahlreiche Instrumente bereit. Diese reichen von der 

Aus¿bung der kommunalen Planungshoheit (Bauleitplanung) ¿ber stªdtebauliche Vertrªge, 

Grundst¿ckskaufvertrªge, Bodenordnungen (Umlegungsverfahren) bis hin zu 

Selbstbindungsbeschl¿ssen durch den Stadtrat. Die Instrumente dienen der (rechtlichen) Absicherung 

des Baulandmodells. Der richtige Einsatz dieser Instrumente ist wesentlich f¿r den Erfolg des 

Baulandmodells, da erst hierdurch die notwendige Verbindlichkeit zwischen den Akteuren entstehen 

kann.  

 

Der Grundstein zur Umsetzung von ĂGutes Wohnen 2030ñ wird durch den Beschluss des 

Baulandmodells als Selbstbindungsbeschluss der Politik gelegt. Hierdurch verpflichtet sich die Stadt 

Lippstadt zur Anwendung der entwickelten Prªmissen unter Nutzung weiterer rechtlicher 

Umsetzungsinstrumente. Dies schafft Klarheit f¿r das Verwaltungshandeln und Transparenz f¿r alle 

beteiligten Akteure. GroÇe Bedeutung wird bei der Umsetzung vor allen Dingen dem Instrument des 

stªdtebaulichen Vertrages gem. Ä 11 BauGB zukommen, der dann in den jeweiligen 

Baulandentwicklungen die Basis der Zusammenarbeit, sowie die jeweiligen Rechte und Pflichten 

definiert. Im Einzelfall werden auch die Instrumente ĂGrundst¿ckskaufvertragñ bzw. Ăgrundbuchliche 

Sicherungñ zum Einsatz kommen. Dies wird vor allen Dingen der Absicherung von Pflichten des 

jeweiligen Vorhabentrªgers aus den stªdtebaulichen Vertrªgen dienen. 

 

Bei sachgerechter Anwendung dieser Instrumente kann die Umsetzung der Leitlinien gesichert werden 

und so ein wesentlicher Beitrag zu einer nachhaltigen Bauland- und Wohnungsmarktpolitik in Lippstadt 

geleistet werden. Die Praktikabilitªt des Baulandmodells in der tatsªchlichen Anwendung soll 2025 

evaluiert werden, um ggf. Anpassungen vornehmen zu kºnnen. 2030 soll dann ¿ber die Fortf¿hrung 

des Baulandmodells, ggf. in angepasster Form, erneut beraten und entschieden werden.37 In seiner 

Sitzung am 27.08.2020 hat der Stadtentwicklungsausschuss das Baulandmodell beschlossen. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 ĂGutes Wohnen 2030ñ, Lippstªdter Modell f¿r eine nachhaltige Baulandentwicklung, Stand 02.06.2020 
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16. Gewerbeflªchenbedarf (GIFPRO-Modellansatz)38 

16.01. Gewerbeflächenbedarfsabschätzung Lippstadt 2035 
Die Bereitstellung von Arbeitsplätzen, insbesondere für die ortsansässige Bevölkerung sowie die 
Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten vorhandener Betriebe gehört zu den wesentlichen Aufgaben 
einer Kommune. Daher ist die gemeindliche Gewerbeflächenplanung auch immer eine 
Angebotsplanung mit dem Ziel, günstige Standortbedingungen und somit auch attraktive 
Rahmenbedingungen - sprich günstiges 'Wirtschaftsklima' - für die Unternehmen zu schaffen. 
Für den Gewerbeflächenbedarf einer Stadt spielen neben regionalen und überregionalen Bedingungen 
(Standortgunst der gesamten Region, allgemeine Wirtschaftslage) auch lokale Einflussfaktoren 
(Standortgunst, ausreichendes Flªchenangebot sowie die ĂFlªchenqualitªtñ) eine gravierende Rolle, 
welche jedoch zum Teil schwer abzuschätzen und zu beeinflussen sind. 
 
Im Jahr 2004 wurde eine erste Bedarfsabschätzung zur Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung 
erarbeitet. Hierbei wurde festgestellt, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Zeitraum von 1992 bis zum Jahr 2002 von 28.542 auf 28.680 Personen unwesentlich angestiegen war.39  
Auffällig war in den Jahren von 1992 bis 1998 eine kontinuierliche Reduzierung von insgesamt 1.316 
Personen, die in den darauffolgenden Jahren jedoch wieder kompensiert werden konnte. Besonders 
signifikant war aber der Anstieg von 1998 (27.226 Personen) nach 1999 (28.229 Personen) um 1.003 
Personen. Dies bedeutete eine Steigerung um fast 4% innerhalb eines Jahres. 
 

 
 
Abb.: 033 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Lippstadt 1992 bis 202140 
 
In einer durchgeführten Betrachtung der Langzeitentwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Lippstadt ist seit dem Jahr 2009 ein nicht unerheblicher Anstieg zu registrieren. Waren 
es zu Ende des Jahres 2009 noch insgesamt 28.415, konnten schon Mitte des Jahres 2015 insgesamt 
34.134 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte registriert werden; ein Plus von über 5.700 in nur 4 ½ 

                                                           
38 GIFPRO: Das Konzept entstand auf der Basis einer Arbeit von K. D. Stark (Wirtschaftsförderungsinstitutionen und 

Gewerbeflächen als Lenkungsinstrumente zur räumlichen Verteilung von Industrie und Gewerbe. Dortmund 1980). In einem 
Projekt für die Bezirksregierung Arnsberg wurde die Grundform von GIFPRO als EDV gestützte Prognose entwickelt (Vgl. Stark, 
K. D. Nelsinger, P./Bauer, M./Bonny, H. W./Kricke, J./Schwetlick, D./Striedl. H. D.: Flächenbedarfsberechnung für Gewerbe und 
Industrieansiedlungsbereiche (GIFPRO). Dortmund 1980). Diese Basis wurde in zwei weiteren Überarbeitungen modifiziert. 
Zuerst vom ILS (Wuschansky, B.: Regionale Entwicklungsspielräume von Gewerbe- und Industrieflächen. Bestandserhebung und 
Ansatz für eine methodische Bedarfsermittlung. Dortmund 1984) und schließlich für den Baulandbericht II der Bundesregierung 
1983 (vgl. Bauer, M. Bonny, H. W.: Flächenbedarf von Industrie und Gewerbe. 
39 Stand: 31.12.2004 
40 FD Stadtplanung und Umweltschutz / STEP; Quelle Statistikstelle der Stadt Lippstadt 
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Jahren. Am Stichtag 30.06.2021 waren in Lippstadt insgesamt 34.631 sozialversicherungs-pflichtig 
Beschäftigte registriert.  
 
 

Berechnung (Modifikation GIFPRO)41 
Anfang der 1980er Jahre hat sich mit GIFPRO (Gewerbe- und Industrieflächenprognose) auf den 
Ebenen der Gebietsentwicklungsplanung und der Flächennutzungsplanung ein Standard zur 
Abschätzung des Gewerbeflächenbedarfs für den Zeitraum von ca. 10 bis 15 Jahren etabliert. Zentral 
für das Prognosekonzept ist der Bezug auf verschiedene Erscheinungsformen der Nachfrage. 
Es wird auf der Basis von zugänglichen Datenquellen abgeschätzt, wie viele Neugründungen und wie 
viele innerörtliche Verlagerungen im Planungszeitraum zu erwarten sind. Mit der Zahl der Unternehmen 
oder der Zahl der Beschäftigten lässt sich der Umfang der benötigten Gewerbefläche in ihrer ungefähren 
Größenordnung abschätzen. Die Gewerbefläche kann dann auf der Basis von Grundstücksflächen oder 
auf der Basis der Flächenkennziffern ermittelt werden. Mit dieser Methode lässt sich der mögliche 
quantitative Gewerbeflächenbedarf zurzeit relativ unstrittig bestimmen. 
 
Ermittlung des Gewerbeflächenbedarfs 
Die Abschätzung des Gewerbeflächenbedarfs erfolgt analog zu der vom Institut für Stadtentwicklung 
(ILS, Dortmund) entwickelten Methode ĂGIFPROñ, allerdings mit Modifikationen, da die der Methode 
zugrundeliegenden Basisdaten zur Standortmobilität von Betrieben bereits seit vielen Jahren nicht mehr 
aktuell erhoben werden. Die hier angewandte und auf die Lippstädter Verhältnisse angepasste 
Berechnungsmethode liegt mittlerweile vielen gemeindlichen ĂGewerbeflªchenkonzeptenñ 
vergleichbarer Größenordnung zugrunde.  
 
Gewerbeflächenbeanspruchende Beschäftigte (GFB) 200242 
 

 
Für die Bedarfsermittlung von Gewerbeflächen relevant sind lediglich diejenigen Arbeitsplätze, die 
üblicherweise in Gewerbeflächen und nicht in anderen Bauflächenkategorien (Sondergebiet, 

                                                           
41 GIFPRO: Das Konzept entstand auf der Basis einer Arbeit von K.-D. Stark (Wirtschaftsförderungsintitutionen und 

Gewerbeflächen als Lenkungsinstrumente zur räumlichen Verteilung von Industrie und Gewerbe. Dortmund 1980). In einem 
Projekt für die Bezirksregierung Arnsberg wurde die Grundform von GIFPRO als EDV-gestützte Prognose entwickelt (Vgl. Stark, 
K.-D. Nelsinger, P./Bauer, M./Bonny, H. W./Kricke, J./Schwetlick, D./Striedl. H.-D.: Flächenbedarfsberechnung für Gewerbeund 
Industrieansiedlungsbereiche (GIFPRO). Dortmund 1980). Diese Basis wurde in zwei weiteren Überarbeitungen modifiziert. 
Zuerst vom ILS (Wuschansky, B.: Regionale Entwicklungsspielräume von Gewerbe- und Industrieflächen. Bestandserhebung und 
Ansatz für eine methodische Bedarfsermittlung. Dortmund 1984) und schließlich für den Baulandbericht II der Bundesregierung 
1983 (vgl. Bauer, M. Bonny, H. W.: Flächenbedarf von Industrie und Gewerbe. Bedarfsberechnung nach GIFPRO. Dortmund 
1987). Im Ergebnis wurde über die verschiedenen Versionen der Berechnungsvorgang vereinfacht und die Berechnungswerte 
differenziert. 
42 Grundlage: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Stadt Lippstadt nach Wirtschaftsabteilungen vom 30.06.2021 
(Quelle: LDS NRW Dez. 332; eigene Berechnungen auf der Basis der Beschäftigtenstatistik der BA) 
43 Auf Grund der veränderten Erhebungsstatistiken wurde der gewerbeflächenbeanspruchende Prozentsatz für den Bereich 
Handel, Gastgewerbe und Verkehr auf 55% festgesetzt. Frühere Verteilung: Handel gleich 50%; Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung gleich 80% 
44 In der Gewerbeflächenbedarfsermittlung 2004 der Stadt Lippstadt wurden ca. 22.820 gewerbeflächenbeanspruchende 
Beschäftigte prognostiziert 

Branche Beschäftigte 
Dezember 

2004 

Beschäftigte 
Juni 2021 

davon 
gewerbeflächen-
beanspruchend 

in % 

gewerbeflächen-
beanspruchende  

Beschäftigte 

Produzierendes 
Gewerbe 

13.247 12.891 100 12.891 

Land- und 
Forstwirtschaft,  
Fischerei 

290 598 0 0 

Handel, 
Gastgewerbe und 
Verkehr  

4.461 5.423 5543 2.982 

Dienstleistungen 10.0721 15.719 50 7.860 

gesamt 28.069 34.631  23.73344 
 

Berechnung: Fachdienst Stadtplanung und Umweltschutz/STEP, 04/2022 auf der Basis sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigter in der Stadt Lippstadt nach Wirtschaftsabteilungen vom 30.06.2021 (Quelle: Berechnungen des IT.NRW auf 
Basis der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit/eigene Berechnungen) 
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Mischgebiet) unterzubringen sind. Hierbei handelt es sich um Arbeitsplätze in Branchen, die oft schon 
aufgrund ihrer Immissionen bauordnungsrechtlich nur in Gewerbegebieten zulässig sind, also vor allem 
Arbeitsplätze des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes. Deren Anteil an den Beschäftigten 
nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich ab. Bedingt durch die vernetzten Produktionsprozesse und 
weitere Faktoren ist jedoch auch in anderen Branchen, welche nicht zwangsläufig auf Gewerbeflächen 
angewiesen sind (z. B. Handel/großflächiger Einzelhandel und Dienstleistung) nach wie vor eine 
Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen festzustellen.  
ü Gewerbeflächenbeanspruchende Beschäftigte (GFB) 2021 = 23.733 Personen 

 
Flächenkennziffer (FKZ) und Neuansiedlungsbedarf: 
Die vom ILS entwickelte Methode geht von einer durchschnittlichen FKZ (beanspruchte Gewerbefläche 
pro Beschäftigtem) von 225m²/Beschäftigtem aus. Das Modell der Bezirksregierungen NRW (Ende 
1996, auf der Grundlage der GIFPRO-Methode erstellt) staffelt die FKZ für Ober-, Mittel- und 
Unterzentren bzw. übrige Kommunen in 250/300 und 350m²/Beschäftigtem. Im Arbeitspapier der 
Bezirksregierung Arnsberg wird mit einer an den Raumtyp angepassten Spanne von 200 bis 275m² pro 
Beschäftigtem gerechnet.45 
Für die Stadt Lippstadt wurde eine Flächenkennziffer von 275m²/Beschäftigtem zugrunde gelegt. 
Aufgrund der Erfahrungen in vergleichbaren Gemeinden ist darüber hinaus bei der Berechnung der 
benötigten Flächen für potentielle Neuansiedlungen von einer Neuansiedlungsquote von 0,3 p.A. pro 
100 Beschäftigte auszugehen 
Flächenkennziffer (FKZ) = 275m²/Beschäftigtem 
Neuansiedlungsquote     = 0,3% 
23.733 (Gewerbeflächen Beanspruchende) x 0,3% (Neuansiedlungsquote p. A. pro 100 Beschäftigte) 
= 71 Personen (neuanzusiedelnde Beschäftigte pro Jahr, einschließlich Arbeitslose). 
71 Beschäftigte x 13 Jahre (Planungszeitraum bis 2035) = 923 Beschäftigte 
Benötigte Fläche für Neuansiedlungen bei 275m²/Beschäftigtem: 
275m² x 923 Beschäftigte = ca. 26 ha 
ü Fläche für Gewerbeneuansiedlungen bis 2035 = 26 ha 

 
Verlagerungsbedarf (und Erweiterungsbedarf): 
Die Verlagerungsquote liegt im ursprünglichen GIFPRO-Modell bei 0,7 % (Verlagerungsquote p.A. pro 
100 Beschäftigte). Nach Einschätzung des Fachdienstes Stadtplanung und Umweltschutz sowie der 
Wirtschaftsförderung der Stadt Lippstadt soll bei dieser Berechnung mit der obligatorischen 
Verlagerungsquote operiert werden.  
23.733 (Gewerbeflächen Beanspruchende) x 0,7% (Verlagerungsquote pro 100 Beschäftigte) = 166 
Personen (verlagerte Beschäftigte pro Jahr, einschließlich Arbeitslose). 
166 Beschäftigte x 13 Jahre (Planungszeitraum bis 2035) = 2.158 Beschäftigte 
Benötigte Fläche für Verlagerungen bei 225m²/Beschäftigtem: 
225m² x 2.158 Beschäftigte = ca. 48 ha 

ü Fläche für Gewerbeverlagerungen bis 2030 = ca. 48 ha 
 
Stillgelegte Gewerbeflächen: 
Aufgrund der Erfahrungen in vergleichbaren Gemeinden ist bei der Berechnung der Stilllegung von 
Gewerbeflächen von einer Stilllegungsquote von 0,5% (Stilllegungsquote p.A. pro 100 Beschäftigte) 
auszugehen. Unter Berücksichtigung der nur sehr beschränkten Wiederverwendbarkeit der 
freigesetzten Flächen (z. B. Hellawerke) sowohl unter strukturellen (z. B. Umwandlung in 
Wohnbaufläche) sowie quantitativen, als auch qualitativen Gesichtspunkten werden in der 
nachfolgenden Berechnung die stillgelegten Gewerbeflächen lediglich mit 25% angerechnet. 
23.733 (Gewerbeflächen Beanspruchende) x 0,5% (Stilllegungsquote pro 100 Beschäftigte) = 119 
Personen (freigesetzte Beschäftigte pro Jahr). 
119 Beschäftigte x 13 Jahre (Planungszeitraum bis 2035) = 1.547 Beschäftigte 
Benötigte Fläche bei Flächenstilllegungen bei 225m²/Beschäftigtem: 
225m² x 1.547 Beschäftigte = ca. 35 ha 
Hiervon 25% wiederverwertbar = ca. 8 ha 
ü Wiederverwertbare Fläche bei Flächenstilllegungen bis 2035 = ca. 8 ha 

 
 

                                                           
45 Quelle: Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 32, Bedarfsermittlung und Darstellung von Bereichen für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen (GIB) im Regionalplan. 
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Ermittlung des Grundbedarfs an Gewerbeflächen bis 2035: 
 

Flächenkategorie Fläche  

Neuansiedlungsbedarf + 26 ha 

Verlagerungsbedarf + 48 ha 

Wiederverwertbare Fläche bei Flächenstilllegungen - 8 ha 

Grundbedarf insgesamt 66 ha 

 
Von diesem rechnerisch ermittelten Gewerbeflächengrundbedarf von ca. 61 ha sind die derzeit im 

Flächennutzungsplan dargestellten frei verfügbaren GE/GI-Flächen abzuziehen. 

 

Grundbedarf bis 2035 66 ha 

Frei verfügbare GE/GI-Fläche im FNP46 (Stand 03/2021) 
 

- 17 ha 

GE/GI-Teilfläche des noch aufzuhebenden Bebauungsplanes 
ĂBenninghausen-Bahnhofñ. Die Flªche wurde im Rahmen des 
Verfahrens zur Neuaufstellung des FNP  
in das regional bedeutsame Gewerbegebiet 
ĂWasserturm/Schanzenwegñ verlagert. 
 

- 25 ha  

Zusätzlicher Gewerbeflächenbedarf bis 2035 24 ha 

 
ü Zusätzlich im Flächennutzungsplan der Stadt Lippstadt darzustellender 

Gewerbeflächenbedarf bis 2035 = ca. 24 ha 
 

 
16.02. Exkurs Regionales Gewerbe- und Industrieflächenkonzept der Kreise Soest und 
Hochsauerlandkreis 
Seit Ende 2018 wird unter Federf¿hrung der Bezirksregierung Arnsberg und unter Einbeziehung der 

Stªdte und Gemeinden ein Gewerbe- und Industrieflªchenkonzept erarbeitet. Dieses Konzept versteht 

sich als informelle Planung und als eine Grundlage zuk¿nftiger regionalplanerischer Siedlungsraum-

Festlegungen (Flªchenvorsorge als Aufgabe der Regionalplanung). 

Das Ergebnis dieses Gewerbe- und Industrieflªchenkonzeptes sind Vorschlªge f¿r zuk¿nftige GIB47-

Festlegungen im Regionalplan. Die bedarfsgerechte Festlegung von GIB im Regionalplan soll auf der 

Grundlage der Ergebnisse des informellen Konzeptes erfolgen. 

 
Die bisherigen Ergebnisse des Prozesses f¿r die beiden Kreise stellen sich wie folgt dar: 

¶ Die Region verfügt über Möglichkeiten einer gewerblichen und industriellen Entwicklung. Aktuell 

vorhandene Reserven: 1.227 ha (davon: 890 ha in FNP) 

¶ Neue Möglichkeiten für GIB-Festlegungen sind absehbar endlich. Laut der Potentialflächenanalyse 

steht ein Großteil des Planungsraumes (insb. aufgrund naturräumlicher Restriktionen) für eine 

gewerbliche / industrielle Entwicklung nicht zur Verfügung. 

¶ Aufgrund der naturräumlichen Restriktionen ist es z.T. nicht möglich, die kommunalen Bedarfe in 

der jeweiligen Kommune selbst zu verorten. Interkommunalen Zusammenarbeit ist erforderlich. 

¶ Die vorhandenen Potentiale sind sparsam und gezielt zu entwickeln. GIB sollen nur für GIB-typische 

Nutzungen in Anspruch genommen werden. Es ist daher auch der Ausschluss anderweitiger 

Nutzungen in GIB erforderlich (z.B. Ausschluss von großflächigem Einzelhandel, schutzwürdigen 

Nutzungen wie Wohnnutzungen oder Anlagen für kulturelle Zwecke usw.). Gemeinsames Handeln 

von Regional-und Bauleitplanung (ggf. raumordnerische Verträge) ist empfehlenswert. 

 

                                                           
46 Einschließlich der verfügbaren betriebsgebundenen Flächen in einer Größenordnung von ca. 4,1 ha 
47 GIB = Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich im Regionalplan. 
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im Zuge dieses Prozesses wurden der 

Bezirksregierung Arnsberg seitens der Stadt 

Lippstadt diverse Potenzialflªchen benannt, die 

sich im Rahmen der Neuaufstellung des 

Flªchennutzungsplanes herauskristallisiert 

haben.48 Diese Potenzialflªchen wurden von 

der Bezirksregierung analysiert und auf ihre 

Eignung hin bewertet. Dar¿ber hinaus wurde 

der Handlungsbedarf an Gewerbe- und 

Industrieflªchen f¿r Lippstadt ermittelt. 

Letztendlich kommt die Bezirksregierung 

Arnsberg zu dem Schluss, dass die Stadt 

Lippstadt keinen ï ¿ber den in der 7.  nderung 

des Regionalplans rªumlich und 

bedarfsorientiert neu fixierten GIB ĂWasserturm 

IIñ - Bedarf f¿r eine Neufestlegung bzw. f¿r eine 

Erweiterung von GIB hat.  

Abb.: 034 Ausschnitt der 7. Änderung des Regionalplans (GIB ĂWasserturm IIñ) 
 

16.03. Gewerbeflächendarstellungen im FNP 
Auf der Basis des ermittelten Gewerbeflªchenbedarfes und vor dem Hintergrund des ¿blichen zeitlichen 

Vorlaufs bis zur wirklichen Verf¿gbarkeit neuer Flªchen wurde im Verfahren zum neuen 

Flªchennutzungsplan ein Prozess angestoÇen, der mehrere Gewerbeflªchenalternativen eruiert hat, 

die dann auch in die Bearbeitung des Regionalen Gewerbe- und Industrieflªchenkonzeptes der 

Bezirksregierung Arnsberg eingeflossen sind. 

 

Aufgrund verschiedenster Restriktionen konnte jedoch im Verlauf der Bearbeitung des 

Flªchennutzungsplanes kein Standort f¿r eine geeignete und verf¿gbare Flªche f¿r eine 

Gewerbegebietsdarstellung im neuen Flªchennutzungsplan ermittelt werden. Angesichts dieser 

Gegebenheiten und unter der Ber¿cksichtigung der Ergebnisse der Bezirksregierung Arnsberg zur 7. 

 nderung des Regionalplans (siehe oben), hat der Stadtentwicklungsausschusses (SEA) in seiner 

Sitzung am 09.07.2019 beschlossen im Flªchennutzungsplan keine zusªtzlichen Gewerbeflªchen (mit 

Ausnahme der unstrittigen Darstellung der Gewerbearrondierung im Bereich ĂSchanzenweg/Am 

Wasserturmñ) darzustellen. Zu einem spªteren Zeitpunkt soll das Ziel einer bedarfsgerechten 

Darstellung von Gewerbeflªchen wieder aufgegriffen werden. Dabei wird die tatsªchliche 

Flªchenverf¿gbarkeit eine wichtige Rolle spielen.  

 

Das Gewerbegebiet ĂSchanzenweg/Am Wasserturmñ ist und bleibt durch diesen Erweiterungsbereich 

(ĂAuf der Schanzeñ) derzeit das einzige (und ¿berregional bedeutende) Gewerbegebiet in Lippstadt, in 

dem unbebaute Grundst¿cke direkt von der Stadt und damit unabhªngig von den Interessen privater 

Eigent¿mer erworben werden kºnnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Vgl.: 7. Änderung des Regionalplanes für die Stadt Lippstadt 

Darstellung des neuen 

GIB 

ĂWasserturm IIñ 
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17. Gemischte Bauflªchen, Dorfgebiete 

Grundsªtzlich kºnnen im Flªchennutzungsplan je nach Erfordernis nicht nur Bauflªchen gemªÇ Ä 1 

Abs. 1 BauNVO, sondern auch Baugebiete gemªÇ Ä 1 Abs. Nr. 2 BauNVO dargestellt werden. Die 

Darstellung eines Baugebietes stellt gegen¿ber der Bauflªche bereits eine weitergehende planerische 

Konkretisierung dar, kann aber auch gewªhlt werden, um den Realitªten besser gerecht zu werden. 

 

Gemischte Bauflªchen (M)  

Die Darstellung von gemischten Bauflªchen umfasst Bereiche mit einem hohen Grad der Mischung von 

Wohnen mit nicht wesentlich stºrenden Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben sowie die Zentralen 

Versorgungsbereiche. Sie liegen vornehmlich entlang von HauptverkehrsstraÇen, in den 

¦bergangsbereichen zwischen Wohnbauflªchen und Gewerbe- und Industriegebieten; auch der grºÇte 

Teil der Altstadt einschlieÇlich der Einkaufslagen gehºrt dazu. Sie kºnnen in der verbindlichen 

Bauleitplanung zu Mischgebieten (MI), Urbanen Gebieten (MU) und zu Kerngebieten (MK) entwickelt 

werden. Grundsªtzlich kºnnen auch Dorfgebiete MD aus Mischgebieten entwickelt werden, diese 

werden allerdings schon auf Ebene des FNP als Baugebietstyp festgelegt. Die Mischgebiete im FNP 

umfassen somit unterschiedliche Gebietscharaktere.  

  

Dorfgebiet (MD) 

In den lªndlichen Siedlungsteilen werden weiterhin Dorfgebiete dargestellt, die allerdings, bedingt durch 

den Strukturwandel in der Landwirtschaft, deutlich reduziert werden. Die Dorfgebiete sind Ălªndliche 

Mischgebieteñ und dienen, neben der Unterbringung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem 

Wohnen, der Unterbringung von nicht wesentlich stºrenden Gewerbebetrieben sowie der Unterbringung 

von Versorgungs- Verwaltungs- und kulturellen Einrichtungen. Die zur¿ckgenommenen Dorfgebiete 

werden ¿berwiegend als Wohnbauflªchen dargestellt.  

 

 

18. Sondergebiete  

Im FNP werden Sondergebiete getrennt nach der Zweckbestimmung dargestellt. Die Darstellung 

entspricht der Regelung in den ÄÄ 10 und 11 BauNVO, die neben Sondergebieten f¿r die Erholung, 

(insbesondere Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete) auch sonstige 

Sondergebiete f¿r groÇflªchige Einzelhandelsbetriebe, Messestandorte und andere spezielle 

Nutzungen vorsieht. 

Die Darstellungen der Sondergebiete wurden im Vergleich zum FNP 1980 inhaltlich ¿berarbeitet, 

hinsichtlich ihrer Aktualitªt und Zielrichtung ¿berpr¿ft und an die tatsªchlichen Gegebenheiten 

angepasst. So wurden aus dem FNP 1980 Sondergebiete in ihren Darstellungen und AusmaÇen 

¿bernommen oder auch aufgegeben. Dar¿ber hinaus werden neue Sondergebiete dargestellt, die sich 

aus den Planungs- und Entwicklungsabsichten bis 2035 ableiten lassen. 

 

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die ĂGewichtungñ der Sondergebietsflªchen innerhalb des 

Stadtgebietes. 
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Abb.: 035 Verteilung der Sondergebietsflªchen im Stadtgebiet 

 

GrºÇere Sondergebietsflªchen finden sich unter anderem in den folgenden Stadtteilen: 

 

Eickelborn (LWL ĂFachklinik f¿r Therapie und Sicherungñ)  

Das LWL-Zentrum f¿r Forensische Psychiatrie ist eine der grºÇten MaÇregelvollzugskliniken in 

Nordrhein-Westfalen und deutschlandweit: ca. 340 Patientinnen und Patienten werden hier im 

Jahresdurchschnitt behandelt.  Die forensisch-psychiatrische Fachklinik hat den gesetzlichen 

Auftrag der ĂBesserung und Sicherungñ ihrer Patienten. Ziel ist es, die Patienten wªhrend der 

gesicherten Unterbringung so nachhaltig zu therapieren, dass sie in der Lage sind, wieder 

auÇerhalb der Forensik-Mauern zu leben, ohne erneut straffªllig zu werden. Gegr¿ndet 1984 

als Ausgliederung aus dem ºrtlichen Landeskrankenhaus, dessen Wurzeln bis ins 19. 

Jahrhundert zur¿ckreichten, blickt das heutige LWL-Zentrum auf jahrzehntelange Erfahrung in 

der Therapie und Sicherung von psychisch kranken und suchtkranken Straftªtern zur¿ck. 

 

Benninghausen (LWL ĂKlinik Lippstadtñ)  

Die LWL-Klinik Lippstadt ist f¿r psychisch kranke Menschen im Kreis Soest zustªndig. Sie bietet 

wohnortnah 156 stationªre Betten, 15 Tagesklinikplªtze in Lippstadt und 15 Tagesklinikplªtze 

in Soest, sowie eine ausgebaute Institutsambulanz. In der LWL-Klinik Lippstadt werden 

Menschen mit Suchterkrankungen, akuten psychischen Stºrungen, insbesondere mit 

schizophrenen Psychosen, affektiven Stºrungen wie Depression und Manie, 

Anpassungsstºrungen, Angst- oder Zwangserkrankungen, somatoformen Stºrungen oder 

Persºnlichkeitsstºrungen behandelt. 

Als Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) gehºrt die Klinik zum LWL-

Psychiatrie-Verbund-Westfalen, in dem rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jªhrlich 

¿ber 240.000 Menschen in mehr als 130 Einrichtungen behandeln und betreuen. 

 

Lipperbruch (Camping ĂMargaretenseeñ) 

Der Campingplatz am Margaretensee ist ein lang etabliertes Naherholungsgebiet in Lippstadt 
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Lipperbruch, das in dieser Form erhalten werden soll. Hier stehen ca. 450 Aufstellplªtze mit 

einer GrºÇe zwischen 80 mĮ und 180 mĮ zur Verf¿gung. Jeder Platz verf¿gt ¿ber einen 

Stromanschluss. Seit neuestem stehen auch Plªtze mit Abwasser- und Wasseranschluss zur 

Verf¿gung. Vor wenigen Jahren wurden zwei neue Sanitªrhªuser errichtet, die dem modernsten 

Standard entsprechen. Auch eine behindertengerechte Einrichtung ist vorhanden. 

F¿r Mobilheime stehen auf dem Mobilheimplatz 45 Aufstellplªtze mit einer GrºÇe zwischen 180 

mĮ und 250 mĮ zur Verf¿gung. Jeder Platz hat Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. 

Mobilheime d¿rfen hier eine GrºÇe von 40 mĮ und eine Hºhe von 3,5 m nicht ¿bersteigen.  

Nahe der Haupteinfahrt, g¿nstig zum Strandcafe und der groÇen Liegewiese mit Seezugang, 

liegt der Durchreiseplatz. Moderne Sanitªranlagen stehen zur Verf¿gung und ein 

Stromanschluss ist mºglich.  

 

Rebbeke (Camping ĂSeeuferstraÇeñ) 

In direkter Nachbarschaft zum Alberssee befindet sich der Campingplatz ĂCampingparadies 

Lippstªdter Seenplatteñ, der aktuell mit 89 Plªtzen zum Campen und 18 Stellplªtzen f¿r 

Wohnmobile ausgestattet ist. Die 2,5 Hektar groÇe Anlage wurde im Jahr 2008 errichtet.  

Da die Zulassung von Wohnmobilen in den letzten Jahren stark zugenommen hat und immer 

mehr Touristen neben Natur und Landschaft ebenso die Stadt Lippstadt kennenlernen mºchten, 

sind die Kapazitªten der Stellplªtze schnell ausgeschºpft. Somit erscheint es folgerichtig die 

Errichtung eines weiteren Wohnmobilstellplatzes anzugehen. Es sollen ca. 53 Stellplªtze mit 

jeweils einer GrºÇe von etwa 80 mĮ entstehen.  

 

Kernstadt Nord Ost (Camping ĂFreizeitgelªnde Mentzelsfeldeñ) 

Dar¿ber hinaus ist im Bereich der Kernstadt Nord Ost eine grºÇere Sondergebietsflªche im 

Flªchennutzungsplan dargestellt, ĂFreizeitgelªnde Mentzelsfeldeñ. Hier sollte urspr¿nglich ein 

Freizeitgelªnde entstehen, das u.a. einen Camping- und Wochenendplatz mit diversen 

Stellplªtzen, ergªnzenden Wasserflªchen, ein Restaurant, eine Reithalle, einen Reitstall, einen 

Reitplatz, eine Pferdekoppel mit Reitbahn, Spielplªtze und Parkplªtze umfasst. 

Die Realisierung des urspr¿nglich projektierten ĂFreizeitgelªnde Mentzelsfeldeñ wurde seitens 

der Stadt Lippstadt und des Eigentümers nie aus den Augen verloren und immer wieder durch 

entsprechende Freizeitnutzungen ergänzt. In naher Zukunft soll mit der Realisierung des 

Camping- und Wochenendplatzes  ein weiterer und wesentlicher Schritt zur Umsetzung des 

ĂFreizeitgelªndes Mentzelsfeldeñ getan werden. Zunªchst soll daher gepr¿ft werden, ob der 

bestehende Bebauungsplan überarbeitet und den derzeitigen Freizeitbedürfnissen angepasst 

werden soll. 

 

Detailliertere Ausf¿hrungen zu den drei Sondergebietsdarstellungen ĂCampingñ finden sich im 

Punkt 23.08 ĂCamping in Lippstadtñ dieser Begr¿ndung. 

 

Kernstadt Nord West (Sportanlage ĂAm Bruchbaumñ) 

Die Anfªnge des Lipperbruchbaum als Standort f¿r Sportaktivitªten sind etwa im Jahr 1919. Seit 

dieser Zeit wird hier FuÇball gespielt. Dies erfolgte zunªchst unter sehr primitiven Bedingungen. 

Neben dem FuÇball war der Bruchbaum aber auch Standort f¿r SchieÇ-, Tischtennis-, 

Schªferhundeverein und Aero-Club. Auch wurden hier zeitweise Motorradrennen auf einer 

Rennbahn durchgef¿hrt. Das Jahr 1951 war f¿r die Entwicklung am Bruchbaum von besonderer 

Bedeutung. Zunªchst wurde die Gaststªtte einer kompletten Renovierung unterzogen, sie 

erhielt einen neuen Eingang, eine neue Theke, neue Toiletten in einem Anbau und der Saal 

bekam, ebenfalls durch einen Anbau, eine groÇe B¿hne.  

Rings um den Platz entstanden mehrstufige Stehtrib¿nen, Umkleiderªume und 

Schiedsrichterkabinen mit Duschen wurden gebaut, Toiletten, Gasheizung und 

Warmwasserversorgung installiert, der Hauptplatz mit Drainage versehen. Es wurden Lauf-, 

Wurf- und Sprungbahnen sowie mehrere Neben- und Trainingsplªtze angelegt, die ganze 
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Anlage mit vier Eingªngen, einem Kassenhaus und sechs Schaltern versehen und durch einen 

befestigten Vorplatz gegen die Bahngeleise abgesichert (diese sind heute nicht mehr existent). 

Im September 1951 wurde die Sportstªtte eingeweiht. 

Im Jahr 2013 wurde der an der GoethestraÇe liegende Trainingsplatz III saniert. Die 

GesamtmaÇnahme ist mit der Errichtung einer teilweise ¿berdachten Steh- und 

Sitzstufenanlage am Hauptplatz sowie der Anlage von Stellplªtzen f¿r den Ligabetrieb im Jahr 

2014 abgeschlossen worden. Im Zuge dieser MaÇnahme sind die nºrdlichen und 

nordwestlichen Trib¿nen entfernt worden. Im s¿dlichen Bereich wurde eine Flªche f¿r 

Stellplªtze errichtet, die der Sportanlage des SV Lippstadt 08 per Baulast zugeordnet ist. 

Erklªrtes Ziel des SV Lippstadt 08 war es, den Trainings- und Spielbetrieb aller Mannschaften 

auf der Sportanlage ĂAm Bruchbaum" zu konzentrieren. Durch die Kooperation im Rahmen der 

Offenen Ganztagsschule (OGS) wird die Anlage auch von Schulen genutzt.  

 

Kernstadt S¿d Ost (ĂHochschule Hamm-Lippstadtñ) 

In der Kernstadt S¿d Ost ist mit etwas ¿ber 30 ha der grºÇte Flªchenanteil an 

Sondergebietsflªchen in einem Stadtteil im FNP dargestellt. Diese Sondergebietsflªchen 

beinhalten im Wesentlichen Flªchen f¿r den Einzelhandel (z. B. Baumarkt, Mºbelhaus, 

Fachmarkt). Denn alle dezentralen Verbundstandorte zur Konzentration des (groÇflªchigen) 

nicht-zentrenrelevanten Einzelhandels befinden sich hier. Es handelt sich um die 

Ergªnzungsstandorte Erwitter StraÇe/PlanckstraÇe, Erwitter StraÇe S¿d, Bºkenfºrder StraÇe 

und Am Mondschein.  Diese sollen gesichert, qualifiziert und weiterentwickelt werden, zur 

Ergªnzung des Einzelhandelsangebots in den integrierten Lagen. Lediglich der ebenfalls im 

S¿dosten gelegene Ergªnzungsstandort Am Wasserturm liegt im GIB und wird nur im Bestand 

gesichert. Der FNP trªgt dem Rechnung, indem f¿r die im GIB gelegenen Sondergebiete auch 

Verkaufsflªchenobergrenzen festgelegt werden. 

Dar¿ber hinaus sind in der Kernstadt S¿d Ost noch die Sondergebietsflªchen f¿r die 

Hochschule Hamm-Lippstadt dargestellt. Mit dem Fachhochschulausbaugesetz vom 

21.04.2009 hat das Land Nordrhein-Westfalen die Errichtung der Fachhochschule Hamm-

Lippstadt an den Standorten Hamm und Lippstadt beschlossen. Am 27.07.2009 hat der Rat der 

Stadt Lippstadt sich ebenso wie die Fachhochschulleitung, das Ministerium f¿r Innovation, 

Wissenschaft, Forschung und Technologie (MIWFT) und der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

NRW (BLB NRW) f¿r die Liegenschaft ĂHimmelreichñ als Standort der zuk¿nftigen 

Fachhochschule ausgesprochen. 

F¿r die geplanten Hochschuleinrichtungen war es seinerzeit erforderlich ein Sondergebiet 

ĂHochschuleñ festzusetzen. Neben den geplanten Hochschulflªchen wurden auch die s¿dºstlich 

angrenzenden Flªchen der Firma HBPO sowie das ehemalige KU-Gelªnde in den 

Bebauungsplanbereich einbezogen. Dies wurde erforderlich, um eine leistungsfªhige 

gemeinsame ErschlieÇung dieser Flªchen mit Anschluss an die Rixbecker StraÇe sicher stellen 

zu kºnnen und die bisher geplante Rad- und FuÇwegef¿hrung an die sich ªndernden 

Erfordernisse anzupassen.  

Das Sondergebiet Parken umfasst die der Hella verbleibenden Stellplatzflªchen sowie eine 

geplante Erweiterung dieser Flªchen um ca. 100 Stellplªtze im Norden des Bestandes. 

 

Bad Waldliesborn (ĂKurgebietñ) 

Das staatlich anerkannte Mineralheilbad Bad Waldliesborn ist der grºÇte Stadtteil der Stadt 

Lippstadt. Die Geschichte des Heilbades begann im Jahr 1900 mit einem Zufall, als unweit des 

sogenannten Kreuzkamps eine Mutungsbohrung nach Kohle niedergebracht wurde. Bei dieser 

Bohrung stieÇ man in einer Tiefe von 900 Metern auf eine sehr starke, kohlensªurehaltige 

Solequelle. Die Temperatur der Sole betrug in 912 Metern Tiefe 38 Grad. Spªtere 

Untersuchungen ergaben, dass die Quelle zu den stªrksten Solequellen Deutschlands gehºrt. 

1904 errichtete daraufhin der Hamburger Kaufmann Wilhelm Eichholz im Umkreis der erbohrten 

Quelle ein Heilbad ï und die Entwicklung des Kurortes nahm ihren Lauf.  
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Die beiden Reha-Kliniken im Ort ĂKlinik Eichholzñ und ĂKlinik Panoramañ, mit ihren vielfªltigen 

diagnostischen und therapeutischen Angeboten in verschiedenen Krankheitsbildern, bilden den 

Schwerpunkt der medizinischen Rehabilitation in Bad Waldliesborn. Sie sind spezialisiert auf 

Anschlussrehabilitationen/ -heilbehandlungen sowie auf stationªre und ganztªgig ambulante 

RehabilitationsmaÇnahmen.  

In den letzten Jahren wurden aufgrund der sich ªndernden Rahmenbedingungen f¿r 

Kureinrichtungen die Kurgebietsflªchen schrittweise reduziert. Detaillierte Ausf¿hrungen hierzu 

finden sich im Punkt 29.03. ĂFlªchenªnderungen und Flªchenneuausweisungen in Bad 

Waldliesbornñ dieser Begr¿ndung. 

 

 

19. Flªchen f¿r den Gemeinbedarf 

Der Flªchennutzungsplan hat die Ausstattung des Gemeindegebiets mit allen zur Versorgung mit 

G¿tern und Dienstleistungen des ºffentlichen und privaten Bereichs dienenden Einrichtungen und 

Anlagen darzustellen. Nach Ä 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB sind dies der Allgemeinheit dienende bauliche 

Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs, wie Schulen und Kirchen sowie sonstigen kirchlichen 

und sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Zwecken dienende Gebªude und Einrichtungen, sowie 

die Flªchen f¿r Sport- und Spielanlagen. 

Die aufgef¿hrte Darstellungsweise entspricht den allgemeinen Anforderungen an den 

Flªchennutzungsplan, der keine parzellenscharfen Aussagen treffen soll, was aber gerade im Hinblick 

auf die oft sehr kleinteiligen Gemeinbedarfsflªchen unumgªnglich wªre. 

Die Methodik des neuen Flªchennutzungsplans soll daher eine vereinfachte generalisierende 

Darstellung im Plan zum Ziel haben. Die Darstellungsrelevanz von Standorten und Einrichtungen, 

insbesondere bei der Infrastruktur, soll in diesem Zusammenhang zum einen von ihrer 

gesamtstªdtischen Bedeutung abhªngig gemacht werden, zum anderen aber auch die besondere 

Siedlungsstruktur, mit den unterschiedlichen Anforderungen in den Zentren und Dºrfern 

ber¿cksichtigen. 

Neben der Generalisierung z.B. bei der Darstellung von Kindertageseinrichtungen, 

Altenpflegeeinrichtungen werden die Symbolkategorien vereinfacht (Kindertageseinrichtung, 

Bildungseinrichtung, Soziale Einrichtungen, Kirchliche/religiºse Einrichtung, Kulturelle Einrichtung, 

¥ffentliche Verwaltung, Einrichtung des Gesundheitswesens, Einrichtung f¿r sportliche Zwecke, 

Feuerwehr). Die unterschiedlichen Auswirkungen der Generalisierung werden in den folgenden 

Abschnitten nªher erlªutert. 

 

 

 

20. Verkehrsflªchen 

Die Flªchen f¿r den ¿berºrtlichen Verkehr und f¿r die ºrtlichen Hauptverkehrsz¿ge werden gemªÇ Ä 5 

Abs. 2 Nr. 3 BauGB dargestellt. Die Hauptverkehrsz¿ge anderer Planungstrªger sind nachrichtlich 

¿bernommen, bzw. deren Planungen vermerkt. Dar¿ber hinaus wurden, wie im Vorgªnger FNP auch, 

die Grenzen der Ortsdurchfahrten in die Plandarstellung aufgenommen. 

 

Radverkehr 

Die Fºrderung des Radverkehrs trªgt zur Reduzierung der Verkehrsbelastungen bzw. 

erheblichen Umwelteinfl¿ssen bei und entspricht dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller 

Verkehrsteilnehmer. Besondere Beachtung soll der Radverkehr zwischen den Wohngebieten 

und den Stadtteilzentren, den Schulen und den Freizeiteinrichtungen erfahren. Wichtig sind 

dabei nicht nur die Radwege und fahrradfreundliche StraÇen, sondern auch die ergªnzenden 

Fahrradinfrastruktureinrichtungen (Abstellmºglichkeiten an den Zielorten, Beschilderung etc.). 

In der Vergangenheit wurde mit dem Aufbau eines ºrtlichen Wegweisungssystems begonnen. 

Weiterhin wurden im Rahmen der Radverkehrsplanung verschiedene StadtstraÇen und Wege 



Flªchennutzungsplan ăLippstadt 2035ò  

128 
 

umgebaut sowie punktuelle SicherungsmaÇnahmen durchgef¿hrt. Durch das Stadtgebiet 

Lippstadt verlaufen das landesweite Radverkehrsnetz mit der Rºmer-Lippe-Route sowie 

weitere regionale Streckenf¿hrungen. Radverkehrsrouten und Wanderwege sind im 

Flªchennutzungsplan nicht dargestellt  

 

 

 

21. Ver- und Entsorgungsanlagen 

Zu den Versorgungsanlagen nach Ä 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB gehºren alle Anlagen die der ºffentlichen 

Versorgung mit Elektrizitªt, Gas und Wasser dienen. Des Weiteren zªhlen dazu auch die Anlagen f¿r 

die Entsorgung, wie Einrichtungen zur Ableitung, Verwertung oder Beseitigung von Abwasser, M¿ll und 

anderen Abfallstoffen. 

 

Stromversorgung 

Die Versorgung des Stadtgebiets mit elektrischer Energie erfolgt durch die Stadtwerke 

Lippstadt. Das Versorgungsnetz wird ab einer Stromspannung von 110 kV nachrichtlich in den 

Flªchennutzungsplan ¿bernommen. Den Leitungen sind Schutzstreifen zugeordnet, die bei der 

Bebauung zu beachten sind. 

 

Gasversorgung 

Die Versorgung des Stadtgebietes erfolgt durch die Stadtwerke Lippstadt. Die unterirdischen 

Ferngasleitungen werden nachrichtlich in den Flªchennutzungsplan ¿bernommen. Sie weisen 

einen Schutzstreifen auf.  

  

Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung wird durch die Stadtwerke Lippstadt sichergestellt. Im 

Flªchennutzungsplan werden die im Stadtgebiet verlaufenden Hauptwasserfernleitungen in 

Abstimmung mit den Stadtwerken nachrichtlich ¿bernommen. Die Anlagen zur 

Wassergewinnung, wie Pumpwerke werden z.T. mit dem entsprechenden Planzeichen 

gekennzeichnet und sind durch die Ausweisung von Wasserschutzgebieten gesichert. 

 

Abwasserentsorgung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch die Stadtentwªsserung Lippstadt (A¥R). Im 

Flªchennutzungsplan werden die im Stadtgebiet befindlichen baulichen Einrichtungen als 

Flªche f¿r Entsorgung mit einem Planzeichen gekennzeichnet. Dar¿ber hinaus werden die 

Hauptabwasserleitungen dargestellt. 

 

Abfallbeseitigung 

Flªchen f¿r die Abfallbeseitigung werden im Flªchennutzungsplan als solche gekennzeichnet. 
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22. Sondergebiete für erneuerbare (regenerative) Energien  

Angesichts knapper werdender Energieressourcen und tiefgreifender klimatischer Verªnderungen, mit 

Folgen wie etwa den dramatischen Hochwasserereignissen erscheint es wichtiger denn je, effektive 

MaÇnahmen zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Energieeffizienz zu ergreifen. Dieses Ziel hat 

sich auch die Bundesregierung gesetzt und bereits 2010 mit den im Energiekonzept (konkret) 

formulierten Zielsetzungen den Rahmen der Entwicklung des Klimaschutzes in der Bundesrepublik 

formuliert. Demnach sollen die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40%, bis 2030 um 55%, bis 2040 

um 70% und bis 2050 um 80-95 % (jeweils gegen¿ber 1990) sinken. 

 

 
 
Abb.: 036 Zielsetzung zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Deutschland nach dem 
Energiekonzept der Bundesregierung49 
 
Auf der Basis des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 29. April 2021 wurde Mitte Mai 2021 

seitens der Bunderegierung die Novelle des Klimaschutzgesetzes vorgelegt. Das Gesetzt beschreibt 

einen verbindlichen Pfad zur Klimaneutralitªt bis 2045. Dar¿ber hinaus wurde zusªtzlich ein Klimapakt 

beschlossen. 

 

Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden und beschreibt den Weg dahin mit verbindlichen Zielen 

f¿r die 20er und 30er Jahre. Das ist der Kern der Novelle des Klimaschutzgesetzes, die das 

Bundeskabinett am 12.05.21 beschlossen hat. Bislang hatte die Bundesregierung 

Treibhausgasneutralitªt bis 2050 angestrebt. Das Zwischenziel f¿r 2030 wird von derzeit 55 auf 65 

Prozent Treibhausgasminderung gegen¿ber 1990 erhºht. F¿r 2040 gilt ein neues Zwischenziel von 88 

Prozent Minderung. Die Klimaschutzanstrengungen sollen so bis 2045 fairer zwischen den jetzigen und 

k¿nftigen Generationen verteilt werden.  

 

Neu ist auch eine Zielvorgabe f¿r den Erhalt und den Ausbau der sogenannten nat¿rlichen Senken wie 

Wªlder und Moore. Sie werden benºtigt, um die unvermeidbaren Restemissionen von Treibhausgasen, 

etwa aus der Viehhaltung oder bestimmten Industrieprozessen, zu kompensieren. Der Senken Ausbau 

benºtigt einen langen Vorlauf. Darum beginnt die Bundesregierung schon jetzt, die Vernªssung von 

                                                           
49 Quelle: Regierung der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2010): Energiekonzept für eine umweltschonende, zu verlässige und bezahlbare 

Energieversorgung, Berlin, Grafik: Fachdienst Stadtplanung und Umweltschutz Stadt Lippstadt 
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Mooren und den notwendigen Waldumbau und Waldausbau50 zu intensivieren. Nach dem Jahr 2050 

strebt die Bundesregierung negative Emissionen an, dann soll Deutschland mehr Treibhausgase in 

nat¿rlichen Senken einbinden, als es ausstºÇt. 

 
Abb.: 037 Fahrplan zur Klimaneutralität der Bundesregierung vom 12.05.202151 
 
Eine entscheidende Rolle bei der aktiven Umsetzung der Ziele der Bundesregierung spielen Stªdte und 

Gemeinden. Durch ihre Energiepolitik tragen sie maÇgeblich dazu bei, die beschlossenen 

Klimaschutzziele zu erreichen und die Energiewende lokal voranzutreiben. Nicht zuletzt vereinen die 

Stªdte und Gemeinden die Rollen vieler zentraler Akteure der Energiewende in sich: Als groÇe 

Energieverbraucher, Planungs- und Genehmigungsbehºrde, Grundst¿cks- und Gebªudeeigent¿mer 

und Konzessionsgeber - oft als Eigent¿mer von bzw. Beteiligte an Energieproduzenten und -versorgern 

- haben sie einen maÇgeblichen Einfluss auf die Umsetzung von Klimaschutzzielen auf lokaler, 

nationaler und internationaler Ebene.52 So beteiligt sich zum Beispiel die Stadt Lippstadt seit April 2009 

an dem European Energy Award (eea).  

 

In diesem fortlaufenden Prozess werden sechs Handlungsfelder durch ein Energieteam systematisch 

erfasst und bewertet. Das Energieteam ist die ĂEntwicklungszentraleñ der energiepolitischen Arbeit. Das 

Energieteam reaktiviert und integriert bereits vorhandene Aktivitªten und initiiert neue MaÇnahmen. Bei 

diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess in der Kommune wird das Team durch einen externen 

Berater unterst¿tzt. Der vom Energieteam erstellte MaÇnahmenplan wird fortlaufend umgesetzt, 

¿berpr¿ft und fortgeschrieben, hierbei werden Optimierungspotenziale in folgenden Handlungsfeldern 

durch den eea-Prozess erschlossen:  

¶ Handlungsfeld 1 Entwicklungsplanung, Raumordnung  

¶ Handlungsfeld 2 Kommunale Gebªude und Anlagen  

¶ Handlungsfeld 3 Versorgung, Entsorgung  

                                                           
50 

Hierzu auch die FNP-Zielvorstellung zum weiteren Waldausbau in Bad Waldliesborn 

51 Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit;  

Die Infografik verdeutlicht den Fahrplan zur Klimaneutralität nach dem neuen Klimaschutzgesetz. Der grüne Graph zeigt die tatsächlichen 
Treibhausgasemissionen. Diese sind von 1251 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 1990 auf 739 Millionen Tonnen im Jahr 2020 gefallen. 
Der orangene Graph zeigt die Minderungsziele aus dem Klimaschutzgesetz. 2020 sind es noch 813 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die sollen 
bis 2030 auf 438 Millionen Tonnen und bis 2040 auf 150 Millionen Tonnen reduziert werden. Datenpunkte wurden zur Veranschaulichung interpoliert. 
52 

Vgl. Regierung der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2010): Energiekonzept für eine umweltschonende, zu verlässige und bezahlbare 

Energieversorgung, Berlin 
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¶ Handlungsfeld 4 Mobilitªt  

¶ Handlungsfeld 5 Interne Organisation  

¶ Handlungsfeld 6 Kommunikation, Kooperation  

Nach der Umsetzungsphase der Projekte und Aktivitªten erfolgt in einem ĂAuditñ die ¦berpr¿fung, ob 

das Geplante realisiert und die gesetzten Ziele erreicht wurden. Erreicht die Kommune 75 Prozent oder 

mehr der erforderlichen Punkte ist sie ĂPartner mit Auszeichnung Goldñ und wird mit dem European 

Energy Award Gold ausgezeichnet. Hat eine Kommune nach der Bewertung des eea-Auditors die 

notwendige Punktzahl erreicht, empfiehlt er deren Auszeichnung.  

Im September 2016 hat der Stadtentwicklungsausschuss erstmals im Rahmen des European Energy 

Awards Klimaziele f¿r die Stadt Lippstadt beschlossen.  

 

2017 wurde die Stadt Lippstadt zum dritten Mal zertifiziert und erhielt wiederum die Auszeichnung als 

ĂEuropªische Energie- und Klimaschutzkommuneñ. Im Juli 2019 wurde durch den Rat der Stadt 

Lippstadt der Klimanotstand f¿r die Stadt Lippstadt erklªrt und nach der Aktualisierung der CO2 Bilanz 

durch den Kreis Soest eine ¦berpr¿fung der Klimaziele zugesagt.  

 

Mºgliche Potenziale f¿r Freiflªchen-Photovoltaikanlagen wurden im Rahmen der Bearbeitung des eea-

Prozesses und des neuen Flªchennutzungsplanes f¿r die in Lippstadt f¿r Freiflªchenanlagen relevanten 

Fºrdertatbestªnde untersucht. Dies waren Flªchen von Altablagerungen, Flªchenkorridore von 110 m 

beiderseits von Autobahnen und Schienenwegen sowie unbebaute Flªchen in Bebauungsplªnen f¿r 

Industrie- und Gewerbegebiete, die vor 2010 aufgestellt wurden. In einem nªchsten Schritt wurden diese 

Darstellungen um Eignungskriterien ergªnzt. Als solche wurden definiert:  

¶ Flªchen im Eigentum der Stadt  

¶ Kurzfristige, g¿nstige Mobilisierbarkeit der Flªchen  

¶ Unabhªngigkeit von EEG-Fºrderung f¿r die Vermarktung  

 

AuÇerdem wurden in die Betrachtung einschrªnkende Flªchennutzungen wie Naturschutzgebiete, 

¦berschwemmungsgebiete sowie andere Restriktionen mit einbezogen. Letztendlich konnten nur einige 

wenige Potenzialflªchen ermittelt werden, welche nachfolgend beschrieben sind. Aufgrund der 

zwischenzeitlichen Ausweitung der EEG-Fºrderung auf einen Korridor von 200 m ist gepr¿ft worden, 

ob sich daraus andere Potenzialflªchen ergeben. Das ist nicht der Fall, es kºnnen lediglich manche der 

bereits identifizierten Eignungsflªchen umfangreicher genutzt werden.     
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22.01 ĂPhotovoltaikpark Auf der Hudeñ 

Geplant ist der Bau zweier Photovoltaik-Freilandanlagen im Bereich ĂAuf der Hudeñ (privater Investor 

und Stadtwerke Lippstadt). Die f¿r die private Anlage vorgesehene Flªche ist das s¿dliche Drittel einer 

ca. 3 ha groÇen Gr¿nlandparzelle am Stadtrand (ĂInnenbereichñ) von Lippstadt. Die Stadt Lippstadt 

konnte 2011 im Rahmen einer Alternativenpr¿fung keine andere geeignete Flªche f¿r diesen Teil des 

geplanten Photovoltaikparks feststellen. 

 

Im Flªchennutzungsplan von 1980 ist der Planbereich in den s¿dlichen zwei Dritteln als Flªche f¿r 

Landwirtschaft und ¦berschwemmungsgebiet und das nºrdliche Drittel als Sondergebiet (mit dem 

Zweckbestimmungshinweis ĂMesseñ) ausgewiesen (siehe Abb. links). Durch die im Jahr 2011 

angedachte Planung (Bebauungsplan Nr. 282 ĂPhotovoltaikanlage Auf der Hude und 151.  nderung 

des FNP) war eine Umwandlung der gesamten Gr¿nlandparzelle in ein Sondergebiet mit 

Zweckbestimmung ĂPhotovoltaikanlageñ vorgesehen. Das Sondergebiet ĂMesseñ sollte entsprechend 

reduziert (siehe Abb. rechts).) werden. 

 

 

Abb.: 038 Photovoltaikplanung aus dem Jahr 2011 

 

Auf der etwa 1,2 ha groÇen Flªche sollen Photovoltaik-Module auf einer Metallkonstruktion mit fester 

S¿dausrichtung aufgebaut werden. Diese werden von Metallplanken getragen, die in einer Hºhe von 

ca. 50 cm auf Metallpfªhlen montiert werden. Die Module sind max. 3 m hoch. Eine relevante 

Versiegelung von Flªchen oder nach auÇen wirkenden Effekten sind nicht zu erwarten. 

 

Durch die Sichtverschattung sind auch keine Effekte auf die benachbarten Schutzgebiete (NSG, VSG, 

FFH-Gebiet) zu erwarten. Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt-Schutzg¿ter zu 

erwarten. Die Anpassung der Planung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung wurde seitens 

der Bezirksregierung erteilt. 
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Abb.: 039 Flªchennutzungsplanentwurf ĂPhotovoltaikpark Auf der Hudeñ 

 

Aufgrund verªnderter Rahmenbedingungen wurde das Projekt seit 2011 seitens des Investors nicht 

mehr weiterverfolgt. Mitte des Jahres 2020 wurde nun jedoch vom Investor der Wunsch geªuÇert die 

seinerzeit begonnenen Bauleitplanungen weiter zu f¿hren ï nun mit einer geªnderten Aufteilung der 

Flªche.  

 

Im ºstlichen Bereich dieser projektierten Photovoltaikanlage ï auf einem Teil des Gelªndes der alten 

Kompostierungsanlage/des alten Klªrwerkes ï ist dar¿ber hinaus von den Stadtwerken Lippstadt eine 

weitere Photovoltaikanlage (FlªchengrºÇe ca. 1,6 ha) geplant. Diese Bestrebungen im Bereich der 

Ăregenerativen Energieversorgungñ sowie die Planungsergebnisse des Projektes ĂGr¿ne Infrastrukturñ 

f¿r den Bereich der Kernstadt S¿dwest, hat die Stadt Lippstadt zum Anlass genommen, die bisher 

angedachten Flªchennutzungsplanungen im Bereich zwischen der Bahntrasse und der nºrdlich 

gelegenen Lippe zu ¿berdenken und neu zu strukturieren. 

 

 

 

22.02 ĂPhotovoltaikpark Auf der Hudeñ, ĂGr¿ne Infrastruktur Lippstadtñ und ĂBr¿ckenschlag 

Lippeñ  

Die bisher umgesetzten bzw. in der Umsetzung befindlichen Teilprojekte der ĂGr¿nen Infrastruktur 

Lippstadtñ (Alleenweg, Revitalisierung Theodor-Heuss-Park, Alte Englische Schule) werden nun durch 

den geplanten ĂPhotovoltaikpark Auf der Hudeñ sowie der Sicherung der nºrdlich gelegenen kleinen 

Waldflªche strukturell ergªnzt und weiter aufgewertet. So sollen zum Beispiel im Bereich der 

Wegeverbindung ĂAuf der Hudeñ entsprechende umweltbildende Informationssysteme zum Thema 

Ăregenerative Energienñ und Ănat¿rliche Entwicklungsflªchenñ installiert werden. Durch den projektierten 

Br¿ckenschlag ¿ber die Lippe wird dar¿ber hinaus die Kernstadt S¿dwest erstmals mit der Kernstadt 

Nordwest und der historischen Altstadt fuÇ- und radwegetechnisch vernetzt. Dies ist ein wichtiger Schritt 
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zur Verwirklichung der gesetzten Klimaschutzziele (siehe hierzu auch den laufenden eea-Prozess) und 

ein weiterer Baustein zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklungsplanung in Lippstadt. 

 

Im Bereich der Lippeaue, in Verlªngerung des von Norden nach S¿den verlaufenden FuÇ- und 

Radweges, ist es nicht mºglich, das Sport- und Freizeitgelªnde am Jahnplatz direkt zu erreichen. Wer 

sich von Norden nach S¿den bewegen mºchte, muss zwangslªufig den Umweg ¿ber den viel 

befahrenen Hellinghªuser Weg bzw. die Udener StraÇe benutzen. Um an dieser Stelle dem FuÇ- und 

Radverkehr eine verbesserte Erreichbarkeit des nºrdlich der Lippe liegenden Gelªndes zu ermºglichen, 

beabsichtigt die Stadt Lippstadt mittelfristig den Bau einer Lippe-Br¿cke. Diese w¿rde in Verlªngerung 

des Wegs ĂAuf der Hudeñ erstellt, so dass sowohl die Sport- und Freizeitflªchen, als auch das 

Freizeitbad ĂCabrioLiñ, der Wohnmobilstellplatz und diverse Reha Einrichtungen leicht zu erreichen sind. 

Die Br¿cke bzw. die Zuwegung beginnt am Hellinghªuser Weg und schlieÇt an die nºrdlich der Lippe 

gelegenen Sportplªtze an. Auch die Verbindung zwischen den Wohngebieten im Nordwesten und 

S¿dwesten der Kernstadt mit Zielen wie der Gesamtschule, dem Berufskolleg, dem Evangelischen 

Gymnasium, dem Werk Rothe Erde oder dem Nordwerk der Hella w¿rden so deutlich k¿rzer und 

attraktiver f¿r den Radverkehr.  

 

Am 15.05.2017 fand ein Abstimmungsgesprªch zwischen Vertretern des Kreises Soest, der ABU 

Lippstadt und der Stadt Lippstadt statt. Im Rahmen dieses Gesprªches wurde zum einen das 

Gesamtkonzept der ĂGr¿nen Infrastruktur Lippstadt S¿dwestñ seitens der Stadt Lippstadt vorgestellt und 

zum anderen wurde intensiv ¿ber den projektierten ĂBr¿ckenschlag Lippeñ diskutiert. Auf der Grundlage 

dieser Gesprªchsergebnisse wurde die zuerst angedachte Linienf¿hrung f¿r den Br¿ckenschlag Lippe 

verworfen. Zurzeit wird die nachfolgend dargestellte Variante 2 favorisiert. Zu beachten ist, dass es sich 

hier lediglich um eine grobe Linienf¿hrung handelt, welche im weiteren Verfahren konkretisiert werden 

muss. Zur Konkretisierung und Ausgestaltung der favorisierten Variante 2 sind im weiteren Verfahren 

weitere Abstimmungsgesprªche mit dem Kreis Soest und der ABU notwendig, um eine akzeptierte 

Lºsung erreichen zu kºnnen.  

 

Bei der noch ausstehenden Vertrªglichkeitsstudie f¿r den Br¿ckenschlag Lippe sind insbesondere 

folgende Kriterien und Entwicklungsziele zu beachten: 

¶ Vernetzung von ºffentlichen Freirªumen (S¿dstadt- Jahnplatz etc.), Darstellung des ºffentlichen 
Interesses 
 

¶ Vernetzung von Stadt- und Naturrªumen ï auch unter ºkologischen Gesichtspunkten 

¶ Sicherung und Entwicklung wertvoller Landschaftsbestandteile 

¶ Erlebbarmachung des Naturerfahrungsraum ĂLippe Aueñ (Umweltbildung, 
Informationssysteme) 
 

¶ Umweltvertrªgliche Anbindung an die Altstadt 

¶ Anbindung an das stªdtische Radwegnetz und an regionale/¿berregionale Radwege 

¶ Gelenkte Wegeverbindungen (von Norden - S¿den und von S¿den - Norden) 

¶ Ber¿cksichtigung des ¦berschwemmungsgebietes 
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Abb.: 040 Favorisierte Variante des Br¿ckenschlages ¿ber die Lippe 

 

22.03 ĂPhotovoltaikanlage Zum alten Bruchñ 

Ein privater Investor beabsichtigt auf dem Gelªnde eines ehemaligen Schweinemastbetriebes in 

Lippstadt-Herringhausen eine Freiflªchensolaranlage zu errichten. Durch die Stadt Lippstadt wurde der 

Bebauungsplan Nr. 319 ĂPhotovoltaikanlage Zum alten Bruchñ aufgestellt. F¿r das Plangebiet ist ein 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Freiflªchensolaranlage festgesetzt. Parallel ist die Darstellung 

im Flªchennutzungsplan im Zuge der 184.  Flªchennutzungsplanªnderung geªndert worden.  

 

Das ca. 2,3 ha groÇe Plangebiet liegt in Lippstadt-Herringhausen an der Horner StraÇe (K 46). Das 

Grundst¿ck wurde als Schweinemastbetrieb genutzt und lag seit seiner SchlieÇung brach. Das 

Plangebiet ist durch die verfallenen Gebªude des Mastbetriebs, Betonflªchen, Staudenfluren, 

Brombeerbestªnde und Gehºlze geprªgt. Die angrenzenden Flªchen werden intensiv landwirtschaftlich 

genutzt. Nºrdlich des Plangebietes liegt etwa 100 m von der Plangebietsgrenze das Erlenholz, eine 

gemischte Waldflªche. 

Das Plangebiet auf der Flªche der ehemaligen Schweinemast weist verªnderte, belastete, ¿berformte 

und versiegelte Bºden auf, denen keine bedeutsame Bodenfunktion zukommt. Nat¿rliche 

Oberflªchengewªsser sind nicht vorhanden, Wasserschutzgebiete sind nicht ausgewiesen. Das 

Plangebiet nimmt keine bedeutsamen Funktionen f¿r das Klima oder die Lufthygiene wahr. Bei 

Nichtdurchf¿hrung der Planung w¿rde der aufgegebene Schweinemastbetrieb weiter verfallen. Die 

Nutzung des Gelªndes zur illegalen Abfallentsorgung w¿rde fortbestehen bleiben. Dªcher und 

Verkleidungen der Gebªude w¿rden weiterhin Asbest in das Gelªnde und sein Umfeld freisetzen. 

Mittlerweile wurde mit dem Bau der Anlage begonnen.  
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Abb.: 041 Rªumliche Lage der Photovoltaikanlage Zum alten Bruch 

 

22.04 ĂInnovative Kraftwªrmekopplung Zum Lippestegñ 

Die Stadtwerke-Lippstadt GmbH betreibt seit dem Jahr 2012 im Ortsteil Eickelborn, ein 

Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 2 MW, aus der die LWL-Klinik mit Nahwªrme 

versorgt wird. Diese Anlage soll modernisiert bzw. zu einer Innovativen-KWK-Anlage erweitert werden. 

Um dieses zu realisieren, beabsichtigen die Stadtwerke, das vorhandene Blockheizkraftwerk gegen ein 

effizienteres mit gleicher Leistung auszutauschen. Des Weiteren soll zur Integration erneuerbarer 

Wªrme eine Solarthermische-Freiflªchenanlage sowie eine Flusswasser-Wªrmepumpe errichtet 

werden. Die Wªrmepumpe soll am vorhandenen Regen¿berlaufbecken der Pumpstation der 

Stadtentwªsserung Lippewasser entnehmen, um diesem Wªrme zu entziehen und dieses Wasser dann 

in den vorhandenen Alleegraben wieder einzuleiten. Die wasserrechtliche Erlaubnis des Kreises Soest 

liegt bereits vor.  

 

Ein Anlagengebªude zur Unterbringung der Wªrmepumpe sowie eines elektrischen 

Warmwassererhitzers ist nºrdlich der Pumpstation geplant. Die solarthermische Anlage soll auf der 

jetzigen nicht genutzten Freiflªche (Konversionsflªche des ehemaligen LWL-Gutshofes) westlich des 

Regen¿berlaufbeckens errichtet werden. Ebenfalls ist geplant, auf dieser Flªche eine 

Photovoltaikanlage f¿r den Strombezug der Wªrmepumpe zu errichten. Ziel des Projektes ist es, 30% 

der gelieferten Wªrmeenergie aus erneuerbaren Wªrmequellen bereitzustellen.  

 


